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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates 
über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt
(COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und 
den Rat (COM(2022)0453),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und die Artikel 114 und 207 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0307/2022),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 24. Januar 20231,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf die gemeinsamen Beratungen des Ausschusses für internationalen 
Handel und des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz gemäß Artikel 58 
der Geschäftsordnung,

–– unter Hinweis auf die Stellungnahmen des Ausschusses für auswärtige 
Angelegenheiten, des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, des 
Entwicklungsausschusses, des Fischereiausschusses und des Rechtsausschusses,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für internationalen Handel und des 
Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A9-0306/2023),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 ABl. C 0 vom 0.0.0000, S. 0 / Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“) über Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 29“) 
anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine 
schwere Verletzung der Menschenwürde 
und der grundlegenden Menschenrechte 
dar. Die IAO hat die Beseitigung aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
einem die Grundrechte betreffenden 
Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-
Übereinkommen Nr. 29, das Protokoll von 
2014 zum IAO-Übereinkommen Nr. 29 
und das IAO-Übereinkommen Nr. 105 
über die Abschaffung der Zwangsarbeit 
(im Folgenden „IAO-Übereinkommen 
Nr. 105“) als grundlegende IAO-
Übereinkommen ein.16 Zwangsarbeit 
umfasst ein breites Spektrum von auf 
Zwang basierenden Praktiken, bei denen 
von einer Person eine Art von Arbeit oder 
Dienstleistung verlangt wird, für die sie 
sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt 
hat.17

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) 
über Zwangsarbeit (im Folgenden „IAO-
Übereinkommen Nr. 29“) anerkannt wird, 
stellt Zwangsarbeit eine schwere 
Verletzung der Menschenwürde und der 
grundlegenden Menschenrechte dar, trägt 
zum Fortbestehen von Armut bei und 
steht der Verwirklichung des Ziels der 
menschenwürdigen Arbeit für alle im 
Wege. Die IAO hat die Beseitigung aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
einem die Grundrechte betreffenden 
Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-
Übereinkommen Nr. 29, einschließlich des 
ergänzenden Protokolls von 2014 zum 
IAO-Übereinkommen Nr. 29 und der 
Empfehlung Nr. 203 betreffend 
ergänzende Maßnahmen zur effektiven 
Beseitigung von Zwangsarbeit, und das 
IAO-Übereinkommen Nr. 105 über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen 
Nr. 105“) als grundlegende IAO-
Übereinkommen ein16 und legt 
Empfehlungen für die Verhinderung und 
Beseitigung von Zwangsarbeit und für 
entsprechende Rechtsbehelfe und 
Abhilfemaßnahmen vor16a. Zwangsarbeit 
umfasst Arbeit und Dienstleistungen, die 
entlang der Wertschöpfungskette geleistet 
oder erbracht und von einer Person unter 
Androhung einer Strafe verlangt werden 
und für die sich diese Person nicht 
freiwillig zur Verfügung gestellt hat.17 
Gemäß der IAO und den Vereinten 
Nationen tritt bei einigen 
Wirtschaftstätigkeiten in bestimmten 
produktiven Wirtschaftszweigen wie der 
Verarbeitung, der Landwirtschaft, der 
Bekleidungsindustrie oder der Fischerei 
und in bestimmten 



RR\1289168DE.docx 7/308 PE746.734v02-00

DE

Dienstleistungssektoren wie Beförderung, 
Lagerung und Logistik, 
Reinigungsarbeiten und Saisonarbeit 
Zwangsarbeit häufiger auf.17a Diese 
Begriffsbestimmung gilt für Arbeiten oder 
Dienstleistungen, die von Regierungen 
und Behörden sowie von privaten 
Einrichtungen und Einzelpersonen 
verlangt werden. Die IAO hat mehrere 
Indikatoren ausgearbeitet, die eingesetzt 
werden, um Fälle von Zwangsarbeit zu 
erkennen und aufzuzeigen, wie 
Drohungen oder tatsächlicher physischer 
oder sexueller Schaden, Ausnutzung der 
Schutzbedürftigkeit, ausbeuterische 
Arbeits- und Lebensbedingungen sowie 
Arbeitszeitüberschreitungen in hohem 
Maße, Täuschung, Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit oder räumliche 
Beschränkung auf den Arbeitsplatz oder 
einen begrenzten Bereich, Isolation, 
Schuldknechtschaft, Einbehaltung von 
Löhnen oder eine übermäßige 
Lohnminderung, Einbehaltung von 
Pässen und Identitätsdokumenten oder 
Androhung einer Anzeige bei den 
Behörden, wenn die Arbeitskraft einen 
irregulären Einwanderungsstatus hat.17b 
Zwangsarbeit steht sehr häufig im 
Zusammenhang mit Armut und 
Diskriminierung. Die Manipulation von 
Krediten und Schulden, entweder durch 
Arbeitgeber oder durch Anwerber, ist 
nach wie vor häufig dafür 
ausschlaggebend, dass schutzlose 
Arbeitskräfte in die Zwangsarbeitsfalle 
geraten.17c Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte hat wiederholt 
festgestellt, dass nach Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
anfängliche Zustimmung und 
Freiwilligkeit hinfällig sind, wenn die 
Schutzbedürftigkeit der Person ausgenutzt 
wird.17d Laut den Aufsichtsgremien der 
IAO stellt Arbeit in Haftanstalten, auch 
wenn sie für Privatunternehmen erbracht 
wird, an sich keine Zwangsarbeit dar, 
sofern sie freiwillig zum Nutzen des 
Häftlings geleistet wird und den 
Bedingungen eines freien 
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Arbeitsverhältnisses nahekommt. Bei 
gemeinnütziger Arbeit als alternative 
strafrechtliche Sanktion zu einer 
Freiheitsstrafe sollte es sich stets um 
Tätigkeiten im allgemeinen öffentlichen 
Interesse handeln, und sie darf vom Staat 
unter keinen Umständen als Mittel dafür 
missbraucht werden, die verurteilte 
Person zu erniedrigen oder sie ihrer 
Würde zu berauben.17e In Fällen, in 
denen eine Arbeit oder Dienstleistung 
unter Ausnutzung der Schutzbedürftigkeit 
der Arbeitskraft und unter Androhung 
einer Strafe verlangt wird, muss die 
Androhung nicht unbedingt 
strafrechtliche Sanktionen betreffen, 
sondern kann es sich auch um einen 
Verlust von Rechten oder Leistungen 
handeln.

__________________ __________________
16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm.

16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm
16a Empfehlung der IAO betreffend 
ergänzende Maßnahmen zur effektiven 
Beseitigung von Zwangsarbeit (2014).

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).
17a Büro der Vereinten Nationen für 
Drogen- und Verbrechensbekämpfung 
(United Nations Office on Drugs and 
Crime, UNODC): „Global Report on 
Trafficking in Persons 2020“ (Globaler 
Bericht 2020 über den Menschenhandel), 
https://www.unodc.org/documents/data-
and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_w
eb.pdf
17b 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
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declaration/documents/publication/wcms_
203832.pdf
17c IAO: Profits and Poverty: The 
Economics of Forced Labour (Profit und 
Armut: Wirtschaftliche Aspekte der 
Zwangsarbeit), 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
243391.pdf
17d EGMR, Rechtssachen Chowdury und 
andere / Griechenland (21884/15) sowie 
Zoletic und andere / Aserbaidschan 
(20116/12).
17e 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcm
s_089199.pdf, S. 27.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft ist die Gefahr besonders groß, 
dass sie zu Arbeit gezwungen werden. 
Auch wenn Menschen nicht vom Staat zu 
Arbeit gezwungen werden, ist 
Zwangsarbeit häufig eine Folge von 
mangelndem verantwortungsvollen 
Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure.

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft, wie Frauen, Kindern, 
ethnischen Minderheiten, Menschen mit 
Behinderungen, Angehörigen einer 
niedrigeren Kaste, Angehörigen indigener 
oder in Stämmen lebender Völker sowie 
Migranten, insbesondere wenn sie keine 
gültigen Ausweispapiere besitzen, einen 
prekären Status haben oder in der 
informellen Wirtschaft tätig sind, ist die 
Gefahr besonders groß, dass sie zu Arbeit 
gezwungen werden. Auch wenn Menschen 
nicht vom Staat zu Arbeit gezwungen 
werden, ist Zwangsarbeit häufig eine Folge 
von fehlendem oder mangelndem 
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verantwortungsvollen Handeln bestimmter 
Wirtschaftsakteure und ein Beleg dafür, 
dass der Staat Sozial- und 
Arbeitnehmerrechte, insbesondere für 
schutzbedürftige und marginalisierte 
Gruppen, nicht durchsetzt. Zwangsarbeit 
kann auch als Ergebnis der 
stillschweigenden Zustimmung von 
Behörden auftreten. Von allen Personen, 
die Zwangsarbeit nachgehen, sind 
11,8 Millionen Frauen und Mädchen. 
Über 3,3 Millionen aller Menschen, die 
Zwangsarbeit nachgehen, sind Kinder. 
Zwischen 2016 und 2021 stieg die 
geschätzte Zahl der Menschen, die 
Zwangsarbeit nachgehen, um 
2,7 Millionen.18a Arbeitsmigranten, die 
nicht durch das Gesetz geschützt sind 
oder ihre Rechte nicht ausüben können, 
haben ein höheres Risiko, Zwangsarbeit 
ausgesetzt zu werden, als andere 
Arbeitskräfte. Angaben der IAO zufolge 
sind 15 % aller Erwachsenen, die 
Zwangsarbeit nachgehen, Migranten.18b 
Die Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte hat festgestellt, dass dies 
auch innerhalb der Union zutrifft. 
Ausbeuterische Arbeitgeber nutzen die 
schwache Position von Arbeitsmigranten 
aus, um sie zu zwingen, unzählige 
Stunden für einen geringen oder gar 
keinen Lohn zu arbeiten, noch dazu 
häufig unter gefährlichen Bedingungen 
und ohne die gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestsicherheitsausrüstung.18c In der 
überwiegenden Mehrheit der Fälle tritt 
Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft auf, 
insbesondere in Form einer Ausbeutung 
durch Zwangsarbeit (17,3 Millionen 
Menschen), auf die 86 % aller Fälle von 
Zwangsarbeit entfallen.18d Die aus dieser 
Verordnung erwachsenden Pflichten von 
Wirtschaftsakteuren sollten vorhersehbar 
und eindeutig sein, damit ihre 
vollständige und wirksame Erfüllung 
sichergestellt und ein Beitrag dazu 
geleistet wird, Zwangsarbeit ein Ende zu 
setzen.

__________________ __________________



RR\1289168DE.docx 11/308 PE746.734v02-00

DE

18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf.

18 Global Estimates of Modern Slavery 
(globale Schätzungen zu moderner 
Sklaverei)  2021, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf.
18a Global Estimates of Modern Slavery 
(globale Schätzungen zu moderner 
Sklaverei) 2021, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf
18b Global Estimates of Modern Slavery 
(globale Schätzungen zu moderner 
Sklaverei) 2021, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf
18c 
https://fra.europa.eu/de/content/protectin
g-migrant-workers-exploitation-fra-
opinions
18d Global Estimates of Modern Slavery 
(globale Schätzungen zu moderner 
Sklaverei) 2021, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit 
stellt eine Priorität für die Union dar. Die 
Achtung der Menschenwürde sowie die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. In Artikel 5 Absatz 2 der Charta 

(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit 
in all ihren Formen, einschließlich 
staatlich auferlegter Zwangsarbeit, stellt 
eine Priorität für die Union dar. Die 
Achtung der Menschenwürde sowie die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
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der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19

Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. Um das Ziel 8.7 der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu 
verwirklichen, sollte die Union ihre Werte 
wahren und fördern und zum Schutz der 
Menschenrechte, insbesondere der Rechte 
des Kindes, beitragen. Nach Artikel 5 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union sind Sklaverei, Leibeigenschaft, 
Zwangs- und Pflichtarbeit sowie 
Menschenhandel ausdrücklich verboten, 
und in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist festgelegt, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam strafrechtlich zu verfolgen.19 Das 
Recht auf wirksame Abhilfe bei 
Verletzungen der Grundrechte ist ein 
Menschenrecht und ein grundlegendes 
Element der wirksamen strafrechtlichen 
Verfolgung von Straftaten. Das Recht der 
Opfer auf wirksame Abhilfe bei 
Menschenrechtsverletzungen und -
verstößen im Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten, einschließlich 
Zwangsarbeit, wird im Rahmen des 
geltenden Unionsrechts und der 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie 
vom Europarat und von der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) bekräftigt. 

__________________ __________________
19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und 
andere/Griechenland, Rn. 105.

19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und 
andere/Griechenland, Rn. 105.

Änderungsantrag 4



RR\1289168DE.docx 13/308 PE746.734v02-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Alle Mitgliedstaaten haben die 
grundlegenden IAO-Übereinkommen über 
Zwangsarbeit und Kinderarbeit ratifiziert.20 
Daher sind sie rechtlich verpflichtet, den 
Einsatz von Zwangsarbeit zu verhindern 
und diese zu beseitigen und der IAO 
regelmäßig Bericht zu erstatten.

(4) Alle Mitgliedstaaten haben die 
grundlegenden IAO-Übereinkommen über 
Zwangsarbeit und Kinderarbeit ratifiziert.20 
Daher sind sie rechtlich verpflichtet, den 
Einsatz von Zwangsarbeit zu verhindern 
und diese zu beseitigen und der IAO 
regelmäßig Bericht zu erstatten. Allerdings 
haben einige Mitgliedstaaten das 
Protokoll zum IAO-Übereinkommen 
Nr. 29 noch nicht ratifiziert, obwohl der 
Rat Beschlüsse gefasst hat, in denen die 
Mitgliedstaaten zur Ratifizierung und 
Umsetzung aufgefordert werden20a. 
Schätzungen der IAO zufolge gibt es in 
der Union 880 000 Opfer von 
Zwangsarbeit, was die unter anderem mit 
Einfuhren der Union aus der übrigen 
Welt verbundene Zwangsarbeit noch 
nicht einschließt.20b Zudem gibt es nach 
wie vor Defizite bei der Umsetzung der 
grundlegenden IAO-Übereinkommen.20c 
Damit das Einfuhr- und Ausfuhrverbot 
von Produkten oder Dienstleistungen, die 
in Zwangsarbeit hergestellt bzw. erbracht 
wurden, auch durchgesetzt wird, ist es 
erforderlich, dass die Mitgliedstaaten die 
grundlegenden Übereinkommen der IAO 
uneingeschränkt umsetzen und das 
gesamte Unionsrecht zur Bekämpfung 
von Zwangsarbeit, von Verletzungen der 
Arbeitnehmerrechte und von 
Menschenhandel ordnungsgemäß in 
nationales Recht umsetzen. Mit dieser 
Verordnung sollen die Mitgliedstaaten 
rechtlich verpflichtet werden, den Einsatz 
von Zwangsarbeit zu verhindern und 
diesem ein Ende zu setzen, den Opfern 
Schutz und Zugang zu Rechtsbehelfen 
und wirksamen Abhilfemaßnahmen, wie 
etwa Entschädigungen, zu bieten und die 
Nichteinhaltung von Entscheidungen 
gemäß Artikel 6 Absatz 4 zu 
sanktionieren. Der IAO zufolge zählen 
Abhilfemaßnahmen nach wie vor zu den 
wichtigsten politischen Prioritäten bei der 
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Bekämpfung von Zwangsarbeit. In dieser 
Hinsicht ist im Protokoll zum IAO-
Übereinkommen Nr. 29 festgelegt, dass 
alle Opfer von Zwangs- oder Pflichtarbeit 
ungeachtet ihrer Anwesenheit oder ihres 
Rechtsstatus im nationalen Hoheitsgebiet 
Zugang zu geeigneten und wirksamen 
Rechtsbehelfen und Abhilfemaßnahmen, 
wie zum Beispiel Entschädigungen, haben 
sollten. In der dritten Säule der 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte ist 
festgelegt, dass Abhilfe ein grundlegendes 
Recht ist und Entschuldigungen, 
Rückerstattung, Folgenbeseitigung, 
finanzielle oder nichtfinanzielle 
Entschädigung und Strafmaßnahmen 
(straf- oder verwaltungsrechtlicher Art, 
wie etwa Geldstrafen und Geldbußen) 
sowie die Schadensverhütung etwa durch 
einstweilige Verfügungen oder 
Nichtwiederholungsgarantien umfassen 
kann.

__________________ __________________
20 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/publication/wcms_195
135.pdf.

20 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/publication/wcms_195
135.pdf.
20a Beschluss (EU) 2015/2071 des Rates 
vom 10. November 2015 zur 
Ermächtigung der Mitgliedstaaten, das 
Protokoll von 2014 zum Übereinkommen 
über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930, 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
hinsichtlich der Artikel 1 bis 4 des 
Protokolls im Hinblick auf Fragen im 
Zusammenhang mit der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen im 
Interesse der Europäischen Union zu 
ratifizieren (ABl. L 301 vom 18.11.2015, 
S. 47), und Beschluss (EU) 2015/2037 des 
Rates vom 10. November 2015 zur 
Ermächtigung der Mitgliedstaaten, das 
Protokoll von 2014 zum Übereinkommen 
über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930, 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
im Hinblick auf Fragen im 
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Zusammenhang mit der Sozialpolitik im 
Interesse der Europäischen Union zu 
ratifizieren (ABl. L 298 vom 14.11.2015, 
S. 23).
20bILO 2012 Global Estimate of Forced 
Labour (globale Schätzungen 2012 der 
IAO zu Zwangsarbeit), 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/genericdocument/wc
ms_184975.pdf
20cDie Bemerkungen der 
Aufsichtsgremien der IAO zur 
Anwendung der Übereinkommen über 
Zwangsarbeit sind abrufbar unter: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1
000:20010:::NO:::

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, dem Einsatz von 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen. Im 
Einklang mit internationalen Leitlinien und 
Grundsätzen, die von internationalen 
Organisationen wie der IAO, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (im 
Folgenden „OECD“) und den Vereinten 
Nationen (im Folgenden „VN“) aufgestellt 
wurden, fördert die Union 
Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, 
dass Zwangsarbeit in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen keinen Platz hat.

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, dem Einsatz von 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen und 
menschenwürdige Arbeit und 
Arbeitnehmerrechte weltweit zu fördern. 
Im Einklang mit internationalen Leitlinien 
und Grundsätzen, die von internationalen 
Organisationen wie der IAO, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) und den Vereinten Nationen 
aufgestellt wurden, fördert die Union 
Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, 
dass Zwangsarbeit in den Lieferketten von 
in der Union ansässigen Unternehmen 
keinen Platz hat.

Änderungsantrag 6
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Im Rahmen ihrer Handelspolitik 
unterstützt die Union den Kampf gegen 
Zwangsarbeit sowohl in unilateralen als 
auch in bilateralen Handelsbeziehungen. 
Die Kapitel über Handel und nachhaltige 
Entwicklung in den Handelsabkommen der 
Union enthalten eine Verpflichtung zur 
Ratifizierung und wirksamen Umsetzung 
der grundlegenden IAO-Übereinkommen, 
einschließlich des IAO-Übereinkommens 
Nr. 29 sowie des IAO-Übereinkommens 
Nr. 105. Darüber hinaus besteht bei 
schwerwiegenden und systematischen 
Verstößen gegen das IAO-Übereinkommen 
Nr. 29 und das IAO-Übereinkommen Nr. 
105 die Möglichkeit, dass unilaterale 
Handelspräferenzen im Rahmen des 
Allgemeinen Präferenzsystems der Union 
wieder zurückgenommen werden.

(6) Im Rahmen ihrer Handelspolitik 
unterstützt die Union den Kampf gegen 
Zwangsarbeit sowohl in unilateralen als 
auch in bilateralen Handelsbeziehungen. 
Die Kapitel über Handel und nachhaltige 
Entwicklung in den Handelsabkommen der 
Union enthalten eine Verpflichtung zur 
Ratifizierung und wirksamen Umsetzung 
der grundlegenden IAO-Übereinkommen, 
einschließlich des IAO-Übereinkommens 
Nr. 29 sowie des IAO-Übereinkommens 
Nr. 105, wobei in den Kapiteln und 
Bestimmungen über Handel und 
Gleichstellung der Geschlechter eine 
Geschlechterperspektive verankert wird, 
die für die Stärkung der wirtschaftlichen 
Stellung der Frau von wesentlicher 
Bedeutung ist, um geschlechtsspezifische 
Zwangsarbeit zu bekämpfen. Darüber 
hinaus besteht bei schwerwiegenden und 
systematischen Verstößen gegen das IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und das IAO-
Übereinkommen Nr. 105 die Möglichkeit, 
dass unilaterale Handelspräferenzen im 
Rahmen des Allgemeinen 
Präferenzsystems der Union wieder 
zurückgenommen werden.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Zwangsarbeit wirkt sich deutlich 
auf schutzbedürftige und marginalisierte 
Gruppen wie Kinder, Frauen, Migranten, 
Flüchtlinge oder indigene Völker aus, 
weshalb ein intersektionaler und 
geschlechtersensibler Ansatz für eine 
wirksame Bekämpfung der Zwangsarbeit 
von entscheidender Bedeutung ist. Diese 
Verordnung sollte daher darauf abzielen, 
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die Ziele des IAO-Übereinkommens 
Nr. 182, des Übereinkommens des 
Europarats zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt, der Erklärung 
von Peking, des globalen Pakts für eine 
sichere, geordnete und reguläre 
Migration und des Genfer Abkommens 
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, 
der Erklärung der Vereinten Nationen 
über die Rechte der indigenen Völker, des 
IAO-Übereinkommens Nr. 169 sowie 
weiterer einschlägiger internationaler 
Abkommen und Übereinkommen zu 
verwirklichen.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) [Die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit enthält 
insbesondere horizontale 
Sorgfaltspflichten, um tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, einschließlich 
Zwangsarbeit, und die Umwelt im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
und deren Tochterunternehmen sowie 
deren Wertschöpfungsketten zu ermitteln, 
zu verhindern, zu mindern und darüber 
Rechenschaft abzulegen, und zwar im 
Einklang mit internationalen Standards im 
Bereich Mensch- und Arbeitnehmerrechte 
sowie Umweltübereinkommen. Diese 
Verpflichtungen gelten sowohl für große 
Unternehmen, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten, als auch für kleinere 
Unternehmen in Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 

(8) [Insbesondere die Richtlinie 
20XX/XX/EU über die Sorgfaltspflichten 
von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit enthält horizontale 
Sorgfaltspflichten für Unternehmen, 
tatsächliche und potenzielle negative 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, 
einschließlich Zwangsarbeit, und die 
Umwelt, die sie verursacht oder zu denen 
sie beigetragen haben oder die 
unmittelbar mit der Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens und seiner 
Tochterunternehmen in seinen 
Wertschöpfungsketten verbunden sind, zu 
ermitteln, zu verhindern, zu mindern und 
darüber Rechenschaft abzulegen, und zwar 
im Einklang mit internationalen Standards 
im Bereich Menschen- und 
Arbeitnehmerrechte sowie internationalen 
Umweltübereinkommen. Durch die 
genannte Richtlinie wird auch der 
Zugang der von diesen Auswirkungen 
betroffenen Personen zu Abhilfe gestärkt. 
Diese Verpflichtungen gelten sowohl für 
große Unternehmen, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
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überschreiten.22] Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten, als auch für kleinere 
Unternehmen in Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten.22Die Kohärenz zwischen 
der genannten Richtlinie und dieser 
Verordnung sollte sichergestellt werden.]

__________________ __________________
22 Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

22 Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Nach den Artikeln [XX] der 
Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
bestimmte Wirtschaftsakteure jährlich 
nichtfinanzielle Erklärungen 
veröffentlichen, in denen sie über die 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Umwelt-, 
Sozial-, und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte, auch in 
Bezug auf Zwangsarbeit, sowie die 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung berichten.26  [Des Weiteren 
enthält die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen detaillierte Berichtspflichten 
für in ihren Geltungsbereich fallende 
Unternehmen im Hinblick auf die Achtung 
der Menschenrechte, auch in globalen 
Lieferketten. Die Informationen, die die 
Unternehmen über Menschenrechte 
offenlegen, sollten gegebenenfalls auch 
Angaben über Zwangsarbeit in ihren 

(10) Nach den Artikeln [XX] der 
Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
bestimmte Wirtschaftsakteure jährlich 
nichtfinanzielle Erklärungen 
veröffentlichen, in denen sie über die 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Umwelt-, 
Sozial-, und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte, auch in 
Bezug auf Zwangsarbeit, sowie die 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung berichten.26 [Des Weiteren 
enthält die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen detaillierte Berichtspflichten 
für in ihren Geltungsbereich fallende 
Unternehmen im Hinblick auf die Achtung 
der Menschenrechte, auch in globalen 
Lieferketten. Die Informationen, die die 
Unternehmen über Menschenrechte 
offenlegen, sollten gegebenenfalls auch 
Angaben über Zwangsarbeit in ihren 



RR\1289168DE.docx 19/308 PE746.734v02-00

DE

Wertschöpfungsketten umfassen.27] Lieferketten umfassen.27]

__________________ __________________
26 Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf 
die Angabe nichtfinanzieller und die 
Diversität betreffender Informationen 
durch bestimmte große Unternehmen und 
Gruppen (ABl. XX vom XX.XX.20XX, S. 
XX)

26 Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf 
die Angabe nichtfinanzieller und die 
Diversität betreffender Informationen 
durch bestimmte große Unternehmen und 
Gruppen (ABl. XX vom XX.XX.20XX, 
S. XX).

27 Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2013/34/EU, der 
Richtlinie 2004/109/EG, der Richtlinie 
2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

27 Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinien 2013/34/EU, 
2004/109/EG und 2006/43/EG und der 
Verordnung (EU) Nr. 537/2014 
hinsichtlich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10a) Die Union ist als Mitglied der 
Welthandelsorganisation (WTO) 
verpflichtet, ein regelbasiertes, offenes 
und multilaterales Handelssystem zu 
fördern. Alle von der Union eingeführten 
Maßnahmen, die sich auf den Handel 
auswirken, sollten WTO-konform sein. 
Darüber hinaus sollte bei allen von der 
Union eingeführten Maßnahmen, die sich 
auf den Handel auswirken, die mögliche 
Reaktion der Handelspartner der Union 
berücksichtigt werden und sichergestellt 
werden, dass die Durchsetzung der 
Maßnahme nicht als einseitige 
protektionistische Maßnahme 
wahrgenommen wird.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Förderung menschenwürdiger 
Arbeit und einer auf den Menschen 
ausgerichteten Zukunft der Arbeit unter 
Achtung der Grundsätze und der 
Menschenrechte, die Förderung des 
sozialen Dialogs sowie der Ratifizierung 
und wirksamen Umsetzung der 
einschlägigen IAO-Übereinkommen und 
-Protokolle sowie die Stärkung des 
verantwortungsvollen Managements in 
globalen Lieferketten und des Zugangs 
zum Sozialschutz sind zentrale Prioritäten 
der Union, die im EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 2020-
2024 verankert sind.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Das Verbot sollte einen Beitrag zu 
den internationalen Bemühungen um die 
Beseitigung der Zwangsarbeit leisten. Die 
Definition von „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ sollte sich am 
IAO-Übereinkommen Nr. 105 orientieren, 
gemäß dem der Einsatz von Zwangsarbeit 
als Strafe für die Äußerung gewisser 
politischer Ansichten, für Zwecke der 
wirtschaftlichen Entwicklung, als 
Maßnahme der Arbeitsdisziplin, als Strafe 
für die Teilnahme an Streiks oder als 
Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler 
oder religiöser Diskriminierung 
ausdrücklich untersagt ist.31

(17) Das Marktverbot, durch das ein 
Ein- und Ausfuhrverbot für in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte und 
erbrachte Dienstleistungen ermöglicht 
wird, sollte einen Beitrag zu den 
internationalen Bemühungen um die 
Beseitigung der Zwangsarbeit leisten. Die 
Definition von „Zwangsarbeit“ sollte daher 
an die im IAO-Übereinkommen Nr. 29 
enthaltene Definition angepasst werden. 
Die Definition von „von staatlichen 
Behörden auferlegte Zwangsarbeit“ sollte 
sich am IAO-Übereinkommen Nr. 105 
orientieren, wonach der Einsatz von 
Zwangsarbeit als Strafe für die Äußerung 
gewisser politischer Ansichten, für Zwecke 
der wirtschaftlichen Entwicklung, als 
Maßnahme der Arbeitsdisziplin, als Strafe 
für die Teilnahme an Streiks oder als 
Maßnahme rassischer, religiöser oder 
sonstiger Diskriminierung ausdrücklich 
untersagt ist31. Artikel 3 Buchstabe a des 
IAO-Übereinkommens Nr. 182 über das 
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Verbot und unverzügliche Maßnahmen 
zur Beseitigung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit enthält eine 
Bezugnahme auf alle Formen der 
Sklaverei und sklavereiähnlicher 
Praktiken, wie den Verkauf von Kindern 
und den Kinderhandel, 
Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft 
sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich der Zwangs- oder 
Pflichtrekrutierung von Kindern für den 
Einsatz in bewaffneten Konflikten. 
Gemäß dem Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen dürfen 
Menschen mit Behinderungen keiner 
Zwangsarbeit unterworfen werden und 
müssen gleichberechtigt mit anderen vor 
Zwangs- oder Pflichtarbeit geschützt 
werden. Der Grundsatz der 
Gleichbehandlung sollte auch in 
Werkstätten für behinderte Menschen 
gelten. Wenn Produkte oder 
Dienstleistungen aus geografischen 
Gebieten oder Produktionsstätten oder 
aufgrund von wirtschaftlichen Tätigkeiten 
in bestimmten Wirtschaftszweigen in 
spezifischen Gebieten, in denen Praktiken 
der Zwangsarbeit systematisch eingesetzt 
werden und weitverbreitet sind und die in 
der Datenbank nach Artikel 11 dieser 
Verordnung aufgeführt sind, stammen, 
sollten die zuständigen Behörden davon 
ausgehen, dass sie unter Einsatz von 
Zwangsarbeit hergestellt oder erbracht 
wurden. In diesen Fällen sollte es dem 
betreffenden Wirtschaftsakteur obliegen, 
nachzuweisen, dass sein Produkt oder 
seine Dienstleistung ohne Einsatz von 
Zwangsarbeit hergestellt bzw. erbracht 
wurde und dass im Fall einer 
Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 4 in 
Bezug auf jeglichen Einsatz von 
Zwangsarbeit Abhilfe geschaffen wurde. 
In allen Fällen sollten die zuständigen 
Behörden sicherstellen, dass die 
Beweislast nicht unverhältnismäßig hoch 
ist. Die Kommission sollte sich nach 
Einbeziehung der einschlägigen 
Sachverständigen, einschließlich 
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Sachverständiger der IAO, OECD, des 
Europäischen Auswärtigen Dienstes, der 
Sozialpartner und der Zivilgesellschaft, 
an den Bemühungen, Zwangsarbeit ein 
Ende zu setzen, beteiligen, indem sie in 
der Datenbank gemäß Artikel 11 
regelmäßig aktualisierte Informationen 
über die Zwangsarbeitsrisiken in 
bestimmen geografischen Gebieten und in 
bestimmten Produktionsstätten sowie bei 
bestimmten wirtschaftlichen Tätigkeiten 
in bestimmten Wirtschaftszweigen in 
spezifischen Gebieten bereitstellt. Die 
Datenbank sollte klar und transparent 
sein, damit die Wirtschaftsakteure, 
insbesondere KMU und 
Kleinstunternehmen, die Daten für die 
Erfüllung ihrer Sorgfaltspflicht 
heranziehen können. Diese Daten sollten 
für die Öffentlichkeit frei und leicht 
zugänglich sein sowie in einem Format 
vorliegen, das auch für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich ist, und in 
allen Arbeitssprachen der Union 
verfügbar sein. 

__________________ __________________
31 What is forced labour, modern slavery 
and human trafficking (Forced labour, 
modern slavery and human trafficking) 
(ilo.org) und die darin genannten IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105.

31 What is forced labour, modern slavery 
and human trafficking (Forced labour, 
modern slavery and human trafficking) 
(ilo.org) und die darin genannten IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17a) Auf der Grundlage der Definition 
der Zwangsarbeit im IAO-
Übereinkommen Nr. 29, die auch in 
dieser Verordnung verwendet wird, 
umfassen die Indikatoren der IAO für 
Zwangsarbeit und die Leitlinien der IAO 
mit dem Titel „Hard to See, Harder to 
Count“ (Schwer zu erkennen, noch 
schwerer zu zählen) die häufigsten 
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Anzeichen für das mögliche Vorliegen 
eines Falls von Zwangsarbeit und sollten 
bei der Durchsetzung des Verbots 
berücksichtigt werden. Diese Indikatoren 
können jedoch unzulänglich sein, um von 
staatlichen Behörden auferlegte 
Zwangsarbeit festzustellen. Diese 
Praktiken der Zwangsarbeit beruhen auf 
einer systemischen und globalen 
Zwangspolitik, für die zusätzliche, speziell 
entwickelte Indikatoren erforderlich sind.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (im Folgenden 
„KMU“) verfügen mitunter nur über 
begrenzte Ressourcen und Möglichkeiten, 
um dafür zu sorgen, dass die von ihnen auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 
oder bereitgestellten Produkte frei von 
Zwangsarbeit sind. Die Kommission sollte 
daher Leitlinien zu Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit herausgeben, die 
auch der Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission Leitlinien zu 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit und zu 
öffentlich verfügbaren Informationen 
herausgeben, um KMU sowie andere 
Wirtschaftsakteure dabei zu unterstützen, 
die Anforderungen in Verbindung mit 
dem Verbot zu erfüllen.

(18) Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) 
verfügen mitunter nur über begrenzte 
Ressourcen und Möglichkeiten, um dafür 
zu sorgen, dass die von ihnen auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebrachten oder 
bereitgestellten Produkte frei von 
Zwangsarbeit sind. Die Kommission sollte 
daher gründliche Leitlinien zu 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit herausgeben, die auch der 
Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission klare Leitlinien zu 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit 
herausgeben, unter anderem dazu, wie 
diese zu bestimmen sind, wobei diese 
Leitlinien auf unabhängigen und 
nachprüfbaren Informationen beruhen 
sollten, einschließlich Berichten 
internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, deren Leitlinien mit 
dem Titel „Hard to See, Harder to Count“ 
(Schwer zu erkennen, noch schwerer zu 
zählen) derzeit der Goldstandard für die 
Feststellung von Zwangsarbeit sind.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Darüber hinaus sollte die 
Kommission Leitlinien darüber 
herausgeben, wie mit den zuständigen 
Behörden ein Dialog geführt werden 
kann, um die Wirtschaftsakteure, 
insbesondere KMU, sowie weitere 
Interessenträger dabei zu unterstützen, 
die Anforderungen in Verbindung mit 
dem Verbot zu erfüllen. Ferner sollte die 
Kommission Leitlinien herausgeben, um 
Personen oder Verbände bei der 
Übermittlung von Informationen zu 
unterstützen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18b) Angesichts der Vielfalt der 
Rechtsvorschriften der Union zu Fragen 
der Zwangsarbeit sollte die Kommission 
den Wirtschaftsakteuren, insbesondere 
KMU, zusätzliche Leitlinien für die 
Anwendung der unterschiedlichen 
Verpflichtungen aus dem Unionsrecht 
bereitstellen. Die Kommission sollte 
gegebenenfalls auch unnötigen 
Verwaltungsaufwand für KMU 
verhindern. Zudem sollte die Kommission 
flankierende Maßnahmen entwickeln, um 
die Bemühungen der Wirtschaftsakteure 
und ihrer Geschäftspartner in derselben 
Lieferkette, insbesondere von KMU, zu 
unterstützen. Diese Maßnahmen sollten 
eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen 
im Zusammenhang mit der Anwendung 
dieser Verordnung und die Unterstützung 
von Multi-Stakeholder-Initiativen 
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umfassen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten den Markt 
überwachen, um Verstöße gegen das 
Verbot festzustellen. Bei der Ernennung 
der dafür zuständigen Behörden sollten die 
Mitgliedstaaten darauf achten, dass diesen 
Behörden ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen und dass deren 
Mitarbeiter über die erforderlichen 
Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, 
insbesondere in Bezug auf 
Menschenrechte, das Management von 
Wertschöpfungsketten und Verfahren zur 
Erfüllung von Sorgfaltspflichten. Die 
zuständigen Behörden sollten eng mit den 
nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden sowie 
den Justiz- und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, so zusammenarbeiten, dass 
die Ermittlungen dieser Behörden nicht 
gefährdet sind.

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten den Markt 
überwachen, um Verstöße gegen das 
Verbot festzustellen. Bei der Ernennung 
der dafür zuständigen Behörden sollten die 
Mitgliedstaaten darauf achten, dass diesen 
Behörden ausreichende personelle und 
finanzielle Ressourcen zur Verfügung 
stehen und dass deren Mitarbeiter über die 
erforderlichen Kompetenzen und 
Kenntnisse verfügen, insbesondere in 
Bezug auf Menschenrechte, 
Arbeitnehmerrechte, die Gleichstellung 
der Geschlechter, das Management von 
Lieferketten und Verfahren zur Erfüllung 
von Sorgfaltspflichten. Die zuständigen 
Behörden sollten eng mit den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- 
und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, so zusammenarbeiten, dass 
die Ermittlungen dieser Behörden nicht 
gefährdet sind.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 21

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(21) Bei der Ermittlung möglicher 
Verstöße gegen das Verbot sollten die 
zuständigen Behörden einen 
risikobasierten Ansatz verfolgen und alle 
ihnen zur Verfügung stehenden 
Informationen bewerten. Die zuständigen 

(21) Bei der Ermittlung möglicher 
Verstöße gegen das Verbot sollte durch die 
Kommission oder die zuständigen 
Behörden ein risikobasierter Ansatz 
verfolgt und alle ihr bzw. ihnen zur 
Verfügung stehenden Informationen 
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Behörden sollten eine Untersuchung 
einleiten, wenn sie auf der Grundlage ihrer 
Bewertung aller verfügbaren Informationen 
feststellen, dass der begründete Verdacht 
eines Verstoßes gegen das Verbot besteht.

bewertet werden. Um den risikobasierten 
Ansatz bei der Priorisierung ihrer 
Untersuchungen umzusetzen, sollten die 
Kommission und die zuständigen 
Behörden die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen des 
Wirtschaftsakteurs und insbesondere die 
Frage, ob es sich um ein 
Kleinstunternehmen, kleines oder 
mittleres Unternehmen handelt, den 
Anteil von unter Zwangsarbeit gefertigten 
Komponenten am Endprodukt, die Menge 
der betreffenden Produkte, das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit und die 
Frage, ob der Verdacht von von 
staatlichen Behörden auferlegter 
Zwangsarbeit bestehen könnte, 
berücksichtigen. Darüber hinaus sollten 
sie berücksichtigen, ob der 
Wirtschaftsakteur in den 
Anwendungsbereich der Richtlinie XXX 
[Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen] fällt und verbindliche 
Sorgfaltspflichten erfüllen muss. Die 
Kommission oder die zuständigen 
Behörden sollten eine Untersuchung 
einleiten, wenn sie auf der Grundlage ihrer 
Bewertung aller verfügbaren Informationen 
oder – wenn keine Informationen und 
Nachweise beschafft werden konnten – 
anderer verfügbarer Informationen 
feststellen, dass der begründete Verdacht 
eines Verstoßes gegen das Verbot besteht. 
Vor der Einleitung einer Untersuchung 
sollten die zuständigen Behörden 
zusätzliche Informationen von den zu 
bewertenden Wirtschaftsakteuren, aber 
auch von anderen einschlägigen 
Interessenträgern, einschließlich der 
Personen oder Verbände, die den 
zuständigen Behörden einschlägige 
Informationen vorgelegt haben, und aller 
anderen Interessenträger, die mit den 
Produkten oder Regionen im 
Zusammenhang mit der Bewertung 
befasst sind, sowie von den 
diplomatischen Vertretungen der Union 
in einschlägigen Drittländern anfordern 
können. Die zuständigen Behörden 
sollten sich dafür entscheiden können, 
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von den Wirtschaftsakteuren keine 
zusätzlichen Informationen anzufordern, 
wenn ihre Bewertung ergibt, dass dies zu 
einem Versuch dieser Wirtschaftsakteure 
führen könnte, eine Situation der 
Zwangsarbeit zu verbergen und somit die 
Untersuchung zu gefährden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu minimieren, zu 
verhindern oder zu beseitigen. Die 
Erfüllung solcher Sorgfaltspflichten im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 
dazu beitragen, das Risiko von 
Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten 
und Wertschöpfungsketten des 
Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine 
angemessene Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten bedeutet, dass Probleme 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in 
der Wertschöpfungskette im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und internationalen Standards 
ermittelt und angegangen werden. Dies 
wiederum bedeutet, dass keine 
Untersuchung eingeleitet werden sollte, 
wenn nach Ansicht der zuständigen 
Behörde kein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes gegen das Verbot besteht, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und Lieferketten in 
Bezug auf die zu bewertenden Produkte zu 
minimieren, zu verhindern oder zu 
beseitigen oder Abhilfe in Fällen von 
Zwangsarbeit zu schaffen. Die Erfüllung 
solcher Sorgfaltspflichten im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 
dazu beitragen, das Risiko von 
Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten 
und Lieferketten des Wirtschaftsakteurs zu 
verringern. Eine angemessene Erfüllung 
der Sorgfaltspflichten könnte bedeuten, 
dass Probleme im Zusammenhang mit 
Zwangsarbeit in der Lieferkette im 
Einklang mit den einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union und 
internationalen Standards ermittelt und 
angegangen werden. Dies wiederum 
bedeutet, dass keine Untersuchung 
eingeleitet werden sollte, wenn nach 
Ansicht der zuständigen Behörde kein 
begründeter Verdacht eines Verstoßes 
gegen das Verbot besteht oder dass die 
Gründe, die zu dem begründeten 
Verdacht geführt haben, beseitigt wurden, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
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werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 
beseitigt wird.

Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 
werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 
beseitigt wird und, wenn möglich, gezeigt 
wird, dass Abhilfe in Bezug auf Fälle von 
Zwangsarbeit geschaffen wurde. 
Wirtschaftsakteure, die nicht in den 
Anwendungsbereich der [Richtlinie 
20XX/XX/EU über die Sorgfaltspflichten 
von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit] fallen, sollten nicht allein 
deshalb benachteiligt werden, weil sie 
keine Sorgfaltsmaßnahmen gemäß der 
genannten Richtlinie ergriffen haben, 
auch wenn sie aufgrund des hohen 
Risikos von von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit einer Umkehr 
der Beweislast ausgesetzt sind.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23) Um die Zusammenarbeit zwischen 
den auf der Grundlage dieser und anderer 
einschlägiger Rechtsvorschriften 
benannten zuständigen Behörden zu 
gewährleisten und um die Kohärenz ihrer 
Maßnahmen und Entscheidungen zu 
gewährleisten, sollten die auf der 
Grundlage dieser Verordnung benannten 
zuständigen Behörden erforderlichenfalls 
bei anderen einschlägigen Behörden 
Informationen darüber anfordern, ob die zu 
bewertenden Wirtschaftsakteure gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, in denen 
Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind, der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit 
unterliegen und dieser nachkommen.

(23) Um die Zusammenarbeit zwischen 
der Kommission und den auf der 
Grundlage dieser und anderer einschlägiger 
Rechtsvorschriften benannten zuständigen 
Behörden zu gewährleisten und damit ihre 
Maßnahmen und Entscheidungen kohärent 
sind, sollten die auf der Grundlage dieser 
Verordnung benannten zuständigen 
Behörden erforderlichenfalls bei anderen 
einschlägigen Behörden Informationen 
darüber anfordern, ob die zu bewertenden 
Wirtschaftsakteure gemäß den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union oder der 
Mitgliedstaaten, in denen 
Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind, der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit 
unterliegen und dieser nachkommen. Die 
zuständigen Behörden sollten bei der 
Anforderung von Informationen von 
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Wirtschaftsakteuren durch eine verstärkte 
Zusammenarbeit und einen verstärkten 
Dialog zwischen den Behörden, die mit 
der Überwachung der Produktregulierung 
befasst sind, den Grundsatz der 
einmaligen Erfassung der Kommission 
anwenden.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23a) Angesichts der umfassenden 
Menge an verfügbaren Beweisen für 
Fälle von Zwangsarbeit, insbesondere bei 
Produkten, Regionen oder 
Wirtschaftszweigen, sollten die 
zuständigen Behörden nach einer 
Risikobewertung ihre Untersuchungen 
auf Situationen konzentrieren, in denen 
ein höheres Risiko für den Einsatz von 
Zwangsarbeit besteht und die aufgrund 
der Größe der Wirtschaftsakteure oder 
ihrer Präsenz in einer Vielzahl von 
Lieferketten größere gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Auswirkungen haben.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 23 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(23b) Um Kohärenz bei den 
Maßnahmen und Entscheidungen der 
zuständigen Behörden sicherzustellen, 
sollte sich die Kommission eng mit den 
zuständigen Behörden abstimmen.

Änderungsantrag 23
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Im Rahmen der Voruntersuchung 
sollten sich die zuständigen Behörden 
schwerpunktmäßig mit den 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Wertschöpfungskette befassen, an denen 
ein höheres Risiko von Zwangsarbeit in 
Bezug auf die zu untersuchenden Produkte 
besteht; dabei sollten auch die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte und das Ausmaß der 
mutmaßlichen Zwangsarbeit 
berücksichtigt werden.

(24) Im Rahmen der Voruntersuchung 
sollten sich die Kommission und die 
zuständigen Behörden schwerpunktmäßig 
mit den Wirtschaftsakteuren an den Stellen 
der Lieferkette befassen, an denen ein 
höheres Risiko von Zwangsarbeit in Bezug 
auf die zu untersuchenden Produkte 
besteht, wobei sie auch dem potenziellen 
Machtungleichgewicht in der 
betreffenden Lieferkette Rechnung tragen 
sollten. Bei ihrer Bewertung sollten sie 
auch die Größe und die wirtschaftlichen 
Ressourcen des Wirtschaftsakteurs, die 
Menge der betroffenen Produkte, den 
Anteil von unter Zwangsarbeit gefertigten 
Komponenten am Endprodukt, das 
Ausmaß der mutmaßlichen Zwangsarbeit 
und die Frage berücksichtigen, ob 
staatlich auferlegte Zwangsarbeit ein 
Problem sein könnte.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Wenn die zuständigen Behörden 
Informationen im Zuge einer Untersuchung 
anfordern, sollten sie sich nach 
Möglichkeit und im Sinne einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchung vorrangig 
mit den zu untersuchenden 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Wertschöpfungskette befassen, die dem 
Bereich am nächsten liegen, in dem es 
wahrscheinlich zu Zwangsarbeit kommt; 
dabei sollten sie die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte sowie das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit 

(25) Wenn die zuständigen Behörden 
Informationen im Zuge einer Untersuchung 
anfordern, sollten sie sich nach 
Möglichkeit und im Sinne einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchung vorrangig 
mit den zu untersuchenden 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Lieferkette befassen, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es wahrscheinlich 
zu Zwangsarbeit kommt; dabei sollten sie 
die Größe und die wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure, die 
Menge der betroffenen Produkte sowie das 
Ausmaß der mutmaßlichen Zwangsarbeit 
berücksichtigen.
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berücksichtigen.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25a) Die Kommission sollte auf externe 
Experten zurückgreifen, um eine zur 
Orientierung dienende, keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebende, 
überprüfbare und regelmäßig 
aktualisierte Datenbank über das 
Zwangsarbeitsrisiko, einschließlich von 
staatlichen Behörden auferlegter 
Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten oder in Bezug auf 
bestimmte Produkte bereitzustellen. Die 
Datenbank sollte auf unabhängigen und 
nachprüfbaren Informationen, 
einschließlich Berichten internationaler 
Organisationen, insbesondere der 
Internationalen Arbeitsorganisation, der 
Zivilgesellschaft, von 
Unternehmensverbänden und 
Sozialpartnern, sowie auf Erfahrungen 
mit der Umsetzung von Unionsrecht, in 
dem Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind, beruhen. 
Die Datenbank sollte eine Liste aller 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden enthalten, einschließlich 
Informationen über die Bereitstellung von 
Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung von 
Zwangsarbeitsfällen, aufgrund derer das 
Verbot aufgehoben werden konnte.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25b) Liegen eindeutige, zuverlässige 
und nachprüfbare Nachweise dafür vor, 
dass Produkte, die in bestimmten 
Wirtschaftszweigen innerhalb bestimmter 
geografischer Gebiete hergestellt wurden, 
ein hohes Risiko bergen, dass sie unter 
von staatlichen Behörden auferlegter 
Zwangsarbeit hergestellt wurden, so 
sollten diese Wirtschaftszweige in diesen 
Gebieten in der gemäß dieser Verordnung 
eingerichteten Datenbank genannt 
werden. Um den zuständigen Behörden 
die Untersuchung von Fällen zu 
erleichtern, in denen es Hinweise auf ein 
hohes Risiko von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit gibt, sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, gemäß Artikel 290 AEUV 
Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung 
spezifischer Wirtschaftszweige in 
bestimmten geografischen Gebieten, in 
denen ein solches Risiko besteht, zu 
ergänzen. Bei aus diesen Gebieten und 
Wirtschaftszweigen stammenden 
Produkten sollten die betroffenen 
Wirtschaftsakteure nachweisen müssen, 
dass auf keiner Stufe der Gewinnung, 
Ernte, Erzeugung oder Herstellung eines 
Produkts, einschließlich der das Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung, 
Zwangsarbeit zum Einsatz gekommen ist.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Es sollte den zuständigen Behörden 
obliegen, auf der Grundlage aller 
Informationen und Beweismittel, die 
während der Untersuchung und der 
Voruntersuchung gesammelt wurden, 
nachzuweisen, dass auf einer beliebigen 

(26) In allen Fällen außer jenen, die in 
die Gebiete und Wirtschaftszweige fallen, 
bei denen ein hohes Risiko von 
staatlichen Behörden auferlegter 
Zwangsarbeit besteht, sollte es den 
zuständigen Behörden obliegen, auf der 
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Stufe der Erzeugung, Herstellung, Ernte 
oder Gewinnung eines Produkts, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz gekommen ist. Damit das Recht 
der Wirtschaftsakteure auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren gewährleistet 
ist, sollten diese während der gesamten 
Untersuchung die Möglichkeit haben, den 
zuständigen Behörden Informationen zu 
ihrer Verteidigung vorzulegen.

Grundlage aller Informationen und 
Beweismittel, die während der 
Untersuchung und der Voruntersuchung 
gesammelt wurden, nachzuweisen, dass auf 
einer beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung eines 
Produkts, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung, 
Zwangsarbeit zum Einsatz gekommen ist. 
Damit das Recht der Wirtschaftsakteure 
auf ein ordnungsgemäßes Verfahren 
gewährleistet ist, sollten diese während der 
gesamten Untersuchung die Möglichkeit 
haben, den zuständigen Behörden 
Informationen zu ihrer Verteidigung 
vorzulegen.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Wenn zuständige Behörden 
feststellen, dass Wirtschaftsakteure gegen 
das Verbot verstoßen haben, sollten sie 
unverzüglich das Inverkehrbringen und die 
Bereitstellung solcher Produkte auf dem 
Unionsmarkt sowie die Ausfuhr solcher 
Produkte aus der Union verbieten und die 
Wirtschaftsakteure, die Gegenstand der 
Untersuchung sind, auffordern, die 
betreffenden Produkte, die bereits 
bereitgestellt wurden, vom Unionsmarkt zu 
nehmen und zu vernichten, unbrauchbar zu 
machen oder nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts, einschließlich der 
Rechtsvorschriften der Union über die 
Abfallbewirtschaftung, anderweitig aus 
dem Verkehr zu ziehen.

(27) Wenn die Kommission und 
zuständige Behörden feststellen, dass 
Wirtschaftsakteure gegen das Verbot 
verstoßen haben, sollten sie unverzüglich 
das Inverkehrbringen und die 
Bereitstellung solcher Produkte auf dem 
Unionsmarkt sowie die Ausfuhr solcher 
Produkte aus der Union verbieten und die 
Wirtschaftsakteure, die Gegenstand der 
Untersuchung sind, auffordern, die 
betreffenden Produkte, die bereits 
bereitgestellt wurden, vom Unionsmarkt zu 
nehmen und verderbliche Produkte zu 
gemeinnützigen oder im öffentlichen 
Interesse liegenden Zwecken zu spenden. 
Wenn solche Produkte nicht verderblich 
sind, sollten die Wirtschaftsakteure diese 
Produkte recyceln, und wenn dies nicht 
möglich ist, sollten sie die Produkte 
vernichten, unbrauchbar machen oder nach 
Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts, 
einschließlich der Rechtsvorschriften der 
Union über die Abfallbewirtschaftung, 
anderweitig aus dem Verkehr ziehen. Das 
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Verbot des Inverkehrbringens und der 
Bereitstellung der Produkte auf dem 
Unionsmarkt und ihrer Ausfuhr aus der 
Union sollte nur aufgehoben werden, 
wenn die Wirtschaftsakteure nachweisen 
können, dass der Zwangsarbeit in der 
Lieferkette ein Ende gesetzt wurde und in 
Fällen von Zwangsarbeit 
Abhilfemaßnahmen ergriffen wurden. Die 
für die Entscheidung zuständige Behörde 
sollte beurteilen, ob diese Bedingungen 
erfüllt sind. Das Verbot und die 
anschließende Rücknahme sollten sich 
auf die in der Entscheidung genannten 
spezifischen Produkte beziehen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) In dieser Entscheidung sollten die 
zuständigen Behörden die Ergebnisse der 
Untersuchung und die diesen zugrunde 
liegenden Informationen aufführen und 
eine angemessene Frist setzen, innerhalb 
derer die Wirtschaftsakteure dem 
Beschluss nachkommen sollten; zudem 
sollten die zuständigen Behörden die 
Informationen angeben, anhand derer das 
Produkt, auf das sich der Beschluss 
bezieht, identifiziert werden kann. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen 
werden, die Durchführungsrechtsakte zu 
erlassen, die erforderlich sind, um die 
Einzelheiten bezüglich der in solchen 
Entscheidungen anzugebenden 
Informationen festzulegen.

(28) In dieser Entscheidung sollten die 
Kommission oder die zuständigen 
Behörden die Ergebnisse der Untersuchung 
und die diesen zugrunde liegenden 
Informationen aufführen und eine 
angemessene Frist setzen, innerhalb derer 
die Wirtschaftsakteure dem Beschluss 
nachkommen sollten; zudem sollten die 
zuständigen Behörden die Informationen 
angeben, anhand derer das Produkt, auf das 
sich der Beschluss bezieht, identifiziert 
werden kann. Der Kommission sollte die 
Befugnis übertragen werden, die 
Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
erforderlich sind, um die Einzelheiten 
bezüglich der in solchen Entscheidungen 
anzugebenden Informationen festzulegen. 
Die Entscheidungen der Kommission oder 
der zuständigen Behörden sollten 
öffentlich zugänglich gemacht werden.

Änderungsantrag 30
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 29

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(29) Bei der Festlegung einer 
angemessenen Frist für die Befolgung der 
Anordnung sollten die zuständigen 
Behörden die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
betroffenen Wirtschaftsakteure 
berücksichtigen.

(29) Bei der Festlegung einer 
angemessenen Frist für die Befolgung der 
Anordnung sollten die Kommission und 
die zuständigen Behörden die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
betroffenen Wirtschaftsakteure 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Kommen die Wirtschaftsakteure 
der Entscheidung der zuständigen 
Behörden bis zum Ablauf der festgelegten 
Frist nicht nach, sollten die zuständigen 
Behörden dafür sorgen, dass die 
betreffenden Produkte nicht auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder 
bereitgestellt oder aus dem Unionsmarkt 
ausgeführt werden dürfen oder dass sie 
vom Unionsmarkt genommen werden und 
dass alle bei den betreffenden 
Wirtschaftsakteuren verbleibenden 
Produkte auf Kosten der 
Wirtschaftsakteure vernichtet, unbrauchbar 
gemacht oder nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts, einschließlich der 
Rechtsvorschriften der Union über die 
Abfallbewirtschaftung, anderweitig aus 
dem Verkehr gezogen werden.

(30) Kommen die Wirtschaftsakteure 
der Entscheidung der Kommission oder 
der zuständigen Behörden bis zum Ablauf 
der festgelegten Frist nicht nach, sollten die 
Kommission oder die zuständigen 
Behörden dafür sorgen, dass die 
betreffenden Produkte nicht auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder 
bereitgestellt oder aus dem Unionsmarkt 
ausgeführt werden dürfen oder dass sie 
vom Unionsmarkt genommen werden und 
dass alle bei den betreffenden 
Wirtschaftsakteuren verbleibenden 
Produkte für einen Wohltätigkeitszweck 
oder einen im öffentlichen liegenden 
Zweck gespendet werden, sofern sie 
verderblich sind. Wenn solche Produkte 
nicht verderblich sind, sollten die 
Wirtschaftsakteure diese Produkte 
recyceln, und wenn dies nicht möglich ist, 
sollten die Produkte auf Kosten der 
Wirtschaftsakteure vernichtet, unbrauchbar 
gemacht oder nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts, einschließlich der 
Rechtsvorschriften der Union über die 
Abfallbewirtschaftung, anderweitig aus 
dem Verkehr gezogen werden.



PE746.734v02-00 36/308 RR\1289168DE.docx

DE

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Wirtschaftsakteure sollten die 
Möglichkeit haben, eine Überprüfung der 
Entscheidung durch die zuständigen 
Behörden zu beantragen, nachdem sie neue 
Informationen vorgelegt haben, aus denen 
hervorgeht, dass nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass die betreffenden 
Produkte in Zwangsarbeit hergestellt 
wurden. Die zuständigen Behörden sollten 
ihre Entscheidung widerrufen, wenn sie auf 
der Grundlage dieser neuen Informationen 
feststellen, dass nicht nachgewiesen 
werden kann, dass die Produkte in 
Zwangsarbeit hergestellt wurden.

(31) Die Wirtschaftsakteure sollten die 
Möglichkeit haben, eine 
verwaltungsbehördliche Überprüfung der 
Entscheidung durch die zuständigen 
Behörden und die Kommission zu 
beantragen, nachdem sie neue wesentliche 
Informationen vorgelegt haben, aus denen 
hervorgeht, dass nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass die betreffenden 
Produkte in Zwangsarbeit hergestellt 
wurden. Die zuständigen Behörden und die 
Kommission sollten ihre Entscheidung 
widerrufen, wenn sie auf der Grundlage 
dieser neuen Informationen feststellen, 
dass nicht nachgewiesen werden kann, dass 
die Produkte in Zwangsarbeit hergestellt 
wurden. Die auf der Grundlage dieser 
Verordnung erlassenen Beschlüsse der 
Kommission unterliegen im Einklang mit 
Artikel 263 AEUV der Überwachung 
durch den Gerichtshof.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Jede Person, unabhängig davon, ob 
es sich um eine natürliche oder juristische 
Person oder eine Vereinigung ohne 
Rechtspersönlichkeit handelt, sollte die 
Möglichkeit haben, den zuständigen 
Behörden Informationen vorzulegen, wenn 
sie der Auffassung ist, dass in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht und 
bereitgestellt werden; zudem sollte sie das 
Recht haben, über das Ergebnis der 

(32) Jede Person, unabhängig davon, ob 
es sich um eine natürliche oder juristische 
Person oder eine Vereinigung ohne 
Rechtspersönlichkeit handelt, sollte die 
Möglichkeit haben, den zuständigen 
Behörden Informationen vorzulegen, wenn 
sie der Auffassung ist, dass in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht und 
bereitgestellt werden; zudem sollte sie das 
Recht haben, über das Ergebnis der 
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Bewertung der von ihr vorgelegten 
Informationen unterrichtet zu werden.

Bewertung der von ihr vorgelegten 
Informationen unterrichtet zu werden. Die 
Informationen sollten an eine oder 
mehrere zuständige Behörden gerichtet 
werden. Es sollten angemessene 
Schutzmaßnahmen getroffen werden, um 
die Sicherheit aller Personen 
sicherzustellen, die mit der Übermittlung 
oder den darin enthaltenen 
Informationen in Verbindung stehen, 
auch vor Vergeltungsmaßnahmen und 
Repressalien. Erforderlichenfalls könnten 
diese Schutzmaßnahmen über die 
Bestimmungen der Richtlinie (EU) 
2019/1937 hinausgehen. Um 
sicherzustellen, dass die Informationen 
einfach übermittelt werden können und 
die bereitgestellten Informationen 
standardisiert sind, sollte die Kommission 
einen Mechanismus für die Übermittlung 
von Informationen, etwa ein spezielles 
Webportal auf Unionsebene, einrichten, 
der in allen Amtssprachen der Organe der 
Union kostenlos zur Verfügung steht 
sowie benutzerfreundlich und leicht 
zugänglich ist, auch für Menschen mit 
Behinderung.

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Die Kommission sollte Leitlinien 
herausgeben, um die Umsetzung des 
Verbots durch die Wirtschaftsakteure und 
die zuständigen Behörden zu erleichtern. 
Diese Leitlinien sollten Hinweise zu den 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit sowie ergänzende 
Informationen für die Umsetzung des 
Verbots durch die zuständigen Behörden 
enthalten. Die Hinweise zu den 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit sollten auf den von der 
Kommission und dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst im Juli 2021 

(33) Die Kommission sollte detaillierte 
Leitlinien herausgeben, um die Umsetzung 
des Verbots durch die Wirtschaftsakteure 
und die zuständigen Behörden zu 
erleichtern. Diese Leitlinien sollten 
Hinweise zu den Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit enthalten, 
insbesondere für all jene 
Wirtschaftakteure, die nicht in den 
Anwendungsbereich der [Richtlinie 
20XX/XX/EU über die Sorgfaltspflichten 
von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit] fallen, da sie keine 
Sorgfaltspflichten erfüllen müssen, sowie 
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veröffentlichten Leitlinien für die 
Sorgfaltspflichten von EU-Unternehmen, 
mit denen das Risiko von Zwangsarbeit im 
Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und 
Lieferketten angegangen werden soll, 
aufbauen. Die Leitlinien sollten mit 
anderen diesbezüglichen Leitlinien der 
Kommission und den Leitlinien 
einschlägiger internationaler 
Organisationen im Einklang stehen. Die 
Berichte internationaler Organisationen, 
insbesondere der IAO, sowie andere 
unabhängige und überprüfbare 
Informationsquellen sollten bei der 
Ermittlung von Risikoindikatoren 
berücksichtigt werden.

ergänzende Informationen für die 
Umsetzung des Verbots durch die 
zuständigen Behörden. Die Hinweise für 
Wirtschaftsakteure, die nicht in den 
Anwendungsbereich der [CSDD-
Richtlinie] fallen, sollten insbesondere die 
Einhaltung der Vorschriften in jenen 
Fällen betreffen, in denen diese 
Wirtschaftsakteure infolge delegierter 
Rechtsakte der Kommission in Bezug auf 
von staatlichen Behörden auferlegte 
Zwangsarbeit einer Umkehr der 
Beweislast ausgesetzt sind. Die Hinweise 
zu den Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit sollten auf den von der 
Kommission und dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst im Juli 2021 
veröffentlichten Leitlinien für die 
Sorgfaltspflichten von EU-Unternehmen, 
mit denen das Risiko von Zwangsarbeit im 
Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und 
Lieferketten angegangen werden soll, 
aufbauen. Die Leitlinien sollten mit 
anderen diesbezüglichen Leitlinien der 
Kommission und den Leitlinien 
einschlägiger internationaler 
Organisationen im Einklang stehen. Die 
Leitlinien sollten maßgeschneiderte 
Empfehlungen für verschiedene 
Tätigkeitsbereiche enthalten, wobei den 
Besonderheiten der Tätigkeiten und der 
jeweiligen Lieferketten Rechnung zu 
tragen ist. Die Berichte internationaler 
Organisationen, insbesondere der IAO, 
sowie andere unabhängige und 
überprüfbare Informationsquellen sollten 
bei der Ermittlung von Risikoindikatoren 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 34

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(34) Entscheidungen der zuständigen 
Behörden, mit denen ein Verstoß gegen das 
Verbot festgestellt wird, sollten den 

(34) Entscheidungen der Kommission 
oder der zuständigen Behörden, mit denen 
ein Verstoß gegen das Verbot festgestellt 
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Zollbehörden mitgeteilt werden; letztere 
sollten dann versuchen, das betroffene 
Produkt unter den zur Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder zur 
Ausfuhr angemeldeten Erzeugnissen zu 
identifizieren. Die zuständigen Behörden 
sollten für die allgemeine Durchsetzung 
des Verbots in Bezug auf den Binnenmarkt 
sowie auf Produkte, die auf den 
Unionsmarkt gelangen oder diesen 
verlassen, verantwortlich sein. Da 
Zwangsarbeit Teil des 
Herstellungsprozesses ist und keine Spuren 
auf dem Produkt hinterlässt und die 
Verordnung (EU) 2019/1020 nur für 
hergestellte Produkte gilt und ihr 
Anwendungsbereich auf die Überlassung 
zum zollrechtlich freien Verkehr 
beschränkt ist, könnten die Zollbehörden 
im Rahmen der Verordnung (EU) 
2019/1020 bei der Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots nicht 
eigenständig handeln. Die konkrete 
Organisation der Kontrollen der einzelnen 
Mitgliedstaaten sollte unbeschadet der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates32 
und der darin enthaltenen allgemeinen 
Bestimmungen über die Kontroll- und 
Überwachungsbefugnisse der Zollbehörden 
erfolgen.

wird, sollten den Zollbehörden mitgeteilt 
werden; letztere sollten dann versuchen, 
das betroffene Produkt unter den zur 
Überlassung zum zollrechtlich freien 
Verkehr oder zur Ausfuhr angemeldeten 
Erzeugnissen zu identifizieren. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sollten sicherstellen, dass die 
Zollbehörden über ausreichende 
Ressourcen verfügen, um diese 
Kontrollen durchzuführen. Die 
Kommission und die zuständigen 
Behörden sollten für die allgemeine 
Durchsetzung des Verbots in Bezug auf 
den Binnenmarkt sowie auf Produkte, die 
auf den Unionsmarkt gelangen oder diesen 
verlassen, verantwortlich sein. Da 
Zwangsarbeit Teil des 
Herstellungsprozesses ist und keine Spuren 
auf dem Produkt hinterlässt und die 
Verordnung (EU) 2019/1020 nur für 
hergestellte Produkte gilt und ihr 
Anwendungsbereich auf die Überlassung 
zum zollrechtlich freien Verkehr 
beschränkt ist, könnten die Zollbehörden 
im Rahmen der Verordnung (EU) 
2019/1020 bei der Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots nicht 
eigenständig handeln. Die konkrete 
Organisation der Kontrollen der einzelnen 
Mitgliedstaaten sollte unbeschadet der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates32 
und der darin enthaltenen allgemeinen 
Bestimmungen über die Kontroll- und 
Überwachungsbefugnisse der Zollbehörden 
erfolgen.

__________________ __________________
32 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des 
Zollkodex der Union (Neufassung) (ABl. 
L 269 vom 10.10.2013, S. 1).

32 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des 
Zollkodex der Union (Neufassung) (ABl. 
L 269 vom 10.10.2013, S. 1).

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Informationen, die den 
Zollbehörden derzeit von den 
Wirtschaftsakteuren zur Verfügung gestellt 
werden, enthalten lediglich allgemeine 
Angaben zu den Produkten, jedoch keine 
Angaben zum Hersteller oder Produzenten 
und zu den Produktlieferanten sowie keine 
spezifischen Angaben zu den Produkten. 
Damit die Zollbehörden in der Lage sind, 
auf den Unionsmarkt gelangende oder 
diesen verlassende Produkte zu 
identifizieren, bei denen möglicherweise 
ein Verstoß gegen die Verordnung vorliegt 
und die daher an den Außengrenzen der 
Union aufgehalten werden sollten, sollten 
die Wirtschaftsakteure den Zollbehörden 
Informationen übermitteln, die einen 
Abgleich einer Entscheidung der 
zuständigen Behörden mit dem 
betreffenden Produkt ermöglichen. Dazu 
sollten Informationen über den Hersteller 
oder Produzenten und die 
Produktlieferanten sowie weitere 
Informationen über das Produkt selbst 
zählen. Zu diesem Zweck sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um die Produkte festzulegen, für die solche 
Informationen bereitgestellt werden 
sollten; für die Bereitstellung dieser 
Informationen sollten unter anderem die 
gemäß dieser Verordnung eingerichtete 
Datenbank sowie die Informationen und 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
aus dem Informations- und 
Kommunikationssystem nach Artikel 34 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
(information and communication system 
for market surveillance – im Folgenden 
„ICSMS“) verwendet werden. Darüber 
hinaus sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, die 
Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
erforderlich sind, um die Einzelheiten 
bezüglich der Informationen festzulegen, 
die die Wirtschaftsakteure dem Zoll zur 
Verfügung stellen müssen. Diese 

(35) Die Informationen, die den 
Zollbehörden derzeit von den 
Wirtschaftsakteuren zur Verfügung gestellt 
werden, enthalten lediglich allgemeine 
Angaben zu den Produkten, jedoch keine 
Angaben zum Hersteller oder Produzenten 
und zu den Produktlieferanten sowie keine 
spezifischen Angaben zu den Produkten. 
Damit die Zollbehörden in der Lage sind, 
auf den Unionsmarkt gelangende oder 
diesen verlassende Produkte zu 
identifizieren, bei denen möglicherweise 
ein Verstoß gegen die Verordnung vorliegt 
und die daher an den Außengrenzen der 
Union aufgehalten werden sollten, sollten 
die Wirtschaftsakteure den Zollbehörden 
Informationen übermitteln, die einen 
Abgleich einer Entscheidung der 
Kommission oder der zuständigen 
Behörden mit dem betreffenden Produkt 
ermöglichen. Dazu sollten Informationen 
über den Hersteller oder Produzenten und 
die Produktlieferanten sowie weitere 
Informationen über das Produkt selbst 
zählen. Zu diesem Zweck sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um die Produkte festzulegen, für die solche 
Informationen bereitgestellt werden 
sollten; für die Bereitstellung dieser 
Informationen sollten unter anderem die 
gemäß dieser Verordnung eingerichtete 
Datenbank sowie die Informationen und 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
aus dem Informations- und 
Kommunikationssystem nach Artikel 34 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
(information and communication system 
for market surveillance – im Folgenden 
„ICSMS“) verwendet werden. Darüber 
hinaus sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, die 
Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
erforderlich sind, um die Einzelheiten 
bezüglich der Informationen festzulegen, 
die die Wirtschaftsakteure dem Zoll zur 
Verfügung stellen müssen. Diese 
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Informationen sollten Folgendes umfassen: 
die Beschreibung, den Namen oder die 
Marke des Produkts, die laut den 
Unionsvorschriften erforderlichen 
spezifischen Angaben zur Identifizierung 
des Produkts (z. B. Typ-, Referenz-, 
Modell-, Chargen- oder Seriennummer, die 
auf dem Produkt angebracht oder auf der 
Verpackung oder in einem dem Produkt 
beigefügten Dokument angegeben ist, oder 
eindeutige Kennung des digitalen 
Produktpasses) sowie Angaben zum 
Hersteller oder Produzenten und zu den 
Produktlieferanten, jeweils einschließlich 
ihres Namens, ihres Handelsnamens oder 
ihrer eingetragenen Marke, ihrer 
Kontaktdaten, ihrer eindeutigen 
Kennnummer ihres Landes der 
Niederlassung und, sofern verfügbar, ihrer 
Registrierungs- und 
Identifizierungsnummer für 
Wirtschaftsakteure (EORI-Nummer). Im 
Rahmen der Überprüfung des Zollkodex 
der Union wird erwogen, in den 
zollrechtlichen Vorschriften anzugeben, 
welche Informationen den Zollbehörden 
von den Wirtschaftsakteuren zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um 
diese Verordnung durchzusetzen und im 
weiteren Sinne die Transparenz der 
Lieferkette zu erhöhen.

Informationen sollten Folgendes umfassen: 
die Beschreibung, den Namen oder die 
Marke des Produkts, die laut den 
Unionsvorschriften erforderlichen 
spezifischen Angaben zur Identifizierung 
des Produkts (z. B. Typ-, Referenz-, 
Modell-, Chargen- oder Seriennummer, die 
auf dem Produkt angebracht oder auf der 
Verpackung oder in einem dem Produkt 
beigefügten Dokument angegeben ist, oder 
eindeutige Kennung des digitalen 
Produktpasses) sowie Angaben zum 
Hersteller oder Produzenten und zu den 
Produktlieferanten, jeweils einschließlich 
ihres Namens, ihres Handelsnamens oder 
ihrer eingetragenen Marke, ihrer 
Kontaktdaten, ihrer eindeutigen 
Kennnummer ihres Landes der 
Niederlassung und, sofern verfügbar, ihrer 
Registrierungs- und 
Identifizierungsnummer für 
Wirtschaftsakteure (EORI-Nummer). Im 
Rahmen der Überprüfung des Zollkodex 
der Union wird erwogen, in den 
zollrechtlichen Vorschriften anzugeben, 
welche Informationen den Zollbehörden 
von den Wirtschaftsakteuren zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um 
diese Verordnung durchzusetzen und im 
weiteren Sinne die Transparenz der 
Lieferkette zu erhöhen. Die Kommission 
sollte Leitlinien veröffentlichen und die 
Wirtschaftsakteure, insbesondere KMU, 
dabei unterstützen, die erforderlichen 
Informationen zu sammeln.

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 36

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(36) Wenn Zollbehörden ein Produkt 
ermitteln, das möglicherweise Gegenstand 
einer von den zuständigen Behörden 
übermittelten Entscheidung ist, in der ein 
Verstoß gegen das Verbot festgestellt 
wurde, sollten sie die Überlassung dieses 

(36) Wenn Zollbehörden ein Produkt 
ermitteln, das möglicherweise Gegenstand 
einer von der Kommission oder den 
zuständigen Behörden übermittelten 
Entscheidung ist, in der ein Verstoß gegen 
das Verbot festgestellt wurde, sollten sie 
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Produkts aussetzen und unverzüglich die 
zuständigen Behörden unterrichten. Die 
zuständigen Behörden sollten innerhalb 
eines angemessenen Zeitraums zu dem 
ihnen von den Zollbehörden gemeldeten 
Fall abschließend Stellung nehmen und 
entweder bestätigen oder verneinen, dass 
das betreffende Produkt Gegenstand einer 
Entscheidung ist. Sofern erforderlich, 
sollten die zuständigen Behörden befugt 
sein, die Aufrechterhaltung der Aussetzung 
der Überlassung zu verlangen. Geben die 
zuständigen Behörden innerhalb der 
festgelegten Frist keine abschließende 
Stellungnahme ab, sollten die Zollbehörden 
die Produkte überlassen, sofern alle 
anderen geltenden Anforderungen und 
Formalitäten erfüllt sind. Grundsätzlich 
sollte die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder zur Ausfuhr nicht als 
Nachweis für die Einhaltung des Rechts 
der Union gelten, weil diese Überlassung 
nicht zwangsläufig eine vollständige 
Konformitätskontrolle umfasst.

die Überlassung dieses Produkts aussetzen 
und unverzüglich die zuständigen 
Behörden unterrichten. Die Kommission 
oder die zuständigen Behörden sollten 
innerhalb eines angemessenen Zeitraums 
zu dem ihnen von den Zollbehörden 
gemeldeten Fall abschließend Stellung 
nehmen und entweder bestätigen oder 
verneinen, dass das betreffende Produkt 
Gegenstand einer Entscheidung ist. Sofern 
erforderlich und ausreichend begründet, 
sollten die Kommission oder die 
zuständigen Behörden befugt sein, unter 
Berücksichtigung des potenziellen 
Schadens für den Wirtschaftsakteur die 
Aufrechterhaltung der Aussetzung der 
Überlassung zu verlangen. Geben die 
zuständigen Behörden innerhalb der 
festgelegten Frist keine abschließende 
Stellungnahme ab, sollten die Zollbehörden 
die Produkte überlassen, sofern alle 
anderen geltenden Anforderungen und 
Formalitäten erfüllt sind. Grundsätzlich 
sollte die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder zur Ausfuhr nicht als 
Nachweis für die Einhaltung des Rechts 
der Union gelten, weil diese Überlassung 
nicht zwangsläufig eine vollständige 
Konformitätskontrolle umfasst.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Gelangen die zuständigen Behörden 
zu dem Schluss, dass ein Produkt 
Gegenstand einer Entscheidung ist, mit der 
ein Verstoß gegen das Verbot festgestellt 
wurde, sollten sie unverzüglich die 
Zollbehörden unterrichten, die wiederum 
die Überlassung des Produkts zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder zur 
Ausfuhr verweigern sollten. Das Produkt 
sollte vernichtet, unbrauchbar gemacht 
oder nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 

(37) Gelangen die Kommission oder die 
zuständigen Behörden zu dem Schluss, 
dass ein Produkt Gegenstand einer 
Entscheidung ist, mit der ein Verstoß 
gegen das Verbot festgestellt wurde, 
sollten sie unverzüglich die Zollbehörden 
unterrichten, die wiederum die 
Überlassung des Produkts zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder zur 
Ausfuhr verweigern sollten. Das Produkt 
sollte, wenn es verderblich ist, für 
Wohltätigkeitszwecke oder im öffentlichen 
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nationalen Rechts, einschließlich der 
Rechtsvorschriften der Union über die 
Abfallbewirtschaftung, anderweitig aus 
dem Verkehr gezogen werden, was im 
Falle von Nicht-Unionswaren eine 
Wiederausfuhr ausschließt.

Interesse liegende Zwecke gespendet 
werden. Wenn diese Produkte nicht 
verderblich sind, sollten sie recycelt 
werden, und wenn dies nicht möglich ist, 
sollten sie vernichtet, unbrauchbar gemacht 
oder nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts, einschließlich der 
Rechtsvorschriften der Union über die 
Abfallbewirtschaftung, anderweitig aus 
dem Verkehr gezogen werden, was im 
Falle von Nicht-Unionswaren eine 
Wiederausfuhr ausschließt.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37a) Die Kommission sollte das Risiko 
der Beendigung der 
Geschäftsbeziehungen durch 
Wirtschaftsakteure, die entweder einen 
Bezug zu den Produkten oder Regionen in 
der Datenbank haben oder ihr Produkt 
vom Unionsmarkt genommen haben, 
sowie die Folgen für die betroffenen 
Arbeiter berücksichtigen. Die 
Kommission sollte die Wirtschaftsakteure 
daher – soweit erforderlich – bei der 
Annahme und Durchführung von 
Maßnahmen unterstützen, die geeignet 
und wirksam sind, um der Zwangsarbeit 
ein Ende zu setzen. Eine 
verantwortungsvolle Beendigung der 
Geschäftsbeziehungen setzt zumindest 
voraus, dass Tarifverträge eingehalten 
und Eskalationsmaßnahmen formuliert 
werden.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 39
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(39) Eine einheitliche Durchsetzung des 
Verbots in Bezug auf Produkte, die auf den 
Unionsmarkt gelangen oder diesen 
verlassen, kann nur durch einen 
systematischen Informationsaustausch und 
eine Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden, den Zollbehörden 
und der Kommission erreicht werden.

(39) Eine einheitliche Durchsetzung des 
Verbots in Bezug auf Produkte, die auf den 
Unionsmarkt gelangen oder diesen 
verlassen, kann nur durch einen 
systematischen Informationsaustausch und 
eine Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden, den Zollbehörden 
und der Kommission erreicht werden. 
Diese Zusammenarbeit sollte von der 
Kommission koordiniert werden.

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 42 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(42a) Angesichts der aktuellen 
Entwicklungen in der 
Rückverfolgbarkeitstechnologie zur 
leichteren Überwachung von Lieferketten 
sollte die Kommission die 
Wirtschaftsakteure bei der Einführung 
dieser Technologie unterstützen, auch mit 
finanzieller und technischer Hilfe.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Um eine wirksame Durchsetzung 
des Verbots zu gewährleisten, muss ein 
Netzwerk für eine strukturierte 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Sachverständigen der Zollbehörden sowie 
der Kommission geschaffen werden. Eines 
der Ziele des Netzwerkes sollte auch darin 
bestehen, die Verfahren der zuständigen 

(44) Um eine wirksame Durchsetzung 
des Verbots zu gewährleisten, muss ein 
Netzwerk für eine strukturierte 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen der Kommission, den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
und gegebenenfalls den Sachverständigen 
der Zollbehörden geschaffen werden, das 
von der Kommission koordiniert wird. 
Eines der Ziele des Netzwerkes sollte auch 
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Behörden in der Union zu straffen, die die 
Durchführung gemeinsamer 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten, einschließlich 
gemeinsamer Untersuchung, erleichtern. 
Diese Struktur zur administrativen 
Unterstützung sollte eine Bündelung der 
Ressourcen ermöglichen und ein System 
für die Kommunikation und Information 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission unterhalten und damit zur 
konsequenteren Durchsetzung des Verbots 
beitragen.

darin bestehen, die Verfahren der 
zuständigen Behörden in der Union zu 
straffen, die die Durchführung 
gemeinsamer Durchsetzungsmaßnahmen 
der Mitgliedstaaten, einschließlich 
gemeinsamer Untersuchungen, 
erleichtern, Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau, wie die Organisation 
von Schulungsprogrammen für die 
zuständigen Behörden und andere 
einschlägige Interessenträger, zu 
unterstützen, den Austausch von Personal 
zwischen den zuständigen Behörden und 
gegebenenfalls mit den Behörden von 
Partnerdrittstaaten oder mit 
internationalen Organisationen zu 
fördern, die Organisation von 
Informationskampagnen und 
Programmen für freiwillige gegenseitige 
Besuche der zuständigen Behörden zu 
unterstützen sowie die diplomatischen 
Vertretungen der Union einzubeziehen 
und zu unterstützen, um die Bemühungen 
zur Erhebung von Informationen im 
Rahmen dieser Verordnung zu 
unterstützen. Die von der Kommission 
bereitgestellte Struktur zur administrativen 
Unterstützung sollte eine Bündelung der 
Ressourcen ermöglichen und ein System 
für die Kommunikation und Information 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission unterhalten und damit zur 
konsequenteren Durchsetzung des Verbots 
beitragen.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44a) Die Kommission sollte die 
wirksame und einheitliche Anwendung 
dieser Verordnung sicherstellen und zu 
diesem Zweck die Zusammenarbeit 
zwischen den Durchsetzungsbehörden 
über das Netzwerk unterstützen und 
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fördern.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Wertschöpfungsketten miteinander 
verflochten sind, gilt es, die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch 
eine effizientere Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots ermöglicht 
würde. Die Kommission sollte in 
geeigneter Weise mit den Behörden von 
Drittländern und mit internationalen 
Organisationen zusammenarbeiten und 
Informationen mit ihnen austauschen, um 
die wirksame Umsetzung des Verbots zu 
verbessern. Die internationale 
Zusammenarbeit mit den Behörden von 
Drittländern sollte in strukturierter Weise 
als Teil der bestehenden Dialogstrukturen 
erfolgen, z. B. im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern 
oder, falls erforderlich, im Rahmen 
spezifischer Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis 
eingerichtet werden.

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Lieferketten miteinander verflochten sind, 
gilt es, die internationale Zusammenarbeit 
zur Bekämpfung der Zwangsarbeit zu 
fördern, wodurch auch eine effizientere 
Anwendung und Durchsetzung des Verbots 
ermöglicht würde. Die Kommission sollte 
in geeigneter Weise mit den Behörden von 
Drittländern und mit internationalen 
Organisationen sowie mit anderen 
Akteuren zusammenarbeiten und 
Informationen mit ihnen austauschen, um 
die wirksame Umsetzung des Verbots zu 
verbessern. Die internationale 
Zusammenarbeit mit den Behörden von 
Drittländern sollte in strukturierter Weise 
als Teil der bestehenden Dialogstrukturen 
erfolgen, z. B. im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern 
oder, falls erforderlich, im Rahmen 
spezifischer Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis 
eingerichtet werden. Zu den bestehenden 
Dialogstrukturen mit Drittländern 
gehören die (Unter-)Ausschüsse für 
Handel und nachhaltige Entwicklung im 
Rahmen von Handelsabkommen oder der 
im Rahmen des Allgemeinen 
Präferenzsystems vorgesehene Dialog. 
Die Kommission sollte die Kohärenz und 
Synergieeffekte zwischen den 
einschlägigen außenpolitischen 
Maßnahmen sicherstellen, insbesondere 
bei der Entwicklungszusammenarbeit und 
Projekten, deren Schwerpunkt auf der 
Beendigung von Zwangsarbeit liegt, und 
auch die Schaffung günstiger 
Rahmenbedingungen in Drittländern 
fördern, um Menschenrechte zu wahren 
und zu schützen, unter anderem durch 
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den Aufbau von Kapazitäten zur 
Unterstützung von Arbeitern und lokalen 
Gemeinschaften bei ihren Bemühungen, 
Zwangsarbeit in den globalen 
Lieferketten zu beenden. Die Kommission 
sollte zusätzlich insbesondere mit 
Ländern, die ähnliche Rechtsvorschriften 
erlassen haben, regelmäßig in Kontakt 
stehen und zusammenarbeiten, um 
Informationen über risikobehaftete 
Produkte oder Regionen sowie über 
bewährte Verfahren zur Beendigung der 
Zwangsarbeit auszutauschen. Bei der 
Verbreitung von Informationen zu dieser 
Verordnung sollten die Delegationen der 
Union eine wichtige Rolle spielen, und sie 
sollten es dritten Parteien in Drittländern 
erleichtern, Informationen zum 
Vorkommen von Zwangsarbeit in Bezug 
auf ein bestimmtes Produkt 
bereitzustellen.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48a) Um sicherzustellen, dass die 
Sanktionen wirksam und fair sind, und 
um einen verzerrten Ansatz in Bezug auf 
Sanktionen im Binnenmarkt zu 
verhindern, sollte der Kommission die 
Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte zu erlassen. 
Die Kommission sollte die Methode für 
die Berechnung der finanziellen 
Sanktionen und der anwendbaren 
Schwellenwerte, den Ort der Anwendung 
sowie mildernde und erschwerende 
Umstände als Orientierungshilfe für die 
Mitgliedstaaten bei der Gestaltung ihrer 
Sanktionsregelungen festlegen.

Änderungsantrag 46
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 48 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(48b) Die Kommission sollte diese 
Verordnung im Hinblick auf das mit ihr 
verfolgte Ziel bewerten und dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und 
dem Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss darüber Bericht 
erstatten. In dem Bericht sollte bewertet 
werden, ob die Ziele dieser Verordnung 
erreicht wurden, insbesondere in Bezug 
auf die Verringerung der Zahl an 
Produkten auf dem Unionsmarkt, die in 
Zwangsarbeit hergestellt wurden, die 
Verbesserung der Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden und 
die Verschärfung von Kontrollen der auf 
den Unionsmarkt gelangenden Produkte, 
die Auswirkungen von 
Verwaltungsverfahren auf die 
Unternehmen, die Kosten der Einhaltung 
der Vorschriften, die Auswirkungen auf 
den Handel und die Wettbewerbsfähigkeit 
der im Binnenmarkt tätigen 
Unternehmen, die Angleichung an andere 
einschlägige Rechtsvorschriften der 
Union, den Beitrag zur weltweiten 
Bekämpfung von Zwangsarbeit sowie das 
allgemeine Kosten-Nutzen-Verhältnis und 
die allgemeine Wirksamkeit.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Diese Verordnung enthält 
Vorschriften, die es Wirtschaftsakteuren 
verbieten, Produkte, die in Zwangsarbeit 
hergestellt wurden, auf dem Unionsmarkt 
in Verkehr zu bringen und bereitzustellen 
oder aus dem Unionsmarkt auszuführen.

(1) Diese Verordnung enthält 
Vorschriften, die es Wirtschaftsakteuren 
verbieten, Produkte, die in Zwangsarbeit 
hergestellt wurden, auf dem Unionsmarkt 
in Verkehr zu bringen und bereitzustellen 
oder aus dem Unionsmarkt auszuführen, 
und trägt zum Kampf gegen Zwangsarbeit 
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bei.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „Zwangsarbeit“ Zwangs- oder 
Pflichtarbeit im Sinne des Artikels 2 des 
Übereinkommens Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich Kinderzwangsarbeit;

a) „Zwangsarbeit“ jede Arbeit oder 
Dienstleistung, die von einer Person unter 
Androhung einer Strafe verlangt wird und 
für die sich diese Person nicht freiwillig 
zur Verfügung gestellt hat, gemäß 
Artikel 2 des Übereinkommens Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich Kinderzwangsarbeit; sie 
kann entlang der Wertschöpfungskette 
auftreten;

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ den Einsatz von 
Zwangsarbeit im Sinne des Artikels 1 des 
Übereinkommens Nr. 105 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1957 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit;

b) „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ den Einsatz von 
Zwangsarbeit:

i) als Mittel politischen Zwanges 
oder politischer Erziehung oder als Strafe 
gegenüber Personen, die bestimmte 
politische Ansichten vertreten oder 
äußern oder damit bekunden, dass sie die 
bestehende politische, soziale oder 
wirtschaftliche Ordnung aus 
ideologischen Gründen ablehnen,
ii) als Methode der Rekrutierung und 
Verwendung von Arbeitskräften für 
Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung,
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iii) als Maßnahme der 
Arbeitsdisziplin,
iv) als Strafe für die Teilnahme an 
Streiks,
v) als Maßnahme der 
Rassendiskriminierung bzw. der 
Diskriminierung aus sozialen, nationalen 
oder religiösen Gründen,
im Sinne des Artikels 1 des 
Übereinkommens Nr. 105 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1957 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit;

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) „Abhilfemaßnahmen“ sowohl den 
Prozess der Bereitstellung von Abhilfe für 
die Opfer von Zwangsarbeit für die 
negativen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte und die wesentlichen 
Ergebnisse, mit denen den negativen 
Auswirkungen entgegengewirkt werden 
kann, oder die Wiedergutmachung der 
negativen Auswirkungen von 
Zwangsarbeit, wie öffentliche 
Entschuldigungen, Rückerstattung, 
Folgenbeseitigung, Entschädigung, 
Beitrag zu Ermittlungen und die 
Einhaltung der von den zuständigen 
Behörden ergriffenen Maßnahmen, als 
auch die Verhinderung von zusätzlichem 
Schaden;

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ga) „Lieferkette“ die Tätigkeiten der 
einem Unternehmen vorgelagerten 
Geschäftspartner im Zusammenhang mit 
der Gewinnung, Ernte, Erzeugung oder 
Herstellung eines Produkts, einschließlich 
der mit dem Produkt 
zusammenhängenden Be- oder 
Verarbeitung in jeder Phase dieser 
Tätigkeiten;

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ma) „Endnutzer“ jede natürliche oder 
juristische Person mit Wohnsitz oder 
Niederlassung in der Union, der ein 
Produkt entweder als Verbraucher 
außerhalb seiner handelsgewerblichen, 
geschäftlichen, handwerklichen oder 
beruflichen Tätigkeit oder als beruflicher 
Endnutzer im Rahmen seiner 
gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit 
bereitgestellt wird;

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

n) „begründeter Verdacht“ einen 
fundierten, auf objektiven und 
überprüfbaren Informationen beruhenden 
Grund für den Verdacht der zuständigen 
Behörden, dass Produkte wahrscheinlich in 
Zwangsarbeit hergestellt wurden;

n) „begründeter Verdacht“ einen 
fundierten, auf objektiven, sachlichen und 
überprüfbaren Informationen beruhenden 
Grund für den Verdacht der zuständigen 
Behörden, dass Produkte wahrscheinlich in 
Zwangsarbeit hergestellt wurden;

Änderungsantrag 54
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Vorschlag für eine Verordnung
Kapitel II – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Untersuchungen und Entscheidungen der 
zuständigen Behörden

Untersuchungen und Entscheidungen der 
zuständigen Behörden und der 
Kommission

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zuständigen Behörden 
verfolgen bei der Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, einen risikobasierten 
Ansatz. Diese Bewertung stützt sich auf 
alle ihnen zur Verfügung stehenden 
einschlägigen Informationen, darunter:

(1) Die Kommission und die 
zuständigen Behörden verfolgen bei der 
Bewertung der Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, einen risikobasierten 
Ansatz. Diese Bewertung stützt sich auf 
alle ihnen zur Verfügung stehenden 
einschlägigen sachlichen und 
überprüfbaren Informationen, darunter:

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Risikoindikatoren und sonstige 
Informationen gemäß Artikel 23 
Buchstaben b und c;

b) Risikoindikatoren und sonstige 
Informationen gemäß Artikel 23 
Buchstabe b;

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) erforderlichenfalls von der e) erforderlichenfalls von der 
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zuständigen Behörde bei anderen 
einschlägigen Behörden angeforderte 
Informationen darüber, ob die zu 
bewertenden Wirtschaftsakteure gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, in denen 
Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind, der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit 
unterliegen und dieser nachkommen.

Kommission oder der zuständigen Behörde 
bei anderen einschlägigen Behörden 
angeforderte Informationen darüber, ob die 
zu bewertenden Wirtschaftsakteure gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, in denen 
Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind, der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit 
unterliegen und dieser nachkommen;

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) alle Fragen, die sich aus 
sinnvollen Konsultationen mit 
einschlägigen Interessenträgern ergeben.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden auf die 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte, und berücksichtigen die 
Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen 
der Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
mutmaßlicher Zwangsarbeit.

(2) Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden und die 
Kommission auf die Wirtschaftsakteure 
und die einschlägigen Produktlieferanten 
an den Stellen der Lieferkette, die dem 
Bereich am nächsten liegen, in dem es zu 
Zwangsarbeit kommen könnte, und 
berücksichtigen die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, den Anteil von unter 
Zwangsarbeit gefertigten Komponenten 
am Endprodukt, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
mutmaßlicher Zwangsarbeit und die 
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Frage, ob staatlich auferlegte 
Zwangsarbeit ein Problem sein könnte.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das Recht der Wirtschaftsakteure 
auf rechtliches Gehör ist in allen Phasen 
des Verfahrens zu wahren.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bevor die zuständige Behörde eine 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 
einleitet, fordert sie von den zu 
bewertenden Wirtschaftsakteuren 
Informationen über die Maßnahmen an, die 
ergriffen wurden, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren oder zu 
beenden, unter anderem auf der Grundlage

(3) Bevor die Kommission oder die 
zuständige Behörde eine Untersuchung 
nach Artikel 5 Absatz 1 einleitet, fordert 
sie von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren und den 
einschlägigen Produktlieferanten 
Informationen über die Maßnahmen an, die 
ergriffen wurden, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und Lieferketten in 
Bezug auf die zu bewertenden Produkte zu 
ermitteln, zu verhindern, zu minimieren 
oder zu beenden und um in Fällen von 
Zwangsarbeit Abhilfe zu schaffen, unter 
anderem auf der Grundlage

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der IAO, der 

c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der IAO, der 
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OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen zur 
Sorgfaltspflicht;

OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen und der 
Sozialpartner zur Sorgfaltspflicht, 
insbesondere der Leitlinien und 
Empfehlungen, die sich auf geografische 
Gebiete, Produktionsstätten und 
wirtschaftliche Tätigkeiten in gewissen 
Wirtschaftssektoren in spezifischen 
Gebieten, in denen Praktiken der 
Zwangsarbeit systematisch eingesetzt 
werden und weitverbreitet sind, beziehen;

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission und die zuständigen 
Behörden können von anderen 
einschlägigen Interessenträgern, 
einschließlich Personen oder Verbänden, 
die einschlägige Informationen gemäß 
Artikel 10 vorgelegt haben, und anderen 
Interessenträgern, die mit den Produkten 
oder Regionen im Zusammenhang mit der 
Bewertung befasst sind, sowie von 
diplomatischen Vertretungen der Union 
in einschlägigen Drittländern 
Informationen über diese Maßnahmen 
anfordern.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Ungeachtet des Absatzes 2a 
können die Kommission und die 
zuständigen Behörden davon absehen, 
vom Wirtschaftsakteur und den 
relevanten Produktlieferanten 
Informationen anzufordern, wenn sie auf 
der Grundlage objektiver Informationen 



PE746.734v02-00 56/308 RR\1289168DE.docx

DE

einen triftigen Grund zu der Annahme 
haben, dass dies ein Risiko für die 
Untersuchung darstellt.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Wirtschaftsakteure reagieren 
auf die Aufforderung der in Absatz 3 
genannten zuständigen Behörde und 
übermitteln ihre Antwort innerhalb von 
15 Arbeitstagen ab dem Tag, an dem sie 
die Aufforderung erhalten haben. Die 
Wirtschaftsakteure können den zuständigen 
Behörden alle sonstigen Informationen 
übermitteln, die sie für die Zwecke dieses 
Artikels für nützlich erachten.

(4) Die Wirtschaftsakteure und 
einschlägigen Produktlieferanten 
reagieren auf die Aufforderung der 
Kommission oder der in Absatz 3 
genannten zuständigen Behörde und 
übermitteln ihre Antwort innerhalb von 
30 Arbeitstagen ab dem Tag, an dem sie 
die Aufforderung erhalten haben. Die 
Wirtschaftsakteure können der 
Kommission oder den zuständigen 
Behörden alle sonstigen Informationen 
übermitteln, die sie für die Zwecke dieses 
Artikels für nützlich erachten.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach 
Erhalt der von den Wirtschaftsakteuren 
gemäß Absatz 4 übermittelten 
Informationen schließen die zuständigen 
Behörden die Voruntersuchung ab, indem 
sie feststellen, ob auf der Grundlage der 
Bewertung gemäß Absatz 1 und der von 
den Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen ein 
begründeter Verdacht auf einen Verstoß 
gegen Artikel 3 besteht.

(5) Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach 
Erhalt der von den Wirtschaftsakteuren 
und einschlägigen Produktlieferanten 
gemäß Absatz 4 übermittelten 
Informationen schließen die Kommission 
oder die zuständigen Behörden die 
Voruntersuchung ab, indem sie feststellen, 
ob auf der Grundlage der Bewertung 
gemäß Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren und den 
einschlägigen Produktlieferanten gemäß 
Absatz 4 übermittelten Informationen ein 
begründeter Verdacht auf einen Verstoß 
gegen Artikel 3 besteht.
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Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Ungeachtet des Absatzes 5 können 
die Kommission oder die zuständigen 
Behörden, wenn es nicht möglich war, 
Informationen und Nachweise nach 
Absatz 4 einzuholen, oder wenn die 
zuständigen Behörden oder die 
Kommission davon abgesehen haben bzw. 
hat, Informationen gemäß Absatz 3a 
anzufordern, auf der Grundlage anderer 
verfügbarer Informationen zu dem 
Schluss kommen, dass ein begründeter 
Verdacht vorliegt.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Weist der Wirtschaftsakteur 
anhand von Feststellungen zu 
Auswirkungen von Zwangsarbeit in 
seiner Lieferkette nach, dass er seine 
Sorgfaltspflicht ausübt, und ergreift er 
Maßnahmen und führt Maßnahmen 
durch, die geeignet und wirksam sind, 
Zwangsarbeit innerhalb kurzer Zeit zu 
beenden, so berücksichtigt die zuständige 
Behörde dies in angemessener Weise.

entfällt

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Sind die zuständigen Behörden auf 
der Grundlage der Bewertung nach 

(7) Sind die Kommission oder die 
zuständigen Behörden auf der Grundlage 
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Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt, zum Beispiel weil unter 
anderem die geltenden Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert 
und beendet, leiten sie keine Untersuchung 
nach Artikel 5 ein und unterrichten die von 
der Bewertung betroffenen 
Wirtschaftsakteure entsprechend.

der Bewertung nach Absatz 1 und der von 
den Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt oder die Gründe für das 
Vorliegen eines begründeten Verdachts 
nicht mehr bestehen, zum Beispiel weil 
unter anderem die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert 
und beendet, leiten die Kommission oder 
die zuständigen Behörden keine 
Untersuchung nach Artikel 5 ein und 
unterrichten die von der Bewertung 
betroffenen Wirtschaftsakteure 
entsprechend.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zuständigen Behörden, die nach 
Artikel 4 Absatz 5 feststellen, dass ein 
begründeter Verdacht auf einen Verstoß 
gegen Artikel 3 vorliegt, beschließen, eine 
Untersuchung in Bezug auf die 
betreffenden Produkte und 
Wirtschaftsakteure einzuleiten.

(1) Die Kommission oder die 
zuständigen Behörden, die nach Artikel 4 
Absatz 5 oder anhand der in dem in 
Artikel 11a genannten delegierten 
Rechtsakt enthaltenen Informationen 
feststellen, dass ein begründeter Verdacht 
auf einen Verstoß gegen Artikel 3 vorliegt, 
beschließen, eine Untersuchung in Bezug 
auf die betreffenden Produkte und 
Wirtschaftsakteure einzuleiten.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Einleitung



RR\1289168DE.docx 59/308 PE746.734v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die zuständigen Behörden, die eine 
Untersuchung nach Absatz 1 einleiten, 
unterrichten die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach dem Datum des 
Beschlusses über die Einleitung einer 
solchen Untersuchung über Folgendes:

(2) Die Kommission oder die 
zuständigen Behörden, die eine 
Untersuchung nach Absatz 1 einleiten, 
unterrichten die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure innerhalb 
von zwei Arbeitstagen nach dem Datum 
des Beschlusses über die Einleitung einer 
solchen Untersuchung über Folgendes:

Änderungsantrag 72

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) die Möglichkeit für die 
Wirtschaftsakteure, der zuständigen 
Behörde weitere Unterlagen oder 
Informationen vorzulegen, und das Datum, 
bis zu dem diese Informationen vorzulegen 
sind.

d) die Möglichkeit für die 
Wirtschaftsakteure, der zuständigen 
Behörde oder der Kommission weitere 
Unterlagen oder Informationen vorzulegen, 
und das Datum, bis zu dem diese 
Informationen vorzulegen sind.

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) die Anforderung an den 
Wirtschaftsakteur, nachzuweisen, dass in 
Bezug auf die Produkte aus den 
geografischen Gebieten und 
Wirtschaftszweigen, die in dem gemäß 
Artikel 11a erlassenen delegierten 
Rechtsakt aufgeführt sind, kein Verstoß 
gegen Artikel 3 vorliegt.

Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure übermitteln 
den zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen alle Informationen, die für die 
Untersuchung relevant und erforderlich 
sind, einschließlich Informationen zur 
Identifizierung der zu untersuchenden 
Produkte, des Herstellers oder Erzeugers 
dieser Produkte und der Produktlieferanten. 
Bei ihrem Ersuchen um diese 
Informationen gehen die zuständigen 
Behörden so weit wie möglich wie folgt 
vor:

(3) Die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure und 
einschlägigen Produktlieferanten 
übermitteln der Kommission oder den 
zuständigen Behörden auf deren Ersuchen 
alle Informationen, die für die 
Untersuchung relevant und erforderlich 
sind, einschließlich Informationen zur 
Identifizierung der zu untersuchenden 
Produkte, des Herstellers oder Erzeugers 
dieser Produkte und der Produktlieferanten. 
Bei ihrem Ersuchen um diese 
Informationen gehen die Kommission oder 
die zuständigen Behörden so weit wie 
möglich wie folgt vor:

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) sie priorisieren die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu 
Zwangsarbeit kommen könnte und

a) nachdem sie die individuellen 
Verantwortlichkeiten der verschiedenen 
Produktlieferanten entlang der Lieferkette 
bis hin zu der Ebene, auf der 
Zwangsarbeit stattfindet, ermittelt haben, 
priorisieren sie die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure und 
einschlägigen Produktlieferanten an den 
Stellen der Lieferkette, die dem Bereich 
am nächsten liegen, in dem Zwangsarbeit 
stattfinden könnte, und die die größte 
Hebelwirkung haben, um den Einsatz von 
Zwangsarbeit zu verhindern, 
abzumildern, zu beenden und zu 
beseitigen, und

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) sie berücksichtigen die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit.

b) sie berücksichtigen die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, insbesondere die 
Frage, ob es sich bei dem 
Wirtschaftsakteur um ein KMU handelt, 
die Menge der betreffenden Produkte, die 
Komplexität der Lieferkette sowie das 
Ausmaß der mutmaßlichen Zwangsarbeit.

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Wirtschaftsakteure übermitteln 
die Informationen innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach dem Ersuchen nach 
Absatz 3 oder stellen einen begründeten 
Antrag auf Fristverlängerung.

(4) Die Wirtschaftsakteure und 
einschlägigen Produktlieferanten 
übermitteln die Informationen innerhalb 
von 30 Arbeitstagen nach dem Ersuchen 
nach Absatz 3 oder stellen einen 
begründeten Antrag auf Fristverlängerung.

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Bei der Entscheidung über die 
Fristen nach diesem Artikel 
berücksichtigen die zuständigen Behörden 
die Größe und die wirtschaftlichen 
Ressourcen der betreffenden 
Wirtschaftsakteure.

(5) Bei der Entscheidung über die 
Fristen nach diesem Artikel 
berücksichtigen die Kommission und die 
zuständigen Behörden die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
betreffenden Wirtschaftsakteure, 
einschließlich der Frage, ob es sich bei 
dem Wirtschaftsakteur um ein KMU 
handelt.

Änderungsantrag 79
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Die zuständigen Behörden können 
alle erforderlichen Kontrollen und 
Überprüfungen einschließlich 
Untersuchungen in Drittländern 
durchführen, sofern die betreffenden 
Wirtschaftsakteure ihre Zustimmung 
erteilen und die Regierung des 
Mitgliedstaats oder Drittlands, in dem die 
Überprüfungen stattfinden sollen, offiziell 
unterrichtet wurde und keine Einwände 
erhebt.

(6) Die Kommission und die 
zuständigen Behörden können alle 
erforderlichen Kontrollen und 
Überprüfungen einschließlich 
Untersuchungen in Drittländern 
durchführen, sofern die betreffenden 
Wirtschaftsakteure ihre Zustimmung 
erteilen und die Regierung des 
Mitgliedstaats oder Drittlands, in dem die 
Überprüfungen stattfinden sollen, offiziell 
unterrichtet wurde und keine Einwände 
erhebt.

Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die Kommission und die 
zuständigen Behörden können die 
diplomatischen Vertretungen der Union 
in einschlägigen Drittländern um 
Informationen und Unterstützung 
ersuchen.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Die Kommission und die 
zuständigen Behörden können 
einschlägige Informationen von anderen 
Interessenträgern anfordern.

Änderungsantrag 82
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Entscheidungen der zuständigen Behörden Entscheidungen der zuständigen Behörden 
und der Kommission

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zuständigen Behörden prüfen 
alle nach den Artikeln 4 und 5 eingeholten 
Informationen und Nachweise und stellen 
auf dieser Grundlage innerhalb einer 
angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt der 
Einleitung der Untersuchung nach 
Artikel 5 Absatz 1 fest, ob gegen Artikel 3 
verstoßen wurde.

(1) Die Kommission oder die 
zuständigen Behörden prüfen alle nach den 
Artikeln 4 und 5 eingeholten Informationen 
und Nachweise und stellen auf dieser 
Grundlage innerhalb von 90 Arbeitstagen 
ab dem Zeitpunkt der Einleitung der 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 fest, 
ob gegen Artikel 3 verstoßen wurde, es sei 
denn, einem hinreichend begründeten 
Antrag auf Verlängerung der Frist gemäß 
Artikel 5 Absatz 4 wurde stattgegeben. 

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können 
die zuständigen Behörden einen Verstoß 
gegen Artikel 3 auch auf der Grundlage 
anderer verfügbarer Informationen 
feststellen, wenn es nicht möglich war, 
Informationen und Nachweise nach 
Artikel 5 Absätze 3 oder 6 einzuholen.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 können 
die Kommission oder die zuständigen 
Behörden einen Verstoß gegen Artikel 3 
auch auf der Grundlage anderer 
verfügbarer Informationen feststellen, 
wenn es nicht möglich war, Informationen 
und Nachweise nach Artikel 4 Absatz 3 
und Artikel 5 Absätze 3 oder 6 einzuholen.

Änderungsantrag 85
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Ungeachtet des Absatzes 1 müssen 
die Wirtschaftsakteure nachweisen, dass 
Artikel 3 nicht verletzt wurde, wenn es 
sich um Produkte aus dem geografischen 
Gebiet und dem Wirtschaftszweig handelt, 
die in dem gemäß Artikel 11a erlassenen 
delegierten Rechtsakt aufgeführt sind.

Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Können die zuständigen Behörden 
keinen Verstoß gegen Artikel 3 feststellen, 
erlassen sie eine Entscheidung zur 
Einstellung der Untersuchung und setzen 
den Wirtschaftsakteur davon in Kenntnis.

(3) Können die Kommission oder die 
zuständigen Behörden keinen Verstoß 
gegen Artikel 3 feststellen, erlassen sie 
eine Entscheidung zur Einstellung der 
Untersuchung und setzen den 
Wirtschaftsakteur davon in Kenntnis. Die 
Entscheidung, die Untersuchung 
einzustellen, greift dem Erlass einer 
neuen Entscheidung zur Einleitung einer 
Untersuchung gemäß Artikel 5 Absatz 1 
nicht vor, falls die Kommission oder die 
zuständige Behörde neue Informationen 
gemäß Artikel 4 erhält. Solche 
abgeschlossenen Untersuchungen 
erscheinen nicht in der Datenbank.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Stellen die zuständigen Behörden 
einen Verstoß gegen Artikel 3 fest, erlassen 
sie unverzüglich eine Entscheidung, die 
Folgendes beinhaltet:

(4) Stellen die Kommission oder die 
zuständigen Behörden einen Verstoß gegen 
Artikel 3 fest, erlassen sie unverzüglich 
eine Entscheidung, die Folgendes 
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beinhaltet:

Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) ein Verbot des Inverkehrbringens 
oder der Bereitstellung der betreffenden 
Produkte auf dem Unionsmarkt sowie ein 
Verbot ihrer Ausfuhr;

a) ein Verbot des Inverkehrbringens 
oder der Bereitstellung der betreffenden 
Produkte oder Produktbestandteile auf 
dem Unionsmarkt sowie ein Verbot ihrer 
Ausfuhr;

Änderungsantrag 89

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) eine Anordnung an die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure, die betreffenden 
bereits auf dem Markt in Verkehr 
gebrachten oder bereitgestellten Produkte 
vom Unionsmarkt zu nehmen;

b) eine Anordnung an die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure, die betreffenden 
bereits auf dem Markt in Verkehr 
gebrachten oder bereitgestellten Produkte 
oder Produktbestandteile vom 
Unionsmarkt zu nehmen;

Änderungsantrag 90

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine Anordnung an die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure, die betreffenden 
Produkte nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts aus dem Verkehr zu 
ziehen.

c) eine Anordnung an die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure,

i) wenn es sich um verderbliche 
Produkte handelt, die betreffenden 
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Produkte an 
Wohltätigkeitsorganisationen oder dem 
öffentlichen Interesse dienende 
Organisationen zu spenden;
ii) wenn es sich um nicht 
verderbliche Produkte handelt, die 
betreffenden Produkte zu recyceln;
iii) die betreffenden Produkte nach 
Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts 
aus dem Verkehr zu ziehen, sofern nicht 
nach den Ziffern i und ii verfahren 
werden kann.

Änderungsantrag 91

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Kommt ein Wirtschaftsakteur der 
Entscheidung gemäß Absatz 4 nicht nach, 
so stellen die zuständigen Behörden sicher,

(5) Kommt ein Wirtschaftsakteur der 
Entscheidung gemäß Absatz 4 nicht nach, 
so stellen die Kommission oder die 
zuständigen Behörden sicher,

Änderungsantrag 92

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) dass jedes Produkt, das bei dem 
betreffenden Wirtschaftsakteur verblieben 
ist, auf Kosten des Wirtschaftsakteurs 
nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht 
im Einklang stehenden nationalen Rechts 
aus dem Verkehr gezogen wird.

c) dass jedes Produkt, das bei dem 
betreffenden Wirtschaftsakteur verblieben 
ist,

i) wenn es sich um verderbliche 
Produkte handelt, an 
Wohltätigkeitsorganisationen oder dem 
öffentlichen Interesse dienende 
Organisationen gespendet wird;
ii)  wenn es sich um nicht 
verderbliche Produkte handelt, recycelt 
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wird;
iii) auf Kosten des Wirtschaftsakteurs 
nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht 
im Einklang stehenden nationalen Rechts 
aus dem Verkehr gezogen wird, sofern 
nicht nach den Ziffern i und ii verfahren 
werden kann.

Änderungsantrag 93

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Erbringen die Wirtschaftsakteure 
gegenüber den zuständigen Behörden den 
Nachweis, dass sie der Entscheidung nach 
Absatz 4 nachgekommen sind und 
Zwangsarbeit in Bezug auf die 
betreffenden Produkte in ihren 
Geschäftstätigkeiten oder ihrer Lieferkette 
unterbunden haben, so widerrufen die 
zuständigen Behörden ihre Entscheidung 
mit Wirkung für die Zukunft und 
unterrichten die Wirtschaftsakteure 
darüber.

(6) Stellen die Kommission oder 
zuständigen Behörden fest, dass die 
Wirtschaftsakteure nachgewiesen haben, 
dass sie der Entscheidung nach Absatz 4 
nachgekommen sind und Zwangsarbeit in 
Bezug auf die betreffenden Produkte in 
ihren Geschäftstätigkeiten oder ihrer 
Lieferkette unterbunden haben und dass 
die einschlägigen Fälle von Zwangsarbeit 
beseitigt worden sind, so widerrufen die 
Kommission oder die zuständigen 
Behörden ihre Entscheidung mit Wirkung 
für die Zukunft und unterrichten die 
Wirtschaftsakteure darüber.

Änderungsantrag 94

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) die Ergebnisse der Untersuchung 
und die den Feststellungen zugrunde 
liegenden Informationen;

a) die Ergebnisse der Untersuchung 
und die den Feststellungen zugrunde 
liegenden Informationen und Beweismittel;

Änderungsantrag 95

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) eine angemessene, 30 Arbeitstage 
nicht unterschreitende Frist, in der die 
Wirtschaftsakteure der Anordnung 
nachkommen müssen und deren Dauer 
nicht länger sein darf als erforderlich, um 
die betreffenden Produkte vom Markt zu 
nehmen. Bei der Festsetzung einer solchen 
Frist berücksichtigt die zuständige Behörde 
die Größe und die wirtschaftlichen 
Ressourcen des Wirtschaftsakteurs;

b) eine angemessene, 30 Arbeitstage 
nicht unterschreitende Frist, in der die 
Wirtschaftsakteure der Anordnung 
nachkommen müssen und deren Dauer 
nicht länger sein darf als erforderlich, um 
die betreffenden Produkte vom Markt zu 
nehmen. Bei der Festsetzung einer solchen 
Frist berücksichtigt die Kommission oder 
die zuständige Behörde die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen des 
Wirtschaftsakteurs, einschließlich der 
Frage, ob es sich bei diesem um ein KMU 
handelt;

Änderungsantrag 96

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) alle relevanten Informationen, 
insbesondere die zur Identifizierung des 
von der Entscheidung betroffenen Produkts 
notwendigen Angaben, einschließlich der 
Angaben zum Hersteller oder Erzeuger und 
zu den Produktlieferanten;

c) alle relevanten Informationen, 
insbesondere die zur Identifizierung des 
von der Entscheidung betroffenen Produkts 
notwendigen Angaben, einschließlich der 
Angaben zum Hersteller, zum Erzeuger, 
zur Produktionsstätte und zu den 
Produktlieferanten;

Änderungsantrag 97

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zuständigen Behörden 
ermöglichen den von einer Entscheidung 
nach Artikel 6 Absatz 4 betroffenen 
Wirtschaftsakteuren, innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach Erhalt dieser 
Entscheidung deren Überprüfung zu 
beantragen. Bei verderblichen Produkten, 
Tieren und Pflanzen beträgt diese Frist fünf 

(1) Die zuständigen Behörden und die 
Kommission ermöglichen den von einer 
Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 4 
betroffenen Wirtschaftsakteuren, innerhalb 
von 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieser 
Entscheidung deren Überprüfung zu 
beantragen, und unterrichten sie über 
diese Möglichkeit. Bei verderblichen 
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Arbeitstage. Der Überprüfungsantrag muss 
Informationen enthalten, aus denen 
hervorgeht, dass das Inverkehrbringen der 
Produkte, ihre Bereitstellung auf dem 
Markt oder ihre Ausfuhr im Einklang mit 
Artikel 3 erfolgt.

Produkten, einschließlich Lebensmitteln, 
Tieren und Pflanzen beträgt diese Frist fünf 
Arbeitstage. Der Überprüfungsantrag muss 
Informationen enthalten, aus denen 
hervorgeht, dass das Inverkehrbringen der 
Produkte, ihre Bereitstellung auf dem 
Markt oder ihre Ausfuhr im Einklang mit 
Artikel 3 erfolgt.

Änderungsantrag 98

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Ein Überprüfungsantrag, der eine 
nach Artikel 6 Absatz 4 erlassene 
Entscheidung betrifft, muss neue 
Informationen enthalten, die der 
zuständigen Behörde im Rahmen der 
Untersuchung noch nicht zur Kenntnis 
gebracht wurden. Mit dem 
Überprüfungsantrag wird die Durchsetzung 
der nach Artikel 6 Absatz 4 erlassenen 
Entscheidung aufgeschoben, bis die 
zuständige Behörde über den Antrag auf 
Überprüfung entschieden hat.

(2) Ein Überprüfungsantrag, der eine 
nach Artikel 6 Absatz 4 erlassene 
Entscheidung betrifft, muss wesentliche 
neue Informationen enthalten, die der 
zuständigen Behörde im Rahmen der 
Untersuchung noch nicht zur Kenntnis 
gebracht wurden. Mit dem 
Überprüfungsantrag wird die Durchsetzung 
der nach Artikel 6 Absatz 4 erlassenen 
Entscheidung aufgeschoben, bis die 
zuständige Behörde oder die Kommission 
über den Antrag auf Überprüfung 
entschieden hat.

Änderungsantrag 99

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die zuständige Behörde trifft 
innerhalb von 15 Arbeitstagen nach 
Eingang des Überprüfungsantrags eine 
Entscheidung darüber. Bei verderblichen 
Produkten, Tieren und Pflanzen beträgt 
diese Frist fünf Arbeitstage.

(3) Die zuständige Behörde oder die 
Kommission trifft innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach Eingang des 
Überprüfungsantrags eine Entscheidung 
darüber. Bei verderblichen Produkten, 
Tieren und Pflanzen beträgt diese Frist fünf 
Arbeitstage.

Änderungsantrag 100
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die zuständige Behörde widerruft 
ihre nach Artikel 6 Absatz 4 erlassene 
Entscheidung, wenn sie unter 
Berücksichtigung der vom 
Wirtschaftsakteur gemäß Absatz 1 
vorgelegten neuen Informationen der 
Auffassung ist, nicht feststellen zu können, 
dass die Produkte unter Verstoß gegen 
Artikel 3 in Verkehr gebracht oder auf dem 
Markt bereitgestellt wurden oder 
ausgeführt werden.

(4) Wenn die zuständige Behörde oder 
die Kommission unter Berücksichtigung 
der vom Wirtschaftsakteur gemäß Absatz 1 
vorgelegten neuen Informationen der 
Auffassung ist, nicht feststellen zu können, 
dass die Produkte unter Verstoß gegen 
Artikel 3 in Verkehr gebracht oder auf dem 
Markt bereitgestellt wurden oder 
ausgeführt werden, so widerruft sie ihre 
nach Artikel 6 Absatz 4 erlassene 
Entscheidung und löscht die 
Entscheidung aus der in Artikel 11 
genannten Datenbank.

Änderungsantrag 101

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Unter Verwendung des 
Informations- und 
Kommunikationssystems nach Artikel 22 
Absatz 1 unterrichtet die zuständige 
Behörde die Kommission und die 
zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten unverzüglich über:

(1) Unter Verwendung des 
Informations- und 
Kommunikationssystems nach Artikel 22 
Absatz 1 unterrichten die Kommission 
und die zuständige Behörde die anderen 
zuständigen Behörden unverzüglich über:

Änderungsantrag 102

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe -a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a) jede Entscheidung über die 
Einleitung einer Voruntersuchung nach 
Artikel 4, die auf einer oder mehreren 
Übermittlungen von Informationen über 
den in Artikel 10 genannten 
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Mechanismus beruht;

Änderungsantrag 103

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe –a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-aa) das Vorliegen eines begründeten 
Verdachts im Anschluss an die 
Voruntersuchungsphase nach Artikel 4 
Absatz 5;

Änderungsantrag 104

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) jede Entscheidung nach Artikel 6 
Absatz 4, das Inverkehrbringen und die 
Bereitstellung der Produkte auf dem Markt 
und ihre Ausfuhr zu verbieten sowie 
anzuordnen, dass die bereits auf dem Markt 
in Verkehr gebrachten oder bereitgestellten 
Produkte vom Markt genommen und aus 
dem Verkehr gezogen werden;

c) jede Entscheidung nach Artikel 6 
Absatz 4, das Inverkehrbringen und die 
Bereitstellung der Produkte auf dem Markt 
und ihre Ausfuhr zu verbieten sowie 
anzuordnen, dass die bereits auf dem Markt 
in Verkehr gebrachten oder bereitgestellten 
Produkte vom Markt genommen, 
gespendet, recycelt oder aus dem Verkehr 
gezogen werden;

Änderungsantrag 105

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Jede in Artikel 6 Absätze 4 und 6 
genannte Entscheidung wird von der 
zuständigen Behörde, die sie erlassen hat, 
oder, wenn die Entscheidung von der 
Kommission erlassen wurde, von der 
Kommission öffentlich bekannt gemacht.
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Änderungsantrag 106

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Den zuständigen Behörden von 
natürlichen oder juristischen Personen oder 
Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit 
vorgelegte Mitteilungen über mutmaßliche 
Verstöße gegen Artikel 3 müssen 
Informationen über die betroffenen 
Wirtschaftsakteure oder Produkte enthalten 
und durch Belege untermauert sein.

(1) Der Kommission oder einer 
zuständigen Behörde von natürlichen oder 
juristischen Personen oder Vereinigungen 
ohne Rechtspersönlichkeit vorgelegte 
Mitteilungen über mutmaßliche Verstöße 
gegen Artikel 3 müssen Informationen über 
die betroffenen Wirtschaftsakteure oder 
Produkte enthalten und durch Belege 
untermauert sein. Die Informationen 
können an mehr als eine zuständige 
Behörde gerichtet werden.

Änderungsantrag 107

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission richtet einen 
speziellen zentralisierten Mechanismus 
für die Übermittlung von Informationen 
gemäß Absatz 1 ein. Dieser Mechanismus 
steht in allen Amtssprachen der Organe 
der Union zur Verfügung und ist 
benutzerfreundlich und kostenlos.

Änderungsantrag 108

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Um einheitliche Bedingungen für 
die Übermittlung von Informationen 
sicherzustellen, erlässt die Kommission 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
von Vorlagen für die Übermittlung von 
Informationen. Diese 
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Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 29 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Änderungsantrag 109

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die zuständige Behörde unterrichtet 
die in Absatz 1 genannten Personen oder 
Vereinigungen so bald wie möglich über 
das Ergebnis der Bewertung ihrer 
Mitteilung.

(2) Die Kommission oder die 
zuständige Behörde bewertet die 
Informationen sorgfältig und 
unparteiisch und unterrichtet die in 
Absatz 1 genannten Personen oder 
Vereinigungen so bald wie möglich über 
das Ergebnis der Bewertung ihrer 
Mitteilung.

Änderungsantrag 110

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) In Fällen, in denen zwischen der 
Übermittlung der Informationen und dem 
Ergebnis der Bewertung ein erheblicher 
Zeitabstand besteht, bestätigen die 
Kommission oder die zuständigen 
Behörden der betreffenden Person oder 
Vereinigung, dass sich die Lage nach 
ihrem besten Wissen nicht wesentlich 
geändert hat.

Änderungsantrag 111

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 

(1) Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 
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dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, überprüfbare 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten oder in Bezug auf 
bestimmte Produkte bereitzustellen. Die 
Datenbank stützt sich auf die Leitlinien 
nach Artikel 23 Buchstaben a, b und c 
sowie auf einschlägige externe 
Informationsquellen, unter anderem von 
internationalen Organisationen und 
Behörden von Drittländern.

dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, faktengestützte 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten, Branchen oder in 
Bezug auf bestimmte Produkte 
bereitzustellen.

Änderungsantrag 112

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Datenbank beruht auf 
unabhängigen und nachprüfbaren 
Informationen, einschließlich Berichten 
internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, der Zivilgesellschaft, 
von Unternehmensverbänden und 
Sozialpartnern, sowie auf einschlägigen 
Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Unionsrecht, in dem Anforderungen an 
die Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind.

Änderungsantrag 113

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Auf der Grundlage zuverlässiger 
und überprüfbarer Nachweise werden in 
der Datenbank insbesondere bestimmte 
Wirtschaftszweige in bestimmten 
geografischen Gebieten ermittelt, in 
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denen ein hohes Risiko besteht, dass von 
staatlichen Behörden Zwangsarbeit 
auferlegt wird.

Änderungsantrag 114

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1c) Die Datenbank enthält eine Liste 
aller Entscheidungen der Kommission 
und der zuständigen Behörden gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 6.

Änderungsantrag 115

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1d) Die Datenbank enthält eine Liste 
öffentlich zugänglicher 
Informationsquellen, die für die 
Durchführung dieser Verordnung von 
Bedeutung sind, einschließlich Quellen, 
die aufgeschlüsselte Daten über die 
Auswirkungen und Opfer von 
Zwangsarbeit zur Verfügung stellen, wie 
etwa nach Geschlecht aufgeschlüsselte 
Daten oder Daten über 
Kinderzwangsarbeit, die es ermöglichen, 
alters- und geschlechtsspezifische Trends 
zu ermitteln.

Änderungsantrag 116

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank spätestens 24 Monate nach 

(2) Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank auch für Menschen mit 
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Inkrafttreten dieser Verordnung von den 
externen Experten öffentlich zugänglich 
gemacht wird.

Behinderungen leicht zugänglich ist und 
spätestens zwölf Monate vor dem Beginn 
der Anwendung dieser Verordnung durch 
die externen Experten in allen 
Amtssprachen der Organe der Union 
öffentlich zugänglich gemacht wird.

Änderungsantrag 117

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Wirtschaftsakteure, die Produkte 
in Verkehr bringen, auf dem 
Unionsmarkt bereitstellen oder 
ausführen, die nicht in der in Absatz 1 
genannten Datenbank aufgeführt sind 
oder die aus nicht in der Datenbank 
aufgelisteten Gebieten stammen, sind 
ebenfalls zur Einhaltung des Artikels 3 
verpflichtet.

entfällt

Änderungsantrag 118

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a
Von staatlichen Behörden auferlegte 

Zwangsarbeit
Auf der Grundlage der Informationen, die 
in der in Artikel 11 Absatz 1b genannten 
Datenbank enthalten sind, oder auf der 
Grundlage der Informationen und 
Entscheidungen, die in das in Artikel 22 
Absatz 1 genannte Informations- und 
Kommunikationssystem eingespeist 
wurden, wird der Kommission die 
Befugnis übertragen, delegierte 
Rechtsakte gemäß Artikel 27 zu erlassen, 
um diese Verordnung durch die 
Festlegung bestimmter Wirtschaftszweige 
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in bestimmten geografischen Gebieten zu 
ergänzen, in denen ein hohes Risiko von 
Zwangsarbeit durch staatliche Behörden 
festgestellt wurde.

Änderungsantrag 119

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die benannten zuständigen Behörden 
ihre Befugnisse unparteiisch, transparent 
und unter Wahrung von 
Geheimhaltungspflichten ausüben. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
zuständigen Behörden über die 
erforderlichen Befugnisse und Ressourcen 
– einschließlich ausreichender Haushalts- 
und sonstiger Ressourcen – verfügen, um 
die Untersuchungen durchzuführen, und 
sich eng mit den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- 
und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, abstimmen.

(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die benannten zuständigen Behörden 
ihre Befugnisse unparteiisch, transparent 
und unter Wahrung von 
Geheimhaltungspflichten ausüben. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
zuständigen Behörden über die 
erforderlichen Befugnisse, Fachkenntnisse 
und Ressourcen – einschließlich 
ausreichender Haushalts- und sonstiger 
Ressourcen – verfügen, um die 
Untersuchungen durchzuführen, und sich 
eng mit den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- 
und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, abstimmen.

Änderungsantrag 120

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 13 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission gewährleistet eine 
effiziente Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, 
indem sie den Austausch und die Erhebung 
von Informationen und bewährten 
Verfahren im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung erleichtert 
und koordiniert.

(1) Die Kommission gewährleistet eine 
effiziente Zusammenarbeit und 
Koordinierung zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten, indem sie 
den Austausch und die Erhebung von 
Informationen und bewährten Verfahren 
im Zusammenhang mit der Anwendung 
dieser Verordnung erleichtert und 
koordiniert.
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Änderungsantrag 121

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Entscheidungen einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats werden von 
den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt und 
durchgesetzt, soweit sie Produkte mit 
derselben Identifizierung und aus derselben 
Lieferkette betreffen, für die Zwangsarbeit 
festgestellt wurde.

(1) Entscheidungen einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats werden von 
den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt und 
durchgesetzt, soweit sie Produkte mit 
derselben Identifizierung und aus derselben 
Lieferkette betreffen, für die Zwangsarbeit 
festgestellt wurde. Die Entscheidungen 
der Kommission werden von den 
zuständigen Behörden in allen 
Mitgliedstaaten durchgesetzt.

Änderungsantrag 122

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Eine zuständige Behörde, die über 
das in Artikel 22 Absatz 1 genannte 
Informations- und Kommunikationssystem 
ein Auskunftsersuchen einer zuständigen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats zur 
Überprüfung der von einem 
Wirtschaftsakteur vorgelegten 
Beweismittel erhalten hat, übermittelt diese 
Informationen innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach Eingang des 
Ersuchens.

(2) Eine zuständige Behörde, die über 
das in Artikel 22 Absatz 1 genannte 
Informations- und Kommunikationssystem 
ein Auskunftsersuchen einer zuständigen 
Behörde eines anderen Mitgliedstaats zur 
Überprüfung der von einem 
Wirtschaftsakteur vorgelegten 
Beweismittel erhalten hat, übermittelt diese 
Informationen möglichst bald, spätestens 
jedoch 15 Arbeitstage nach Eingang des 
Ersuchens.

Änderungsantrag 123

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 6 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Bevor eine zuständige Behörde 
eine Voruntersuchung gemäß Artikel 4 
einleitet, prüft sie in dem in Artikel 22 
Absatz 1 genannten Informations- und 
Kommunikationssystem, ob es eine oder 
mehrere Behörden gibt, die dasselbe 
Produkt und denselben Wirtschaftsakteur 
bewerten. Gibt es mindestens eine weitere 
zuständige Behörde, die eine solche 
Bewertung durchführt, so fordert nur die 
zuständige Behörde, die die Kommission 
und die zuständigen Behörden der 
anderen Mitgliedstaaten zuerst von der 
Entscheidung zur Einleitung einer 
Voruntersuchung gemäß Artikel 9 
Absatz 1 Buchstabe -aa unterrichtet hat, 
die in Artikel 4 Absatz 3 genannten 
Informationen vom Wirtschaftsakteur 
und den einschlägigen Produktlieferanten 
an. Diese zuständige Behörde teilt alle 
gesammelten Informationen mit den 
anderen zuständigen Behörden, die 
dieselben Produkte oder dieselben 
Wirtschaftsakteure bewerten.

Änderungsantrag 124

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Werden in den Absätzen 2, 3, 4, 5, 
6 und 6a zuständige Behörden genannt, 
so gilt dies auch für die Kommission, 
wenn sie auf der Grundlage von Kapitel II 
dieser Verordnung handelt.

Änderungsantrag 125

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 3 – Einleitung
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Wurde innerhalb der in Artikel 8 
Absatz 1 genannten Fristen kein Antrag auf 
Überprüfung gestellt oder ist die 
Entscheidung im Falle eines Antrags auf 
Überprüfung gemäß Artikel 8 Absatz 3 
endgültig, so teilt die zuständige Behörde 
den Zollbehörden der Mitgliedstaaten 
unverzüglich Folgendes mit:

(3) Wurde innerhalb der in Artikel 8 
Absatz 1 genannten Fristen kein Antrag auf 
Überprüfung gestellt oder ist die 
Entscheidung im Falle eines Antrags auf 
Überprüfung gemäß Artikel 8 Absatz 3 
endgültig, so teilt die Kommission oder die 
zuständige Behörde den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten unverzüglich Folgendes 
mit:

Änderungsantrag 126

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Zollbehörden stützen sich auf 
die nach Absatz 3 mitgeteilten 
Entscheidungen, um Produkte zu 
identifizieren, bei denen das Verbot nach 
Artikel 3 möglicherweise nicht eingehalten 
wurde. Zu diesem Zweck führen sie gemäß 
den Artikeln 46 und 47 der Verordnung 
(EU) Nr. 952/2013 Kontrollen von 
Produkten durch, die auf den Unionsmarkt 
gelangen oder ihn verlassen.

(4) Die Zollbehörden stützen sich auf 
die nach Absatz 3 mitgeteilten 
Entscheidungen, um Produkte zu 
identifizieren, bei denen das Verbot nach 
Artikel 3 möglicherweise nicht eingehalten 
wurde. Zu diesem Zweck führen sie gemäß 
den Artikeln 46 und 47 der Verordnung 
(EU) Nr. 952/2013 Kontrollen von 
Produkten durch, die auf den Unionsmarkt 
gelangen oder ihn verlassen. Die 
Kommission und die Mitgliedstaaten 
sorgen dafür, dass die Zollbehörden über 
ausreichende Mittel für die 
Durchführung dieser Kontrollen 
verfügen.

Änderungsantrag 127

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 15 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Eine Rücknahme der Entscheidung 
gemäß Artikel 6 Absatz 6 teilt die 
zuständige Behörde den Zollbehörden der 
Mitgliedstaaten unverzüglich mit.

(5) Eine Rücknahme der Entscheidung 
gemäß Artikel 6 Absatz 6 teilt die 
Kommission oder die zuständige Behörde 
den Zollbehörden der Mitgliedstaaten 
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unverzüglich mit.

Änderungsantrag 128

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Stellen die Zollbehörden fest, dass ein 
Produkt, das auf den Unionsmarkt gelangt 
oder ihn verlässt, gemäß einer nach 
Artikel 15 Absatz 3 eingegangenen 
Entscheidung gegen Artikel 3 verstoßen 
könnte, so setzen sie die Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder die 
Ausfuhr dieses Produkts aus. Die 
Zollbehörden setzen die jeweiligen 
zuständigen Behörden unverzüglich über 
die Aussetzung in Kenntnis und 
übermitteln ihnen alle sachdienlichen 
Informationen, anhand deren diese 
feststellen können, ob für das Produkt eine 
gemäß Artikel 15 Absatz 3 mitgeteilte 
Entscheidung gilt.

Stellen die Zollbehörden fest, dass ein 
Produkt, das auf den Unionsmarkt gelangt 
oder ihn verlässt, gemäß einer nach 
Artikel 15 Absatz 3 eingegangenen 
Entscheidung gegen Artikel 3 verstoßen 
könnte, so setzen sie die Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder die 
Ausfuhr dieses Produkts aus. Die 
Zollbehörden setzen die jeweiligen 
zuständigen Behörden oder die 
Kommission unverzüglich über die 
Aussetzung in Kenntnis und übermitteln 
ihnen alle sachdienlichen Informationen, 
anhand deren diese feststellen können, ob 
für das Produkt eine gemäß Artikel 15 
Absatz 3 mitgeteilte Entscheidung gilt.

Änderungsantrag 129

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Innerhalb von vier Arbeitstagen 
nach der Aussetzung wurden die 
Zollbehörden von den zuständigen 
Behörden nicht um eine Aufrechterhaltung 
der Aussetzung gebeten. Bei verderblichen 
Produkten, Tieren und Pflanzen beträgt 
diese Frist zwei Arbeitstage.

a) Innerhalb von vier Arbeitstagen 
nach der Aussetzung wurden die 
Kommission oder die Zollbehörden von 
den zuständigen Behörden nicht um eine 
Aufrechterhaltung der Aussetzung gebeten. 
Bei verderblichen Produkten, Tieren und 
Pflanzen beträgt diese Frist zwei 
Arbeitstage.

Änderungsantrag 130

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 18 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Die zuständigen Behörden haben 
die Zollbehörden über ihre Zustimmung 
zur Überlassung zum zollrechtlich freien 
Verkehr oder zur Ausfuhr gemäß dieser 
Verordnung in Kenntnis gesetzt.

b) Die Kommission oder die 
zuständigen Behörden haben die 
Zollbehörden über ihre Zustimmung zur 
Überlassung zum zollrechtlich freien 
Verkehr oder zur Ausfuhr gemäß dieser 
Verordnung in Kenntnis gesetzt.

Änderungsantrag 131

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 19 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Kommen die zuständigen Behörden 
zu dem Schluss, dass es sich bei einem 
ihnen gemäß Artikel 17 gemeldeten 
Produkt nach einer Entscheidung gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 um ein in Zwangsarbeit 
hergestelltes Produkt handelt, so weisen sie 
die Zollbehörden an, es weder zum 
zollrechtlich freien Verkehr zu überlassen 
noch seine Ausfuhr zu gestatten.

(1) Kommen die Kommission oder die 
zuständigen Behörden zu dem Schluss, 
dass es sich bei einem ihnen gemäß 
Artikel 17 gemeldeten Produkt nach einer 
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 4 
um ein in Zwangsarbeit hergestelltes 
Produkt handelt, so weisen sie die 
Zollbehörden an, es weder zum 
zollrechtlich freien Verkehr zu überlassen 
noch seine Ausfuhr zu gestatten.

Änderungsantrag 132

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wurde die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 
Produkts gemäß Artikel 19 abgelehnt, so 
treffen die Zollbehörden die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das 
betreffende Produkt nach Maßgabe des mit 
dem Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts aus dem Verkehr 
gezogen wird. Die Artikel 197 und 198 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 gelten 
entsprechend.

Wurde die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 
Produkts gemäß Artikel 19 abgelehnt, so 
treffen die Zollbehörden in 
Zusammenarbeit mit der Kommission 
oder den zuständigen Behörden die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass das betreffende 
Produkt für einen Wohltätigkeitszweck 
oder einen im öffentlichen Interesse 
liegenden Zweck gespendet wird, wenn es 
verderblich ist. Wenn solche Produkte 
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nicht verderblich sind, sollten sie recycelt 
werden, oder, sofern dies nicht möglich 
ist, nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts aus dem Verkehr 
gezogen werden. Die Artikel 197 und 198 
der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 gelten 
entsprechend.

Änderungsantrag 133

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 21 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um einen risikobasierten Ansatz 
für Produkte, die auf den Unionsmarkt 
gelangen oder ihn verlassen, zu 
ermöglichen und um sicherzustellen, dass 
die Kontrollen wirksam sind und im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung durchgeführt werden, arbeiten 
die zuständigen Behörden und die 
Zollbehörden eng zusammen und tauschen 
risikobezogene Informationen aus.

(1) Um einen risikobasierten Ansatz 
für Produkte, die auf den Unionsmarkt 
gelangen oder ihn verlassen, zu 
ermöglichen und um sicherzustellen, dass 
die Kontrollen wirksam sind und im 
Einklang mit den Anforderungen dieser 
Verordnung durchgeführt werden, arbeiten 
die Kommission, die zuständigen Behörden 
und die Zollbehörden eng zusammen und 
tauschen risikobezogene Informationen 
aus, wobei die Kommission eine 
koordinierende Rolle einnimmt.

Änderungsantrag 134

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Kommission entwickelt eine 
Verknüpfung, um die automatisierte 
Übermittlung von Entscheidungen gemäß 
Artikel 15 Absatz 3 über das in Absatz 1 
genannte Informations- und 
Kommunikationssystem an die Umgebung 
gemäß Absatz 4 zu ermöglichen. Diese 
Verknüpfung wird spätestens zwei Jahre 
nach dem Datum des Erlasses des in 
Absatz 7 Buchstabe b genannten 
Durchführungsrechtsakts in Bezug auf 

(3) Die Kommission entwickelt eine 
Verknüpfung, um die automatisierte 
Übermittlung von Entscheidungen gemäß 
Artikel 15 Absatz 3 über das in Absatz 1 
genannte Informations- und 
Kommunikationssystem an die Umgebung 
gemäß Absatz 4 zu ermöglichen. Diese 
Verknüpfung wird spätestens ein Jahr 
nach dem Datum des Erlasses des in 
Absatz 7 Buchstabe b genannten 
Durchführungsrechtsakts in Bezug auf 
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diese Verknüpfung in Betrieb genommen. diese Verknüpfung in Betrieb genommen.

Änderungsantrag 135

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Um den Austausch von Ersuchen 
und Meldungen zwischen den 
Zollbehörden und den zuständigen 
Behörden gemäß den Artikeln 17 bis 20 zu 
ermöglichen, verknüpft die Kommission 
die nationalen Single-Window-
Umgebungen für den Zoll mit dem in 
Absatz 1 genannten Informations- und 
Kommunikationssystem. Diese 
Verknüpfung erfolgt über [EU CSW-
CERTEX gemäß der Verordnung 
XX/20XX]40 innerhalb von vier Jahren 
nach Erlass des in Absatz 7 Buchstabe c 
genannten Durchführungsrechtsakts. Der in 
Absatz 4 genannte Austausch erfolgt über 
diese Verknüpfung, sobald sie in Betrieb 
ist.

(5) Um den Austausch von Ersuchen 
und Meldungen zwischen den 
Zollbehörden, der Kommission und den 
zuständigen Behörden gemäß den 
Artikeln 17 bis 20 zu ermöglichen, 
verknüpft die Kommission die nationalen 
Single-Window-Umgebungen für den Zoll 
mit dem in Absatz 1 genannten 
Informations- und Kommunikationssystem. 
Diese Verknüpfung erfolgt über [EU CSW-
CERTEX gemäß der Verordnung 
XX/20XX]40 innerhalb von zwei Jahren 
nach Erlass des in Absatz 7 Buchstabe c 
genannten Durchführungsrechtsakts. Der in 
Absatz 4 genannte Austausch erfolgt über 
diese Verknüpfung, sobald sie in Betrieb 
ist.

__________________ __________________
40 Eingerichtet durch die Verordnung über 
die Single-Window-Umgebung der EU für 
den Zoll (EU SWE-C).

40 Eingerichtet durch die Verordnung über 
die Single-Window-Umgebung der EU für 
den Zoll (EU SWE-C).

Änderungsantrag 136

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission gibt spätestens 18 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
Leitlinien heraus, die Folgendes umfassen:

Die Kommission gibt spätestens 12 Monate 
vor dem Geltungsbeginn dieser 
Verordnung Leitlinien heraus, die 
Folgendes umfassen:

Änderungsantrag 137
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit, die den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind, 
den Leitlinien und Empfehlungen 
internationaler Organisationen sowie der 
Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen;

a) Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit, einschließlich 
Kinderzwangsarbeit, die den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind, 
den Leitlinien und Empfehlungen 
internationaler Organisationen sowie der 
Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure, den 
verschiedenen Arten von Lieferanten 
entlang der Lieferkette, den 
verschiedenen Branchen und den 
besonderen Risiken im Zusammenhang 
mit von staatlichen Behörden auferlegter 
Zwangsarbeit Rechnung tragen;

Änderungsantrag 138

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe a a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

aa) Leitlinien für die Übermittlung 
von Informationen gemäß Artikel 10;

Änderungsantrag 139

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe a b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ab) Leitlinien für Wirtschaftsakteure 
und Produktlieferanten zur Aufnahme 
eines Dialogs mit den zuständigen 
Behörden gemäß den Artikeln 4 und 5;

Änderungsantrag 140
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe a c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ac) Leitlinien für die 
Wirtschaftsakteure über geeignete und 
wirksame Maßnahmen zur Beendigung 
der verschiedenen Arten von 
Zwangsarbeit;

Änderungsantrag 141

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, die 
auf unabhängigen und nachprüfbaren 
Informationen beruhen, einschließlich 
Berichten internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, der Zivilgesellschaft 
und von Unternehmensverbänden, sowie 
auf Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;

b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, 
einschließlich darüber, wie diese zu 
bestimmen sind, die auf unabhängigen und 
nachprüfbaren Informationen beruhen, 
einschließlich Berichten internationaler 
Organisationen, insbesondere der 
Internationalen Arbeitsorganisation, der 
Zivilgesellschaft und von 
Unternehmensverbänden, sowie auf 
Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;

Änderungsantrag 142

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine Liste öffentlich zugänglicher 
Informationsquellen, die für die 
Durchführung dieser Verordnung von 
Bedeutung sind;

entfällt
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Änderungsantrag 143

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

e) Leitlinien für die praktische 
Durchführung von Artikel 16 und 
gegebenenfalls anderer Bestimmungen des 
Kapitels III.

e) Leitlinien für die zuständigen 
Behörden zur praktischen Anwendung 
von Artikel 4, Artikel 5, Artikels 11 und 
Artikel 16 sowie gegebenenfalls anderer 
Bestimmungen des Kapitels III, darunter 
auch Benchmarks zur Unterstützung der 
zuständigen Behörden bei ihren 
risikobasierten Bewertungen von 
Untersuchungen sowie Leitlinien zu den 
anwendbaren Nachweisstandards und zu 
der Frage, wie sichergestellt werden kann, 
dass Wirtschaftsakteure die am Ort ihres 
Sitzes geltende Amtssprache verwenden 
können.

Änderungsantrag 144

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Leitlinien konzentrieren sich 
insbesondere auf die Unterstützung 
kleiner und mittlerer Unternehmen 
(KMU) und Wirtschaftsteilnehmer, die 
nicht in den Anwendungsbereich der 
[Richtlinie 20XX/XX/EU über die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit] fallen, bei 
der Einhaltung dieser Verordnung, 
insbesondere in Bezug auf die in Artikel 5 
Absatz 2 Buchstabe da genannten Fälle.

Änderungsantrag 145

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission entwickelt zudem 
flankierende Maßnahmen, um die 
Bemühungen der Wirtschaftsakteure und 
ihrer Geschäftspartner in derselben 
Lieferkette, insbesondere von KMU, zu 
unterstützen. Diese Maßnahmen 
umfassen eine zentrale Anlaufstelle für 
alle Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung und die 
Unterstützung von Multi-Stakeholder-
Initiativen.

Änderungsantrag 146

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die zuständigen nationalen Behörden 
unterstützen Kleinstunternehmen sowie 
kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 
durch die Organisation von Schulungen 
zu Indikatoren für das 
Zwangsarbeitsrisiko und zur 
Zusammenarbeit mit den Behörden 
während der Ermittlungen und richten 
eine Hotline für Fragen im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung 
ein.

Änderungsantrag 147

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Bei der Ausarbeitung der in diesem 
Artikel genannten Leitlinien konsultiert 
die Kommission einschlägige 
Interessenträger und Partner.
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Änderungsantrag 148

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Leitlinien müssen mit Leitlinien in 
Einklang stehen, die gemäß anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union bereitgestellt werden.

Änderungsantrag 149

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Es wird ein Unionsnetzwerk gegen 
in Zwangsarbeit hergestellte Produkte (im 
Folgenden „Netzwerk“) eingerichtet. Das 
Netzwerk soll als Plattform für eine 
strukturierte Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Kommission dienen und eine Straffung der 
Durchsetzungsverfahren dieser 
Verordnung in der Union ermöglichen, um 
so die Wirksamkeit und Kohärenz der 
Durchsetzung zu verbessern.

(1) Es wird ein Unionsnetzwerk gegen 
in Zwangsarbeit hergestellte Produkte (im 
Folgenden „Netzwerk“) eingerichtet. Das 
Netzwerk soll als Plattform für eine 
strukturierte Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Kommission dienen und eine Straffung der 
Durchsetzungsverfahren dieser 
Verordnung in der Union ermöglichen, um 
so die Wirksamkeit und Kohärenz der 
Durchsetzung zu verbessern. Die 
Kommission koordiniert die Arbeit des 
Netzwerks.

Änderungsantrag 150

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass das 
Netzwerk über die erforderlichen 
Ressourcen verfügt, um die in Absatz 3 
genannten Aufgaben zu erfüllen, 
einschließlich ausreichender 
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Haushaltsmittel und sonstiger 
Ressourcen.

Änderungsantrag 151

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Ein Vertreter der Kommission 
führt den Vorsitz in den Sitzungen des 
Netzwerks.

Änderungsantrag 152

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Das Netzwerk verfügt über ein 
Sekretariat. Dieses wird von der 
Kommission bereitgestellt. Das 
Sekretariat organisiert die Sitzungen des 
Netzwerks und stellt dem Netzwerk 
technische und logistische Unterstützung 
bereit.

Änderungsantrag 153

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ba) Es gibt Studien in Auftrag und 
überwacht Fälle, in denen systematisch 
auf Zwangsarbeit zurückgegriffen wird.

Änderungsantrag 154

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe c a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) Es fördert Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau, wie z. B. die 
Organisation von Schulungsprogrammen 
für zuständige Behörden und sonstige 
relevante Interessenträger.

Änderungsantrag 155

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cb) Es fördert die Zusammenarbeit, 
den Austausch von Fachwissen, den 
Austausch von Personal und freiwillige 
Programme für gegenseitige Besuche 
zwischen den zuständigen Behörden und 
gegebenenfalls mit den Behörden von 
Partnerländern oder mit internationalen 
Organisationen, insbesondere mit den 
Behörden von Ländern mit niedrigem und 
niedrigem mittlerem Einkommen.

Änderungsantrag 156

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe c c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cc) Es leistet Unterstützung bei der 
Organisation von 
Informationskampagnen über diese 
Verordnung innerhalb und außerhalb der 
Union.

Änderungsantrag 157

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe c d (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

cd) Es bezieht die diplomatischen 
Vertretungen der Union ein, organisiert 
Schulungen für sie und unterstützt sie, 
um die Bemühungen um die Erhebung 
und Verbreitung von Informationen im 
Rahmen dieser Verordnung zu 
unterstützen.

Änderungsantrag 158

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

d) Es trägt zur Ausarbeitung von 
Leitlinien für die wirksame und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung bei.

d) Es trägt zur Ausarbeitung von 
Leitlinien für die wirksame und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung bei und ermittelt 
Diskrepanzen im Bereich der Umsetzung 
auf Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten.

Änderungsantrag 159

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) Es fördert die Zusammenarbeit und 
den Austausch von Fachwissen und über 
bewährte Verfahren zwischen den 
zuständigen Behörden und den 
Zollbehörden.

f) Es fördert die Zusammenarbeit und 
den Austausch von Fachwissen und über 
bewährte Verfahren zwischen den 
zuständigen Behörden und den 
Zollbehörden sowie zwischen diesen 
Behörden und den zuständigen Behörden 
von Drittländern und internationalen 
Organisationen, einschließlich der 
Weltzollorganisation.

Änderungsantrag 160

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Es unterhält regelmäßige Kontakte 
zu den zuständigen Dienststellen der 
Kommission, um Informationen im 
Zusammenhang mit anderen Initiativen 
der Union zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu erlangen und relevante 
Informationen über die Anwendung 
dieser Verordnung bereitzustellen.

Änderungsantrag 161

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Kommission unterstützt und 
fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
mit der Durchsetzung betrauten Behörden 
über das Netzwerk und nimmt an den 
Sitzungen des Netzwerks teil.

(4) Die Kommission stellt die 
wirksame und einheitliche Anwendung 
dieser Verordnung sicher und unterstützt 
und fördert zu diesem Zweck die 
Zusammenarbeit zwischen den mit der 
Durchsetzung betrauten Behörden über das 
Netzwerk.

Änderungsantrag 162

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Das Netzwerk kann 
Sachverständige und Interessenträger, 
darunter Sozialpartner und andere 
Arbeitnehmervertreter, Vertreter der 
Zivilgesellschaft und von 
Menschenrechtsorganisationen, 
Wirtschaftsvertreter, internationale 
Organisationen, zuständige Behörden von 
Drittländern, die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, die 
Europäische Arbeitsbehörde oder andere 
Agenturen der Union, die über 
einschlägiges Fachwissen in den unter 
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diese Verordnung fallenden Bereichen 
verfügen, zur Teilnahme an den 
Sitzungen des Netzwerks oder zur Vorlage 
schriftlicher Beiträge einladen. 
Gegebenenfalls werden auch die 
diplomatischen Vertretungen der Union, 
insbesondere in Ländern, für die ein 
hohes Risiko von Zwangsarbeit ermittelt 
wurde, in die Tätigkeit dieses Netzwerks 
einbezogen.

Änderungsantrag 163

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 4 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Das Netzwerk hält in 
regelmäßigen Abständen sowie – falls 
nötig – auf hinreichend begründetes 
Ersuchen der Kommission oder eines 
Mitgliedstaats Treffen ab.

Änderungsantrag 164

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Auf Ersuchen behandeln die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
zuständigen Behörden die Identität 
derjenigen, die Informationen bereitstellen, 
oder die übermittelten Informationen als 
vertraulich. Dem Ersuchen auf vertrauliche 
Behandlung ist eine nicht vertrauliche 
Zusammenfassung der übermittelten 
Informationen oder eine Begründung 
beizufügen, weshalb die Informationen 
nicht in nicht vertraulicher Form 
zusammengefasst werden können.

(2) Die Kommission, die 
Mitgliedstaaten und die zuständigen 
Behörden behandeln die Identität 
derjenigen, die Informationen bereitstellen, 
oder die übermittelten Informationen als 
vertraulich, sofern von den die 
Informationen bereitstellenden Personen 
nichts anderes angegeben wird.

Änderungsantrag 165
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern, kann die Kommission 
gegebenenfalls unter anderem mit 
Behörden von Drittländern, internationalen 
Organisationen, Vertretern der 
Zivilgesellschaft und 
Unternehmensverbänden 
zusammenarbeiten, in Kontakt treten und 
Informationen austauschen. Die 
internationale Zusammenarbeit mit 
Behörden von Drittländern erfolgt in 
strukturierter Weise als Teil der 
bestehenden Dialogstrukturen mit 
Drittländern oder erforderlichenfalls 
spezifischer Dialogstrukturen, die ad hoc 
geschaffen werden.

(1) Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern, arbeitet die Kommission 
gegebenenfalls mit, unter anderem, 
Behörden von Drittländern, internationalen 
Organisationen und Vertretern der 
Zivilgesellschaft, darunter 
Gewerkschaften, Organisationen, die sich 
für die Rechte von Arbeitern einsetzen, 
nichtstaatlichen Organisationen und 
Netzwerken betroffener Interessenträger, 
Unternehmensverbänden und sonstigen 
relevanten Interessenträgern zusammen, 
tritt mit ihnen in Kontakt und tauscht 
Informationen aus, und zwar im Rahmen 
neuer und bestehender Dialogstrukturen. 
Die internationale Zusammenarbeit mit 
Behörden von Drittländern erfolgt in 
strukturierter Weise als Teil der 
bestehenden Dialogstrukturen mit 
Drittländern oder erforderlichenfalls 
spezifischer Dialogstrukturen, die ad hoc 
geschaffen werden, und erleichtert 
gegebenenfalls den Austausch von 
Informationen über Untersuchungen, 
auch in Bezug auf die Gründe und 
Nachweise für Entscheidungen über ein 
Verbot von Produkten aus ihrem 
Hoheitsgebiet. Die Kommission pflegt 
insbesondere mit Drittländern, die 
ähnliche Gesetze verabschiedet haben, 
regelmäßige Kontakte und eine 
regelmäßige Zusammenarbeit, um 
Informationen über risikobehaftete 
Produkte oder Regionen sowie über 
bewährte Verfahren zur Beseitigung der 
Zwangsarbeit auszutauschen.

Änderungsantrag 166

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Zusammenarbeit mit 
Drittländern wird in andere 
Politikbereiche und Instrumente der 
Union eingebunden, die Maßnahmen zur 
Beseitigung von Zwangsarbeit umfassen, 
darunter Handelsabkommen, das 
Allgemeine Präferenzsystem und Projekte 
der Entwicklungszusammenarbeit unter 
Federführung der Kommission.

Änderungsantrag 167

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten entwickeln Kooperations- 
und Partnerschaftsmechanismen mit 
Drittländern, um die Ursachen der 
Zwangsarbeit zu bekämpfen, 
Zwangsarbeitspraktiken zu verhindern 
und zu beseitigen und die Kapazitäten 
vorgelagerter Wirtschaftsakteure 
aufzubauen, was die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
betrifft.

Änderungsantrag 168

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 
kann die Zusammenarbeit mit unter 
anderem internationalen Organisationen, 
Vertretern der Zivilgesellschaft, 
Unternehmensverbänden und zuständigen 
Behörden von Drittländern dazu führen, 
dass die Union flankierende Maßnahmen 
entwickelt, um die Bemühungen der 

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 kann 
die Zusammenarbeit mit unter anderem 
internationalen Organisationen, Vertretern 
der Zivilgesellschaft, 
Unternehmensverbänden und zuständigen 
Behörden von Drittländern dazu führen, 
dass die Union flankierende Maßnahmen 
entwickelt, um die Bemühungen von 
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Unternehmen und Partnerländer und die 
vor Ort verfügbaren Kapazitäten zur 
Bekämpfung von Zwangsarbeit zu 
unterstützen.

Unternehmen, insbesondere von KMU, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
Partnerländern und die vor Ort 
verfügbaren Kapazitäten zur Bekämpfung 
von Zwangsarbeit und der zugrunde 
liegenden Ursachen zu unterstützen.

Änderungsantrag 169

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 26a
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937

In Teil I.C.1 des Anhangs der Richtlinie 
(EU) 2019/1937 wird folgende Nummer 
angefügt:
„iv) Verordnung (EU) XXXX/XXXX 
des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom [Datum] über ein Verbot von 
in Zwangsarbeit hergestellten Produkten 
auf dem Unionsmarkt und zur Änderung 
der Richtlinie (EU) 2019/1937.“

Änderungsantrag 170

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 16 
Absatz 1 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung 
übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass 
delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 11a, 
Artikel 16 Absatz 1 und Artikel 30 
Absatz 4 wird der Kommission auf 
unbestimmte Zeit ab dem Datum des 
Inkrafttretens dieser Verordnung 
übertragen.

Änderungsantrag 171

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 3
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 16 Absatz 1 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß 
Artikel 11a, Artikel 16 Absatz 1 und 
Artikel 30 Absatz 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat 
jederzeit widerrufen werden. Der 
Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss 
angegebenen Befugnis. Er wird am Tag 
nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Europäischen Union oder zu einem im 
Beschluss über den Widerruf angegebenen 
späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über 
den Widerruf nicht berührt.

Änderungsantrag 172

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 27 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 16 Absatz 1 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der 
gemäß Artikel 11a, Artikel 16 Absatz 1 
und Artikel 30 Absatz 4 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das 
Europäische Parlament noch der Rat 
innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an 
das Europäische Parlament und den Rat 
Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische 
Parlament und der Rat beide der 
Kommission mitgeteilt haben, dass sie 
keine Einwände erheben werden. Auf 
Initiative des Europäischen Parlaments 
oder des Rates wird diese Frist um zwei 
Monate verlängert.

Änderungsantrag 173

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
Nichteinhaltung einer Entscheidung gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 zu verhängen sind, und 
treffen alle für die Anwendung der 
Sanktionen erforderlichen Maßnahmen 
nach Maßgabe des nationalen Rechts.

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen 
Vorschriften über Sanktionen, die bei 
Nichteinhaltung einer Entscheidung gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 zu verhängen sind.

Änderungsantrag 174

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die vorgesehenen Sanktionen 
müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein.

(2) Die vorgesehenen Sanktionen 
werden in Form von Geldbußen verhängt 
und müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein.

Änderungsantrag 175

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Der Kommission wird die Befugnis 
übertragen, gemäß Artikel 27 delegierte 
Rechtsakte zur Ergänzung dieser 
Verordnung zu erlassen, in denen weitere 
detaillierte Bedingungen für die in 
Absatz 1 genannten Sanktionen festgelegt, 
die Methode für die Berechnung der 
finanziellen Sanktionen und die 
anwendbaren Schwellenwerte für die 
Anwendung solcher Sanktionen definiert 
sowie mildernde und erschwerende 
Umstände aufgeführt werden. Der erste 
delegierte Rechtsakt wird bis zum ... 
[6 Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung] erlassen.
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Änderungsantrag 176

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 30a
Evaluierung und Überprüfung

(1) Bis ... [ein Jahre nach 
Geltungsbeginn] und danach alle fünf 
Jahre führt die Kommission eine 
Evaluierung dieser Verordnung unter 
Berücksichtigung ihrer Ziele durch und 
legt dem Europäischen Parlament, dem 
Rat und dem Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss einen Bericht 
darüber vor.
(2) In dem Bericht wird bewertet, ob 
und wie die Ziele dieser Verordnung 
erreicht wurden, insbesondere im 
Hinblick auf:
i) die Verringerung der Menge von 
in Zwangsarbeit hergestellten Produkten 
auf dem Unionsmarkt;
ii) die Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden und die 
Verstärkung der Kontrollen von 
Produkten, die auf den Unionsmarkt 
gelangen;
iii) die Auswirkungen der 
Verwaltungsverfahren im 
Zusammenhang mit den Untersuchungen 
und Entscheidungen auf Unternehmen, 
insbesondere auf KMU;
iv) die Kosten, die 
Wirtschaftsteilnehmern, insbesondere 
KMU, durch die Einhaltung der 
Vorschriften entstehen;
v) die Auswirkungen auf die 
Wettbewerbsfähigkeit von im 
Binnenmarkt tätigen Unternehmen;
vi) die Auswirkungen auf den 
Handel;
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vii) die Abstimmung mit anderen 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union;
viii) den Beitrag zur weltweiten 
Bekämpfung von Zwangsarbeit;
ix)  das allgemeine Kosten-Nutzen-
Verhältnis und die Wirksamkeit des 
Verbots.
(3) Dem Bericht wird gegebenenfalls 
ein Legislativvorschlag beigefügt.
(4) In dem Bericht wird auch 
bewertet, ob der Anwendungsbereich auf 
Nebendienstleistungen zur Gewinnung, 
Ernte, Fertigung oder Herstellung von 
Produkten ausgeweitet werden sollte.
(5) Die Kommission überwacht 
kontinuierlich die Auswirkungen dieser 
Verordnung auf die Opfer von 
Zwangsarbeit und berücksichtigt dabei 
insbesondere die Lage von Frauen und 
Kindern. Die Überwachung stützt sich auf 
eine wissenschaftliche und transparente 
Methodik und trägt von Interessenträgern 
zur Verfügung gestellten Informationen 
Rechnung.
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BEGRÜNDUNG

Zwangsarbeit ist im Übereinkommen (Nr. 29) der IAO über Zwangsarbeit, 1930, definiert als 
„jede Art von Arbeit oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung irgendeiner 
Strafe verlangt wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat“. 
Die Rechte von mehr als 27 Millionen Menschen weltweit werden durch Zwangsarbeit 
verletzt. Keine Region der Welt, nicht einmal die Europäische Union, ist von Zwangsarbeit 
verschont. Durch die verschiedenen Krisen in jüngster Vergangenheit, insbesondere die 
Covid‑19-Pandemie, die Klimakrise und zahlreiche bewaffnete Konflikte, zuletzt die 
Aggression Russlands in der Ukraine, haben Armut und Ernährungsunsicherheit 
zugenommen, wodurch sich das Problem der Zwangsarbeit verschärft und die Zahl der 
Menschen, die Opfer von Zwangsarbeit waren, zwischen 2016 und 2021 um 2,7 Millionen 
gestiegen ist. Wie viele andere gesellschaftliche Probleme hat auch die Zwangsarbeit 
unverhältnismäßig große negative Auswirkungen auf Frauen, Kinder und schutzbedürftige 
Gruppen in der Gesellschaft.
Das Europäische Parlament hat bei zahlreichen Gelegenheiten und zuletzt in seiner 
Entschließung vom 9. Juni 2022 ein Instrument zum Verbot von Zwangsarbeit gefordert. 
Der im September 2022 veröffentlichte Vorschlag der Kommission wurde natürlich von den 
beiden Berichterstatterinnen begrüßt. Der Vorschlag der Kommission stellt einen ersten 
Schritt in die richtige Richtung dar, da ein einfaches Instrument zum Verbot von Produkten 
eingeführt wird, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden. Die 
Berichterstatterinnen sind der festen Überzeugung, dass das von der Kommission 
vorgeschlagene Instrument der Europäischen Union eine einzigartige Gelegenheit bietet, 
sowohl innerhalb als auch außerhalb der EU zu handeln und Zwangsarbeit zu beseitigen. 
Die Berichterstatterinnen sind überzeugt, dass der neue Vorschlag nicht nur Arbeitskräften im 
Ausland, sondern auch Arbeitskräften in der Union zugutekommen wird. Dies wird in 
zweifacher Hinsicht geschehen: Arbeitskräfte, die in der Union Opfer von Zwangsarbeit sind, 
werden durch diesen Vorschlag direkt unterstützt. Unternehmen im europäischen 
Binnenmarkt, die sich an die Regeln halten, sowie ihre Arbeitnehmer werden vor unlauterem 
und verwerflichem Wettbewerb geschützt. Die Einhaltung hoher Arbeitsstandards darf kein 
Nachteil sein, und der vorliegende Vorschlag trägt dazu bei, dies sicherzustellen.

Um das Instrument effizienter zu gestalten und seinen Einfluss auf die Arbeitsbedingungen 
von Arbeitskräften weltweit zu stärken, haben die Berichterstatterinnen mehrere Änderungen 
am Kommissionsvorschlag vorgelegt. Der Berichtsentwurf enthält die Punkte, bei denen die 
Berichterstatterinnen einer Meinung sind, sowie alle wichtigen Elemente des 
Verordnungsentwurfs.

 Was den Anwendungsbereich und genauer gesagt die in Zwangsarbeit hergestellten 
Produkte betrifft, so sind die Berichterstatterinnen der Ansicht, dass die Verpackung, 
die Beförderung und der Vertrieb von Waren unter den Vorschlag fallen sollten, da 
diese Tätigkeiten ein wesentlicher Bestandteil der Warenlieferkette sind und zu einem 
Sektor gehören, in dem es nachweislich Zwangsarbeit gibt.
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 Die Schaffung von Abhilfe für Arbeitskräfte, die an der Herstellung von 
Produkten unter Einsatz von Zwangsarbeit beteiligt sind, hat für die 
Berichterstatterinnen absolute Priorität. Nach Ansicht der Berichterstatterinnen 
sollte die Schaffung von Abhilfe als Voraussetzung für den Abschluss einer 
Untersuchung oder für die Rücknahme einer Entscheidung über das Verbot eines 
Produkts aufgenommen werden.  

 Die Berichterstatterinnen weisen auf die unterschiedlichen Auswirkungen von 
Zwangsarbeit auf schutzbedürftige und marginalisierte Gruppen wie Kinder, Frauen, 
Migranten, Flüchtlinge oder indigene Völker hin. Daher sind sie der Ansicht, dass ein 
intersektionaler und geschlechtersensibler Ansatz von wesentlicher Bedeutung für die 
Bekämpfung von Zwangsarbeit ist.

 In dem Berichtsentwurf wird der Schutz von Einzelpersonen genauer berücksichtigt, 
insbesondere der Schutz von Personen, die aufgrund der Weitergabe von 
Informationen über Produkte, die unter Einsatz von Zwangsarbeit hergestellt wurden, 
Bedrohungen ausgesetzt oder von Repressalien bedroht sind, einschließlich ihres 
Anspruchs auf Unterstützung, Rechtsbeistand oder physischen Schutz.

 Die Berichterstatterinnen stimmen darin überein, dass die Datenbank ein zentrales 
Element dieses Vorschlags sein sollte. Die Berichterstatterinnen betrachten den 
Vorschlag der Kommission als guten Ausgangspunkt, insbesondere die Einbeziehung 
externer Sachverständiger in die Einrichtung der Datenbank, schlagen aber zusätzlich 
einige Verbesserungen vor. Die Berichterstatterinnen schlagen beispielsweise vor, 
dass die Datenbank auf unabhängigen und nachprüfbaren Informationen, 
einschließlich Berichten internationaler Organisationen, insbesondere der 
Internationalen Arbeitsorganisation, der Zivilgesellschaft, von 
Unternehmensverbänden, Sozialpartnern sowie auf Erfahrungen mit der Umsetzung 
von Rechtsvorschriften der Union beruhen sollte, in denen Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind. Zur Sicherstellung der 
Transparenz in der Öffentlichkeit stimmen die Berichterstatterinnen darin überein, 
dass die Datenbank eine Liste aller anhängigen Untersuchungen sowie eine Liste aller 
getroffenen Entscheidungen enthalten sollte. 

 Die Berichterstatterinnen gehen über den Vorschlag der Kommission hinaus und 
sehen vor, dass die Sachverständigen feststellen können, dass bei bestimmten 
Produkten, die in bestimmten geografischen Gebieten hergestellt werden, ein hohes 
Risiko eines Verstoßes gegen Artikel 3 besteht. Für diese spezifischen Produkte 
befürworten die Berichterstatterinnen nachdrücklich eine Umkehr der Beweislast 
und ihre Übertragung auf die Wirtschaftsakteure. 

 Klare und verständliche Leitlinien sind von entscheidender Bedeutung, um die 
Wirtschaftsakteure, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, bei der 
Einhaltung dieser Verordnung zu unterstützen. Nach Ansicht der 
Berichterstatterinnen sollten die Leitlinien 12 Monate nach Inkrafttreten der 
Verordnung verfügbar sein und insbesondere Leitlinien für die Einreichung von 
Beschwerden und die Zusammenarbeit mit nationalen Behörden enthalten. Darüber 
hinaus bestehen die Berichterstatterinnen darauf, dass die Kommission flankierende 
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Maßnahmen entwickelt, um die Bemühungen der Wirtschaftsakteure und ihrer 
Geschäftspartner in der Wertschöpfungskette, insbesondere die Bemühungen kleiner 
und mittlerer Unternehmen, zu unterstützen.

 In mehreren Bestimmungen des Berichtsentwurfs wird der Fokus auf Governance 
und Durchsetzung gelegt, da die Berichterstatterinnen davon überzeugt sind, dass 
dies wesentliche Elemente sind, um zu ermöglichen, dass das Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten in der gesamten Union wirksam und einheitlich 
umgesetzt wird. Nach Ansicht der Berichterstatterinnen ist es von wesentlicher 
Bedeutung, dass die Kommission die Möglichkeit erhält, unter gleichen Bedingungen 
wie die zuständigen nationalen Behörden tätig zu werden, unter anderem indem der 
Kommission die Möglichkeit gegeben wird, Untersuchungen einzuleiten, 
Entscheidungen zu treffen und die Einhaltung der Vorschriften durch die 
Wirtschaftsakteure sicherzustellen. Die Berichterstatterinnen begrüßen zwar die 
Einrichtung des Unionsnetzwerkes gegen in Zwangsarbeit hergestellte Produkte, sind 
jedoch der Ansicht, dass dessen Kapazitäten gestärkt und ihm zusätzliche Aufgaben 
übertragen werden sollten, um dem Netzwerk eine echte europäische Dimension zu 
verleihen und seine Rolle zu stärken. Um zu vermeiden, dass die Mitgliedstaaten 
unterschiedliche Sanktionen festlegen, sind die Berichterstatterinnen schließlich 
übereingekommen, die Kommission zu beauftragen, ein harmonisiertes 
Sanktionsmaß festzulegen. Durch einheitliche, EU-weite Sanktionen wird verhindert, 
dass sich die Mitgliedstaaten einen Unterbietungswettlauf liefern, und sichergestellt, 
dass gleiche Wettbewerbsbedingungen herrschen. 

 Schließlich sind die Berichterstatterinnen der Ansicht, dass die Kommission eine 
Bewertung dieser Verordnung vornehmen sollte, um festzustellen, ob ihr Ziel 
erreicht wurde, insbesondere im Hinblick auf die Verringerung der Zahl der in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkte auf dem Unionsmarkt, die Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen Behörden und die Verstärkung der 
Kontrollen von Produkten, die auf den Unionsmarkt gelangen, wobei die 
Auswirkungen auf die Unternehmen und insbesondere auf kleine und mittlere 
Unternehmen zu berücksichtigen sind. 
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18.7.2023

STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR AUSWÄRTIGE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und den Ausschuss für 
internationalen Handel

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt
COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Salima Yenbou

KURZE BEGRÜNDUNG

Zwangsarbeit, einschließlich ihrer modernen Formen und staatlich unterstützter Zwangsarbeit, 
stellt eine schwerwiegende Verletzung der grundlegenden Menschenrechte und der 
Arbeitnehmerrechte dar und ist nach den internationalen Menschenrechtsnormen verboten. 
Nach Artikel 5 Absatz 2 der EU-Grundrechtecharta ist Zwangsarbeit ausdrücklich verboten. 
In Artikel 7 Absatz 1 des Römischen Vertrags zur Errichtung des Internationalen 
Strafgerichtshofs wird Versklavung ebenfalls als Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
definiert, wenn sie im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die 
Zivilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs begangen wird.

Der DROI-Unterausschuss legt im Zusammenhang mit der Rolle der EU als einer der 
führenden Verfechter der Menschenrechte weltweit schon seit Langem einen Schwerpunkt 
darauf, Zwangsarbeit und moderner Sklaverei ein Ende zu setzen. Daher wird der Vorschlag 
der Kommission über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem 
Unionsmarkt begrüßt; es wird ferner begrüßt, dass der Vorschlag selbst einen eindeutigen 
Verweis auf den EU-Aktionsplan für Menschenrechte und Demokratie 2020-2024, 
insbesondere auf dessen Ziel, Zwangsarbeit auszumerzen und verantwortungsvolles 
unternehmerisches Handeln zu fördern, enthält.

Dennoch wurden etliche Mängel festgestellt, die, wenn sie nicht behoben werden, 
schwerwiegende Auswirkungen auf die Bemühungen der EU und der Mitgliedstaaten zur 
Abschaffung der Zwangsarbeit in der EU und in Drittländern sowie auf den Schutz der 
Menschenrechte in der ganzen Welt haben würden. Die Verfasserin der Stellungnahme hat 
daher eine Reihe von Empfehlungen ausgesprochen, um diese Mängel zu beheben, wobei sie 
so weit wie möglich im Rahmen der ihr zugewiesenen geteilten Zuständigkeiten bleibt, aber 
auch den Gesamtauftrag des DROI-Unterausschusses achtet und verfolgt.

Zunächst wird auf das Erfordernis einer zielführenden Konsultation und Einbeziehung der 
einschlägigen Interessenträger, einschließlich Arbeitnehmern, Arbeitervereinigungen und 
Menschenrechtsverteidigern, in den verschiedenen Phasen der Untersuchung hingewiesen, 
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wobei die Möglichkeit vorgesehen ist, in der Voruntersuchungsphase Beschwerden 
einzureichen und Informationen vorzulegen, sowie in allen Phasen der internationalen 
Zusammenarbeit. Es sollten auch Maßnahmen ergriffen werden, um den Schutz aller 
Interessenträger und Menschenrechtsverteidiger sicherzustellen, die unabhängig von ihrem 
Herkunftsstaat Informationen bereitstellen.

Darüber hinaus wird vorgeschlagen, die Beweislast in der derzeitigen Fassung des Vorschlags 
umzukehren und sie den Wirtschaftsakteuren aufzuerlegen, und zwar im Einklang mit ihrer 
Sorgfaltspflicht, ihre Beteiligung an den nachteiligen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten 
kontinuierlich und entsprechend den ihnen nach vernünftigem Ermessen zur Verfügung 
stehenden Informationen zu bewerten.

Es werden zudem spezifische Anforderungen an Abhilfemaßnahmen, einschließlich der 
Wiedergutmachung für Opfer von Zwangsarbeit, eingeführt. Der Grundsatz der 
Wiedergutmachung, der derzeit in dem Vorschlag fehlt, ist ein entscheidendes Element bei 
der Beseitigung von Zwangsarbeit und der Schaffung von Gerechtigkeit für die Opfer von 
Zwangsarbeit, und die Einhaltung dieses Grundsatzes sollte bei der Prüfung der Aufhebung 
verhängter Verbote berücksichtigt werden. In die Leitlinien der Kommission sollten Angaben 
zur Wiedergutmachung aufgenommen werden.

Die weiteren vorgeschlagenen Abhilfemaßnahmen umfassen eine unmittelbare Verbindung 
mit der globalen Sanktionsregelung der EU im Bereich der Menschenrechte/mit dem 
Magnitski-Rechtsakt der EU und der Wirtschaftssanktionen, die sich gegen Einzelpersonen 
oder Einrichtungen bzw. Länder richten, die das Verbot der Zwangsarbeit nicht einhalten.

Schließlich wird auch die Einbeziehung von Interessenträgern empfohlen, insbesondere in 
Bezug auf menschenrechtsbezogenes Fachwissen, was die Datenbank zu Bereichen oder 
Produkten, in denen das Risiko von Zwangsarbeit besteht, und die Leitlinien der Kommission 
betrifft, sowie die Anforderungen an die Zugänglichkeit der Datenbank für 
Menschenrechtsverteidiger, Akteure der Zivilgesellschaft und lokale Gemeinschaften. Des 
Weiteren wird vorgeschlagen, bei den in der Datenbank aufgeführten Produkten einen 
Verstoß gegen Artikel 3 der Verordnung zu vermuten.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende 
Ausschüsse, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“) über Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 29“) 
anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine 
schwere Verletzung der Menschenwürde 
und der grundlegenden Menschenrechte 
dar. Die IAO hat die Beseitigung aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
einem die Grundrechte betreffenden 
Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-
Übereinkommen Nr. 29, das Protokoll von 
2014 zum IAO-Übereinkommen Nr. 29 
und das IAO-Übereinkommen Nr. 105 
über die Abschaffung der Zwangsarbeit 
(im Folgenden „IAO-Übereinkommen 
Nr. 105“) als grundlegende IAO-
Übereinkommen ein.16 Zwangsarbeit 
umfasst ein breites Spektrum von auf 
Zwang basierenden Praktiken, bei denen 
von einer Person eine Art von Arbeit oder 
Dienstleistung verlangt wird, für die sie 
sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt 
hat.17

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“) über Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 29“) 
anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine 
schwere Verletzung der Menschenwürde 
und der grundlegenden Menschenrechte 
dar und steht der Verwirklichung des 
Ziels der menschenwürdigen Arbeit für 
alle im Wege. Die IAO hat die Beseitigung 
aller Formen von Zwangs- oder 
Pflichtarbeit zu einem die Grundrechte 
betreffenden Prinzip erklärt. Die IAO stuft 
das IAO-Übereinkommen Nr. 29, das 
Protokoll von 2014 zum IAO-
Übereinkommen Nr. 29, unterstützt durch 
die Empfehlung Nr. 203 betreffend 
ergänzende Maßnahmen zur effektiven 
Beseitigung von Zwangsarbeit, und das 
IAO-Übereinkommen Nr. 105 über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen 
Nr. 105“) als grundlegende IAO-
Übereinkommen ein.16 Zwangsarbeit 
umfasst ein breites Spektrum von auf 
Zwang basierenden Praktiken, bei denen 
von einer Person unter Androhung einer 
Strafe eine Art von Arbeit oder 
Dienstleistung wie etwa im Bereich 
Beförderung und Lagerung verlangt wird, 
für die sich die Person nicht freiwillig zur 
Verfügung gestellt hat17. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte hat 
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wiederholt festgestellt, dass gemäß 
Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention die 
ursprüngliche Zustimmung und 
Freiwilligkeit nichtig sind, wenn ein 
Missbrauch der schutzlosen Lage vorliegt. 
Die IAO hat verschiedene Elemente 
ausgearbeitet, die einzeln oder zusammen 
auf eine Situation der Zwangsarbeit 
hindeuten können: Drohungen oder 
tatsächlicher physischer Schaden, 
Einschränkung der Bewegung oder 
räumliche Beschränkung auf den 
Arbeitsplatz oder einen eingeschränkten 
Bereich, Schuldknechtschaft, die 
Einbehaltung von Löhnen oder eine 
überhöhte Lohnminderung, durch die 
vorher geschlossene Vereinbarungen 
verletzt werden, die Einbehaltung von 
Pässen und Identitätsdokumenten oder 
die Androhung einer Anzeige bei den 
Behörden, wenn der Arbeitnehmer einen 
irregulären Einwanderungsstatus hat.

__________________ __________________
16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm.

16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm.

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
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etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft ist die Gefahr besonders groß, 
dass sie zu Arbeit gezwungen werden. 
Auch wenn Menschen nicht vom Staat zu 
Arbeit gezwungen werden, ist 
Zwangsarbeit häufig eine Folge von 
mangelndem verantwortungsvollen 
Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure.

etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft, wie etwa bei Frauen, 
Kindern, Migranten (insbesondere wenn 
sie keine gültigen Ausweispapiere besitzen 
oder einen prekären Status haben oder in 
der informellen Wirtschaft tätig sind), 
ethnischen Minderheiten, zu unteren 
Kasten zugehörenden Personen, 
indigenen Völkern und in Stämmen 
lebenden Völkern, ist die Gefahr 
besonders groß, dass sie zu Arbeit 
gezwungen werden. Auch wenn Menschen 
nicht vom Staat zu Arbeit gezwungen 
werden, ist Zwangsarbeit häufig eine Folge 
von Ursachen wie Armut, 
Diskriminierung oder fehlendem bzw. 
mangelndem verantwortungsvollen 
Handeln oder fehlendem Wohlstand und 
unzureichenden 
Beschäftigungsbedingungen und 
-möglichkeiten. Zwangsarbeit kann auch 
als Ergebnis der stillschweigenden 
Zustimmung von Behörden auftreten.

__________________ __________________
18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf

18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit 
stellt eine Priorität für die Union dar. Die 
Achtung der Menschenwürde sowie die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. In Artikel 5 Absatz 2 der Charta 

(3) Das Verbot des Einsatzes aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit 
wird als zwingende Vorschrift der 
internationalen Menschenrechtsnormen 
erachtet. Die Beseitigung der 
Zwangsarbeit stellt deshalb eine Priorität 
für die Union dar, die sich unter anderem 
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der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19

aus ihren Grundsätzen und 
internationalen Verpflichtungen ergibt. 
Die Achtung der Menschenwürde sowie 
die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. Um das Ziel 8.7 der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erreichen, 
sollte die Union ihre Werte wahren und 
fördern und zum Schutz der 
Menschenrechte, insbesondere der Rechte 
des Kindes, beitragen. In Artikel 5 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union wird Sklaverei, Leibeigenschaft, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit und 
Menschenhandel ausdrücklich verboten. 
In Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19

__________________ __________________
19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und andere/ 
Griechenland, Rn. 105.

19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und andere/ 
Griechenland, Rn. 105.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Es gibt es nach wie vor Defizite bei 
der Umsetzung der grundlegenden IAO-
Übereinkommen. Die Mitgliedstaaten 
müssen die Übereinkommen 
uneingeschränkt anwenden und das 
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gesamte die Bekämpfung von 
Zwangsarbeit, von Verletzungen der 
Arbeitnehmerrechte und von 
Menschenhandel betreffende Unionsrecht 
ordnungsgemäß in nationales Recht 
umsetzen, um das Einfuhr- und 
Ausfuhrverbot von Produkten oder 
Dienstleistungen, die in Zwangsarbeit 
hergestellt bzw. erbracht wurden, 
durchzusetzen. Die Verhinderung und 
Beseitigung von Zwangsarbeit, 
einschließlich Kinderarbeit, sollte eine 
Voraussetzung der Außenhandels- und 
Wirtschaftsbeziehungen der Union sein.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3b) In Artikel 31 der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union 
(die „Charta“) wird das Recht jedes 
Arbeitnehmers auf gerechte und 
angemessene Arbeitsbedingungen 
anerkannt, bei denen die Gesundheit, 
Sicherheit und Würde des Arbeitnehmers 
geachtet werden.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Alle Mitgliedstaaten haben die 
grundlegenden IAO-Übereinkommen über 
Zwangsarbeit und Kinderarbeit ratifiziert.20 
Daher sind sie rechtlich verpflichtet, den 
Einsatz von Zwangsarbeit zu verhindern 
und diese zu beseitigen und der IAO 
regelmäßig Bericht zu erstatten.

(4) Schätzungen zufolge sind weltweit 
mehr als 3,3 Millionen Kinder von 
Zwangsarbeit betroffen, mehr als die 
Hälfte davon von kommerzieller sexueller 
Ausbeutung, und Kinder machen etwa 
12 % aller von Zwangsarbeit betroffenen 
Personen aus, wobei die Zahlen deutlich 
höher sein dürften. Alle Mitgliedstaaten 
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haben die grundlegenden IAO-
Übereinkommen über Zwangsarbeit und 
Kinderarbeit ratifiziert.20 Daher sind sie 
rechtlich verpflichtet, den Einsatz von 
Zwangsarbeit zu verhindern und diese zu 
beseitigen und der IAO regelmäßig Bericht 
zu erstatten.

__________________ __________________
20 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/publication/wcms_195
135.pdf

20 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/publication/wcms_195
135.pdf

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Schätzungen zufolge waren im 
Jahr 2021 etwa 11,8 Millionen Frauen 
und Mädchen von Zwangsarbeit 
betroffen, was fast 43 % aller betroffenen 
Personen entspricht. Frauen sind häufig 
unverhältnismäßig stark von negativen 
Geschäftspraktiken betroffen, weshalb 
ihren Bedürfnissen spezifisch Rechnung 
getragen werden sollte. Die zuständigen 
Behörden sollten die Durchführung 
dieser Verordnung unter 
Berücksichtigung der Belange der 
Geschlechtergerechtigkeit gewährleisten, 
nach Geschlechtern aufgeschlüsselte 
Daten erheben und die 
Wirtschaftsakteure auffordern, die 
bereitzustellenden Informationen 
geschlechtsspezifisch aufzubereiten.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 b (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4b) Aus den Instrumenten der IAO zur 
Bekämpfung der Zwangsarbeit, dem 
Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels, und dem Globalen Pakt 
für Migration geht insgesamt eindeutig 
hervor, dass der Menschenhandel zum 
Zwecke der Zwangsarbeit nicht allein 
durch Strafverfolgung beseitigt werden 
kann.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4c) Verschiedene internationale 
Organisationen berichten von extremen 
Fällen von Folter, sexueller Gewalt, 
Misshandlung, erzwungener 
medizinischer Behandlung sowie 
Zwangsarbeit und Berichten von 
Todesfällen, die in Hafteinrichtungen 
aufgetreten seien.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4d) Im Einklang mit internationalen 
Normen sollten bei der Verwirklichung 
des Ziels dieser Verordnung die 
potenziellen Auswirkungen dieser 
Verordnung auf Opfer berücksichtigt 
werden. Die Beendigung einer 
Geschäftsbeziehung, in der Kinderarbeit 
oder Zwangsarbeit festgestellt wurde, 
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könnte zur Folge haben, dass die 
Menschen möglicherweise noch 
schwerwiegenderen negativen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
ausgesetzt sind. In gleicher Weise 
könnten Frauen in prekären 
Arbeitsverhältnissen und Zwangsarbeit 
mit schwerwiegenderen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte 
konfrontiert sein, was ihre Gefährdung 
erhöht. Bei der Entscheidung über 
geeignete Maßnahmen sollte dies daher 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4e) Das Recht auf gerechte und 
angemessene Arbeitsbedingungen sowie 
das Recht auf Rechtsbehelfe sind ein 
Menschenrecht und grundlegende 
Elemente im Prozess der wirksamen 
Verfolgung von Straftaten. Das Recht der 
Opfer auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
bei Menschenrechtsverletzungen und -
verstößen im Zusammenhang mit 
Wirtschaftstätigkeiten wird im Rahmen 
der bestehenden Rechtsvorschriften der 
Union, der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union und der 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte sowie 
vom Europarat und von der OECD 
bekräftigt. Allerdings gibt es neun 
Mitgliedstaaten, die das Protokoll zum 
IAO-Übereinkommen Nr. 29 aus dem 
Jahr 2014 noch nicht ratifiziert haben 
und dies unverzüglich tun sollten. In der 
dritten Säule der Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte ist vorgesehen, dass 
Wiedergutmachung Rehabilitierung, 
finanzielle oder nichtfinanzielle 
Entschädigung, Strafmaßnahmen oder 
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Schadensverhütung etwa durch 
einstweilige Verfügungen und Garantien 
der Nichtwiederholung umfassen kann.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, dem Einsatz von 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen. Im 
Einklang mit internationalen Leitlinien und 
Grundsätzen, die von internationalen 
Organisationen wie der IAO, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (im 
Folgenden „OECD“) und den Vereinten 
Nationen (im Folgenden „VN“) aufgestellt 
wurden, fördert die Union 
Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, 
dass Zwangsarbeit in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen keinen Platz hat.

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, der Zwangsarbeit 
ein Ende zu setzen und menschenwürdige 
Arbeit und Arbeitnehmerrechte weltweit 
zu fördern. Im Einklang mit 
internationalen Leitlinien und Grundsätzen, 
die von internationalen Organisationen wie 
der IAO, der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (im Folgenden „OECD“) und 
den Vereinten Nationen (im Folgenden 
„VN“) aufgestellt wurden, fördert die 
Union Sorgfaltspflichten, um dafür zu 
sorgen, dass Zwangsarbeit in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen keinen Platz hat.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mit dieser Verordnung wird durch 
das Verbot von in Zwangsarbeit 
hergestellten Produkten ein zusätzliches 
wirtschaftliches Instrument zur 
weltweiten Verhinderung und Beseitigung 
von Zwangsarbeit geschaffen. Zusätzlich 
zu diesen wirtschaftlichen Instrumenten 
verfügt die Union über bestehende 
ergänzende Rechtsrahmen zur Erfüllung 
ihrer Verpflichtungen, die 
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Menschenwürde jedes Menschen zu 
wahren und die Ursachen von 
Zwangsarbeit, einschließlich 
Kinderarbeit, zu bekämpfen.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6) Im Rahmen ihrer Handelspolitik 
unterstützt die Union den Kampf gegen 
Zwangsarbeit sowohl in unilateralen als 
auch in bilateralen Handelsbeziehungen. 
Die Kapitel über Handel und nachhaltige 
Entwicklung in den Handelsabkommen der 
Union enthalten eine Verpflichtung zur 
Ratifizierung und wirksamen Umsetzung 
der grundlegenden IAO-Übereinkommen, 
einschließlich des IAO-Übereinkommens 
Nr. 29 sowie des IAO-Übereinkommens 
Nr. 105. Darüber hinaus besteht bei 
schwerwiegenden und systematischen 
Verstößen gegen das IAO-Übereinkommen 
Nr. 29 und das IAO-Übereinkommen 
Nr. 105 die Möglichkeit, dass unilaterale 
Handelspräferenzen im Rahmen des 
Allgemeinen Präferenzsystems der Union 
wieder zurückgenommen werden.

(6) Durch ihre Handelspolitik muss 
die Union ihren Kampf gegen 
Zwangsarbeit sowohl in unilateralen als 
auch in bilateralen Handelsbeziehungen 
verstärken. Die Kapitel über Handel und 
nachhaltige Entwicklung in den 
Handelsabkommen der Union enthalten 
eine Verpflichtung zur Ratifizierung und 
wirksamen Umsetzung der grundlegenden 
IAO-Übereinkommen, einschließlich des 
IAO-Übereinkommens Nr. 29 sowie des 
IAO-Übereinkommens Nr. 105. Darüber 
hinaus sollten bei schwerwiegenden und 
systematischen Verstößen gegen das IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und das IAO-
Übereinkommen Nr. 105 oder bei deren 
fehlender Umsetzung unilaterale 
Handelspräferenzen im Rahmen des 
Allgemeinen Präferenzsystems der Union 
wieder zurückgenommen werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) [Die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit enthält 
insbesondere horizontale 
Sorgfaltspflichten, um tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, einschließlich 

(8) [Die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit enthält 
insbesondere horizontale 
Sorgfaltspflichten, um tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, einschließlich 
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Zwangsarbeit, und die Umwelt im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
und deren Tochterunternehmen sowie 
deren Wertschöpfungsketten zu ermitteln, 
zu verhindern, zu mindern und darüber 
Rechenschaft abzulegen, und zwar im 
Einklang mit internationalen Standards im 
Bereich Mensch- und Arbeitnehmerrechte 
sowie Umweltübereinkommen. Diese 
Verpflichtungen gelten sowohl für große 
Unternehmen, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten, als auch für kleinere 
Unternehmen in Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten.22 ]

Zwangsarbeit, und die Umwelt im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
und deren Tochterunternehmen sowie 
deren Wertschöpfungsketten zu ermitteln, 
zu verhindern, zu mindern und darüber 
Rechenschaft abzulegen, und zwar im 
Einklang mit internationalen Standards im 
Bereich Mensch- und Arbeitnehmerrechte 
sowie Umweltübereinkommen. Diese 
Verpflichtungen gelten sowohl für große 
Unternehmen, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten, als auch für kleinere 
Unternehmen in Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten.22 Um die Kohärenz mit 
dieser Richtlinie sicherzustellen, sollten in 
dieser Verordnung einige Definitionen 
wie etwa „Wiedergutmachung“, 
„einschlägige Interessenträger“ und 
„zielführende Einbeziehung von 
Interessenträgern“ eingeführt werden.]

__________________ __________________
22 Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

22 Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Wie in der Mitteilung der 
Kommission über menschenwürdige Arbeit 
weltweit29 eingeräumt wird, sind 
ungeachtet der aktuellen politischen 
Maßnahmen und des geltenden 
Rechtsrahmens weitere Maßnahmen 

(12) Wie in der Mitteilung der 
Kommission über menschenwürdige Arbeit 
weltweit29 eingeräumt wird, sind 
ungeachtet der aktuellen politischen 
Maßnahmen und des geltenden 
Rechtsrahmens weitere Maßnahmen 
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erforderlich, um das Ziel der Verbannung 
von in Zwangsarbeit hergestellten 
Produkten vom Unionsmarkt zu erreichen 
und somit einen weiteren Beitrag zur 
Bekämpfung der Zwangsarbeit weltweit zu 
leisten.

erforderlich, um das Ziel der Verbannung 
von in Zwangsarbeit hergestellten 
Produkten vom Unionsmarkt zu erreichen 
und somit einen weiteren Beitrag zur 
Bekämpfung der Zwangsarbeit weltweit zu 
leisten. Im Rahmen ihrer Agenda für 
menschenwürdige Arbeit verpflichtet sich 
die Union, Zwangsarbeit zu bekämpfen 
und menschenwürdige Arbeit und 
Arbeitnehmerrechte auch in globalen 
Lieferketten zu fördern. Wie die 
Kommission in ihrer Mitteilung feststellt, 
kann die Abschaffung von Zwangsarbeit 
nur erreicht werden, wenn andere Ziele 
im Zusammenhang mit 
menschenwürdiger Arbeit, wie 
nachhaltiges unternehmerisches 
Handeln, sozialer Dialog, 
Vereinigungsfreiheit, 
Kollektivverhandlungen und Sozialschutz, 
gefördert werden.

__________________ __________________
29 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss: Menschenwürdige Arbeit 
weltweit für einen globalen gerechten 
Übergang und eine nachhaltige Erholung 
(COM(2022) 66 final vom 23. März 2022).

29 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss: Menschenwürdige Arbeit 
weltweit für einen globalen gerechten 
Übergang und eine nachhaltige Erholung 
(COM(2022) 66 final vom 23. März 2022).

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Förderung menschenwürdiger 
Arbeit und einer auf den Menschen 
ausgerichteten Zukunft der Arbeit, die die 
Achtung der Grundsätze und der 
Menschenrechte sicherstellt, die 
Förderung des sozialen Dialogs sowie die 
Ratifizierung und wirksame Umsetzung 
der einschlägigen IAO-Übereinkommen 
und -Protokolle, die Stärkung eines 
verantwortungsvollen Managements in 
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globalen Lieferketten und der Zugang zu 
sozialem Schutz sind zentrale Prioritäten 
der Union, die im EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 2020-
2024 verankert sind.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Europäische Parlament hat in 
seinen Entschließungen Zwangsarbeit 
scharf verurteilt und ein Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten 
gefordert.30 Daher werden in der 
Öffentlichkeit moralische Bedenken 
darüber gehegt, dass in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt 
erhältlich sein oder in Drittländer 
ausgeführt werden könnten, ohne dass ein 
wirksamer Mechanismus zum Verbot oder 
zur Rücknahme solcher Produkte besteht.

(13) Das Europäische Parlament hat in 
seinen Entschließungen Zwangsarbeit 
scharf verurteilt und ein Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten 
gefordert, insbesondere im Hinblick auf 
die Praktiken der Volksrepublik China.30 
Daher ist dies nicht nur ein Problem der 
Marktverzerrung, sondern es werden auch 
in der Öffentlichkeit moralische Bedenken 
darüber gehegt, dass in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt 
erhältlich sein oder in Drittländer 
ausgeführt werden könnten, ohne dass ein 
wirksamer Mechanismus zum Verbot oder 
zur Rücknahme solcher Produkte besteht.

__________________ __________________
30 Siehe folgende Entschließungen: 
Entschließungsantrag zu einem neuen 
Instrument zum Verbot von Produkten, die 
in Zwangsarbeit hergestellt wurden 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit und der Lage der Uiguren im 
Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang – 
Donnerstag, 17. Dezember 2020 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit in der Fabrik von Linglong 
und Umweltprotesten in Serbien – 
Donnerstag, 16. Dezember 2021 
(europa.eu).

30 Siehe folgende Entschließungen: 
Entschließungsantrag zu einem neuen 
Instrument zum Verbot von Produkten, die 
in Zwangsarbeit hergestellt wurden 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit und der Lage der Uiguren im 
Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang – 
Donnerstag, 17. Dezember 2020 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit in der Fabrik von Linglong 
und Umweltprotesten in Serbien – 
Donnerstag, 16. Dezember 2021 
(europa.eu).

Änderungsantrag 19



RR\1289168DE.docx 121/308 PE746.734v02-00

DE

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um die Wirksamkeit eines solchen 
Verbots zu gewährleisten, sollte es für 
Produkte gelten, bei denen auf einer 
beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz kam. Das Verbot sollte für alle 
Produkte jeglicher Art, einschließlich ihrer 
Bestandteile, gelten, und zwar unabhängig 
von der Branche und vom Ursprung sowie 
davon, ob es sich um heimische oder 
eingeführte Produkte handelt und ob sie 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht 
oder bereitgestellt oder aus dem 
Unionsmarkt ausgeführt werden.

(16) Um die Wirksamkeit eines solchen 
Verbots zu gewährleisten, sollte es für 
Produkte gelten, bei denen auf einer 
beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz kam, sowie für Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit der Lagerung und 
Beförderung in die Union und innerhalb 
der Union. Das Verbot sollte für alle 
Produkte jeglicher Art, einschließlich ihrer 
Bestandteile, gelten, und zwar unabhängig 
von der Branche und vom Ursprung sowie 
davon, ob es sich um heimische oder 
eingeführte Produkte handelt und ob sie 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht 
oder bereitgestellt oder aus dem 
Unionsmarkt ausgeführt werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (im Folgenden 
„KMU“) verfügen mitunter nur über 
begrenzte Ressourcen und Möglichkeiten, 
um dafür zu sorgen, dass die von ihnen auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 
oder bereitgestellten Produkte frei von 
Zwangsarbeit sind. Die Kommission sollte 
daher Leitlinien zu Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit herausgeben, die 
auch der Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission Leitlinien zu 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit und zu 
öffentlich verfügbaren Informationen 

(18) Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (im Folgenden 
„KMU“) verfügen mitunter nur über 
begrenzte Ressourcen und Möglichkeiten, 
um dafür zu sorgen, dass die von ihnen auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 
oder bereitgestellten Produkte frei von 
Zwangsarbeit sind. Die Kommission sollte 
daher Leitlinien zu Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit herausgeben, die 
auch der Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen, und zwar in einer 
Weise, die das Recht der potenziellen 
Opfer auf Zugang zu geeigneten und 
wirksamen Rechtsbehelfen nicht 
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herausgeben, um KMU sowie andere 
Wirtschaftsakteure dabei zu unterstützen, 
die Anforderungen in Verbindung mit dem 
Verbot zu erfüllen.

beeinträchtigt. Darüber hinaus sollte die 
Kommission Leitlinien zu 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit und zu 
öffentlich verfügbaren Informationen 
herausgeben, um KMU sowie andere 
Wirtschaftsakteure dabei zu unterstützen, 
die Anforderungen in Verbindung mit dem 
Verbot zu erfüllen. Die Kommission sollte 
ferner Leitlinien für Interessenträger zur 
Einreichung von Beschwerden und zur 
effektiven Mitwirkung an den in dieser 
Verordnung vorgesehenen Verfahren 
herausgeben.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Im Interesse einer besseren 
Wirksamkeit des Verbots sollten die 
zuständigen Behörden den 
Wirtschaftsakteuren eine angemessene 
Frist einräumen, um das Risiko von 
Zwangsarbeit zu erkennen, zu minimieren, 
zu verhindern und zu beseitigen.

(20) Im Interesse einer besseren 
Wirksamkeit des Verbots sollten die 
zuständigen Behörden den 
Wirtschaftsakteuren unter 
Berücksichtigung des Umfangs und der 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure eine 
angemessene Frist einräumen, um das 
Risiko von Zwangsarbeit zu erkennen, zu 
minimieren, zu verhindern, diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen und zu beseitigen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
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Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu minimieren, zu 
verhindern oder zu beseitigen. Die 
Erfüllung solcher Sorgfaltspflichten im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 
dazu beitragen, das Risiko von 
Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten 
und Wertschöpfungsketten des 
Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine 
angemessene Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten bedeutet, dass Probleme 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in 
der Wertschöpfungskette im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und internationalen Standards 
ermittelt und angegangen werden. Dies 
wiederum bedeutet, dass keine 
Untersuchung eingeleitet werden sollte, 
wenn nach Ansicht der zuständigen 
Behörde kein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes gegen das Verbot besteht, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 
werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 
beseitigt wird.

Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu minimieren, zu 
verhindern, diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen oder zu beseitigen. Die Erfüllung 
solcher Sorgfaltspflichten im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 
dazu beitragen, das Risiko von 
Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten 
und Wertschöpfungsketten des 
Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine 
angemessene Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten bedeutet, dass Probleme 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in 
der Wertschöpfungskette im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und internationalen Standards 
ermittelt und angegangen werden. Dies 
wiederum bedeutet, dass keine 
Untersuchung eingeleitet werden sollte, 
wenn nach Ansicht der zuständigen 
Behörde kein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes gegen das Verbot besteht, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 
werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 
beseitigt wird.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Wenn die zuständigen Behörden 
Informationen im Zuge einer Untersuchung 
anfordern, sollten sie sich nach 
Möglichkeit und im Sinne einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchung vorrangig 
mit den zu untersuchenden 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Wertschöpfungskette befassen, die dem 
Bereich am nächsten liegen, in dem es 

(25) Wenn die zuständigen Behörden 
Informationen im Zuge einer Untersuchung 
anfordern, sollten sie sich nach 
Möglichkeit und im Sinne einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchung vorrangig 
mit den zu untersuchenden 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Lieferkette befassen, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es wahrscheinlich 
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wahrscheinlich zu Zwangsarbeit kommt; 
dabei sollten sie die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte sowie das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit 
berücksichtigen.

zu Zwangsarbeit kommt; dabei sollten sie 
das geografische Gebiet, aus dem das 
Produkt oder eins seiner Teile auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, 
Ernte, Produktion oder Herstellung, 
einschließlich der damit verbundenen Be- 
oder Verarbeitung, stammt, sowie die 
Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen 
der Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte sowie das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Es sollte den zuständigen 
Behörden obliegen, auf der Grundlage 
aller Informationen und Beweismittel, die 
während der Untersuchung und der 
Voruntersuchung gesammelt wurden, 
nachzuweisen, dass auf einer beliebigen 
Stufe der Erzeugung, Herstellung, Ernte 
oder Gewinnung eines Produkts, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz gekommen ist. Damit das Recht 
der Wirtschaftsakteure auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren gewährleistet 
ist, sollten diese während der gesamten 
Untersuchung die Möglichkeit haben, den 
zuständigen Behörden Informationen zu 
ihrer Verteidigung vorzulegen.

(26) Es sollte den Wirtschaftsakteuren 
obliegen, auf der Grundlage aller 
Informationen und Beweismittel, die ihnen 
nach vernünftigem Ermessen zur 
Verfügung stehen, nachzuweisen, dass auf 
einer beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung eines 
Produkts, das aus einem geografischen 
Hochrisikogebiet oder -land stammt, in 
dem Zwangsarbeit systematisch eingesetzt 
wird und weitverbreitet ist, einschließlich 
der ein Produkt betreffenden Be- oder 
Verarbeitung und der Lagerung und 
Beförderung des Produkts in den 
Unionsmarkt oder innerhalb des 
Unionsmarkts, keine Zwangsarbeit zum 
Einsatz gekommen ist. Damit das Recht 
der Wirtschaftsakteure auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren gewährleistet 
ist, sollten diese während der gesamten 
Untersuchung die Möglichkeit haben, den 
zuständigen Behörden Informationen zu 
ihrer Verteidigung vorzulegen.

Änderungsantrag 25
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Jede Person, unabhängig davon, 
ob es sich um eine natürliche oder 
juristische Person oder eine Vereinigung 
ohne Rechtspersönlichkeit handelt, sollte 
die Möglichkeit haben, den zuständigen 
Behörden Informationen vorzulegen, wenn 
sie der Auffassung ist, dass in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht und 
bereitgestellt werden; zudem sollte sie das 
Recht haben, über das Ergebnis der 
Bewertung der von ihr vorgelegten 
Informationen unterrichtet zu werden.

(32) Die Kommission sollte einen 
zentralen Mechanismus für das 
Entgegennehmen von Beschwerden 
einrichten. Jeder einschlägige 
Interessenträger sollte die Möglichkeit 
haben, den zuständigen Behörden 
Informationen vorzulegen oder bei ihnen 
Beschwerde einzulegen, wenn er der 
Auffassung ist, dass in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt 
in Verkehr gebracht und bereitgestellt 
werden; zudem sollte er das Recht haben, 
über das Ergebnis der Bewertung der von 
ihr vorgelegten Informationen oder 
eingereichten Beschwerde unterrichtet zu 
werden. Es sollten Maßnahmen ergriffen 
werden, um Interessenträger, auch aus 
Drittländern, zu schützen und 
Repressalien zu verhindern, indem ihre 
Anonymität und Vertraulichkeit 
sichergestellt werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32a) Zur Erleichterung des 
Informationsaustauschs zwischen 
einschlägigen Behörden sowie der 
Übermittlung von Informationen sollte 
die Kommission die Schaffung einer 
speziellen Online-Plattform mit einem 
einheitlichen Format in allen 
Arbeitssprachen der Union sicherstellen.

Änderungsantrag 27
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 33

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(33) Die Kommission sollte Leitlinien 
herausgeben, um die Umsetzung des 
Verbots durch die Wirtschaftsakteure und 
die zuständigen Behörden zu erleichtern. 
Diese Leitlinien sollten Hinweise zu den 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit sowie ergänzende 
Informationen für die Umsetzung des 
Verbots durch die zuständigen Behörden 
enthalten. Die Hinweise zu den 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit sollten auf den von der 
Kommission und dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst im Juli 2021 
veröffentlichten Leitlinien für die 
Sorgfaltspflichten von EU-Unternehmen, 
mit denen das Risiko von Zwangsarbeit im 
Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und 
Lieferketten angegangen werden soll, 
aufbauen. Die Leitlinien sollten mit 
anderen diesbezüglichen Leitlinien der 
Kommission und den Leitlinien 
einschlägiger internationaler 
Organisationen im Einklang stehen. Die 
Berichte internationaler Organisationen, 
insbesondere der IAO, sowie andere 
unabhängige und überprüfbare 
Informationsquellen sollten bei der 
Ermittlung von Risikoindikatoren 
berücksichtigt werden.

(33) Die Kommission sollte 
unverzüglich Leitlinien herausgeben, um 
die Umsetzung des Verbots durch die 
Wirtschaftsakteure und die zuständigen 
Behörden zu erleichtern. Diese Leitlinien 
sollten Hinweise zu den Sorgfaltspflichten 
in Bezug auf Zwangsarbeit, unter anderem 
zu spezifischen Anforderungen, die 
Wirtschaftsakteure erfüllen müssen, um 
nachzuweisen, dass sie Zwangsarbeit in 
ihren Lieferketten unterbunden haben, 
und zu Korrekturmaßnahmen, die 
ergriffen wurden, um künftigen 
Missbrauch zu verhindern, sowie 
ergänzende Informationen für die 
Umsetzung des Verbots durch die 
zuständigen Behörden enthalten. Die 
Hinweise zu den Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit sollten auf den 
von der Kommission und dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst im 
Juli 2021 veröffentlichten Leitlinien für die 
Sorgfaltspflichten von EU-Unternehmen, 
mit denen das Risiko von Zwangsarbeit im 
Zusammenhang mit ihren Tätigkeiten und 
Lieferketten angegangen werden soll, 
aufbauen. Die Leitlinien sollten mit den 
einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union, einschließlich der Richtlinie über 
die Sorgfaltspflichten der Unternehmen 
im Bereich der Nachhaltigkeit und der 
Verordnung über entwaldungsfreie 
Produkte, anderen diesbezüglichen 
Leitlinien der Kommission und den 
Leitlinien einschlägiger internationaler 
Organisationen im Einklang stehen, 
beispielsweise den Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte und den OECD-
Leitsätzen für multinationale 
Unternehmen. Die Berichte internationaler 
Organisationen, insbesondere der IAO, 
sowie andere unabhängige und 
überprüfbare Informationsquellen sollten 



RR\1289168DE.docx 127/308 PE746.734v02-00

DE

bei der Ermittlung von Risikoindikatoren 
berücksichtigt werden.

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Wertschöpfungsketten miteinander 
verflochten sind, gilt es, die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch 
eine effizientere Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots ermöglicht 
würde. Die Kommission sollte in 
geeigneter Weise mit den Behörden von 
Drittländern und mit internationalen 
Organisationen zusammenarbeiten und 
Informationen mit ihnen austauschen, um 
die wirksame Umsetzung des Verbots zu 
verbessern. Die internationale 
Zusammenarbeit mit den Behörden von 
Drittländern sollte in strukturierter Weise 
als Teil der bestehenden Dialogstrukturen 
erfolgen, z. B. im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern 
oder, falls erforderlich, im Rahmen 
spezifischer Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis 
eingerichtet werden.

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Wertschöpfungsketten miteinander 
verflochten sind, gilt es, die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch 
eine effizientere Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots ermöglicht 
würde. Die Kommission sollte in 
geeigneter Weise mit den Behörden von 
Drittländern und mit internationalen 
Organisationen zusammenarbeiten und 
Informationen mit ihnen austauschen, um 
ein günstiges politisches Umfeld für die 
Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte zu schaffen, 
einschließlich zeitgebundener 
Aktionsrahmen für legislative 
Maßnahmen, des Kapazitätsaufbaus und 
der öffentlichen Finanzierung, um 
Arbeitnehmer, 
Menschenrechtsverteidiger, KMU, 
Kleinerzeuger und lokale Gemeinden in 
ihren Bemühungen zur Beendigung von 
Zwangsarbeit zu unterstützen, und um die 
wirksame Umsetzung des Verbots zu 
verbessern. Die internationale 
Zusammenarbeit mit den Behörden von 
Drittländern sollte in strukturierter Weise 
als Teil der bestehenden Dialogstrukturen 
erfolgen, z. B. durch konkrete Richtwerte 
im Rahmen der Menschenrechtsdialoge mit 
Drittländern oder, falls erforderlich, im 
Rahmen spezifischer Dialoge, die auf Ad-
hoc-Basis eingerichtet werden. Die 
Förderung des Rechts auf 
Vereinigungsfreiheit und auf 
Tarifverhandlungen sowie die 



PE746.734v02-00 128/308 RR\1289168DE.docx

DE

Einbeziehung der Sozialpartner in alle 
Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Zwangsarbeit sind entscheidende 
Faktoren, um Zwangs- und Pflichtarbeit 
entgegenzuwirken. Den Delegationen der 
Union in Drittländern sollte eine zentrale 
Aufgabe bei dem Ziel zukommen, 
Zwangsarbeit wirksam zu beseitigen sowie 
diese Verordnung zu verbreiten und 
Dritten die Möglichkeit zu geben, 
Informationen über das Vorhandensein 
von Zwangsarbeit in Verbindung mit 
einem bestimmten Produkt zur Verfügung 
zu stellen.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Zwangsarbeit“ Zwangs- oder 
Pflichtarbeit im Sinne des Artikels 2 des 
Übereinkommens Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich Kinderzwangsarbeit;

(a) „Zwangsarbeit“ Zwangs- oder 
Pflichtarbeit im Sinne des Artikels 2 des 
Übereinkommens Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich Kinderzwangsarbeit, entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette, die 
von einer Person unter Androhung einer 
Strafe verlangt wird und für die sie sich 
nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat;

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ den Einsatz von 
Zwangsarbeit im Sinne des Artikels 1 des 
Übereinkommens Nr. 105 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1957 über die Abschaffung der 

(b) „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ den Einsatz von 
Zwangsarbeit im Sinne des Artikels 1 des 
Übereinkommens Nr. 105 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1957 über die Abschaffung der 



RR\1289168DE.docx 129/308 PE746.734v02-00

DE

Zwangsarbeit; Zwangsarbeit, einschließlich als Strafe für 
die Äußerung politischer Ansichten, für 
Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung, 
als Maßnahme der Arbeitsdisziplin, als 
Strafe für die Teilnahme an Streiks und 
als Maßnahme der Diskriminierung aus 
Gründen der Rasse, der 
Religionszugehörigkeit, des Geschlechts, 
der sexuellen Ausrichtung oder aus einem 
sonstigen Grund;

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Bemühungen der 
Wirtschaftsakteure, verbindliche 
Anforderungen, freiwillige Leitlinien, 
Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, 
die dazu dienen, den Einsatz von 
Zwangsarbeit bei Produkten, die auf dem 
Unionsmarkt bereitgestellt oder ausgeführt 
werden sollen, zu ermitteln, zu verhindern, 
zu minimieren oder zu beenden;

(c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Bemühungen der 
Wirtschaftsakteure, verbindliche 
Anforderungen, freiwillige Leitlinien, 
Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, 
die dazu dienen, Zwangsarbeit bei ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten bei Produkten, die 
auf dem Unionsmarkt bereitgestellt oder 
ausgeführt werden sollen, zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren, diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen oder zu beenden; die 
Beendigung von Zwangsarbeit bedeutet 
nicht, dass als erstes Mittel die 
Geschäftsbeziehungen beendet werden; 
Sorgfaltspflichten des Einführers oder 
Wirtschaftsakteurs in der 
Wertschöpfungskette stehen 
Untersuchungen mutmaßlicher 
Zwangsarbeit nicht im Wege;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) „Ursachen der Zwangsarbeit“ 
Probleme auf einzelstaatlicher oder 
regionaler Ebene, die das 
Zwangsarbeitsrisiko verursachen oder 
verstärken, wie Armut, Diskriminierung, 
mangelndes verantwortungsvolles 
Handeln von Wirtschaftsakteuren, keine 
oder schwache Demokratie oder fehlender 
Wohlstand und unzureichende 
Beschäftigungsbedingungen und -
möglichkeiten;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Produkt“ jedes Produkt, das einen 
Geldwert hat und als solches Gegenstand 
von Handelsgeschäften sein kann, 
unabhängig davon, ob es gewonnen, 
geerntet, erzeugt oder hergestellt wird, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung auf einer beliebigen 
Stufe seiner Lieferkette;

(f) „Produkt“ jedes Produkt, das einen 
Geldwert hat und als solches Gegenstand 
von Handelsgeschäften sein kann, 
unabhängig davon, ob es gewonnen, 
geerntet, erzeugt, hergestellt und befördert 
und gelagert wird, einschließlich der ein 
Produkt betreffenden Be- oder 
Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe 
seiner Lieferkette;

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) „in Zwangsarbeit hergestelltes 
Produkt“ ein Produkt, bei dem auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, Ernte, 
Erzeugung oder Herstellung insgesamt 
oder teilweise Zwangsarbeit eingesetzt 
wurde, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung auf 

(g) „in Zwangsarbeit hergestelltes 
Produkt“ ein Produkt, bei dem auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, Ernte, 
Erzeugung oder Herstellung insgesamt 
oder teilweise Zwangsarbeit eingesetzt 
wurde, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung auf 
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einer beliebigen Stufe seiner Lieferkette; einer beliebigen Stufe seiner Lieferkette, 
zu der auch die Lagerung und 
Beförderung des Produkts in den 
Unionsmarkt oder innerhalb des 
Unionsmarkts gehört;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(k) „Produktlieferant“ jede natürliche 
oder juristische Person oder 
Personenvereinigung in der Lieferkette, die 
ein Produkt ganz oder teilweise gewinnt, 
erntet, erzeugt oder herstellt oder an der ein 
Produkt betreffenden Be- oder 
Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe 
seiner Lieferkette beteiligt ist, ob als 
Hersteller oder anderweitig;

(k) „Produktlieferant“ jede natürliche 
oder juristische Person oder 
Personenvereinigung in der Lieferkette, die 
ein Produkt ganz oder teilweise gewinnt, 
erntet, erzeugt, herstellt und transportiert 
oder lagert oder an der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung auf 
einer beliebigen Stufe seiner Lieferkette 
beteiligt ist, ob als Hersteller oder 
anderweitig;

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ua) „Interessenträger“ die 
Arbeitnehmer oder Beschäftigten, die 
durch die potenziellen und tatsächlichen 
Auswirkungen in Verbindung mit dem 
Einsatz von Zwangsarbeit beeinträchtigt 
werden, sowie sonstige Dritte, die ein 
berechtigtes Interesse haben oder deren 
Rechte oder Interessen beeinträchtigt sind 
oder werden könnten, wie 
Gemeinschaften, Akteure der 
Zivilgesellschaft, einschließlich 
Gewerkschaften, 
Arbeitnehmerorganisationen und 
nichtstaatliche Organisationen, und 
sonstige juristische oder natürliche 
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Personen, die sich für die 
Menschenrechte einsetzen 
(„Menschenrechtsverteidiger“) und die 
allgemein anerkannte Menschenrechte 
und Grundfreiheiten sowie 
Arbeitsübereinkommen fördern und 
schützen, sowie indigene Völker oder 
sonstige schutzbedürftige 
Interessenträger;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ub) „sinnvolle Einbeziehung von 
Interessenträgern“ einen interaktiven, 
reaktionsfähigen, kontinuierlichen, 
geschlechtergerechten Prozess der 
Einbeziehung von Interessenträgern 
unter besonderer Berücksichtigung von 
besonders schutzbedürftigen 
Interessenträgern, der durch eine 
wechselseitige Kommunikation 
gekennzeichnet ist, nach Treu und 
Glauben durchgeführt wird und eine 
ordnungsgemäße Umsetzung der 
vereinbarten Verpflichtungen sicherstellt 
und die rechtzeitige Bereitstellung aller 
einschlägigen von den Interessenträgern 
benötigten Informationen umfasst, ebenso 
wie angemessene Verfahren zur 
Beseitigung von Hindernissen für die 
Beteiligung von Interessenträgern und 
einen angemessenen Schutz, um für die 
Sicherheit der Interessenträger zu sorgen 
und Vergeltungsmaßnahmen und 
Repressalien zu verhindern;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(uc) „Abhilfe“ sowohl den Prozess der 
Bereitstellung einer Wiedergutmachung 
für negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte als auch die 
wesentlichen Ergebnisse, mit denen den 
negativen Auswirkungen entgegengewirkt 
werden kann oder mit denen diese 
behoben werden können; diese 
Ergebnisse können eine Vielzahl von 
Formen annehmen, darunter die 
Rückgabe, Rehabilitierung, eine 
finanzielle oder nichtfinanzielle 
Entschädigung und Strafmaßnahmen 
(strafrechtlicher oder 
verwaltungsrechtlicher Art, etwa 
Geldstrafen und Geldbußen) sowie 
Schadensverhütung, zum Beispiel durch 
Verfügungen zur Unterlassung oder 
Garantien der Nichtwiederholung sowie 
eine Entschuldigung, wenn sie mit einer 
oder mehreren der anderen Maßnahmen 
einhergeht; Wiedergutmachung erfolgt 
entsprechend den Umständen und den 
Bedürfnissen des jeweiligen Opfers von 
Zwangsarbeit;

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ud) „Gebiete mit Zwangsarbeitsrisiko“ 
Länder oder Regionen, in denen es in 
einer gesamten Produktgruppe in einer 
spezifischen Branche nachweislich 
weitverbreitete und/oder systemische 
Zwangsarbeit, einschließlich staatlich 
auferlegter Zwangsarbeit, gibt;

Änderungsantrag 40
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die zuständigen Behörden 
verfolgen bei der Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, einen risikobasierten 
Ansatz. Diese Bewertung stützt sich auf 
alle ihnen zur Verfügung stehenden 
einschlägigen Informationen, darunter:

1. Die zuständigen Behörden 
verfolgen bei der Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, einen risikobasierten 
Ansatz. Diese Bewertung stützt sich auf 
alle ihnen im Anschluss an eine sinnvolle 
Konsultation und Einbeziehung der 
Interessenträger zur Verfügung stehenden 
einschlägigen Informationen, darunter:

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Mitteilungen natürlicher oder 
juristischer Personen oder von 
Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit 
gemäß Artikel 10;

(a) Mitteilungen der Interessenträger 
gemäß Artikel 10;

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden auf die 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte, und berücksichtigen die 
Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen 
der Wirtschaftsakteure, die Menge der 

2. Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden auf die 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte, und berücksichtigen die 
Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen 
der Wirtschaftsakteure, das geografische 
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betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
mutmaßlicher Zwangsarbeit.

Gebiet, aus dem das Produkt oder eins 
seiner Teile auf einer beliebigen Stufe 
seiner Gewinnung, Ernte, Produktion 
oder Herstellung, einschließlich der damit 
verbundenen Be- oder Verarbeitung, 
stammt, die Menge der betreffenden 
Produkte sowie das Ausmaß mutmaßlicher 
Zwangsarbeit.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Bevor die zuständige Behörde eine 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 
einleitet, fordert sie von den zu 
bewertenden Wirtschaftsakteuren 
Informationen über die Maßnahmen an, die 
ergriffen wurden, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren oder zu 
beenden, unter anderem auf der Grundlage

3. Bevor die zuständige Behörde eine 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 
einleitet, fordert sie von den zu 
bewertenden Wirtschaftsakteuren 
Informationen über die Maßnahmen an, die 
ergriffen wurden, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und Lieferketten in 
Bezug auf die zu bewertenden Produkte 
und das geografische Gebiet, aus dem das 
Produkt oder eins seiner Teile auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, 
Ernte, Produktion oder Herstellung, 
einschließlich der damit verbundenen Be- 
oder Verarbeitung, stammt, zu ermitteln, 
zu verhindern, zu minimieren, 
diesbezüglich Abhilfe zu schaffen oder zu 
beenden, unter anderem auf der Grundlage

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(da) Nachweis der Wiedergutmachung 
in Bezug auf Zwangsarbeit;
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Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Weist der Wirtschaftsakteur anhand 
von Feststellungen zu Auswirkungen von 
Zwangsarbeit in seiner Lieferkette nach, 
dass er seine Sorgfaltspflicht ausübt, und 
ergreift er Maßnahmen und führt 
Maßnahmen durch, die geeignet und 
wirksam sind, Zwangsarbeit innerhalb 
kurzer Zeit zu beenden, so berücksichtigt 
die zuständige Behörde dies in 
angemessener Weise.

6. Weist der Wirtschaftsakteur anhand 
von Feststellungen zu Auswirkungen von 
Zwangsarbeit in seiner Lieferkette nach, 
dass er seine Sorgfaltspflicht ausübt, und 
ergreift er Maßnahmen und führt 
Maßnahmen durch, die geeignet und 
wirksam sind, um in Bezug auf 
Zwangsarbeit innerhalb kurzer Zeit Abhilfe 
zu schaffen oder sie innerhalb kurzer Zeit 
zu beenden, so berücksichtigt die 
zuständige Behörde dies in angemessener 
Weise.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

7. Sind die zuständigen Behörden auf 
der Grundlage der Bewertung nach 
Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt, zum Beispiel weil unter 
anderem die geltenden Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert 
und beendet, leiten sie keine Untersuchung 
nach Artikel 5 ein und unterrichten die von 
der Bewertung betroffenen 
Wirtschaftsakteure entsprechend.

7. Sind die zuständigen Behörden auf 
der Grundlage der Bewertung nach 
Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt, zum Beispiel weil unter 
anderem die geltenden Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert, 
diesbezüglich Abhilfe schafft und beendet, 
leiten sie keine Untersuchung nach 
Artikel 5 ein und unterrichten die von der 
Bewertung betroffenen Wirtschaftsakteure 
entsprechend.
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Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Die zuständigen Behörden sorgen 
für den interaktiven, reaktionsfähigen 
und kontinuierlichen 
geschlechtergerechten Prozess der 
sinnvollen Einbeziehung der 
Interessenträger, unter anderem indem 
sie diese darum ersuchen, alle 
Informationen vorzulegen, die für die 
Untersuchung relevant und erforderlich 
sind.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure übermitteln 
den zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen alle Informationen, die für die 
Untersuchung relevant und erforderlich 
sind, einschließlich Informationen zur 
Identifizierung der zu untersuchenden 
Produkte, des Herstellers oder Erzeugers 
dieser Produkte und der Produktlieferanten. 
Bei ihrem Ersuchen um diese 
Informationen gehen die zuständigen 
Behörden so weit wie möglich wie folgt 
vor:

3. Die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure übermitteln 
den zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen alle Informationen, die für die 
Untersuchung relevant und erforderlich 
sind, einschließlich Informationen zur 
Identifizierung der zu untersuchenden 
Produkte, des Herstellers oder Erzeugers 
dieser Produkte und der Produktlieferanten. 
Zum Schutz aller betroffener 
Interessenträger und aufgrund des 
sensiblen Charakters einiger der 
offengelegten Informationen wird der 
Inhalt der Untersuchung gegebenenfalls 
vertraulich behandelt. Bei ihrem Ersuchen 
um diese Informationen gehen die 
zuständigen Behörden so weit wie möglich 
wie folgt vor:

Änderungsantrag 49
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) sie priorisieren die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu 
Zwangsarbeit kommen könnte und

(a) sie ermitteln die individuelle 
Verantwortlichkeit der verschiedenen 
Wirtschaftsakteure entlang der 
Wertschöpfungskette bis hin zu der 
Ebene, auf der Zwangsarbeit stattfindet, 
und sie priorisieren die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette mit der größten 
Hebelwirkung in Bezug auf den 
wirtschaftlichen Umsatz, damit diese die 
Zwangsarbeit bei ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten verhindern, 
mindern, diesbezüglich Abhilfe schaffen 
und der Zwangsarbeit ein Ende setzen 
und

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) sie berücksichtigen die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit.

(b) sie berücksichtigen die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit und das 
geografische Gebiet, aus dem das Produkt 
oder eins seiner Teile auf einer beliebigen 
Stufe seiner Gewinnung, Ernte, 
Produktion oder Herstellung, 
einschließlich der damit verbundenen Be- 
oder Verarbeitung, stammt.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 4
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Wirtschaftsakteure übermitteln 
die Informationen innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach dem Ersuchen nach 
Absatz 3 oder stellen einen begründeten 
Antrag auf Fristverlängerung.

4. Die Wirtschaftsakteure und 
Interessenträger übermitteln die 
Informationen innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach dem Ersuchen nach 
den Absätzen 3 und 3a oder stellen einen 
begründeten Antrag auf Fristverlängerung.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die zuständigen Behörden können 
alle erforderlichen Kontrollen und 
Überprüfungen einschließlich 
Untersuchungen in Drittländern 
durchführen, sofern die betreffenden 
Wirtschaftsakteure ihre Zustimmung 
erteilen und die Regierung des 
Mitgliedstaats oder Drittlands, in dem die 
Überprüfungen stattfinden sollen, offiziell 
unterrichtet wurde und keine Einwände 
erhebt.

6. Die zuständigen Behörden können 
alle erforderlichen Kontrollen und 
Überprüfungen einschließlich 
Untersuchungen in Drittländern und 
gegebenenfalls Konsultationen der 
Interessenträger durchführen, sofern die 
Regierung des Mitgliedstaats oder 
Drittlands, in dem die Überprüfungen 
stattfinden sollen, offiziell unterrichtet 
wurde.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) eine Anweisung an den 
Wirtschaftsakteur, entsprechend seiner 
Verantwortlichkeit den betroffenen 
Arbeitnehmern Wiedergutmachung zu 
leisten; dabei sind der entsprechende 
Wiedergutmachungsplan und seine 
Umsetzungsstrategie zwischen den 
zuständigen Behörden nach 
angemessener Konsultation der 
betroffenen Arbeitnehmer und sonstigen 



PE746.734v02-00 140/308 RR\1289168DE.docx

DE

Interessenträger zu vereinbaren.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Erbringen die Wirtschaftsakteure 
gegenüber den zuständigen Behörden den 
Nachweis, dass sie der Entscheidung nach 
Absatz 4 nachgekommen sind und 
Zwangsarbeit in Bezug auf die 
betreffenden Produkte in ihren 
Geschäftstätigkeiten oder ihrer Lieferkette 
unterbunden haben, so widerrufen die 
zuständigen Behörden ihre Entscheidung 
mit Wirkung für die Zukunft und 
unterrichten die Wirtschaftsakteure 
darüber.

6. Erbringen die Wirtschaftsakteure 
gegenüber den zuständigen Behörden den 
Nachweis, dass sie der Entscheidung nach 
Absatz 4 nachgekommen sind, 
Zwangsarbeit in Bezug auf die 
betreffenden Produkte in ihren 
Geschäftstätigkeiten oder ihrer Lieferkette 
unterbunden haben und dass dauerhafte 
und wirksame Verfahren eingeführt 
wurden, mit denen verhindert wird, dass 
weiterhin oder erneut Schaden 
angerichtet wird, so widerrufen die 
zuständigen Behörden ihre Entscheidung 
mit Wirkung für die Zukunft und 
unterrichten die Wirtschaftsakteure 
darüber.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Der Rückzug ist letztes Mittel und 
wird vermieden, wenn die Auswirkungen 
des Rückzugs größer wären als die 
negativen Auswirkungen von 
Zwangsarbeit. Die Wirtschaftsakteure 
müssen die von der Entscheidung zum 
Rückzug betroffenen Interessenträger 
und insbesondere die betroffenen 
Arbeitnehmer sinnvoll einbeziehen, bevor 
sie diese Entscheidung treffen, und sie 
müssen sich mit den negativen 
Auswirkungen der Entscheidung zum 
Rückzug befassen und gegebenenfalls 



RR\1289168DE.docx 141/308 PE746.734v02-00

DE

Wiedergutmachtungsmaßnahmen für 
frühere negative Auswirkungen im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit 
ergreifen. Die Wirtschaftsakteure stellen 
die Beendigung von 
Geschäftsbeziehungen sicher, wenn vom 
Staat auferlegte systembedingte 
Zwangsarbeit systematisch auftritt.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) eine angemessene, 30 Arbeitstage 
nicht unterschreitende Frist, in der die 
Wirtschaftsakteure der Anordnung 
nachkommen müssen und deren Dauer 
nicht länger sein darf als erforderlich, um 
die betreffenden Produkte vom Markt zu 
nehmen. Bei der Festsetzung einer solchen 
Frist berücksichtigt die zuständige 
Behörde die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen des 
Wirtschaftsakteurs;

(b) eine angemessene, 30 Arbeitstage 
nicht unterschreitende Frist, in der die 
Wirtschaftsakteure der Anordnung 
nachkommen müssen und deren Dauer 
nicht länger sein darf als erforderlich, um 
die betreffenden Produkte vom Markt zu 
nehmen. Bei der Festsetzung einer solchen 
Frist berücksichtigen die Kommission 
oder die zuständige Behörde 
gegebenenfalls die Pläne zur Erfüllung 
der Sorgfaltspflicht des Wirtschaftsakteurs 
sowie die Wahrscheinlichkeit, dass der 
Zwangsarbeit mithilfe der in diesem Plan 
enthaltenen angemessenen Maßnahmen 
innerhalb eines adäquaten Zeitraums ein 
Ende bereitet wird;

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 8 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Wirtschaftsakteure, die von der 
Entscheidung einer zuständigen Behörde 
nach dieser Verordnung betroffen sind, 
können ein Gericht anrufen, um die 
verfahrensrechtliche und materielle 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu 

5. Wirtschaftsakteure und Dritte, die 
von der Entscheidung einer zuständigen 
Behörde nach dieser Verordnung betroffen 
sind, können ein Gericht anrufen, um die 
verfahrensrechtliche und materielle 
Rechtmäßigkeit der Entscheidung zu 
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überprüfen. überprüfen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission stellt die in 
Absatz 1 Buchstaben c, d, e und g 
aufgeführten Entscheidungen und 
Widerrufungen auf einer eigens dafür 
eingerichteten Website zur Verfügung.

2. Die Kommission stellt die in 
Absatz 1 Buchstaben c, d, e und g 
aufgeführten Entscheidungen und 
Widerrufungen auf einer eigens dafür 
eingerichteten Website, die öffentlich 
zugänglich ist und eine Liste aller 
sanktionierten Produkte, 
Produktionsstätten oder Regionen enthält, 
zur Verfügung.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Übermittlung von Informationen über 
Verstöße gegen Artikel 3

Übermittlung von Beschwerden und 
Informationen über Verstöße gegen 
Artikel 3

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Den zuständigen Behörden von 
natürlichen oder juristischen Personen 
oder Vereinigungen ohne 
Rechtspersönlichkeit vorgelegte 
Mitteilungen über mutmaßliche Verstöße 
gegen Artikel 3 müssen Informationen 
über die betroffenen Wirtschaftsakteure 
oder Produkte enthalten und durch Belege 

1. Den zuständigen Behörden 
vorgelegte Beschwerden und Mitteilungen 
bezüglich mutmaßlicher oder angeblicher 
Zwangsarbeit innerhalb oder außerhalb 
der EU von Interessenträgern, die 
möglicherweise über Informationen über 
Waren verfügen, die mutmaßlich oder 
angeblich in Zwangsarbeit hergestellt 
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untermauert sein. wurden, müssen Informationen über die 
betroffenen Wirtschaftsakteure oder 
Produkte enthalten und durch Belege 
untermauert sein.

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission richtet einen zentralen 
Beschwerdemechanismus ein, um 
Beschwerden und Informationen 
entgegenzunehmen und zu erfassen, 
darunter auch die von zuständigen 
Behörden eingegangenen Beschwerden 
und Informationen.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Die Kommission und die zuständigen 
Behörden stellen sicher, dass 
angemessene Schutzmaßnahmen 
getroffen werden, um die Sicherheit der 
Interessenträger und Beschwerdeführer, 
einschließlich ihrer Vertraulichkeit und 
Anonymität, sicherzustellen und 
Vergeltungsmaßnahmen und 
Repressalien zu verhindern.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 – Unterabsatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

 Die Kommission legt Regeln und 



PE746.734v02-00 144/308 RR\1289168DE.docx

DE

Verfahren fest, um zu bestimmen, welche 
Behörde für die Bearbeitung einer 
Beschwerde zuständig ist. Im Rahmen 
dieser Regeln wird unter anderem den 
spezifischen Umständen der Beschwerde 
und den Kapazitäten der zuständigen 
Behörden in den betroffenen 
Mitgliedstaaten Rechnung getragen.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die zuständige Behörde unterrichtet 
die in Absatz 1 genannten Personen oder 
Vereinigungen so bald wie möglich über 
das Ergebnis der Bewertung ihrer 
Mitteilung.

2. Die zuständige Behörde unterrichtet 
die in Absatz 1 genannten Interessenträger 
so bald wie möglich über das Ergebnis der 
Bewertung ihrer Mitteilung sowie über 
eine in Artikel 9 genannte Entscheidung 
und die entsprechende Begründung.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3. Für die Meldung von Verstößen 
gegen diese Verordnung und den Schutz 
von Personen, die solche Verstöße melden, 
kommt die Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39 
zur Anwendung.

3. Für die Meldung von Verstößen 
gegen diese Verordnung und den Schutz 
von Personen, die solche Verstöße melden, 
kommt die Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39 
zur Anwendung. Die Mitgliedstaaten und 
die Kommission stellen sicher, dass die 
Identität der Person, die Beschwerden 
einreicht und Nachweise über das 
Auftreten von Zwangsarbeit erbringt, im 
Rahmen der Beschwerde oder 
Untersuchung nicht ohne die 
ausdrückliche Zustimmung der 
betreffenden Person anderen als den 
befugten Bediensteten offengelegt wird. 
Dies gilt auch für alle anderen 
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Informationen, aus denen die Identität 
des Hinweisgebers direkt oder indirekt 
abgeleitet werden kann.

__________________ __________________
39 Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 
26.11.2019, S. 17).

39 Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 
26.11.2019, S. 17).

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Wiedergutmachung

1. Die Wiedergutmachung für Opfer 
wird von dem Wirtschaftsakteur 
entsprechend der Entscheidung der 
zuständigen Behörde im Einklang mit 
Artikel 6 Absatz 4 Buchstabe ca geleistet.
2. Die 
Wiedergutmachungsmaßnahmen 
umfassen mindestens eine der folgenden 
Maßnahmen:
(a) finanzielle und nichtfinanzielle 
Entschädigungen;
(b) Wiederherstellung für die Opfer, 
um sie in die Lage zurückversetzen, in der 
sie sich vor der Zwangsarbeit befunden 
haben, einschließlich des Erhalts oder der 
Erneuerung einschlägiger Unterlagen wie 
eines Visums und einer Arbeitserlaubnis 
sowie der Rückgabe ihres Passes und 
anderer persönlicher Dokumente;
(c) Rehabilitation, zum Beispiel durch 
die Bereitstellung von Behandlung oder 
Beratung;
(d) wirksame Präventionsmaßnahmen 
und Garantien, dass sich Zwangsarbeit 
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nicht wiederholt; sowie 
Entschuldigungen, wenn sie von einer 
oder mehreren der obigen Maßnahmen 
flankiert werden;
(e) weitere 
Wiedergutmachungsmaßnahmen, die von 
den Interessenträgern und den 
Wirtschaftsakteuren vereinbart werden.
3. Der Nachweis, dass die 
Wiedergutmachungsmaßnahmen 
durchgeführt wurden, wird in Absprache 
mit den Interessenträgern erbracht und 
vom Netzwerk überwacht. Die 
zuständigen Behörden tauschen sich 
während des gesamten Prozesses mit den 
Interessenträgern aus.
4. Die zuständigen Behörden können 
das Marktverbot aufheben, sobald der 
Wirtschaftsakteur nachgewiesen hat, dass 
Wiedergutmachung für die Zwangsarbeit 
geleistet wurde, keine Zwangsarbeit mehr 
eingesetzt wird und Verfahren zur 
Verhütung von Schäden durch die 
Fortsetzung oder das künftige 
Wiederauftreten von Zwangsarbeit 
eingeführt wurden. Die zuständigen 
Behörden setzen das Netzwerk über diese 
Schritte und die Ergebnisse in Kenntnis, 
und die Datenbank gemäß Artikel 11 wird 
unverzüglich entsprechend geändert.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 
dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, überprüfbare 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen 
Behörden auferlegter Zwangsarbeit, in 

1. Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 
dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, überprüfbare 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko bei 
Produktionsstätten oder Gruppen von 
Produktionsstätten, Wirtschaftsakteuren, 
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bestimmten geografischen Gebieten oder in 
Bezug auf bestimmte Produkte 
bereitzustellen. Die Datenbank stützt sich 
auf die Leitlinien nach Artikel 23 
Buchstaben a, b und c sowie auf 
einschlägige externe Informationsquellen, 
unter anderem von internationalen 
Organisationen und Behörden von 
Drittländern.

in bestimmten geografischen Gebieten 
oder Sektoren oder in Bezug auf 
bestimmte Produkte, auch mit Blick auf 
spezifische geografische 
Hochrisikogebiete oder -länder, in denen 
Praktiken der Zwangsarbeit systematisch 
eingesetzt werden und weitverbreitet sind 
oder in denen Zwangsarbeit von 
staatlichen Behörden auferlegt wird, 
bereitzustellen. Die Datenbank stützt sich 
auf unabhängige und überprüfbare 
Informationen und die Leitlinien nach 
Artikel 23 Buchstaben a, b und c sowie auf 
einschlägige externe Informationsquellen, 
unter anderem von Interessenträgern, 
internationalen Organisationen wie den 
Vereinten Nationen und der IAO sowie 
regionalen multilateralen Organisationen 
und Behörden von Drittländern.

Änderungsantrag 68

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Bei den in Absatz 1 genannten 
Produkten, die aus einem geografischen 
Hochrisikogebiet oder -land stammen, in 
dem Zwangsarbeit systematisch eingesetzt 
wird und weitverbreitet ist, wird von 
einem Verstoß gegen Artikel 3 
ausgegangen, und sie werden daher 
automatisch einer Untersuchung nach 
Artikel 5 unterzogen. Es obliegt den 
Wirtschaftsakteuren, diese Vermutung zu 
widerlegen.

Änderungsantrag 69

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank spätestens 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung von den 
externen Experten öffentlich zugänglich 
gemacht wird.

2. Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank spätestens 18 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung von den 
externen Experten in mehreren Sprachen 
öffentlich und für alle , auch für 
Menschen mit Behinderungen, leicht 
zugänglich gemacht wird.

Änderungsantrag 70

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wurde die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 
Produkts gemäß Artikel 19 abgelehnt, so 
treffen die Zollbehörden die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das 
betreffende Produkt nach Maßgabe des mit 
dem Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts aus dem Verkehr 
gezogen wird. Die Artikel 197 und 198 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 gelten 
entsprechend.

Wurde die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 
Produkts gemäß Artikel 19 abgelehnt, so 
treffen die Zollbehörden die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das 
betreffende Produkt nach Maßgabe des mit 
dem Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts aus dem Verkehr 
gezogen wird, wobei Erlöse, die sich 
daraus ergeben, einer Wiederverwendung 
für soziale Zwecke zugunsten der Opfer 
oder von Opferverbänden zuzuführen 
sind.

Änderungsantrag 71

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission gibt spätestens 18 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
Leitlinien heraus, die Folgendes umfassen:

Die Kommission gibt spätestens 12 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
Leitlinien heraus, die Folgendes umfassen:

Änderungsantrag 72
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit, die den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind, 
den Leitlinien und Empfehlungen 
internationaler Organisationen sowie der 
Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen;

(a) Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit, einschließlich 
Zwangsarbeit von Kindern sowie 
Zwangsarbeit von Frauen und Mädchen, 
die den geltenden Rechtsvorschriften der 
Union, in denen Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit 
festgelegt sind, den Leitlinien und 
Empfehlungen internationaler 
Organisationen und von Interessenträgern 
sowie der Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen und in denen ein 
besonderer Schwerpunkt auf flankierende 
Maßnahmen zur Unterstützung von KMU 
bei der Einhaltung dieser Verordnung 
gelegt wird;

Änderungsantrag 73

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, die 
auf unabhängigen und nachprüfbaren 
Informationen beruhen, einschließlich 
Berichten internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, der Zivilgesellschaft 
und von Unternehmensverbänden, sowie 
auf Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;

(b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, die 
auf unabhängigen und nachprüfbaren 
Informationen beruhen, einschließlich 
Berichten internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, einschließlich der 
Leitlinien „Hard to See, Harder to Count“ 
(Schwer zu erkennen, noch schwerer zu 
zählen), der Zivilgesellschaft und von 
Unternehmensverbänden, sowie auf 
Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;
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Änderungsantrag 74

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe e

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(e) Leitlinien für die praktische 
Durchführung von Artikel 16 und 
gegebenenfalls anderer Bestimmungen des 
Kapitels III.

(e) Leitlinien für die praktische 
Durchführung von Artikel 16 und 
gegebenenfalls anderer Bestimmungen des 
Kapitels III; die Leitlinien enthalten 
Bestimmungen über die Identifizierung 
und Beurteilung von 
Zwangsarbeitsrisiken mit Blick auf 
Rohstoffe, die von Wirtschaftsakteuren 
nach einem Massenbilanzkonzept 
beschafft werden;

Änderungsantrag 75

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Leitlinien zu 
Wiedergutmachungsmaßnahmen gemäß 
Artikel 10a;

Änderungsantrag 76

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(eb) Leitlinien zu einer sinnvollen 
Einbeziehung der Interessenträger;

Änderungsantrag 77

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe e c (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ec) Leitlinien zu den Anforderungen, 
die die Wirtschaftsakteure erfüllen 
müssen, um nachzuweisen, dass sie 
Zwangsarbeit in ihren Lieferketten 
unterbunden haben, und zu 
Korrekturmaßnahmen, die ergriffen 
wurden, um künftigen Missbrauch zu 
verhindern;

Änderungsantrag 78

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe e d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ed) Leitlinien für Interessenträger zur 
Einreichung von Beschwerden und zur 
effektiven Mitwirkung an den in dieser 
Verordnung vorgesehenen Verfahren.

Änderungsantrag 79

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das Netzwerk setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission und gegebenenfalls 
Sachverständigen der Zollbehörden 
zusammen.

2. Das Netzwerk setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission und gegebenenfalls 
Sachverständigen der Zollbehörden 
zusammen. Vertreter der Bewerberländer 
können gegebenenfalls eingeladen 
werden, als Beobachter teilzunehmen. 
Das Netzwerk zieht Gewerkschaften und 
andere Arbeitnehmervertreter, Vertreter 
der Zivilgesellschaft, internationale 
Organisationen und zuständige Behörden 
von Drittstaaten zurate.
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Änderungsantrag 80

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Es trägt zur Ausarbeitung von 
Leitlinien für die wirksame und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung bei.

(d) Es trägt zur Ausarbeitung von 
Leitlinien für die wirksame und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung bei und koordiniert die 
Bemühungen um deren Verbreitung 
innerhalb und außerhalb der Union.

Änderungsantrag 81

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Es fördert die Zusammenarbeit 
und den Austausch von Fachwissen und 
über bewährte Verfahren mit 
Drittländern, internationalen 
Einrichtungen und bestehenden 
einschlägigen gemeinschaftlichen 
Initiativen verschiedener 
Interessenträger.

Änderungsantrag 82

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf Ersuchen behandeln die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
zuständigen Behörden die Identität 
derjenigen, die Informationen bereitstellen, 
oder die übermittelten Informationen als 
vertraulich. Dem Ersuchen auf 
vertrauliche Behandlung ist eine nicht 
vertrauliche Zusammenfassung der 
übermittelten Informationen oder eine 

2. Vertraulichkeit und der weitere 
Schutz der Identität derjenigen, die 
Informationen bereitstellen, wird 
automatisch gewährt, sofern nicht das 
Gegenteil verlangt wird. Falls die 
Informationen von Kindern, die von 
Zwangsarbeit betroffen sind, bereitgestellt 
werden, wird für 
Kinderschutzmaßnahmen und 
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Begründung beizufügen, weshalb die 
Informationen nicht in nicht 
vertraulicher Form zusammengefasst 
werden können.

Mechanismen zur Überwachung von 
Kinderzwangsarbeit, einschließlich auf 
Kinder ausgelegte Protokolle für 
Inspektionen und Folgemaßnahmen, 
gesorgt.

Änderungsantrag 83

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern, kann die Kommission 
gegebenenfalls unter anderem mit 
Behörden von Drittländern, internationalen 
Organisationen, Vertretern der 
Zivilgesellschaft und 
Unternehmensverbänden 
zusammenarbeiten, in Kontakt treten und 
Informationen austauschen. Die 
internationale Zusammenarbeit mit 
Behörden von Drittländern erfolgt in 
strukturierter Weise als Teil der 
bestehenden Dialogstrukturen mit 
Drittländern oder erforderlichenfalls 
spezifischer Dialogstrukturen, die ad hoc 
geschaffen werden.

1. Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern und gemeinsam etwas für die 
Beseitigung von Zwangsarbeit und ihre 
Ursachen zu unternehmen, arbeitet die 
Kommission gegebenenfalls unter anderem 
mit Behörden von Drittländern, 
internationalen Organisationen, 
Interessenträgern, Vertretern der 
Zivilgesellschaft, einschließlich 
Gewerkschaften, 
Arbeitnehmerorganisationen, 
nichtstaatlicher Organisationen und 
Netzwerken betroffener Interessenträger, 
und Unternehmensverbänden zusammen, 
tritt mit ihnen in Kontakt und tauscht mit 
ihnen Informationen aus. Die 
internationale Zusammenarbeit mit 
Behörden von Drittländern, insbesondere 
Bewerberländern, erfolgt in strukturierter 
Weise als Teil der bestehenden 
Dialogstrukturen mit Drittländern oder 
erforderlichenfalls spezifischer 
Dialogstrukturen, die ad hoc geschaffen 
werden, um sie dabei zu unterstützen, ein 
Umfeld zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte zu schaffen.

Änderungsantrag 84

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 
kann die Zusammenarbeit mit unter 
anderem internationalen Organisationen, 
Vertretern der Zivilgesellschaft, 
Unternehmensverbänden und zuständigen 
Behörden von Drittländern dazu führen, 
dass die Union flankierende Maßnahmen 
entwickelt, um die Bemühungen der 
Unternehmen und Partnerländer und die 
vor Ort verfügbaren Kapazitäten zur 
Bekämpfung von Zwangsarbeit zu 
unterstützen.

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 
führt die Zusammenarbeit mit unter 
anderem internationalen Organisationen, 
Interessenträgern, Vertretern der 
Zivilgesellschaft, Unternehmensverbänden 
und zuständigen Behörden von 
Drittländern dazu, dass die Union 
flankierende Maßnahmen entwickelt, um 
die Bemühungen der Unternehmen, 
insbesondere von KMU, und Partnerländer 
und die vor Ort verfügbaren Kapazitäten 
zur Bekämpfung von Zwangsarbeit zu 
unterstützen.

Änderungsantrag 85

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2a. Der Rat verhängt im Rahmen der 
globalen Sanktionsregelung der EU im 
Bereich der Menschenrechte (EU-
Magnitski-Gesetz) oder länderbezogener 
Sanktionsregelungen Sanktionen, wenn 
Zwangsarbeit gemäß dieser Verordnung 
festgestellt wird. Diese Sanktionen 
können mit gleichgesinnten Partnern 
abgestimmt werden. Der Rat nimmt ferner 
Schlussfolgerungen an, in denen 
Strategien der Union und der 
Mitgliedstaaten zur Förderung der 
bilateralen und multilateralen 
Koordinierung mit Drittländern und 
weiterer diplomatischer Initiativen zur 
Bekämpfung staatlich geförderter 
Zwangsarbeit dargelegt werden, 
einschließlich des Rückgriffs auf 
Wirtschaftssanktionen gegen Drittländer, 
die Zwangsarbeit fördern, im Einklang 
mit dem IAO-Übereinkommen Nr. 105.
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Änderungsantrag 86

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2b. Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten entwickeln Kooperations- 
und Partnerschaftsmechanismen mit 
Drittländern, um die Ursachen der 
Zwangsarbeit zu bekämpfen, 
Zwangsarbeitspraktiken, einschließlich 
Kinderarbeit, zu verhindern und zu 
beseitigen und die Kapazitäten der 
vorgelagerten Wirtschaftsakteure 
aufzubauen, was die Einhaltung der 
Anforderungen dieser Verordnung 
betrifft.

Änderungsantrag 87

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2c. Die zuständigen Behörden und die 
Kommission arbeiten mit den 
einschlägigen Behörden von Drittländern 
zusammen, um Untersuchungen 
durchzuführen und ihre Tätigkeit 
gegebenenfalls mit den von anderen 
Ländern durchgeführten 
Untersuchungen zu koordinieren und an 
von anderen internationalen 
Einrichtungen getroffene 
Entscheidungen anzupassen. Die 
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten 
und die Kommission tauschen aktiv 
Wissen und Erkenntnisse mit den 
Regierungen von Drittländern aus. Die 
internationale Zusammenarbeit mit den 
Behörden von Drittländern findet unter 
Beteiligung der Delegationen der Union 
in den Drittländern statt.
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Änderungsantrag 88

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 2 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2d. Die Union und ihre 
Mitgliedstaaten unterstützen Drittländer, 
insbesondere Entwicklungsländer, durch 
die Förderung der Ratifizierung und 
wirksamen Umsetzung der das Verbot von 
Zwangsarbeit betreffenden 
grundlegenden Übereinkommen und 
Standards der IAO und durch die 
Ergreifung von Maßnahmen, mit denen 
die Partnerländer in Zusammenarbeit mit 
der Zivilgesellschaft und 
Interessenträgern in die Lage versetzt 
werden, Zwangsarbeit wirksam zu 
verhindern, zu minimieren, diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen und sie zu beseitigen.
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STELLUNGNAHME DES AUSSCHUSSES FÜR BESCHÄFTIGUNG UND SOZIALE 
ANGELEGENHEITEN

für den Ausschuss für internationalen Handel und den Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt
(COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Verfasser der Stellungnahme (*): Mounir Satouri

(*) Assoziierter Ausschuss – Artikel 57 der Geschäftsordnung

KURZE BEGRÜNDUNG

Die Bekämpfung und Beseitigung des Einsatzes von Zwangsarbeit ist ein wesentliches 
Element des Engagements der Europäischen Union für Menschen- und Arbeitnehmerrechte. 
Dies wurde auch in der Rede zur Lage der Union 2021 als ein weiter gefasstes Ziel der EU für 
einen gerechten globalen Übergang hervorgehoben.

Das Verbot des Einsatzes aller Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit wird als zwingende 
Vorschrift der internationalen Menschenrechtsnormen erachtet. Es gibt zahlreiche 
internationale und europäische Rechtsinstrumente, insbesondere die IAO-Übereinkommen 
Nr. 29 (einschließlich seines Protokolls) und Nr. 105 und die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, nach denen Zwangsarbeit eindeutig verboten ist. Ferner hat sich die EU 
mit dem vom Rat im Jahr 2020 angenommenen Aktionsplan für Menschenrechte und 
Demokratie 2020-2024 zur Förderung einer Null-Toleranz-Politik gegenüber Kinderarbeit, 
zur Beseitigung der Zwangsarbeit, zur Unterstützung von Arbeitnehmerrechten in den EU-
Handelsbeziehungen sowie zur Förderung der Sorgfaltspflichten in globalen Lieferketten und 
der Ratifizierung des IAO-Protokolls zum Übereinkommen über Zwangsarbeit verpflichtet.

Trotz dieses normativen Rahmens haben moderne Sklaverei und Zwangsarbeit in den letzten 
Jahren zugenommen. Schätzungen der IAO zufolge lebten im Jahr 2021 weltweit 
49,6 Millionen Menschen in moderner Sklaverei; hiervon waren wiederum 27,6 Millionen 
Menschen von Zwangsarbeit betroffen, darunter mindestens 11,8 Millionen Frauen und 
Mädchen.

Das Parlament forderte daher im Juni 2022 ein Instrument zum Verbot der Ein- und Ausfuhr 
von unter dem Einsatz von Zwangsarbeit hergestellten oder beförderten Produkten. Im 
September 2022 veröffentlichte die Kommission den Vorschlag für ein Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt. Die Verordnung enthält 
Vorschriften, die es Wirtschaftsakteuren verbieten, Produkte, die in Zwangsarbeit hergestellt 
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wurden, auf dem Unionsmarkt in Verkehr zu bringen und bereitzustellen oder aus dem 
Unionsmarkt auszuführen.

Der Verfasser der Stellungnahme begrüßt den von der Kommission vorgelegten Vorschlag 
und möchte ihn mit diesem Entwurf eines Berichts stärken, damit sichergestellt wird, dass die 
Verordnung weltweit und innerhalb der EU zur wirksamen Beseitigung der Zwangsarbeit 
beiträgt.

Zur Gewährleistung der Kohärenz mit internationalen Standards war der Verfasser der 
Stellungnahme bestrebt, die Definition von Zwangsarbeit in der Verordnung den 
einschlägigen Instrumenten, Leitlinien und Entscheidungen der IAO anzupassen. Die IAO 
verbietet Zwangsarbeit nicht nur bei der Herstellung von Produkten, sondern auch bei der 
Erbringung von Dienstleistungen, die ebenfalls grenzüberschreitend bereitgestellt werden 
können. Es ist auch ausdrücklich zu betonen, dass Beförderung und Lagerung Bereiche sind, 
die in den Geltungsbereich der Verordnung fallen sollten, da diese Bereiche sehr anfällig für 
Zwangsarbeit sind.

Ferner schlägt der Verfasser der Stellungnahme einen Artikel über den Zugang zu 
Rechtsbehelfen vor, um damit eine erhebliche Lücke im Kommissionsvorschlag zu schließen. 
Eine Verordnung kann nur dann wirksam durchgesetzt werden, wenn sichergestellt ist, dass 
Arbeitnehmer, die Opfer von Zwangsarbeit geworden sind, Zugang zu einem wirksamen 
Rechtsbehelf haben. Tatsächlich müssen die Interessen der Opfer im Mittelpunkt dieser 
Verordnung stehen. Insbesondere in bestimmten Hochrisikogebieten, in denen Zwangsarbeit 
systematisch eingesetzt wird und weitverbreitet ist, muss die Vermutung gelten, dass 
Zwangsarbeit vorliegt, um den zuständigen Behörden bei einem effizienten Umgang mit 
entsprechenden Fällen zu helfen. Darüber hinaus möchte der Verfasser der Stellungnahme die 
Rolle des Unionsnetzwerks stärken, um die zuständigen Behörden in den Mitgliedstaaten bei 
der Koordinierung und Zusammenarbeit zu unterstützen, wobei das Netzwerk als zentrale 
Anlaufstelle für Beschwerden dienen soll.

Transparenz und Information sind wichtige Instrumente für die Durchsetzung der 
Verordnung, weshalb die Datenbank für Zwangsarbeit-Risikoindikatoren von zentraler 
Bedeutung ist. Der Verfasser der Stellungnahme hält es für wichtig, dass die Kommission auf 
Informationen der Zivilgesellschaft und der Gewerkschaften zurückgreifen kann, dass die 
Informationen auch der Öffentlichkeit zugänglich sind und dass die Datenbank eine Liste 
bestimmter geografischer Hochrisikogebiete oder -länder enthält, in denen Zwangsarbeit 
systematisch eingesetzt wird und weitverbreitet ist.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den Ausschuss für 
internationalen Handel und den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz als 
federführende Ausschüsse, folgende Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“) über Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 29“) 
anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine 
schwere Verletzung der Menschenwürde 
und der grundlegenden Menschenrechte 
dar. Die IAO hat die Beseitigung aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
einem die Grundrechte betreffenden 
Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-
Übereinkommen Nr. 29, das Protokoll von 
2014 zum IAO-Übereinkommen Nr. 29 
und das IAO-Übereinkommen Nr. 105 
über die Abschaffung der Zwangsarbeit 
(im Folgenden „IAO-Übereinkommen 
Nr. 105“) als grundlegende IAO-
Übereinkommen ein.16 Zwangsarbeit 
umfasst ein breites Spektrum von auf 
Zwang basierenden Praktiken, bei denen 
von einer Person eine Art von Arbeit oder 
Dienstleistung verlangt wird, für die sie 
sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt 
hat.17

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“) über Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 29“) 
anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine 
schwere Verletzung der Menschenwürde 
und der grundlegenden Menschenrechte 
dar, trägt zum Fortbestehen von Armut 
bei und steht der Verwirklichung des Ziels 
der menschenwürdigen Arbeit für alle im 
Wege. Die IAO hat die Beseitigung aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
einem die Grundrechte betreffenden 
Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-
Übereinkommen Nr. 29, einschließlich des 
ergänzenden Protokolls von 2014 zum 
IAO-Übereinkommen Nr. 29 sowie die 
Empfehlung Nr. 203 betreffend 
ergänzende Maßnahmen zur effektiven 
Beseitigung von Zwangsarbeit und das 
IAO-Übereinkommen Nr. 105 über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen 
Nr. 105“) als grundlegende IAO-
Übereinkommen16 ein und legte 
Empfehlungen für die Verhinderung und 
Beseitigung von Zwangsarbeit und für 
entsprechende Abhilfemaßnahmen vor16a. 
Zwangsarbeit umfasst Arbeit und 
Dienstleistungen, die entlang der 
Wertschöpfungskette geleistet oder 
erbracht werden, die von einer Person 
unter Androhung einer Strafe verlangt 
werden und für die sich diese Person 
nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat. 
17 Gemäß der IAO und den Vereinten 
Nationen tritt bei einigen 
Wirtschaftstätigkeiten in bestimmten 
produktiven Wirtschaftszweigen wie in 
der Verarbeitung, in der Landwirtschaft, 
im Bekleidungssektor oder in der 
Fischerei, und in bestimmten 
Dienstleistungssektoren wie Beförderung, 
Lagerung und Logistik, 
Reinigungsarbeiten und Saisonarbeit 
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Zwangsarbeit häufiger auf17a. Diese 
Definition gilt allgemein für eine Arbeit 
oder Dienstleistung, die von Regierungen 
oder Behörden sowie von privaten 
Einrichtungen und Einzelpersonen 
verlangt wird. Die IAO hat mehrere 
Indikatoren entwickelt, um Fälle von 
Zwangsarbeit zu erkennen und 
aufzuzeigen, wie Drohungen oder 
tatsächlicher körperlicher Schaden und 
sexueller Schaden, Ausnutzung der 
Schutzbedürftigkeit, ausbeuterische 
Arbeits- und Lebensbedingungen sowie 
Arbeitszeitüberschreitungen in hohem 
Maße, Täuschung, Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit oder räumliche 
Beschränkung auf den Arbeitsplatz oder 
einen eingeschränkten Bereich, Isolation, 
Schuldknechtschaft, Einbehaltung von 
Löhnen oder eine überhöhte 
Lohnminderung oder Einbehaltung von 
Pässen und Identitätsdokumenten oder 
die Androhung einer Anzeige bei den 
Behörden, wenn der Arbeitnehmer einen 
irregulären Einwanderungsstatus hat 17b. 
Zwangsarbeit steht sehr häufig mit Armut 
und Diskriminierung in Verbindung. Die 
Manipulation von Krediten und Schulden, 
entweder durch Arbeitgeber oder durch 
Anwerber, ist nach wie vor ein 
Schlüsselfaktor, durch den schutzlose 
Arbeitnehmer in die Zwangsarbeitsfalle 
geraten17c. Der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte hat wiederholt 
festgestellt, dass nach Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
anfängliche Zustimmung und 
Freiwilligkeit hinfällig sind, wenn die 
Schutzlosigkeit der Person ausgenutzt 
wird.17d Laut den Aufsichtsgremien der 
IAO stellt Arbeit in Strafanstalten, auch 
wenn sie für private Unternehmen 
erbracht wird, an sich keine Zwangsarbeit 
dar, sofern sie freiwillig zum Nutzen des 
Häftlings geleistet wird und in etwa die 
Bedingungen eines freien 
Arbeitsverhältnisses aufweist. Bei 
gemeinnütziger Arbeit als alternative 
strafrechtliche Sanktion zu einer 
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Freiheitsstrafe sollte es sich stets um 
Tätigkeiten im allgemeinen öffentlichen 
Interesse handeln, und sie darf vom Staat 
keinesfalls als Mittel verwendet werden, 
um die verurteilte Person zu erniedrigen 
oder sie ihrer Würde zu berauben17e. In 
Fällen, in denen eine Arbeit oder 
Dienstleistung unter Ausnutzung der 
Schutzbedürftigkeit des Arbeitnehmers 
und unter Androhung einer Bestrafung, 
verlangt werden, muss die Androhung 
nicht unbedingt strafrechtliche 
Sanktionen betreffen, sondern kann es 
sich auch um einen Verlust von Rechten 
oder Leistungen wie handeln. 

__________________ __________________
16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm

16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm
16a Empfehlung der IAO von 2014 
betreffend ergänzende Maßnahmen zur 
effektiven Beseitigung von Zwangsarbeit.

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).
17a UNODC (Büro der Vereinten Nationen 
für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung), „Global 
Report on Trafficking in Persons 2020“, 
https://www.unodc.org/documents/data-
and-
analysis/tip/2021/GLOTiP_2020_15jan_w
eb.pdf
IAO (Internationale Arbeitsorganisation), 
„Global Estimates of Modern Slavery, 
Forced Labour and Forced Marriage“ 
2022, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf 
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IAO (Internationale Arbeitsorganisation), 
„Profits and Poverty: The Economics of 
Forced Labour“, 2014, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
243391.pdf 
17b 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
203832.pdf
17c IAO, „Profits and Poverty: The 
Economics of Forced Labour“, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
243391.pdf
7d EGMR, Rechtssachen Chowdury und 
andere/Griechenland (21884/15) sowie 
Zoletic und andere/ Aserbaidschan 
(20116/12).
17e 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcm
s_089199.pdf, S. 27

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft ist die Gefahr besonders groß, 
dass sie zu Arbeit gezwungen werden. 
Auch wenn Menschen nicht vom Staat zu 
Arbeit gezwungen werden, ist 
Zwangsarbeit häufig eine Folge von 

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft, wie Frauen, Kindern, 
ethnischen Minderheiten, Menschen mit 
Behinderungen, Angehörigen einer 
niedrigeren Kaste, Angehörigen indigener 
oder in Stämmen lebender 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
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mangelndem verantwortungsvollen 
Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure.

Bevölkerungsgruppen sowie Migranten, 
insbesondere wenn sie keine gültigen 
Ausweispapiere besitzen, einen prekären 
Status haben oder in der informellen 
Wirtschaft tätig sind, ist die Gefahr 
besonders groß, dass sie zu Arbeit 
gezwungen werden. Auch wenn Menschen 
nicht vom Staat zu Arbeit gezwungen 
werden, ist Zwangsarbeit häufig eine Folge 
von fehlendem oder mangelndem 
verantwortungsvollen Handeln bestimmter 
Wirtschaftsakteure und ein Anzeichen für 
die Unfähigkeit eines Staates, Sozial- und 
Arbeitnehmerrechte, insbesondere für 
gefährdete und marginalisierte Gruppen, 
durchzusetzen. Zwangsarbeit kann auch 
als Ergebnis der stillschweigenden 
Zustimmung von Behörden auftreten. 
Von allen von Zwangsarbeit betroffenen 
Personen sind 11,8 Millionen Frauen und 
Mädchen. Über 3,3 Millionen aller von 
Zwangsarbeit betroffenen Menschen sind 
Kinder. Zwischen 2016 und 2021 stieg die 
geschätzte Zahl der von Zwangsarbeit 
betroffenen Menschen um 
2,7 Millionen18a. Wanderarbeitnehmer, 
die nicht durch das Gesetz geschützt sind 
oder ihre Rechte nicht ausüben können, 
haben ein höheres Risiko, Opfer von 
Zwangsarbeit zu werden, als andere 
Arbeitnehmer. Nach Angaben der IAO 
sind 15 % aller von Zwangsarbeit 
betroffenen Erwachsenen 
Wanderarbeitnehmer18b. Die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte hat 
festgestellt, dass dies auch innerhalb der 
Union zutrifft. Ausbeuterische 
Arbeitgeber nutzen die schwache Position 
von Wanderarbeitnehmern aus, um sie zu 
zwingen, endlose Stunden für einen 
geringen oder gar keinen Lohn zu 
arbeiten, noch dazu häufig unter 
gefährlichen Bedingungen und ohne die 
gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestsicherheitsausrüstung18c. In der 
überwiegenden Mehrheit der Fälle tritt 
Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft auf, 
insbesondere in der Form einer 
Ausbeutung durch Zwangsarbeit 
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(17,3 Millionen Menschen), auf die 86 % 
aller Fälle von Zwangsarbeit entfallen18d. 
Die aus dieser Verordnung erwachsenden 
Pflichten von Wirtschaftsakteuren sollten 
vorhersehbar und klar sein, damit ihre 
vollständige und wirksame Erfüllung 
gewährleistet und ein Beitrag geleistet 
wird, um Zwangsarbeit ein Ende zu 
setzen.

__________________ __________________
18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf

18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf
18a „Global Estimates of Modern Slavery“, 
2021, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf
18b „Global Estimates of Modern Slavery“, 
2021 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf
18c 
https://fra.europa.eu/en/content/protectin
g-migrant-workers-exploitation-fra-
opinions
18d „Global Estimates of Modern Slavery“, 
2021 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://fra.europa.eu/en/content/protecting-migrant-workers-exploitation-fra-opinions
https://fra.europa.eu/en/content/protecting-migrant-workers-exploitation-fra-opinions
https://fra.europa.eu/en/content/protecting-migrant-workers-exploitation-fra-opinions
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Das Amt des Hohen Kommissars 
der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte (OHCHR) kam zu dem 
Schluss, dass die Volksrepublik China 
(VR China) in der von der Volksrepublik 
China als das Uigurische Autonome 
Gebiet Xinjiang (XUAR) bezeichneten 
Region schwere 
Menschenrechtsverletzungen gegen die 
Uiguren und andere überwiegend 
muslimische Gemeinschaften begangen 
hat. Dies umfasse Folter, sexuelle Gewalt, 
Misshandlung, erzwungene medizinische 
Behandlung sowie Zwangsarbeit und 
Berichte von Todesfällen in Haft, die in 
Lagern und anderen Hafteinrichtungen 
aufgetreten seien.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit 
stellt eine Priorität für die Union dar. Die 
Achtung der Menschenwürde sowie die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. In Artikel 5 Absatz 2 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 

(3) In den Bereichen 
verantwortungsvolles unternehmerisches 
Handeln sowie Wirtschaft und 
Menschenrechte strebt die Union eine 
weltweite Führungsrolle an. Das Verbot 
des Einsatzes aller Formen von Zwangs- 
und Pflichtarbeit wird als zwingende 
Norm des Völkerrechts18a angesehen, die 
ausnahmslos gilt. Die Beseitigung der 
Zwangsarbeit stellt deshalb eine Priorität 
für die Union dar, die sich aus ihren 
Grundsätzen und internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen ergibt. 
Die Achtung der Menschenwürde sowie 
die universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind auch in 
Artikel 21 des Vertrags über die 
Europäische Union fest verankert. Die 
Verhinderung und Beseitigung von 
Zwangsarbeit, einschließlich 
Kinderarbeit, sind Voraussetzungen für 
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wirksam zu verfolgen.19 die Außenhandels- und 
Wirtschaftsbeziehungen der Union. Nach 
Artikel 5 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union sind Sklaverei, 
Leibeigenschaft, Zwangs- und 
Pflichtarbeit und Menschenhandel 
ausdrücklich verboten, und in Artikel 4 
der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19 In der Charta der 
Grundrechte werden in Artikel 31 das 
Recht jedes Arbeitnehmers auf gerechte 
und angemessene Arbeitsbedingungen, 
bei denen seine Gesundheit, Sicherheit 
und Würde gewahrt werden, und in 
Artikel 47 das Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein faires Verfahren 
anerkannt. Gemäß der Europäischen 
Sozialcharta (1961) und der Revidierten 
Europäischen Sozialcharta (1996) müssen 
die Vertragsparteien das Recht des 
Arbeitnehmers wirksam schützen, den 
eigenen Lebensunterhalt durch eine frei 
übernommene Tätigkeit zu verdienen. 
Darüber hinaus hat das Europäische 
Parlament in seinen Entschließungen 
Zwangsarbeit scharf verurteilt und ein 
Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten 
Produkten gefordert, insbesondere im 
Hinblick auf die Praktiken der 
Volksrepublik China.19b 

__________________ __________________
18a 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/D
ocuments/Publications/slaveryen.pdf

19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/slaveryen.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/slaveryen.pdf
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und 102, oder Chowdury und andere/ 
Griechenland, Rn. 105.

und 102, oder Chowdury und andere/ 
Griechenland, Rn. 105.
19b Entschließung des Europäischen 
Parlaments vom 9. Juni 2022 zu einem 
neuen Instrument zum Verbot von 
Produkten, die in Zwangsarbeit 
hergestellt wurden; Entschließung des 
Europäischen Parlaments vom 
17. Dezember 2020 zu Zwangsarbeit und 
der Lage der Uiguren im Uigurischen 
Autonomen Gebiet Xinjiang.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Alle Mitgliedstaaten haben die 
grundlegenden IAO-Übereinkommen über 
Zwangsarbeit und Kinderarbeit ratifiziert.20 
Daher sind sie rechtlich verpflichtet, den 
Einsatz von Zwangsarbeit zu verhindern 
und diese zu beseitigen und der IAO 
regelmäßig Bericht zu erstatten.

(4) Alle Mitgliedstaaten haben die 
grundlegenden IAO-Übereinkommen über 
Zwangsarbeit und Kinderarbeit ratifiziert. 
20 Daher sind sie rechtlich verpflichtet, den 
Einsatz von Zwangsarbeit zu verhindern 
und diese zu beseitigen und der IAO 
regelmäßig Bericht zu erstatten. Allerdings 
gibt es Mitgliedstaaten, die das Protokoll 
zum IAO-Übereinkommen Nr. 29 noch 
nicht ratifiziert haben, obwohl der Rat 
Beschlüsse gefasst hat, in denen die 
Mitgliedstaaten zur Ratifizierung und 
Umsetzung aufgefordert werden20a. Nach 
Schätzungen der IAO sind 880 000 
Menschen in der Union von Zwangsarbeit 
betroffen, was die unter anderem mit 
Einfuhren der Union aus der übrigen 
Welt verbundene Zwangsarbeit noch 
nicht einschließt.20b Zudem gibt es nach 
wie vor Defizite bei der Umsetzung der 
grundlegenden IAO-Übereinkommen.20c 
Die Mitgliedstaaten müssen die 
Übereinkommen uneingeschränkt 
anwenden und das gesamte die 
Bekämpfung von Zwangsarbeit, von 
Verletzungen der Arbeitnehmerrechte und 
von Menschenhandel betreffende 
Unionsrecht ordnungsgemäß in 
nationales Recht umsetzen, um das 
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Einfuhr- und Ausfuhrverbot von 
Produkten oder Dienstleistungen, die in 
Zwangsarbeit hergestellt bzw. erbracht 
wurden, durchzusetzen. Mit dieser 
Verordnung sollen die Mitgliedstaaten 
rechtlich verpflichtet werden, den Einsatz 
von Zwangsarbeit zu verhindern und 
diese zu beseitigen, den Opfern Schutz 
und Zugang zu Rechtsbehelfen und 
wirksamer Wiedergutmachung, wie etwa 
Entschädigungen, zu bieten, und die 
Nichteinhaltung mit den in Artikel 6 
Absatz 4 genannten Entscheidungen zu 
bestrafen. Der IAO zufolge zählen 
Wiedergutmachungsmaßnahmen nach 
wie vor zu den wichtigsten politischen 
Prioritäten bei der Bekämpfung von 
Zwangsarbeit. In dieser Hinsicht ist im 
Protokoll zum IAO-Übereinkommen 
Nr. 29 vorgesehen, dass alle Opfer von 
Zwangs- oder Pflichtarbeit ungeachtet 
ihrer Anwesenheit oder ihres Rechtsstatus 
im nationalen Hoheitsgebiet Zugang zu 
geeigneten und wirksamen 
Rechtsbehelfen, wie zum Beispiel 
Entschädigungen, haben sollten. In der 
dritten Säule der Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte ist vorgesehen, dass 
Wiedergutmachung ein grundlegendes 
Recht ist und Entschuldigungen, 
Rückgabe, Rehabilitierung, finanzielle 
oder nichtfinanzielle Entschädigung und 
Strafmaßnahmen (strafrechtlicher oder 
verwaltungsrechtlicher Art, etwa 
Geldstrafen und Geldbußen) sowie die 
Abwendung von Schäden, zum Beispiel 
durch Verfügungen zur Unterlassung 
oder Garantien der Nichtwiederholung 
umfassen kann. 

__________________ __________________
20 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/publication/wcms_195
135.pdf

20 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/publication/wcms_195
135.pdf
20a Beschluss (EU) 2015/2071 des Rates 
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vom 10. November 2015 zur 
Ermächtigung der Mitgliedstaaten, das 
Protokoll von 2014 zum Übereinkommen 
über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930, 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
hinsichtlich der Artikel 1 bis 4 des 
Protokolls im Hinblick auf Fragen im 
Zusammenhang mit der justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen im 
Interesse der Europäischen Union zu 
ratifizieren (ABl. L 301 vom 18.11.2015, 
S. 47) und Beschluss (EU) 2015/2037 des 
Rates vom 10. November 2015 zur 
Ermächtigung der Mitgliedstaaten, das 
Protokoll von 2014 zum Übereinkommen 
über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 1930, 
der Internationalen Arbeitsorganisation 
im Hinblick auf Fragen im 
Zusammenhang mit der Sozialpolitik im 
Interesse der Europäischen Union zu 
ratifizieren (ABl. L 298 vom 14.11.2015, 
S. 23).
20b „ILO 2012 Global Estimate of Forced 
Labour“: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---europe/---ro-geneva/---ilo-
brussels/documents/genericdocument/wc
ms_184975.pdf
20c Die Bemerkungen der 
Aufsichtsgremien der IAO zur 
Anwendung der Übereinkommen über 
Zwangsarbeit sind abrufbar unter: 
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1
000:20010:::NO:::

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, dem Einsatz von 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen. Im 
Einklang mit internationalen Leitlinien und 

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
muss die Union ihre Bemühungen darum 
verstärken, dem Einsatz von Zwangsarbeit 
ein Ende zu setzen. Die Beseitigung von 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_184975.pdf
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Grundsätzen, die von internationalen 
Organisationen wie der IAO, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (im 
Folgenden „OECD“) und den Vereinten 
Nationen (im Folgenden „VN“) aufgestellt 
wurden, fördert die Union 
Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, 
dass Zwangsarbeit in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen keinen Platz hat.

Kinderarbeit und Zwangsarbeit steht in 
unmittelbarem Zusammenhang mit der 
Förderung menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen, Sozialschutz, 
sozialem Dialog, Vereinigungsfreiheit, 
Tarifverhandlungen, dem Recht, sich 
gewerkschaftlich zu organisieren und 
Kollektivmaßnahmen zu ergreifen, und 
nachhaltigem unternehmerischen 
Handeln. Die Beendigung von 
Zwangsarbeit bedeutet nicht, dass als 
erstes Mittel die Geschäftsbeziehungen 
deswegen aufgekündigt werden. Im 
Einklang mit internationalen Leitlinien und 
Grundsätzen, die von internationalen 
Organisationen wie der IAO, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (im 
Folgenden „OECD“) und den Vereinten 
Nationen (im Folgenden „VN“) aufgestellt 
wurden, fördert die Union, auch im Wege 
durchsetzbarer Rechtsvorschriften, 
Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, 
dass Zwangsarbeit weder in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen noch in den 
Waren und Dienstleistungen, die in der 
Union bereitgestellt werden sollen, einen 
Platz hat. Die Leitlinien der IAO1a 
enthalten umfassende Informationen, 
Instrumente und Datensammlungen zur 
Bekämpfung von Zwangsarbeit von 
Erwachsenen und Kindern sowie 
sektorspezifische Leitlinien, die für die 
Erkennung von Risiken bezüglich der 
eigenen Geschäftstätigkeit und 
Wertschöpfungsketten berücksichtigt 
werden sollten. Bei der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften und politischen 
Maßnahmen zur Beseitigung der 
Zwangsarbeit sollte die Union die 
einschlägigen Daten unverzüglich zur 
Verfügung stellen. Zur wirksamen 
Bekämpfung der Zwangsarbeit ist es 
tatsächlich entscheidend, den Ursprung 
des Produkts sowie seine Lager- und 
Beförderungspunkte und die 
Wirtschaftsakteure entlang seiner 
Wertschöpfungskette zu ermitteln. In 
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diesem Zusammenhang sind 
Informationen der Zollbehörden 
entscheidende Risikoindikatoren, da 
Zwangsarbeit in allen Regionen der Welt 
existiert. Die meisten Opfer von 
Zwangsarbeit gibt es in Asien, werden die 
Opfer von Zwangsarbeit hingegen im 
Verhältnis zur Bevölkerung berechnet, 
weist die MENA-Region die höchste Zahl 
von Opfern auf1b.
__________________
1a https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---
ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_
182096.pdf
1b Die MENA-Region umfasst folgende 
Länder und Gebiete: Bahrain, Irak, 
Jordanien, Kuwait, Libanon, die besetzten 
palästinensischen Gebiete, Oman, Katar, 
Saudi-Arabien, die Arabische Republik 
Syrien, die Vereinigten Arabischen 
Emirate und Jemen. IAO, „Global 
Estimates of Modern Slavery“, 2021: 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Mit dieser Verordnung wird durch 
das Verbot von in Zwangsarbeit 
hergestellten Produkten und unter 
Einsatz von Zwangsarbeit erbrachten 
Dienstleistungen ein zusätzliches 
wirtschaftliches Instrument zur 
weltweiten Verhinderung und Beseitigung 
von Zwangsarbeit geschaffen. Zusätzlich 
zu diesen wirtschaftlichen Instrumenten 
verfügt die Union über bestehende 
ergänzende Rechtsrahmen zur Erfüllung 

https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_182096.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf
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ihrer Verpflichtungen, die 
Menschenwürde jedes Menschen zu 
wahren und die Ursachen von 
Zwangsarbeit, einschließlich 
Kinderarbeit, zu bekämpfen, unter 
anderem das Problem der 
wirtschaftlichen Ausbeutung, der Armut, 
der systematischen Diskriminierung und 
des Fehlens regulärer und angemessener 
Wege der Arbeitsmigration; auf der 
Ebene der Wirtschaftsakteure gehören 
hierzu Preise unterhalb der 
Produktionskosten, das Fehlen 
angemessener und existenzsichernder 
Löhne sowie ganz allgemein alle 
unlauteren Einkaufspraktiken der 
Wirtschaftsakteure1a.
__________________
1a 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf und https://respect.international/wp-
content/uploads/2018/06/The-Global-
Business-of-Forced-Labour-Report-of-
Findings-University-of-Sheffield-2018.pdf

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5b) Eine sinnvolle Einbeziehung der 
Interessenträger ist von wesentlicher 
Bedeutung, um Zwangsarbeit zu 
bekämpfen. Sie umfasst die 
Zusammenarbeit der Wirtschaftsakteure 
mit den einschlägigen Interessenträgern, 
damit sie die Auswirkungen ihrer 
Geschäftstätigkeit auf deren Interessen 
verstehen. Sie umfasst darüber hinaus 
den Austausch der zuständigen Behörden 
mit den Interessenträgern, bevor diese 
Entscheidungen treffen, die sich auf die 
Interessenträger auswirken können, sowie 



PE746.734v02-00 176/308 RR\1289168DE.docx

DE

die Berücksichtigung der Interessen der 
Interessenträger. Dies schließt auch die 
rechtzeitige Bereitstellung sämtlicher 
Informationen ein, die alle einschlägigen 
Interessenträger benötigen, um sich ein 
fundiertes Urteil darüber bilden zu 
können, wie sich die Entscheidung auf sie 
auswirken könnte, und umfasst die 
Umsetzung der vereinbarten 
Verpflichtungen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Das Verbot sollte einen Beitrag zu 
den internationalen Bemühungen um die 
Beseitigung der Zwangsarbeit leisten. Die 
Definition von „Zwangsarbeit“ sollte daher 
an die im IAO-Übereinkommen Nr. 29 
enthaltene Definition angepasst werden. 
Die Definition von „von staatlichen 
Behörden auferlegte Zwangsarbeit“ sollte 
sich am IAO-Übereinkommen Nr. 105 
orientieren, gemäß dem der Einsatz von 
Zwangsarbeit als Strafe für die Äußerung 
gewisser politischer Ansichten, für Zwecke 
der wirtschaftlichen Entwicklung, als 
Maßnahme der Arbeitsdisziplin, als Strafe 
für die Teilnahme an Streiks oder als 
Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler 
oder religiöser Diskriminierung 
ausdrücklich untersagt ist.31

(17) Das Marktverbot, durch das ein 
Ein- und Ausfuhrverbot für in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte und 
erbrachte Dienstleistungen ermöglicht 
wird, sollte einen Beitrag zu den 
internationalen Bemühungen um die 
Beseitigung der Zwangsarbeit leisten. Die 
Definition von „Zwangsarbeit“ sollte daher 
an die im IAO-Übereinkommen Nr. 29 
enthaltene Definition angepasst werden. 
Die Definition von „von staatlichen 
Behörden auferlegte Zwangsarbeit“ sollte 
sich am IAO-Übereinkommen Nr. 105 
orientieren, gemäß dem der Einsatz von 
Zwangsarbeit als Strafe für die Äußerung 
gewisser politischer Ansichten, für Zwecke 
der wirtschaftlichen Entwicklung, als 
Maßnahme der Arbeitsdisziplin, als Strafe 
für die Teilnahme an Streiks oder als 
Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler 
oder religiöser Diskriminierung 
ausdrücklich untersagt ist31. Artikel 3 
Buchstabe a des IAO-Übereinkommens 
Nr. 182 über das Verbot und 
unverzügliche Maßnahmen zur 
Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit bezieht sich auf alle Formen 
der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen 
Praktiken, wie den Verkauf von Kindern 
und den Kinderhandel, 
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Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft 
sowie Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich der Zwangs- oder 
Pflichtrekrutierung von Kindern für den 
Einsatz in bewaffneten Konflikten. Nach 
dem Übereinkommen der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen dürfen Menschen mit 
Behinderungen keiner Zwangsarbeit 
unterworfen werden und müssen sie 
gleichberechtigt mit anderen vor Zwangs- 
oder Pflichtarbeit geschützt werden. Der 
Grundsatz der Gleichbehandlung muss 
auch in Werkstätten für behinderte 
Menschen gelten. Wenn Produkte oder 
Dienstleistungen aus geografischen 
Gebieten, Produktionsstätten oder 
wirtschaftlichen Tätigkeiten in gewissen 
Sektoren in spezifischen Gebieten, in 
denen Praktiken der Zwangsarbeit 
systematisch eingesetzt werden und 
weitverbreitet sind, stammen, die in der 
Datenbank nach Artikel 11 dieser 
Verordnung geführt werden, sollten die 
zuständigen Behörden annehmen, dass 
sie unter Einsatz von Zwangsarbeit 
hergestellt oder erbracht wurden. In 
diesen Fällen obliegt es dem betreffenden 
Wirtschaftsakteur nachzuweisen, dass 
sein Produkt oder seine Dienstleistung 
ohne Einsatz von Zwangsarbeit 
hergestellt bzw. erbracht wurde und dass 
im Fall einer Entscheidung nach 
Artikel 6 Absatz 4 jeglicher Einsatz von 
Zwangsarbeit beendet wurde. In allen 
Fällen sollten die zuständigen Behörden 
sicherstellen, dass die Beweislast nicht 
unverhältnismäßig hoch ist. Die 
Kommission sollte sich nach 
Einbeziehung der einschlägigen 
Experten, einschließlich der IAO, OECD, 
des EAD, der Sozialpartner und 
Zivilgesellschaft, an den Bemühungen zur 
Beseitigung der Zwangsarbeit beteiligen, 
indem sie in der Datenbank gemäß 
Artikel 11 dieser Verordnung regelmäßig 
aktualisierte Informationen über die 
Zwangsarbeitsrisiken in bestimmen 
geografischen Gebieten, 
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Produktionsstätten und wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in gewissen Sektoren in 
spezifischen Gebieten bereitstellt. Die 
Datenbank sollte klar und transparent 
sein, damit die Wirtschaftsakteure, 
insbesondere KMU und 
Kleinstunternehmen, diese Angaben für 
ihre Sorgfaltspflicht heranziehen können. 
Diese Daten sollten für die Öffentlichkeit 
frei und leicht zugänglich sein sowie in 
einem Format vorliegen, das auch für 
Menschen mit Behinderungen zugänglich 
ist, und in allen Arbeitssprachen der 
Union verfügbar sein.

__________________ __________________
31 What is forced labour, modern slavery 
and human trafficking (Forced labour, 
modern slavery and human trafficking) 
(ilo.org) und die darin genannten IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105.

31 What is forced labour, modern slavery 
and human trafficking (Forced labour, 
modern slavery and human trafficking) 
(ilo.org) und die darin genannten IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(a) „Zwangsarbeit“ Zwangs- oder 
Pflichtarbeit im Sinne des Artikels 2 des 
Übereinkommens Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich Kinderzwangsarbeit;

(a) „Zwangsarbeit“ jede Arbeit oder 
Dienstleistung, die von einer Person unter 
Androhung einer Strafe verlangt wird und 
für die sich diese Person nicht freiwillig 
zur Verfügung gestellt hat, gemäß 
Artikel 2 des Übereinkommens Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit, 
einschließlich Kinderzwangsarbeit; wobei 
Zwangsarbeit entlang der 
Wertschöpfungskette auftreten kann;

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe b
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ den Einsatz von 
Zwangsarbeit im Sinne des Artikels 1 des 
Übereinkommens Nr. 105 der 
Internationalen Arbeitsorganisation von 
1957 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit;

(b) „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ den Einsatz von 
Zwangsarbeit:

i) als Mittel politischen Zwanges 
oder politischer Erziehung oder als Strafe 
gegenüber Personen, die bestimmte 
politische Ansichten vertreten oder 
äußern oder die bestehende politische, 
soziale oder wirtschaftliche Ordnung aus 
ideologischen Gründen ablehnen,
ii) als Methode der Rekrutierung und 
Verwendung von Arbeitskräften für 
Zwecke der wirtschaftlichen Entwicklung;
iii) als Maßnahme der 
Arbeitsdisziplin;
iv) als Strafe für die Teilnahme an 
Streiks;
v) als Maßnahme der 
Rassendiskriminierung bzw. der 
Diskriminierung aus sozialen, nationalen 
oder religiösen Gründen;
gemäß Artikel 1 des Übereinkommens 
Nr. 105 der Internationalen 
Arbeitsorganisation von 1957 über die 
Abschaffung der Zwangsarbeit;

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Bemühungen der 
Wirtschaftsakteure, verbindliche 
Anforderungen, freiwillige Leitlinien, 
Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, 

(c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Bemühungen der 
Wirtschaftsakteure, verbindliche 
Anforderungen im Einklang mit den 
geltenden Rechtsvorschriften der Union 
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die dazu dienen, den Einsatz von 
Zwangsarbeit bei Produkten, die auf dem 
Unionsmarkt bereitgestellt oder 
ausgeführt werden sollen, zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren oder zu 
beenden;

und nationalen Rechtsvorschriften, 
Empfehlungen oder Praktiken im Einklang 
mit internationalen Standards und 
freiwillige Leitlinien zur Ergänzung 
Ersterer umzusetzen, die dazu dienen, den 
Einsatz von Zwangsarbeit bei Produkten 
und Dienstleistungen zu ermitteln, zu 
verhindern, zu beenden und diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen, wobei die 
Beendigung von Zwangsarbeit nicht 
bedeutet, dass als erstes Mittel die 
Geschäftsbeziehungen deswegen 
aufgekündigt werden;

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der IAO, der 
OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen zur 
Sorgfaltspflicht;

(c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der IAO, der 
OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen und der 
Sozialpartner zur Sorgfaltspflicht 
insbesondere die Leitlinien und 
Empfehlungen, die sich auf geografische 
Gebiete, Produktionsstätten und 
wirtschaftliche Tätigkeiten in gewissen 
Sektoren in spezifischen Gebieten, in 
denen Praktiken der Zwangsarbeit 
systematisch eingesetzt werden und 
weitverbreitet sind, beziehen;

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10a
Wiedergutmachung

1. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
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dass die Opfer bei Verstößen gegen 
Artikel 3 Zugang zu Rechtsbehelfen und 
wirksamer Wiedergutmachung erhalten.
2. Nachdem eine Entscheidung über 
ein Gebot gemäß Artikel 6 ergangen ist, 
wird von den zuständigen Behörden nach 
Einbeziehung der Opfer und anderer 
einschlägiger Interessenträger, wie 
Opfervertreter, Arbeitnehmervertreter und 
Gewerkschaften, 
Nichtregierungsorganisationen und der 
Zivilgesellschaft, die Wiedergutmachung 
bestimmt. Die Wirtschaftsakteure 
entwickeln mit Unterstützung der 
zuständigen Behörden zudem 
Maßnahmen, um ein künftiges erneutes 
Auftreten zu vermeiden.
3. Für die Aufhebung der gemäß 
Artikel 6 ergangenen Entscheidung 
müssen der zuständigen Behörde 
Nachweise über eine Wiedergutmachung 
vorgelegt werden.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10b
Gleichwertige Verpflichtung, die aus 

anderen einschlägigen Rechtsvorschriften 
der Union erwächst

Wenn ein Wirtschaftsakteur im Einklang 
mit gleichwertigen Verpflichtungen, die 
aus anderen einschlägigen 
Rechtsvorschriften der Union erwachsen, 
seine Pflicht, Zwangsarbeit zu ermitteln, 
zu verhindern, zu beenden und 
diesbezüglich Abhilfe zu schaffen, 
bezüglich der zu untersuchenden 
Produkte und Dienstleistungen bereits 
erfüllt hat, sollten die Informationen über 
diese Maßnahmen den zuständigen 
Behörden bereitgestellt werden. Die 
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Pflicht des Wirtschaftsakteurs, 
Informationen über die bezüglich 
Zwangsarbeit im Rahmen dieser 
Verordnung ergriffenen Maßnahmen 
bereitzustellen, gilt mit der Bereitstellung 
solcher Informationen als erfüllt. Die 
Wirtschaftsakteure arbeiten während des 
Untersuchungs- und 
Entscheidungsverfahrens gemäß den 
Artikeln 4 bis 6 weiter mit den 
zuständigen Behörden zusammen und 
stellen gegebenenfalls weitere 
Informationen zur Verfügung.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Datenbank für Bereiche und Produkte mit 
Zwangsarbeitsrisiko

Datenbank für Bereiche, Produkte und 
Dienstleistungen mit Zwangsarbeitsrisiko

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur 
Orientierung dienende, keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit erhebende, 
überprüfbare und regelmäßig aktualisierte 
Datenbank über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten oder in Bezug auf 
bestimmte Produkte bereitzustellen. Die 
Datenbank stützt sich auf die Leitlinien 
nach Artikel 23 Buchstaben a, b und c 
sowie auf einschlägige externe 
Informationsquellen, unter anderem von 
internationalen Organisationen und 

1. Die Kommission stellt nach 
Einbeziehung einschlägiger Experten, 
einschließlich der IAO, der OECD, des 
EAD, der Sozialpartner und der 
Zivilgesellschaft, eine zur Orientierung 
dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, faktengestützte 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten, 
Produktionsstätten und wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in gewissen Sektoren in 
spezifischen Gebieten in Bezug auf 
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Behörden von Drittländern. bestimmte Produkte und Dienstleistungen 
bereit.
Die Kommission und die gemäß Artikel 12 
benannten zuständigen Behörden nehmen 
an, dass in der Datenbank erfasste 
Produkte oder Dienstleistungen, die aus 
geografischen Gebieten, 
Produktionsstätten oder wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in gewissen Sektoren in 
spezifischen Gebieten stammen, in denen 
Praktiken der Zwangsarbeit systematisch 
eingesetzt werden und weitverbreitet sind, 
unter Einsatz von Zwangsarbeit 
hergestellt oder erbracht wurden. Es 
obliegt dem betreffenden 
Wirtschaftsakteur nachzuweisen, dass 
sein Produkt oder seine Dienstleistung 
ohne Einsatz von Zwangsarbeit 
hergestellt oder erbracht wurde. Für die 
Anwendung der Vermutung umfasst die 
Datenbank eine spezielle Liste mit 
faktengestützten Informationen.
In allen Fällen stellen die zuständigen 
Behörden sicher, dass die Beweislast 
nicht unverhältnismäßig hoch ist.
Die Datenbank stützt sich auf die Leitlinien 
nach Artikel 23 Buchstaben a, b und c, die 
umfassend sein sollten und unverzüglich, 
spätestens jedoch sechs Monate nach dem 
Inkrafttreten dieser Verordnung 
herausgegeben werden sollten, sowie auf 
einschlägige externe Informationsquellen, 
unter anderem von internationalen 
Organisationen und Behörden von 
Drittländern, wie die Länder der 
Europäischen Freihandelsassoziation 
oder Bewerberländer sowie die 
Sozialpartner und die Zivilgesellschaft.
Die Datenbank muss klar und transparent 
sein, damit die Wirtschaftsakteure, 
insbesondere KMU und 
Kleinstunternehmen, diese Angaben für 
ihre Sorgfaltspflicht heranziehen können. 
Diese Daten sind für die Öffentlichkeit 
frei und leicht zugänglich und liegen in 
einem Format vor, das auch für 
Menschen mit Behinderungen zugänglich 
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ist. In die Datenbank werden 
Informationen der Zollbehörden 
bezüglich der betreffenden Produkte oder 
Dienstleistungen aufgenommen, wie etwa 
die Herkunft, Lagerorte und Punkte der 
Beförderungswege.
Die Kommission stellt sicher, dass die 
Datenbank nutzerfreundlich ist und zu 
keinem unnötigen Verwaltungsaufwand 
für die Wirtschaftsakteure führt. 

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. Die Datenbank umfasst zudem 
eine aktuelle Liste der Wirtschaftsakteure 
sowie der von einer Entscheidung gemäß 
Artikel 6 Absatz 4 betroffenen Produkte 
oder Dienstleistungen.
Ferner müssen Löschungen von 
Wirtschaftsakteuren, Produkten oder 
Dienstleistungen in der Datenbank 
unverzüglich angezeigt werden. Alle 
vorherigen Entscheidungen der 
zuständigen Behörden bezüglich eines 
Marktverbots und seiner Aufhebung 
werden archiviert.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Das Netzwerk setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission und gegebenenfalls 
Sachverständigen der Zollbehörden 
zusammen.

2. Das Netzwerk wird von der 
Kommission organisiert und steht unter 
ihrer Leitung und setzt sich aus Vertretern 
der zuständigen Behörden der einzelnen 
Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission und gegebenenfalls 
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Sachverständigen der Zollbehörden 
zusammen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Ein vom Europäischen Parlament 
ernannter unabhängiger 
Sachverständiger nimmt an dem Netzwerk 
als Beobachter teil.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die branchenübergreifenden 
Organisationen der Sozialpartner auf 
Unionsebene mit einer paritätischen 
Vertretung von Gewerkschafts- und 
Arbeitgeberorganisationen können vier 
Vertreter als Beobachter für das Netzwerk 
benennen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2 – Unterabsatz 1 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Gegebenenfalls können auch die 
folgenden Interessenträger eingeladen 
werden, als Beobachter teilzunehmen:
– Vertreter der Europäischen 
Arbeitsbehörde,
– Vertreter der Agentur für 
Grundrechte,
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– Vertreter der Delegationen der 
Union und anderer einschlägiger 
Einrichtungen der Union,
– Vertreter der Behörden von 
Drittländern,
– Vertreter der Staaten der 
Europäischen Freihandelsassoziation, der 
am Binnenmarkt beteiligten Länder oder 
der Bewerberländer,
– Vertreter von Organisationen der 
Zivilgesellschaft und andere einschlägige 
Experten.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(b) Es führt gemeinsame 
Untersuchungen durch.

(b) Es führt gemeinsame 
Untersuchungen innerhalb der Union und 
in Drittländern durch, sofern die 
betreffenden Wirtschaftsakteure ihre 
Zustimmung erteilen und die Regierung 
des Mitgliedstaats oder Drittlands, in dem 
die Überprüfungen stattfinden sollen, 
offiziell unterrichtet wurde und keine 
Einwände erhoben hat.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ba) Es gibt Studien in Auftrag und 
überwacht Fälle weitverbreiteter und 
systemisch eingesetzter Praktiken der 
Zwangsarbeit.

Änderungsantrag 25
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe d

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(d) Es trägt zur Ausarbeitung von 
Leitlinien für die wirksame und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung bei.

(d) Es erarbeitet Leitlinien für die 
wirksame und einheitliche Anwendung 
dieser Verordnung und überwacht ihre 
Anwendung, indem es Diskrepanzen 
ermittelt und behebt;

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ea) Es teilt Informationen, auch über 
die Ursachen von Zwangsarbeit, und 
unterbreitet der Kommission und anderen 
einschlägigen Stellen der Union 
Empfehlungen, sofern Praktiken der 
Zwangsarbeit festgestellt werden;

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) Es fördert die Zusammenarbeit und 
den Austausch von Fachwissen und über 
bewährte Verfahren zwischen den 
zuständigen Behörden und den 
Zollbehörden.

(f) (Betrifft nicht die deutsche 
Fassung.)

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fa) Es fördert die Zusammenarbeit 
und den Austausch von Fachwissen und 
über bewährte Verfahren mit den 
zuständigen Behörden in Drittländern, 
internationalen Organisationen und 
anderen Akteuren.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fb) Es überwacht die 
Wiedergutmachung in Bezug auf 
Zwangsarbeit.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fc) Es überwacht die Umleitung von 
Produkten, deren Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder deren 
Ausfuhr verweigert wurde, was im 
öffentlichen Interesse eingesetzt werden 
soll.

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(fd) Es richtet eine Kontaktstelle ein, 
um die Möglichkeit zu bieten, 
Informationen bezüglich angeblicher oder 
mutmaßlicher Verstöße gegen Artikel 3 zu 
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melden und Verfahren zur 
Nachverfolgung einzurichten, mit denen 
die Koordinierung während der 
Befassung erleichtert wird.

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Kommission unterstützt und 
fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
mit der Durchsetzung betrauten Behörden 
über das Netzwerk und nimmt an den 
Sitzungen des Netzwerks teil.

4. Die Kommission unterstützt und 
fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
mit der Durchsetzung betrauten Behörden 
über das Netzwerk.

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 4 - Unterabsatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Kommission sorgt für das Sekretariat 
des Netzwerks und stellt die geeigneten 
Ressourcen zur Verfügung, um das 
wirksame Funktionieren des Netzwerks 
entsprechend seiner Ziele sicherzustellen.
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4.7.2023

STELLUNGNAHME DES ENTWICKLUNGSAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz und den Ausschuss für 
internationalen Handel

zum Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt
(COM(2022)453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Verfasser der Stellungnahme: Ilan De Basso

KURZE BEGRÜNDUNG

Die Union und andere Mitglieder der internationalen Gemeinschaft haben sich entsprechend 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen verpflichtet, die Zwangsarbeit bis 2030 
abzuschaffen. Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 jedoch etwa 27,6 Mio. Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen, darunter 3,9 Mio. Menschen, die von staatlichen Behörden auferlegte 
Zwangsarbeit leisten mussten1. Es sind weitere Maßnahmen notwendig, um zur Bekämpfung 
der Zwangsarbeit weltweit beizutragen. In diesem Sinne zielt der Vorschlag der Kommission 
vom 14. September 2022 auf ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem 
EU-Markt ab.

Diese Verordnung stellt einen sehr wichtigen Schritt in diesem Bereich dar. Der Verfasser der 
Stellungnahme begrüßt daher den Vorschlag und sein übergeordnetes Ziel. Allerdings wird die 
Auffassung vertreten, dass Verbesserungen notwendig sind, damit sichergestellt wird, dass der 
Perspektive von Entwicklungsländern Rechnung getragen wird, was für die Glaubwürdigkeit 
der Union als Verfechterin der Grundrechte und -werte von entscheidender Bedeutung ist. Zu 
diesem Zweck hat der Verfasser der Stellungnahme eine Reihe von Änderungsanträgen 
vorgelegt. 

Er hält es für äußerst wichtig, für Kohärenz zwischen dieser Verordnung und den künftigen 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht von Unternehmen zu sorgen. In diesem Sinne werden 
verschiedene Änderungen vorgeschlagen, die verdeutlichen, wie wichtig es ist, dass die 
Wirtschaftsakteure wirksame Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten ergreifen. 
Um diesem Ansatz Rechnung zu tragen, wurden insbesondere der Gegenstand des Vorschlags 
sowie die Befugnisse der zuständigen Behörden erweitert. Zudem wurde eine Definition der 
Begriffe „Gebiete mit Zwangsarbeitsrisiko“ und „Produkte mit Zwangsarbeitsrisiko“ 
aufgenommen. 

1 The 2021 Global Estimates of Modern Slavery, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.pdf.
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Für die Opfer von Zwangsarbeit können die Folgen und die Schäden gravierend sein und über 
Generationen andauern. Um sicherzustellen, dass die Interessen der Opfer im Mittelpunkt der 
Verordnung stehen, wurden Änderungen eingefügt, mit denen das Thema Abhilfe für 
betroffene Arbeitnehmer in den Vorschlag aufgenommen wurde, wobei der Nachweis, dass 
für die Opfer von Zwangsarbeit wirksam Abhilfe geschaffen wurde, als weitere Bedingung 
für die Aufhebung des Verbots hinzugefügt wurde. Mit diesen Änderungen dient die 
Verordnung nicht nur als Instrument zur Verbraucherinformation, sondern wird auch den 
Bedürfnissen betroffener Arbeitnehmer gerecht und fördert wirksame Präventivmaßnahmen. 

Ferner wurden Änderungen zur Festschreibung der Einbindung von Organisationen der 
Zivilgesellschaft sowie von Gewerkschaften und anderen Arbeitnehmervertretern, die im 
Zusammenhang mit der Verordnung stehende Belange fördern, vertreten oder verteidigen, 
vorgenommen. Um negative Folgen von Entscheidungen zu vermeiden, ist es von zentraler 
Bedeutung, dass die zuständigen Behörden potenziell betroffenen Personen Gehör schenken. 
Daher sind die Auswirkungen jeder zu erlassenden Entscheidung auf betroffene Arbeitnehmer 
und Partnerländer zu bewerten und die relevanten Interessenträger angemessen in diese 
Bewertung einzubeziehen. 

Vor dem Hintergrund des übergeordneten Ziels der Beseitigung der Zwangsarbeit wurden 
eine Reihe von Änderungen zur Stärkung der Transparenz der Wertschöpfungsketten und zur 
Sicherstellung einer ausgewogenen Beweislast vorgenommen. Zu diesem Zweck wurde ein 
Artikel eingefügt, nach dem Unternehmen verpflichtet sind, ihre Wertschöpfungskette zu 
erfassen und einschlägige Informationen über ihre Wertschöpfungskette offenzulegen, da es 
aufgrund der Komplexität globaler Wertschöpfungsketten für die Behörden alleine schwierig 
ist, den Beweisanforderungen gerecht zu werden. 
Um die Einreichung von Beschwerden über mutmaßliche Verstöße gegen die 
Rechtsvorschriften zu erleichtern, wurden Änderungen vorgesehen, nach denen die 
Kommission einen zentralen Beschwerdemechanismus für die Interessenträger einrichten 
muss, über den Beschwerden anonym eingereicht werden können. 

Der Verfasser der Stellungnahme hat zudem Änderungen vorgeschlagen, mit denen dafür 
Sorge getragen werden soll, dass die Interessenträger Informationen und wirksame 
Unterstützung zur Ausübung der ihnen nach der Verordnung zustehenden Rechte erhalten. 
Außerdem schlägt er vor, dass die Kommission Leitlinien vorlegt, um die Interessenträger bei 
der Teilnahme und wirksamen Mitwirkung am Verfahren zu unterstützen und den 
Unternehmen bei der Erfüllung ihrer Pflichten zu helfen.

ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Entwicklungsausschuss ersucht den Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz 
und den Ausschuss für internationalen Handel als federführende Ausschüsse, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Gemäß mehreren IAO-Normen 
sind Zwangsarbeit oder damit 
zusammenhängende Praktiken bei 
bestimmten Kategorien schutzbedürftiger 
Arbeitnehmer ausdrücklich verboten. 
Dazu gehören das Übereinkommen 
(Nr. 182) zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit 
aus dem Jahr 1999, das Übereinkommen 
(Nr. 143) über Missbräuche bei 
Wanderungen und die Förderung der 
Chancengleichheit und der 
Gleichbehandlung der 
Wanderarbeitnehmer aus dem Jahr 1975 
und das Übereinkommen (Nr. 169) über 
eingeborene und in Stämmen lebende 
Völker in unabhängigen Ländern aus 
dem Jahr 1989.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft ist die Gefahr besonders groß, 
dass sie zu Arbeit gezwungen werden. 
Auch wenn Menschen nicht vom Staat zu 
Arbeit gezwungen werden, ist 
Zwangsarbeit häufig eine Folge von 
mangelndem verantwortungsvollen 
Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure.

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet und hat 
in den letzten Jahren zugenommen. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen, darunter 
3,9 Millionen Menschen, die von 
staatlichen Behörden auferlegte 
Zwangsarbeit leisten mussten.18 Bei 
gefährdeten und marginalisierten Gruppen 
einer Gesellschaft ist die Gefahr besonders 
groß, dass sie zu Arbeit gezwungen 
werden. Auch wenn Menschen nicht vom 
Staat zu Arbeit gezwungen werden, ist 
Zwangsarbeit häufig eine Folge von 
mangelndem verantwortungsvollen 
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Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure.

__________________ __________________
18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf

18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Die Union und andere Mitglieder 
der internationalen Gemeinschaft haben 
sich entsprechend dem Ziel 8.7 der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen verpflichtet, die Zwangsarbeit 
bis 2030 abzuschaffen. Sie haben daher 
zugesagt, wirksame Maßnahmen zu 
ergreifen, um der Zwangsarbeit ein Ende 
zu setzen.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2b) Schätzungen zufolge waren im 
Jahr 2021 etwa 11,8 Millionen Frauen 
und Mädchen von Zwangsarbeit 
betroffen, was fast 43 % aller betroffenen 
Personen entspricht1a. 4,9 Millionen von 
ihnen wurden Opfer von sexueller 
Ausbeutung. Bei Frauen ist die 
Wahrscheinlichkeit von Zwangsarbeit auf 
der Grundlage der Nichtzahlung des 
Lohns und des Missbrauchs ihrer 
Schutzbedürftigkeit höher. Deshalb ist es 
wesentlich, dass diese Verordnung unter 
Berücksichtigung der Belange der 
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Geschlechtergerechtigkeit umgesetzt wird. 
Menschenrechtsverletzungen sind nicht 
geschlechtsneutral und sollten daher 
auch nicht so behandelt werden. Frauen 
sind häufig unverhältnismäßig stark von 
Zwangsarbeit betroffen, weshalb ihren 
Bedürfnissen spezifisch Rechnung 
getragen werden sollte. Die zuständigen 
Behörden sollten in allen die Verordnung 
über ein Verbot von in Zwangsarbeit 
hergestellten Produkten auf dem 
Unionsmarkt betreffenden Phasen die 
Geschlechterperspektive berücksichtigen, 
nach Geschlechtern aufgeschlüsselte 
Daten erheben und die 
Wirtschaftsakteure auffordern, die 
bereitzustellenden Informationen 
geschlechtsspezifisch aufzubereiten.
__________________
1a The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2c) Aus den Instrumenten der IAO zur 
Bekämpfung der Zwangsarbeit, dem 
Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, 
insbesondere des Frauen- und 
Kinderhandels, und dem Globalen Pakt 
für Migration geht insgesamt eindeutig 
hervor, dass der Menschenhandel zum 
Zwecke der Zwangsarbeit nicht allein 
durch Strafverfolgung beendet werden 
kann. Vielmehr bedarf es eines breit 
angelegten multidisziplinären Ansatzes, 
der auf der Achtung der Menschenrechte 
beruht und die Notwendigkeit wirksamer 
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geschlechts- und altersgerechter 
Maßnahmen umfasst. Solche 
Maßnahmen müssen parallel zu 
strafrechtlichen Maßnahmen auf die 
Verhütung und Bekämpfung der 
Ursachen von Zwangsarbeit sowie auf die 
Sicherstellung von Schutz und 
Rechtsbehelfen für die bereits betroffenen 
Menschen ausgerichtet sein.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 d (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2d) Im Jahr 2021 waren mehr als 
3,3 Millionen Kinder von Zwangsarbeit 
betroffen, was fast 12 % aller von 
Zwangsarbeit betroffenen Personen 
entspricht1a. In Anbetracht der Tatsache, 
dass Kinderzwangsarbeit eine der 
Komponenten der Kinderarbeit ist, sollte 
die Union durch diese Verordnung und in 
ihren Beziehungen zur übrigen Welt ihre 
Werte aufrechterhalten und fördern, die 
mit den ratifizierten internationalen 
Instrumenten, der Europäischen 
Menschenrechtskonvention und der 
Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte im 
Einklang stehen und in ihren wichtigsten 
Verträgen, namentlich dem EUV, dem 
AEUV und der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, die alle die 
Rechte des Kindes schützen, verankert 
sind. Die EU-Strategie für die Rechte des 
Kindes 2021-2024, die vom Rat 
angeleitete Europäische Garantie für 
Kinder und das Ziel 8.7 der Vereinten 
Nationen für nachhaltige Entwicklung, 
Kinderarbeit bis 2025 und Zwangsarbeit 
bis 2030 abzuschaffen, sind ebenfalls ein 
Beleg für ein entsprechendes 
Engagement. Kinder sind genauso wie 
Frauen unverhältnismäßig stark von 
Zwangsarbeit betroffen. Daher ist es von 
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grundlegender Bedeutung, dass die 
zuständigen Behörden den besonderen 
Fällen und Bedürfnissen von Kindern in 
Zwangsarbeit in gleichem Maße wie jenen 
von Frauen in Zwangsarbeit in Bezug auf 
alle Phasen im Zusammenhang mit dieser 
Verordnung besondere Aufmerksamkeit 
widmen. Darüber hinaus sollten mit allen 
Leitlinien der Kommission in Bezug auf 
das zentrale Beschwerdeverfahren auch 
Kinder erreicht werden können.
__________________
1a The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733
.pdf.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2 e (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2e) Zwangsarbeit kommt in einer 
Vielzahl von Wirtschaftszweigen vor, von 
denen einige wie die Textilindustrie, der 
Dienstleistungssektor, das verarbeitende 
Gewerbe, das Baugewerbe, die 
Landwirtschaft und die Hausarbeit und in 
geringerem Maße der Bergbau und 
Fischerei an Bord von 
Fischereifahrzeugen besonders betroffen 
sind. Die Textil-, Bekleidungs-, Leder- 
und Schuhindustrie ist einer der größten 
Wirtschaftszweige der Weltwirtschaft und 
ist geprägt von schlechten 
Arbeitsbedingungen und Verletzungen 
der Arbeitnehmerrechte, wobei die 
Mehrheit der Beschäftigten Frauen und 
Kinder sind.

Änderungsantrag 8
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit 
stellt eine Priorität für die Union dar. Die 
Achtung der Menschenwürde sowie die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. In Artikel 5 Absatz 2 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19

(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit 
stellt eine Priorität für die Union dar. Die 
Achtung der Menschenwürde sowie die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. Darüber hinaus sollte die 
Union in ihren Beziehungen zur übrigen 
Welt ihre Werte aufrechterhalten und 
fördern, vor allem den Schutz der 
Menschenrechte, insbesondere der Rechte 
des Kindes, sowie zur strikten Einhaltung 
und Weiterentwicklung des Völkerrechts 
gemäß Artikel 3 Absatz 5 des Vertrags 
über die Europäische Union beitragen. 
Die Achtung, die Förderung und der 
Schutz der Menschenrechte stellen ein 
Ziel der Entwicklungszusammenarbeit 
dar, dem die Union gemäß Artikel 208 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union bei der 
Durchführung ihrer politischen 
Maßnahmen, die sich auf die 
Entwicklungsländer auswirken können, 
Rechnung tragen muss. Ziel dieser 
Verordnung ist es, Erzeugnisse, die unter 
Einsatz von Zwangsarbeit erzeugt, 
gewonnen, geerntet, hergestellt, gelagert 
oder befördert wurden, vom EU-Markt zu 
verbannen, und das endgültige Ziel 
besteht darin, der Zwangsarbeit durch die 
Bekämpfung ihrer Ursachen ein Ende zu 
setzen. Mit dieser Verordnung sollte die 
Union den politischen Dialog mit 
Drittländern, insbesondere mit 
Entwicklungsländern, in Bezug auf 
Zwangsarbeit intensivieren. In Artikel 5 
Absatz 2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union (im Folgenden 
„Charta“) und Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist darüber 
hinaus vorgesehen, dass niemand 
gezwungen werden darf, Zwangs- oder 
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Pflichtarbeit zu verrichten. Der 
Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19 Gemäß Artikel 5 
der Charta sind Sklaverei, 
Leibeigenschaft, Zwangs- oder 
Pflichtarbeit und Menschenhandel 
ausdrücklich verboten

__________________ __________________
19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und 
andere/Griechenland, Rn. 105.

19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und 
andere/Griechenland, Rn. 105.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, dem Einsatz von 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen. Im 
Einklang mit internationalen Leitlinien und 
Grundsätzen, die von internationalen 
Organisationen wie der IAO, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (im 
Folgenden „OECD“) und den Vereinten 
Nationen (im Folgenden „VN“) aufgestellt 
wurden, fördert die Union 
Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, 
dass Zwangsarbeit in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen keinen Platz hat.

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen, legislativen Initiativen und 
Finanzierungsinstrumente, insbesondere 
des Instruments „NDICI/Europa in der 
Welt“, strebt die Union danach, dem 
Einsatz von Zwangsarbeit ein Ende zu 
setzen., ihre Ursachen anzugehen, die 
Zivilgesellschaft in dieser Hinsicht zu 
unterstützen und menschenwürdige 
Arbeit und Arbeitnehmerrechte zu 
fördern, wobei die Politikkohärenz im 
Interesse der Entwicklung und der 
Zusammenarbeit auf allen Ebenen nach 
wie vor ein unverzichtbarer Grundsatz ist, 
um diese politische Maßnahmen in die 
Praxis umzusetzen. Die Sorgfaltspflichten 
von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und die Annahme von 
flankierenden Maßnahmen stellen daher 
wichtige Instrumente dar. Im Einklang mit 
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internationalen Leitlinien und Grundsätzen, 
die von internationalen Organisationen wie 
der IAO, der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (im Folgenden „OECD“) und 
den Vereinten Nationen (im Folgenden 
„VN“) aufgestellt wurden, fördert die 
Union Sorgfaltspflichten, um dafür zu 
sorgen, dass Zwangsarbeit in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen keinen Platz hat.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Mit der Richtlinie zur Bekämpfung 
des Menschenhandels 
(Richtlinie 2011/36/EU) des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 (Richtlinie zur 
Bekämpfung des Menschenhandels) 
wurden die Definition des 
Menschenhandels, einschließlich 
Zwangsarbeit und erzwungener 
Dienstleistungen, harmonisiert und 
Mindeststrafen festgelegt. Sämtliche 
Vorschriften über ein Verbot des 
Inverkehrbringens und der Bereitstellung 
von heimischen oder eingeführten in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf 
dem Unionsmarkt oder der Ausfuhr solcher 
Produkte sowie die Verpflichtung, dafür zu 
sorgen, dass solche Produkte vom 
Unionsmarkt genommen werden (im 
Folgenden „Verbot“), sollten die genannte 
Richtlinie und insbesondere die 
Zuständigkeit der Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden für die Untersuchung und 
Verfolgung von Straftaten im Bereich des 
Menschenhandels, einschließlich der 
Ausbeutung der Arbeitskraft, unberührt 
lassen.

(7) Mit der Richtlinie zur Bekämpfung 
des Menschenhandels 
(Richtlinie 2011/36/EU) des Europäischen 
Parlaments und des Rates21 (Richtlinie zur 
Bekämpfung des Menschenhandels) 
wurden die Definition des 
Menschenhandels, einschließlich 
Zwangsarbeit und erzwungener 
Dienstleistungen, harmonisiert und 
Mindeststrafen festgelegt. Sämtliche 
Vorschriften über ein Verbot des 
Inverkehrbringens und der Bereitstellung 
von heimischen oder eingeführten in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf 
dem Unionsmarkt oder der Ausfuhr solcher 
Produkte sowie die Verpflichtung, dafür zu 
sorgen, dass solche Produkte vom 
Unionsmarkt genommen werden (im 
Folgenden „Verbot“), sollten die genannte 
Richtlinie und insbesondere die 
Zuständigkeit der Strafverfolgungs- und 
Justizbehörden für die Untersuchung und 
Verfolgung von Straftaten im Bereich des 
Menschenhandels, einschließlich der 
Ausbeutung der Arbeitskraft, sowie für die 
Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und den Schutz seiner 
Opfer, insbesondere durch die Stärkung 
der Rechte der Opfer in den Bereichen 
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Straffreiheit, Hilfe und Unterstützung, 
sichere Berichterstattung, 
Beschwerdemechanismen und 
Rechtsbehelfe, einschließlich 
Entschädigung, unberührt lassen.

_________________ _________________
21 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. April 
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
(ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).

21 Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. April 
2011 zur Verhütung und Bekämpfung des 
Menschenhandels und zum Schutz seiner 
Opfer sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates 
(ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1).

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8) [Die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit enthält 
insbesondere horizontale 
Sorgfaltspflichten, um tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, einschließlich 
Zwangsarbeit, und die Umwelt im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
und deren Tochterunternehmen sowie 
deren Wertschöpfungsketten zu ermitteln, 
zu verhindern, zu mindern und darüber 
Rechenschaft abzulegen, und zwar im 
Einklang mit internationalen Standards im 
Bereich Mensch- und Arbeitnehmerrechte 
sowie Umweltübereinkommen. Diese 
Verpflichtungen gelten sowohl für große 
Unternehmen, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten, als auch für kleinere 
Unternehmen in Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 

(8) [Die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit enthält 
insbesondere horizontale 
Sorgfaltspflichten, um tatsächliche und 
potenzielle negative Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, einschließlich 
Zwangsarbeit, und die Umwelt im Rahmen 
der Geschäftstätigkeit von Unternehmen 
und deren Tochterunternehmen sowie 
deren Wertschöpfungsketten zu ermitteln, 
zu verhindern, zu mindern und darüber 
Rechenschaft abzulegen, und zwar im 
Einklang mit internationalen Standards im 
Bereich Mensch- und Arbeitnehmerrechte 
sowie Umweltübereinkommen. Diese 
Verpflichtungen gelten sowohl für große 
Unternehmen, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten, als auch für kleinere 
Unternehmen in Branchen mit hohem 
Schadenspotenzial, die einen bestimmten 
Schwellenwert in Bezug auf die Zahl der 
Beschäftigten und den Nettoumsatz 
überschreiten.22] Zur Sicherstellung der 
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überschreiten.22] Kohärenz mit dieser Richtlinie sind in der 
aktuellen Verordnung eine Erweiterung 
ihres Gegenstands durch einen konkreten 
Verweis auf die Maßnahmen zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflichten sowie 
verschiedene Definitionen, etwa der 
Begriffe „Interessenträger“, 
„Wertschöpfungskette“ oder „Produkte 
mit Zwangsarbeitsrisiko“, vorgesehen, 
während gleichzeitig der Ergreifung von 
Maßnahmen durch die 
Wirtschaftsakteure zur Erfüllung ihrer 
Sorgfaltspflichten als Instrument zur 
wirksamen Umsetzung der Verordnung 
Nachdruck verliehen wird. Somit ergänzt 
die Verordnung das rechtliche und 
politische Instrumentarium der EU für 
die Beseitigung der Ursachen von 
Zwangsarbeit, darunter auch die 
Rechtsvorschriften zur Sorgfaltspflicht.

__________________ __________________
22 Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

22 Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und zur Änderung der 
Richtlinie (EU) 2019/1937 (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(8a) Durchweg erfordert eine wirksame 
Sorgfaltsprüfung die zielführende 
Einbeziehung aller Interessenträger, 
einschließlich der Arbeitnehmer, ihrer 
Vertretungsorganisationen und der 
Mitglieder der Gemeinschaft, da sie am 
besten in der Lage sind, Risiken vor Ort 
zu erkennen und zur Formulierung der 
am besten geeigneten 
Minderungsstrategien beizutragen. Der 
Schwerpunkt sollte darauf liegen, 
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„Hotspots“ zu ermitteln, Prioritäten zu 
setzen und dort zu handeln, wo das Risiko 
von Zwangsarbeit und anderen 
Menschenrechtsverletzungen am größten 
ist, sowohl was die Schwere als auch das 
Ausmaß betrifft. Besonders wichtig sind 
in diesem Zusammenhang die informellen 
Kleinst- und Kleinunternehmen, die an 
den unteren Gliedern der Lieferketten in 
Hochrisikobranchen und -standorten tätig 
sind, vermehrt in der Rohstoffgewinnung 
und -produktion, wo Zwangsarbeit und 
andere Menschenrechtsverletzungen 
häufig am stärksten ausgeprägt sind.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Nach den Artikeln [XX] der 
Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
bestimmte Wirtschaftsakteure jährlich 
nichtfinanzielle Erklärungen 
veröffentlichen, in denen sie über die 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Umwelt-, 
Sozial-, und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte, auch in 
Bezug auf Zwangsarbeit, sowie die 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung berichten.26 [Des Weiteren 
enthält die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen detaillierte Berichtspflichten 
für in ihren Geltungsbereich fallende 
Unternehmen im Hinblick auf die Achtung 
der Menschenrechte, auch in globalen 
Lieferketten. Die Informationen, die die 
Unternehmen über Menschenrechte 
offenlegen, sollten gegebenenfalls auch 
Angaben über Zwangsarbeit in ihren 
Wertschöpfungsketten umfassen.27]

(10) Nach den Artikeln [XX] der 
Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates müssen die 
Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 
bestimmte Wirtschaftsakteure jährlich 
nichtfinanzielle Erklärungen 
veröffentlichen, in denen sie über die 
Auswirkungen ihrer Tätigkeit auf Umwelt-, 
Sozial-, und Arbeitnehmerbelange, die 
Achtung der Menschenrechte, auch in 
Bezug auf Zwangsarbeit, sowie die 
Bekämpfung von Korruption und 
Bestechung berichten.26 [Des Weiteren 
enthält die Richtlinie 20XX/XX/EU über 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen detaillierte Berichtspflichten 
für in ihren Geltungsbereich fallende 
Unternehmen im Hinblick auf die Achtung 
der Menschenrechte, auch in globalen 
Wertschöpfungsketten. Die Informationen, 
die die Unternehmen über Menschenrechte 
offenlegen, sollten gegebenenfalls auch 
Angaben über Zwangsarbeit in ihren 
Wertschöpfungsketten umfassen.27]

__________________ __________________
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26 Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf 
die Angabe nichtfinanzieller und die 
Diversität betreffender Informationen 
durch bestimmte große Unternehmen und 
Gruppen (ABl. XX vom XX.XX.20XX, S. 
XX)

26 Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf 
die Angabe nichtfinanzieller und die 
Diversität betreffender Informationen 
durch bestimmte große Unternehmen und 
Gruppen (ABl. XX vom XX.XX.20XX, S. 
XX)

27 Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2013/34/EU, der 
Richtlinie 2004/109/EG, der Richtlinie 
2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

27 Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 2013/34/EU, der 
Richtlinie 2004/109/EG, der Richtlinie 
2006/43/EG und der Verordnung (EU) Nr. 
537/2014 im Hinblick auf die 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von 
Unternehmen (ABl. XX vom 
XX.XX.20XX, S. XX).

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Wie in der Mitteilung der 
Kommission über menschenwürdige Arbeit 
weltweit29 eingeräumt wird, sind 
ungeachtet der aktuellen politischen 
Maßnahmen und des geltenden 
Rechtsrahmens weitere Maßnahmen 
erforderlich, um das Ziel der Verbannung 
von in Zwangsarbeit hergestellten 
Produkten vom Unionsmarkt zu erreichen 
und somit einen weiteren Beitrag zur 
Bekämpfung der Zwangsarbeit weltweit zu 
leisten.

(12) Wie in der Mitteilung der 
Kommission über menschenwürdige Arbeit 
weltweit29 eingeräumt wird, sind 
ungeachtet der aktuellen politischen 
Maßnahmen und des geltenden 
Rechtsrahmens weitere Maßnahmen 
erforderlich, um das Ziel der Verbannung 
von in Zwangsarbeit hergestellten 
Produkten vom Unionsmarkt zu erreichen 
und somit einen weiteren Beitrag zur 
Bekämpfung der Zwangsarbeit weltweit zu 
leisten. Die Beseitigung von Zwangsarbeit 
kann nur erreicht werden, wenn andere 
Ziele im Zusammenhang mit 
menschenwürdiger Arbeit, wie 
nachhaltiges unternehmerisches 
Handeln, sozialer Dialog, 
Vereinigungsfreiheit, 
Kollektivverhandlungen und Sozialschutz, 
gefördert werden. Im Rahmen der EU-
Agenda für menschenwürdige Arbeit 
verpflichtet sich die EU, Zwangsarbeit zu 
bekämpfen und menschenwürdige Arbeit 
und Arbeitnehmerrechte auch in globalen 
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Lieferketten zu fördern.
__________________ __________________
29 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss: Menschenwürdige Arbeit 
weltweit für einen globalen gerechten 
Übergang und eine nachhaltige Erholung 
(COM(2022) 66 final vom 23. März 2022).

29 Mitteilung der Kommission an das 
Europäische Parlament, den Rat und den 
Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss: Menschenwürdige Arbeit 
weltweit für einen globalen gerechten 
Übergang und eine nachhaltige Erholung 
(COM(2022) 66 final vom 23. März 2022).

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Die Förderung menschenwürdiger 
Arbeit und einer auf den Menschen 
ausgerichteten Zukunft der Arbeit, die die 
Achtung der Grundsätze und der 
Menschenrechte sicherstellt, die 
Förderung des sozialen Dialogs sowie die 
Ratifizierung und wirksame Umsetzung 
der einschlägigen IAO-Übereinkommen 
und -Protokolle, die Stärkung eines 
verantwortungsvollen Managements in 
globalen Lieferketten und der Zugang zu 
sozialem Schutz sind zentrale Prioritäten 
der EU, die im EU-Aktionsplan für 
Menschenrechte und Demokratie 2020-
2024 verankert sind.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 12 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12b) Unternehmen können auch dazu 
beitragen, einige der strukturelleren 
Ursachen von Zwangsarbeit zu 
bekämpfen, die mit ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
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Wertschöpfungsketten im 
Zusammenhang stehen, unter anderem 
mit Maßnahmen zur Förderung fairer 
Einstellungen und der Agenda für 
menschenwürdige Arbeit für alle 
Arbeitnehmer und schutzbedürftigen 
Interessenträger, um so zur Beseitigung 
unlauterer Handelspraktiken beizutragen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um die Wirksamkeit eines solchen 
Verbots zu gewährleisten, sollte es für 
Produkte gelten, bei denen auf einer 
beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz kam. Das Verbot sollte für alle 
Produkte jeglicher Art, einschließlich ihrer 
Bestandteile, gelten, und zwar unabhängig 
von der Branche und vom Ursprung sowie 
davon, ob es sich um heimische oder 
eingeführte Produkte handelt und ob sie 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht 
oder bereitgestellt oder aus dem 
Unionsmarkt ausgeführt werden.

(16) Um die Wirksamkeit eines solchen 
Verbots zu gewährleisten, sollte es für 
Produkte gelten, bei denen auf einer 
beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung, 
Beförderung oder Lagerung, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz kam. Das Verbot sollte für alle 
Produkte jeglicher Art, einschließlich ihrer 
Bestandteile, gelten, und zwar unabhängig 
von der Branche und vom Ursprung sowie 
davon, ob es sich um heimische oder 
eingeführte Produkte handelt und ob sie 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht 
oder bereitgestellt oder aus dem 
Unionsmarkt ausgeführt werden.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (im Folgenden 
„KMU“) verfügen mitunter nur über 
begrenzte Ressourcen und Möglichkeiten, 
um dafür zu sorgen, dass die von ihnen auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 

(18) Kleinstunternehmen sowie kleine 
und mittlere Unternehmen (im Folgenden 
„KMU“) verfügen mitunter nur über 
begrenzte Ressourcen und Möglichkeiten, 
um dafür zu sorgen, dass die von ihnen auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebrachten 
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oder bereitgestellten Produkte frei von 
Zwangsarbeit sind. Die Kommission sollte 
daher Leitlinien zu Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit herausgeben, die 
auch der Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen. Darüber hinaus sollte die 
Kommission Leitlinien zu 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit und zu 
öffentlich verfügbaren Informationen 
herausgeben, um KMU sowie andere 
Wirtschaftsakteure dabei zu unterstützen, 
die Anforderungen in Verbindung mit dem 
Verbot zu erfüllen.

oder bereitgestellten Produkte frei von 
Zwangsarbeit sind. Die Kommission sollte 
daher Leitlinien zu Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit herausgeben, die 
auch der Größe und den Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure Rechnung tragen und 
in denen auf Abhilfemaßnahmen 
verwiesen wird. Darüber hinaus sollte die 
Kommission Leitlinien zu 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit , unter 
Berücksichtigung der IAO-Indikatoren 
für Zwangsarbeit, einschließlich der IAO-
Leitlinien „Hard to see, harder to count – 
Survey guidelines to estimate forced 
labour of adults and children“, zu 
öffentlich verfügbaren Informationen und 
zur Erfassung von Wertschöpfungsketten 
herausgeben, um KMU sowie andere 
Wirtschaftsakteure dabei zu unterstützen, 
die Anforderungen in Verbindung mit dem 
Verbot zu erfüllen. Die Kommission sollte 
ferner Leitlinien für Interessenträger zur 
Einreichung von Beschwerden und zur 
effektiven Mitwirkung an den in der 
Verordnung vorgesehenen Verfahren 
herausgeben.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten den Markt 
überwachen, um Verstöße gegen das 
Verbot festzustellen. Bei der Ernennung 
der dafür zuständigen Behörden sollten die 
Mitgliedstaaten darauf achten, dass diesen 
Behörden ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen und dass deren 
Mitarbeiter über die erforderlichen 
Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, 
insbesondere in Bezug auf 
Menschenrechte, das Management von 
Wertschöpfungsketten und Verfahren zur 
Erfüllung von Sorgfaltspflichten. Die 

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten den Markt 
überwachen, um Verstöße gegen das 
Verbot festzustellen. Bei der Ernennung 
der dafür zuständigen Behörden sollten die 
Mitgliedstaaten darauf achten, dass diesen 
Behörden ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen und dass deren 
Mitarbeiter über die erforderlichen 
Kompetenzen und Kenntnisse und das 
erforderliche Fachwissen verfügen, 
insbesondere in Bezug auf 
Menschenrechte, Zwangsarbeit, das 
Management von Wertschöpfungsketten 
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zuständigen Behörden sollten eng mit den 
nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden sowie 
den Justiz- und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, so zusammenarbeiten, dass 
die Ermittlungen dieser Behörden nicht 
gefährdet sind.

und Verfahren zur Erfüllung von 
Sorgfaltspflichten. Die zuständigen 
Behörden sollten eng mit den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- 
und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, so zusammenarbeiten, dass 
die Ermittlungen dieser Behörden nicht 
gefährdet sind.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 20

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(20) Im Interesse einer besseren 
Wirksamkeit des Verbots sollten die 
zuständigen Behörden den 
Wirtschaftsakteuren eine angemessene 
Frist einräumen, um das Risiko von 
Zwangsarbeit zu erkennen, zu minimieren, 
zu verhindern und zu beseitigen.

(20) Im Interesse einer besseren 
Wirksamkeit des Verbots sollten die 
zuständigen Behörden den 
Wirtschaftsakteuren eine angemessene 
Frist einräumen, um das Risiko von 
Zwangsarbeit zu erkennen, zu verhindern, 
zu minimieren, diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen und es zu beseitigen.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu minimieren, zu 
verhindern oder zu beseitigen. Die 
Erfüllung solcher Sorgfaltspflichten im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu minimieren, zu 
verhindern oder zu beseitigen. Die 
Erfüllung solcher Sorgfaltspflichten im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 
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dazu beitragen, das Risiko von 
Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten 
und Wertschöpfungsketten des 
Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine 
angemessene Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten bedeutet, dass Probleme 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in 
der Wertschöpfungskette im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und internationalen Standards 
ermittelt und angegangen werden. Dies 
wiederum bedeutet, dass keine 
Untersuchung eingeleitet werden sollte, 
wenn nach Ansicht der zuständigen 
Behörde kein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes gegen das Verbot besteht, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 
werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 
beseitigt wird.

dazu beitragen, das Risiko von 
Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten 
und Wertschöpfungsketten des 
Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine 
angemessene Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten bedeutet, dass Probleme 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in 
der Wertschöpfungskette im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und internationalen Standards 
ermittelt und angegangen werden. Dies 
wiederum bedeutet, dass keine 
Untersuchung eingeleitet werden sollte, 
wenn nach Ansicht der zuständigen 
Behörde kein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes gegen das Verbot besteht, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 
werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 
beseitigt wird. Der Umstand, dass 
Verfahren zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht umgesetzt werden, sollte 
allerdings niemals i) als Schutz vor 
Untersuchungen und ii) als Nachweis 
dafür, dass keine Zwangsarbeit zum 
Einsatz kam, dienen sowie niemals iii) die 
einzige Bedingung für die Aufhebung von 
Beschränkungen darstellen.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Es sollte den zuständigen Behörden 
obliegen, auf der Grundlage aller 
Informationen und Beweismittel, die 
während der Untersuchung und der 
Voruntersuchung gesammelt wurden, 
nachzuweisen, dass auf einer beliebigen 
Stufe der Erzeugung, Herstellung, Ernte 
oder Gewinnung eines Produkts, 

(26) Es sollte in erster Linie den 
zuständigen Behörden obliegen, auf der 
Grundlage aller Informationen und 
Beweismittel, die während der 
Untersuchung und der Voruntersuchung 
gesammelt wurden, nachzuweisen, dass auf 
einer beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung eines 
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einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz gekommen ist. Damit das Recht 
der Wirtschaftsakteure auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren gewährleistet 
ist, sollten diese während der gesamten 
Untersuchung die Möglichkeit haben, den 
zuständigen Behörden Informationen zu 
ihrer Verteidigung vorzulegen.

Produkts, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung, 
Zwangsarbeit zum Einsatz gekommen ist. 
Damit das Recht der Wirtschaftsakteure 
auf ein ordnungsgemäßes Verfahren 
gewährleistet ist, sollten diese während der 
gesamten Untersuchung die Möglichkeit 
haben, den zuständigen Behörden 
Informationen zu ihrer Verteidigung 
vorzulegen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 28

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(28) In dieser Entscheidung sollten die 
zuständigen Behörden die Ergebnisse der 
Untersuchung und die diesen zugrunde 
liegenden Informationen aufführen und 
eine angemessene Frist setzen, innerhalb 
derer die Wirtschaftsakteure dem 
Beschluss nachkommen sollten; zudem 
sollten die zuständigen Behörden die 
Informationen angeben, anhand derer das 
Produkt, auf das sich der Beschluss 
bezieht, identifiziert werden kann. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen 
werden, die Durchführungsrechtsakte zu 
erlassen, die erforderlich sind, um die 
Einzelheiten bezüglich der in solchen 
Entscheidungen anzugebenden 
Informationen festzulegen.

(28) In dieser Entscheidung sollten die 
zuständigen Behörden die Ergebnisse der 
Untersuchung und die diesen zugrunde 
liegenden Informationen aufführen und 
eine angemessene Frist setzen, innerhalb 
derer die Wirtschaftsakteure dem 
Beschluss nachkommen sollten; zudem 
sollten die zuständigen Behörden die 
Informationen angeben, anhand derer das 
Produkt, auf das sich der Beschluss 
bezieht, identifiziert werden kann. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen 
werden, die Durchführungsrechtsakte zu 
erlassen, die erforderlich sind, um die 
Einzelheiten bezüglich der in solchen 
Entscheidungen anzugebenden 
Informationen festzulegen. Die 
Entscheidungen der zuständigen 
Behörden sollten öffentlich zugänglich 
gemacht werden.

Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31) Die Wirtschaftsakteure sollten die (31) Die Wirtschaftsakteure sollten die 
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Möglichkeit haben, eine Überprüfung der 
Entscheidung durch die zuständigen 
Behörden zu beantragen, nachdem sie neue 
Informationen vorgelegt haben, aus denen 
hervorgeht, dass nicht davon ausgegangen 
werden kann, dass die betreffenden 
Produkte in Zwangsarbeit hergestellt 
wurden. Die zuständigen Behörden sollten 
ihre Entscheidung widerrufen, wenn sie auf 
der Grundlage dieser neuen Informationen 
feststellen, dass nicht nachgewiesen 
werden kann, dass die Produkte in 
Zwangsarbeit hergestellt wurden.

Möglichkeit haben, eine Überprüfung der 
Entscheidung durch die zuständigen 
Behörden zu beantragen, nachdem sie neue 
einschlägige Informationen vorgelegt 
haben, aus denen hervorgeht, dass nicht 
davon ausgegangen werden kann, dass die 
betreffenden Produkte in Zwangsarbeit 
hergestellt wurden. Die zuständigen 
Behörden sollten ihre Entscheidung 
widerrufen, wenn sie auf der Grundlage 
dieser neuen Informationen feststellen, 
dass nicht nachgewiesen werden kann, dass 
die Produkte in Zwangsarbeit hergestellt 
wurden.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 32

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(32) Jede Person, unabhängig davon, 
ob es sich um eine natürliche oder 
juristische Person oder eine Vereinigung 
ohne Rechtspersönlichkeit handelt, sollte 
die Möglichkeit haben, den zuständigen 
Behörden Informationen vorzulegen, 
wenn sie der Auffassung ist, dass in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte auf 
dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht und 
bereitgestellt werden; zudem sollte sie das 
Recht haben, über das Ergebnis der 
Bewertung der von ihr vorgelegten 
Informationen unterrichtet zu werden.

(32) Die Kommission sollte einen 
zentralen Beschwerdemechanismus für 
Interessenträger einrichten, die der 
Auffassung sind, dass in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt 
in Verkehr gebracht und bereitgestellt 
werden. Beschwerden sollten anonym 
eingereicht werden können, und es sollte 
automatisch eine Schweigepflicht gelten, 
sofern der Beschwerdeführer nichts 
anderes bestimmt. Der 
Beschwerdemechanismus sollte sicher 
und zugänglich sein. Die Interessenträger 
sollten über die Begründung und das 
Ergebnis der Bewertung ihrer 
Beschwerden sowie über alle von den 
zuständigen Behörden im 
Zusammenhang mit ihren Beschwerden 
getroffenen Entscheidungen unterrichtet 
werden.
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Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Informationen, die den 
Zollbehörden derzeit von den 
Wirtschaftsakteuren zur Verfügung gestellt 
werden, enthalten lediglich allgemeine 
Angaben zu den Produkten, jedoch keine 
Angaben zum Hersteller oder Produzenten 
und zu den Produktlieferanten sowie keine 
spezifischen Angaben zu den Produkten. 
Damit die Zollbehörden in der Lage sind, 
auf den Unionsmarkt gelangende oder 
diesen verlassende Produkte zu 
identifizieren, bei denen möglicherweise 
ein Verstoß gegen die Verordnung vorliegt 
und die daher an den Außengrenzen der 
Union aufgehalten werden sollten, sollten 
die Wirtschaftsakteure den Zollbehörden 
Informationen übermitteln, die einen 
Abgleich einer Entscheidung der 
zuständigen Behörden mit dem 
betreffenden Produkt ermöglichen. Dazu 
sollten Informationen über den Hersteller 
oder Produzenten und die 
Produktlieferanten sowie weitere 
Informationen über das Produkt selbst 
zählen. Zu diesem Zweck sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um die Produkte festzulegen, für die solche 
Informationen bereitgestellt werden 
sollten; für die Bereitstellung dieser 
Informationen sollten unter anderem die 
gemäß dieser Verordnung eingerichtete 
Datenbank sowie die Informationen und 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
aus dem Informations- und 
Kommunikationssystem nach Artikel 34 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
(information and communication system 
for market surveillance – im Folgenden 
„ICSMS“) verwendet werden. Darüber 
hinaus sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, die 

(35) Die Informationen, die den 
Zollbehörden derzeit von den 
Wirtschaftsakteuren zur Verfügung gestellt 
werden, enthalten lediglich allgemeine 
Angaben zu den Produkten, jedoch keine 
Angaben zum Hersteller oder Produzenten 
und zu den Produktlieferanten sowie keine 
spezifischen Angaben zu den Produkten. 
Damit die Zollbehörden in der Lage sind, 
auf den Unionsmarkt gelangende oder 
diesen verlassende Produkte zu 
identifizieren, bei denen möglicherweise 
ein Verstoß gegen die Verordnung vorliegt 
und die daher an den Außengrenzen der 
Union aufgehalten werden sollten, sollten 
die Wirtschaftsakteure den Zollbehörden 
Informationen übermitteln, die einen 
Abgleich einer Entscheidung der 
zuständigen Behörden mit dem 
betreffenden Produkt ermöglichen. Dazu 
sollten Informationen über den Hersteller 
oder Produzenten und die 
Produktlieferanten sowie weitere 
Informationen über das Produkt selbst 
zählen. Zu diesem Zweck sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um die Produkte festzulegen, für die solche 
Informationen bereitgestellt werden 
sollten; für die Bereitstellung dieser 
Informationen sollten unter anderem die 
gemäß dieser Verordnung eingerichtete 
Datenbank sowie die Informationen und 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
aus dem Informations- und 
Kommunikationssystem nach Artikel 34 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
(information and communication system 
for market surveillance – im Folgenden 
„ICSMS“) verwendet werden. Darüber 
hinaus sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, die 
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Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
erforderlich sind, um die Einzelheiten 
bezüglich der Informationen festzulegen, 
die die Wirtschaftsakteure dem Zoll zur 
Verfügung stellen müssen. Diese 
Informationen sollten Folgendes umfassen: 
die Beschreibung, den Namen oder die 
Marke des Produkts, die laut den 
Unionsvorschriften erforderlichen 
spezifischen Angaben zur Identifizierung 
des Produkts (z. B. Typ-, Referenz-, 
Modell-, Chargen- oder Seriennummer, die 
auf dem Produkt angebracht oder auf der 
Verpackung oder in einem dem Produkt 
beigefügten Dokument angegeben ist, oder 
eindeutige Kennung des digitalen 
Produktpasses) sowie Angaben zum 
Hersteller oder Produzenten und zu den 
Produktlieferanten, jeweils einschließlich 
ihres Namens, ihres Handelsnamens oder 
ihrer eingetragenen Marke, ihrer 
Kontaktdaten, ihrer eindeutigen 
Kennnummer ihres Landes der 
Niederlassung und, sofern verfügbar, ihrer 
Registrierungs- und 
Identifizierungsnummer für 
Wirtschaftsakteure (EORI-Nummer). Im 
Rahmen der Überprüfung des Zollkodex 
der Union wird erwogen, in den 
zollrechtlichen Vorschriften anzugeben, 
welche Informationen den Zollbehörden 
von den Wirtschaftsakteuren zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um 
diese Verordnung durchzusetzen und im 
weiteren Sinne die Transparenz der 
Lieferkette zu erhöhen.

Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
erforderlich sind, um die Einzelheiten 
bezüglich der Informationen festzulegen, 
die die Wirtschaftsakteure dem Zoll zur 
Verfügung stellen müssen. Diese 
Informationen sollten Folgendes umfassen: 
die Beschreibung, den Namen oder die 
Marke des Produkts, die laut den 
Unionsvorschriften erforderlichen 
spezifischen Angaben zur Identifizierung 
des Produkts (z. B. Typ-, Referenz-, 
Modell-, Chargen- oder Seriennummer, die 
auf dem Produkt angebracht oder auf der 
Verpackung oder in einem dem Produkt 
beigefügten Dokument angegeben ist, oder 
eindeutige Kennung des digitalen 
Produktpasses) sowie Angaben zum 
Hersteller oder Produzenten und zu den 
Produktlieferanten, jeweils einschließlich 
ihres Namens, ihres Handelsnamens oder 
ihrer eingetragenen Marke, ihrer 
Kontaktdaten, ihrer eindeutigen 
Kennnummer ihres Landes der 
Niederlassung und, sofern verfügbar, ihrer 
Registrierungs- und 
Identifizierungsnummer für 
Wirtschaftsakteure (EORI-Nummer). Im 
Rahmen der Überprüfung des Zollkodex 
der Union wird erwogen, in den 
zollrechtlichen Vorschriften anzugeben, 
welche Informationen den Zollbehörden 
von den Wirtschaftsakteuren zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um 
diese Verordnung durchzusetzen und im 
weiteren Sinne die Transparenz der 
Wertschöpfungskette zu erhöhen.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Um eine wirksame Durchsetzung 
des Verbots zu gewährleisten, muss ein 
Netzwerk für eine strukturierte 
Koordinierung und Zusammenarbeit 

(44) Um eine wirksame Durchsetzung 
des Verbots zu gewährleisten, muss ein 
Netzwerk für eine strukturierte 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
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zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Sachverständigen der Zollbehörden sowie 
der Kommission geschaffen werden. Eines 
der Ziele des Netzwerkes sollte auch darin 
bestehen, die Verfahren der zuständigen 
Behörden in der Union zu straffen, die die 
Durchführung gemeinsamer 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten, einschließlich 
gemeinsamer Untersuchung, erleichtern. 
Diese Struktur zur administrativen 
Unterstützung sollte eine Bündelung der 
Ressourcen ermöglichen und ein System 
für die Kommunikation und Information 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission unterhalten und damit zur 
konsequenteren Durchsetzung des Verbots 
beitragen.

zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Sachverständigen der Zollbehörden und 
der Kommission sowie der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte, 
der Europäischen Arbeitsbehörde und 
den sonstigen Agenturen der Union mit 
einschlägiger Expertise in den von der 
Verordnung erfassten Bereichen 
geschaffen werden. Gewerkschaften und 
andere Arbeitnehmervertreter, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger, 
internationale Organisationen und 
zuständige Behörden von Drittländern 
sollen zur Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk eingeladen werden. Eines der 
Ziele des Netzwerkes sollte auch darin 
bestehen, die Verfahren der zuständigen 
Behörden in der Union zu straffen, die die 
Durchführung gemeinsamer 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten, einschließlich 
gemeinsamer Untersuchung, erleichtern. 
Diese Struktur zur administrativen 
Unterstützung sollte eine Bündelung der 
Ressourcen ermöglichen und ein System 
für die Kommunikation und Information 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission unterhalten und damit zu 
Kohärenz bei der Umsetzung und zur 
konsequenteren Durchsetzung des Verbots 
beitragen. Das Netzwerk sollte einen 
Bereich für externe Zusammenarbeit, 
einschließlich einschlägiger 
Konsultationen sowie einer einschlägigen 
Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden von Drittländern sowie mit 
internationalen Organisationen, 
Gewerkschaften, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und 
Menschenrechtsverteidigern, die 
außerhalb der EU tätig sind, umfassen.

Änderungsantrag 28
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Wertschöpfungsketten miteinander 
verflochten sind, gilt es, die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch 
eine effizientere Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots ermöglicht 
würde. Die Kommission sollte in 
geeigneter Weise mit den Behörden von 
Drittländern und mit internationalen 
Organisationen zusammenarbeiten und 
Informationen mit ihnen austauschen, um 
die wirksame Umsetzung des Verbots zu 
verbessern. Die internationale 
Zusammenarbeit mit den Behörden von 
Drittländern sollte in strukturierter Weise 
als Teil der bestehenden Dialogstrukturen 
erfolgen, z. B. im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern 
oder, falls erforderlich, im Rahmen 
spezifischer Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis 
eingerichtet werden.

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Wertschöpfungsketten miteinander 
verflochten sind, gilt es, die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch 
eine effizientere Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots ermöglicht 
würde und die Bemühungen um die 
Bewältigung der Ursachen von 
Zwangsarbeit verstärkt würden. Die EU 
sollte ihre enge Zusammenarbeit mit 
internationalen Organisationen in Form 
gemeinsamer Projekte, technischer Hilfe 
sowie der Finanzierung von Initiativen 
gegen Zwangsarbeit fortsetzen. Die 
Kommission sollte in geeigneter Weise mit 
den Behörden von Drittländern, 
insbesondere mit den Behörden von 
Entwicklungsländern, und mit 
internationalen Organisationen sowie 
weiteren einschlägigen Akteuren, zu 
denen auch die Zivilgesellschaft gehört, 
zusammenarbeiten und Informationen mit 
ihnen austauschen, um die wirksame 
Umsetzung des Verbots zu verbessern. Die 
internationale Zusammenarbeit mit den 
Behörden von Drittländern sollte in 
strukturierter Weise als Teil der 
bestehenden Dialogstrukturen erfolgen, 
z. B. im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern 
und insbesondere mit 
Entwicklungsländern oder, falls 
erforderlich, im Rahmen spezifischer 
Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis eingerichtet 
werden. Team Europa und insbesondere 
den Delegationen der EU soll eine 
zentrale Aufgabe bei dem Ziel zukommen, 
Zwangsarbeit wirksam zu beseitigen sowie 
die Verordnung zu verbreiten und Dritten 
die Möglichkeit zu geben, Informationen 
über das Vorhandensein von 
Zwangsarbeit bei einem bestimmten 
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Produkt zur Verfügung zu stellen. Die EU 
kann im Rahmen ihrer Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik 
gegebenenfalls auch den Einsatz 
restriktiver Maßnahmen gegen Personen 
oder Unternehmen, die an der Förderung 
oder Umsetzung von Zwangsarbeit 
beteiligt sind, ausweiten.

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Diese Verordnung enthält 
Vorschriften, die es Wirtschaftsakteuren 
verbieten, Produkte, die in Zwangsarbeit 
hergestellt wurden, auf dem Unionsmarkt 
in Verkehr zu bringen und bereitzustellen 
oder aus dem Unionsmarkt auszuführen.

1. Diese Verordnung enthält 
Vorschriften, die es Wirtschaftsakteuren 
verbieten, Produkte, die in Zwangsarbeit, 
einschließlich staatlich auferlegter 
Zwangsarbeit, hergestellt wurden, auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr zu bringen und 
bereitzustellen oder aus dem Unionsmarkt 
auszuführen, und stellt (dadurch) sicher, 
dass Wirtschaftsakteure dem Einsatz von 
Zwangsarbeit an den Produktionsstätten 
in ihrer Wertschöpfungskette durch die 
Umsetzung wirksamer Maßnahmen zur 
Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten, 
einschließlich Abhilfemaßnahmen, ein 
Ende zu setzen.

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Bemühungen der 
Wirtschaftsakteure, verbindliche 
Anforderungen, freiwillige Leitlinien, 
Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, 
die dazu dienen, den Einsatz von 
Zwangsarbeit bei Produkten, die auf dem 

(c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Verpflichtungen der 
Wirtschaftsakteure, Arbeitnehmerrechte 
und die Rechte des Kindes bei ihrer 
Geschäftstätigkeit und in ihrer Produkt-
Wertschöpfungskette zu achten und zu 
gewährleisten und verbindliche, im EU-
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Unionsmarkt bereitgestellt oder ausgeführt 
werden sollen, zu ermitteln, zu verhindern, 
zu minimieren oder zu beenden;

Recht und im einzelstaatlichen Recht 
festgelegte Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht, die im Einklang mit den 
Leitprinzipien der Vereinten Nationen für 
Wirtschaft und Menschenrechte sind, 
verpflichtende und freiwillige Leitlinien, 
Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, 
die dazu dienen, den Einsatz von 
Zwangsarbeit bei ihrer Geschäftstätigkeit 
und in ihrer Wertschöpfungskette mit 
Blick auf Produkte, die auf dem 
Unionsmarkt bereitgestellt oder ausgeführt 
werden sollen, zu ermitteln, zu verhindern, 
zu minimieren, diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen oder ihn zu beenden;

Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ca) „den Einsatz von Zwangsarbeit 
beenden“ wirksame Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Ursachen von 
Zwangsarbeit, die einen bestimmten 
Lieferanten betreffen, der den 
Wirtschaftsakteur beliefert, der das 
Produkt auf dem Unionsmarkt in Verkehr 
bringt oder bereitstellt. Dieser Ausdruck 
bedeutet nicht, dass als erstes Mittel die 
Geschäftsbeziehungen beendet werden;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(cb) „Ursachen von Zwangsarbeit“ die 
vielschichtigen grundlegenden Gründe 
für das Auftreten von Zwangsarbeit; 
dabei geht es insbesondere um 
Ausbeutung, Armut, Migration, Preise 
unterhalb der Produktionskosten, 
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fehlende existenzsichernde Einkommen 
und Löhne sowie unlautere 
Einkaufspraktiken;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(f) „Produkt“ jedes Produkt, das einen 
Geldwert hat und als solches Gegenstand 
von Handelsgeschäften sein kann, 
unabhängig davon, ob es gewonnen, 
geerntet, erzeugt oder hergestellt wird, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung auf einer beliebigen 
Stufe seiner Lieferkette;

(f) „Produkt“ jedes Produkt, das einen 
Geldwert hat und als solches Gegenstand 
von Handelsgeschäften sein kann, 
unabhängig davon, ob es gewonnen, 
geerntet, erzeugt, hergestellt, gelagert oder 
befördert wird, einschließlich der ein 
Produkt betreffenden Be- oder 
Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe 
seiner Wertschöpfungskette;

Änderungsantrag 34

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(g) „in Zwangsarbeit hergestelltes 
Produkt“ ein Produkt, bei dem auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, Ernte, 
Erzeugung oder Herstellung insgesamt 
oder teilweise Zwangsarbeit eingesetzt 
wurde, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung auf 
einer beliebigen Stufe seiner Lieferkette;

(g) „in Zwangsarbeit hergestelltes 
Produkt“ ein Produkt, bei dem auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, Ernte, 
Erzeugung, Herstellung, Lagerung oder 
Beförderung insgesamt oder teilweise 
Zwangsarbeit eingesetzt wurde, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung auf einer beliebigen 
Stufe seiner Wertschöpfungskette;

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ga) „Wertschöpfungskette“ eine 
Wertschöpfungskette im Sinne von 
Artikel 3 der Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit, sofern zutreffend;

Änderungsantrag 36

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(k) „Produktlieferant“ jede natürliche 
oder juristische Person oder 
Personenvereinigung in der Lieferkette, die 
ein Produkt ganz oder teilweise gewinnt, 
erntet, erzeugt oder herstellt oder an der ein 
Produkt betreffenden Be- oder 
Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe 
seiner Lieferkette beteiligt ist, ob als 
Hersteller oder anderweitig;

(k) „Produktlieferant“ jede natürliche 
oder juristische Person oder 
Personenvereinigung in der 
Wertschöpfungskette, die ein Produkt ganz 
oder teilweise gewinnt, erntet, erzeugt, 
herstellt, lagert oder befördert oder an der 
ein Produkt betreffenden Be- oder 
Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe 
seiner Wertschöpfungskette beteiligt ist, 
ob als Hersteller oder anderweitig;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ma) „Interessenträger“
(i) die Beschäftigten des 
Wirtschaftsakteurs, die Beschäftigten 
seiner Tochterunternehmen und an der 
Wertschöpfungskette beteiligte 
Arbeitnehmer, einschließlich 
Kleinbetriebe und informelle 
Arbeitnehmer, und andere 
Einzelpersonen, Gruppen, 
Gemeinschaften oder Unternehmen, 
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Organisationen der Zivilgesellschaft 
sowie Gewerkschaften und andere 
Arbeitnehmervertreter, deren Rechte oder 
Interessen durch den Einsatz von 
Zwangsarbeit durch den 
Wirtschaftsakteur, seine 
Tochterunternehmen und ihre 
Geschäftsbeziehungen, einschließlich im 
Wege der Wertschöpfungskette, 
beeinträchtigt werden oder beeinträchtigt 
werden könnten;
(ii) andere natürliche oder juristische 
Personen, die sich im Rahmen ihres 
satzungsgemäßen Zwecks oder 
anderweitig für Belange, die im 
Zusammenhang mit dieser Verordnung 
stehen, einsetzen oder sie fördern, 
vertreten, schützen und verteidigen;

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(mb) „schutzbedürftige 
Interessenträger“ schutzbedürftige 
Interessenträger im Sinne von Artikel 3 
der Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit, sofern zutreffend;

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe m c (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(mc) „substanzielle Zusammenarbeit 
mit Interessenträgern“ ein interaktives, 
reaktives, fortlaufendes und 
gleichstellungsorientiertes Verfahren der 
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Zusammenarbeit mit potenziell 
betroffenen Lieferanten, Arbeitnehmern 
und den sie vertretenden Organisationen 
sowie weiteren Interessenträgern, wie 
etwa Organisationen der Zivilgesellschaft, 
einschließlich Gewerkschaften und 
nichtstaatlichen Organisationen, und 
lokalen Gemeinschaften, wobei 
schutzbedürftigen Interessenträgern 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken 
ist;

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe n

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(n) „begründeter Verdacht“ einen 
fundierten, auf objektiven und 
überprüfbaren Informationen beruhenden 
Grund für den Verdacht der zuständigen 
Behörden, dass Produkte wahrscheinlich 
in Zwangsarbeit hergestellt wurden;

(n) „begründeter Verdacht“ einen 
fundierten, auf objektiven und 
überprüfbaren Informationen beruhenden 
Grund für den Verdacht der zuständigen 
Behörden, dass bei der Erzeugung oder 
Beförderung von Produkten 
wahrscheinlich Zwangsarbeit eingesetzt 
wurde;

Änderungsantrag 41

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe s a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(sa) „KMU“ Kleinstunternehmen 
sowie kleine und mittlere Unternehmen 
im Sinne der Richtlinie 2013/34/EU;

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ua) „Gebiete mit 
Zwangsarbeitsrisiken“ Länder oder 
Regionen, in denen es in einer gesamten 
Produktgruppe oder an einer 
Produktionsstätte in einer spezifischen 
Branche nachweislich weitverbreitete 
und/oder systemische Zwangsarbeit, 
einschließlich staatlich auferlegter 
Zwangsarbeit, gibt;

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe u b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(ub) „Produkte mit 
Zwangsarbeitsrisiko“ Produkte aus den 
Gebieten mit Zwangsarbeitsrisiko sowie 
Produkte, die im Zusammenhang mit den 
in der Richtlinie 20XX/XX/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
über die Sorgfaltspflichten von 
Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit genannten und in der 
Datenbank gemäß Artikel 11 erfassten 
Wirtschaftszweigen mit hohem Risiko 
stehen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Voruntersuchung Voruntersuchung

1. Die zuständigen Behörden 
verfolgen bei der Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, einen risikobasierten 

1. Die zuständigen Behörden 
verfolgen bei der Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, einen risikobasierten 
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Ansatz. Diese Bewertung stützt sich auf 
alle ihnen zur Verfügung stehenden 
einschlägigen Informationen, darunter:

Ansatz. Diese Bewertung erfolgt unter 
Heranziehung der Indikatoren für 
Zwangsarbeit der Internationalen 
Arbeitsorganisation, die von der 
Kommission gemäß Artikel 23 
auszuführen sind, und stützt sich auf alle 
ihnen zur Verfügung stehenden 
einschlägigen Informationen, darunter:

(a) Mitteilungen natürlicher oder 
juristischer Personen oder von 
Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit 
gemäß Artikel 10;

(a) Beschwerden von 
Interessenträgern gemäß Artikel 10;

(b) Risikoindikatoren und sonstige 
Informationen gemäß Artikel 23 
Buchstaben b und c;

(b) Risikoindikatoren und sonstige 
Informationen gemäß Artikel 23 
Buchstaben b und c;

(c) die Datenbank gemäß Artikel 11; (c) die Datenbanken gemäß Artikel 11 
und Artikel 11a;

(d) Informationen und Entscheidungen, 
die in das in Artikel 22 Absatz 1 genannte 
Informations- und Kommunikationssystem 
eingespeist wurden, einschließlich früherer 
Fälle der Einhaltung oder Nichteinhaltung 
des Artikels 3 durch einen 
Wirtschaftsakteur;

(d) Informationen und Entscheidungen, 
die in das in Artikel 22 Absatz 1 genannte 
Informations- und Kommunikationssystem 
eingespeist wurden, einschließlich früherer 
Fälle der Einhaltung oder Nichteinhaltung 
des Artikels 3 durch einen 
Wirtschaftsakteur;

(e) erforderlichenfalls von der 
zuständigen Behörde bei anderen 
einschlägigen Behörden angeforderte 
Informationen darüber, ob die zu 
bewertenden Wirtschaftsakteure gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften der 
Union oder der Mitgliedstaaten, in denen 
Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind, der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit 
unterliegen und dieser nachkommen.

(e) erforderlichenfalls von der 
zuständigen Behörde bei anderen 
einschlägigen Behörden angeforderte 
Informationen darüber, ob die zu 
bewertenden Wirtschaftsakteure gemäß 
den geltenden Rechtsvorschriften der EU 
oder der Mitgliedstaaten, in denen 
Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind, der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf Zwangsarbeit 
unterliegen und dieser nachkommen.

2. Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden auf die 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte, und berücksichtigen die 
Größe und die wirtschaftlichen 

2. Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden auf die 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
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Ressourcen der Wirtschaftsakteure, die 
Menge der betreffenden Produkte sowie 
das Ausmaß mutmaßlicher Zwangsarbeit.

mutmaßlicher Zwangsarbeit.

3. Bevor die zuständige Behörde eine 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 
einleitet, fordert sie von den zu 
bewertenden Wirtschaftsakteuren 
Informationen über die Maßnahmen an, die 
ergriffen wurden, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren oder zu 
beenden, unter anderem auf der Grundlage

3. Bevor die zuständige Behörde eine 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 
einleitet, fordert sie von den zu 
bewertenden Wirtschaftsakteuren 
Informationen über die Maßnahmen an, die 
ergriffen wurden, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren, diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen, für Schutz zu sorgen 
und es zu beenden, unter anderem auf der 
Grundlage

(a) der geltenden Rechtsvorschriften 
der Union oder der Mitgliedstaaten, in 
denen Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind;

(a) der geltenden Rechtsvorschriften 
der EU oder der Mitgliedstaaten, in denen 
Sorgfaltspflichten und 
Transparenzanforderungen in Bezug auf 
Zwangsarbeit festgelegt sind;

(b) der von der Kommission gemäß 
Artikel 23 Buchstabe a herausgegebenen 
Leitlinien;

(b) der von der Kommission gemäß 
Artikel 23 Buchstabe a herausgegebenen 
Leitlinien;

(c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der IAO, der 
OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen zur 
Sorgfaltspflicht;

(c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der IAO, der 
OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen zur 
Sorgfaltspflicht;

(d) sonstiger Sorgfaltspflichten in 
Bezug auf Zwangsarbeit.

(d) sonstiger Anforderungen an die 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit.

4. Die Wirtschaftsakteure reagieren 
auf die Aufforderung der in Absatz 3 
genannten zuständigen Behörde und 
übermitteln ihre Antwort innerhalb von 
15 Arbeitstagen ab dem Tag, an dem sie 
die Aufforderung erhalten haben. Die 
Wirtschaftsakteure können den zuständigen 
Behörden alle sonstigen Informationen 
übermitteln, die sie für die Zwecke dieses 
Artikels für nützlich erachten.

4. Die Wirtschaftsakteure reagieren 
auf die Aufforderung der in Absatz 3 
genannten zuständigen Behörde und 
übermitteln ihre Antwort innerhalb von 
15 Arbeitstagen ab dem Tag, an dem sie 
die Aufforderung erhalten haben. Die 
Wirtschaftsakteure können den zuständigen 
Behörden alle sonstigen Informationen 
übermitteln, die sie für die Zwecke dieses 
Artikels für nützlich erachten.

5. Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach 
Erhalt der von den Wirtschaftsakteuren 
gemäß Absatz 4 übermittelten 

5. Innerhalb von 30 Arbeitstagen nach 
Erhalt der von den Wirtschaftsakteuren 
gemäß Absatz 4 übermittelten 
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Informationen schließen die zuständigen 
Behörden die Voruntersuchung ab, indem 
sie feststellen, ob auf der Grundlage der 
Bewertung gemäß Absatz 1 und der von 
den Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen ein 
begründeter Verdacht auf einen Verstoß 
gegen Artikel 3 besteht.

Informationen schließen die zuständigen 
Behörden die Voruntersuchung ab, indem 
sie feststellen, ob auf der Grundlage der 
Bewertung gemäß Absatz 1 und der von 
den Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen ein 
begründeter Verdacht auf einen Verstoß 
gegen Artikel 3 besteht.

6. Weist der Wirtschaftsakteur anhand 
von Feststellungen zu Auswirkungen von 
Zwangsarbeit in seiner Lieferkette nach, 
dass er seine Sorgfaltspflicht ausübt, und 
ergreift er Maßnahmen und führt 
Maßnahmen durch, die geeignet und 
wirksam sind, Zwangsarbeit innerhalb 
kurzer Zeit zu beenden, so berücksichtigt 
die zuständige Behörde dies in 
angemessener Weise.

6. weist der Wirtschaftsakteur anhand 
von Feststellungen zu Auswirkungen von 
Zwangsarbeit in seiner 
Wertschöpfungskette nach, dass er seine 
Sorgfaltspflicht ausübt, und ergreift er 
Maßnahmen und führt Maßnahmen durch, 
die geeignet und wirksam sind, 
Zwangsarbeit innerhalb kurzer Zeit zu 
beenden und diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen, so berücksichtigt die zuständige 
Behörde dies in angemessener Weise. Hat 
der Wirtschaftsakteur nach Ende dieses 
Zeitraums nicht nachgewiesen, dass die 
Zwangsarbeit beseitigt und Abhilfe 
geschaffen wurde, erklärt die zuständige 
Behörde, dass ein begründeter Verdacht 
auf einen Verstoß gegen Artikel 3 besteht.

7. Sind die zuständigen Behörden auf 
der Grundlage der Bewertung nach 
Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt, zum Beispiel weil unter 
anderem die geltenden Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert 
und beendet, leiten sie keine Untersuchung 
nach Artikel 5 ein und unterrichten die von 
der Bewertung betroffenen 
Wirtschaftsakteure entsprechend.

7. Sind die zuständigen Behörden auf 
der Grundlage der Bewertung nach 
Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt, zum Beispiel weil unter 
anderem die geltenden Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert 
und beendet sowie diesbezüglich Abhilfe 
schafft, leiten sie keine Untersuchung nach 
Artikel 5 ein und unterrichten die von der 
Bewertung betroffenen Wirtschaftsakteure 
entsprechend.

Änderungsantrag 45
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Untersuchungen Untersuchungen

1. Die zuständigen Behörden, die nach 
Artikel 4 Absatz 5 feststellen, dass ein 
begründeter Verdacht auf einen Verstoß 
gegen Artikel 3 vorliegt, beschließen, eine 
Untersuchung in Bezug auf die 
betreffenden Produkte und 
Wirtschaftsakteure einzuleiten.

1. Die zuständigen Behörden, die nach 
Artikel 4 Absatz 5 feststellen, dass ein 
begründeter Verdacht auf einen Verstoß 
gegen Artikel 3 vorliegt, beschließen, eine 
Untersuchung in Bezug auf die 
betreffenden Produkte und 
Wirtschaftsakteure einzuleiten.

2. Die zuständigen Behörden, die eine 
Untersuchung nach Absatz 1 einleiten, 
unterrichten die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach dem Datum des 
Beschlusses über die Einleitung einer 
solchen Untersuchung über Folgendes:

2. Die zuständigen Behörden, die eine 
Untersuchung nach Absatz 1 einleiten, 
unterrichten die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach dem Datum des 
Beschlusses über die Einleitung einer 
solchen Untersuchung über Folgendes:

(a) die Einleitung der Untersuchung 
und ihre möglichen Folgen;

(a) die Einleitung der Untersuchung 
und ihre möglichen Folgen;

(b) die Waren, die Gegenstand der 
Untersuchung sind;

(b) die Waren, die Gegenstand der 
Untersuchung sind;

(c) die Gründe für die Einleitung der 
Untersuchung, es sei denn, dies gefährdet 
das Ergebnis der Untersuchung;

(c) die Gründe für die Einleitung der 
Untersuchung, es sei denn, dies gefährdet 
das Ergebnis der Untersuchung;

(d) die Möglichkeit für die 
Wirtschaftsakteure, der zuständigen 
Behörde weitere Unterlagen oder 
Informationen vorzulegen, und das Datum, 
bis zu dem diese Informationen vorzulegen 
sind.

(d) die Möglichkeit für die 
Wirtschaftsakteure, der zuständigen 
Behörde weitere Unterlagen oder 
Informationen vorzulegen, und das Datum, 
bis zu dem diese Informationen vorzulegen 
sind.

3. Die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure übermitteln 
den zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen alle Informationen, die für die 
Untersuchung relevant und erforderlich 
sind, einschließlich Informationen zur 
Identifizierung der zu untersuchenden 
Produkte, des Herstellers oder Erzeugers 
dieser Produkte und der Produktlieferanten. 
Bei ihrem Ersuchen um diese 
Informationen gehen die zuständigen 
Behörden so weit wie möglich wie folgt 

3. Die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure übermitteln 
den zuständigen Behörden auf deren 
Ersuchen alle vollständigen und 
stichhaltigen Nachweise, die für die 
Untersuchung relevant und erforderlich 
sind, einschließlich Informationen zur 
Identifizierung der zu untersuchenden 
Produkte, des Herstellers oder Erzeugers 
dieser Produkte und der Produktlieferanten. 
Bei ihrem Ersuchen um diese 
Informationen gehen die zuständigen 
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vor: Behörden so weit wie möglich wie folgt 
vor:

(a) sie priorisieren die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte und

(a) sie priorisieren die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte und

(b) sie berücksichtigen die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
der mutmaßlichen Zwangsarbeit.

(b) sie berücksichtigen die Größe und 
die Ressourcen der Wirtschaftsakteure, die 
Menge der betreffenden Produkte, das 
Ausmaß der mutmaßlichen Zwangsarbeit 
sowie den Kontext, insbesondere in 
Entwicklungsländern, in dem diese 
Wirtschaftsakteure, ihre 
Tochterunternehmen und ihre 
Geschäftspartner tätig sind.

4. Die Wirtschaftsakteure übermitteln 
die Informationen innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach dem Ersuchen nach 
Absatz 3 oder stellen einen begründeten 
Antrag auf Fristverlängerung.

4. Die Wirtschaftsakteure übermitteln 
die Informationen innerhalb von 
15 Arbeitstagen nach dem Ersuchen nach 
Absatz 3 oder stellen einen begründeten 
Antrag auf Fristverlängerung.

4a. Bei Produkten, die gemäß 
Artikel 11 vermutlich in Zwangsarbeit 
hergestellt wurden, informiert die 
zuständige Behörde den 
Wirtschaftsakteur und legt eine Frist fest, 
innerhalb welcher er nachweisen muss, 
dass für die betreffenden Produkte keine 
Zwangsarbeit eingesetzt wurde und dass 
Maßnahmen zur Erfüllung seiner 
Sorgfaltspflichten, einschließlich 
Abhilfemaßnahmen, ergriffen wurden.

5. Bei der Entscheidung über die 
Fristen nach diesem Artikel 
berücksichtigen die zuständigen Behörden 
die Größe und die wirtschaftlichen 
Ressourcen der betreffenden 
Wirtschaftsakteure.

5. Bei der Entscheidung über die 
Fristen nach diesem Artikel 
berücksichtigen die zuständigen Behörden 
die Größe und die Ressourcen der 
betreffenden Wirtschaftsakteure.

5a. Während der Untersuchungsphase 
trifft die zuständige Behörde die 
erforderlichen Vorkehrungen, 
einschließlich einer vorläufigen 
Aussetzung des Verkehrs der betroffenen 
Produkte auf dem EU-Markt, um die 
Wirksamkeit ihrer endgültigen 
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Entscheidung zu gewährleisten.
5b. Sobald die zuständige Behörde 
eine Untersuchung einleitet, bewertet sie 
die möglichen Auswirkungen einer nach 
Artikel 6 Absatz 4 zu treffenden 
Entscheidung auf die betroffenen 
Arbeitnehmer und Partnerländer, aber 
auch auf die Wirtschaftsakteure, wobei 
sie deren Größe und Ressourcen 
Rechnung trägt. Die Bewertung erfolgt 
unter angemessener Einbeziehung der 
relevanten Interessenträger sowie in 
Abstimmung mit Behörden der 
betroffenen oder potenziell betroffenen 
Drittländer und insbesondere 
Entwicklungsländern.
5c. Die zuständigen Behörden 
können, wenn es nicht möglich war, 
Informationen und Nachweise nach 
Artikel 4 Absätze 1 oder 4 einzuholen, auf 
der Grundlage anderer verfügbarer 
Informationen zu dem Schluss kommen, 
dass ein begründeter Verdacht vorliegt.

6. Die zuständigen Behörden können 
alle erforderlichen Kontrollen und 
Überprüfungen einschließlich 
Untersuchungen in Drittländern 
durchführen, sofern die betreffenden 
Wirtschaftsakteure ihre Zustimmung 
erteilen und die Regierung des 
Mitgliedstaats oder Drittlands, in dem die 
Überprüfungen stattfinden sollen, offiziell 
unterrichtet wurde und keine Einwände 
erhebt.

6. Die zuständigen Behörden können 
alle erforderlichen Kontrollen und 
Überprüfungen einschließlich 
Untersuchungen in Drittländern 
durchführen, ohne dies den betreffenden 
Wirtschaftsakteuren vorher ankündigen 
zu müssen, sofern eine Vorankündigung 
nicht zur Gewährleistung der 
Wirksamkeit der Kontrollen und 
Überprüfungen erforderlich ist und die 
Regierung des Mitgliedstaats oder 
Drittlands, in dem die Überprüfungen 
stattfinden sollen, offiziell unterrichtet 
wurde und innerhalb eines bestimmten 
Zeitraums keine Einwände erhebt.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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3. Können die zuständigen Behörden 
keinen Verstoß gegen Artikel 3 feststellen, 
erlassen sie eine Entscheidung zur 
Einstellung der Untersuchung und setzen 
den Wirtschaftsakteur davon in Kenntnis.

3. Können die zuständigen Behörden 
keinen Verstoß gegen Artikel 3 feststellen, 
erlassen sie eine Entscheidung zur 
Einstellung der Untersuchung und setzen 
den Wirtschaftsakteur davon in Kenntnis. 
Durch die Einstellung der Untersuchung 
aus Mangel an Beweisen wird das Recht 
der zuständigen Behörde, eine neue 
Untersuchung in Bezug auf dasselbe 
Produkt einzuleiten, falls neue 
Informationen zur Verfügung gestellt 
werden, nicht ausgeschlossen.

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4a. Unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Folgenabschätzung gemäß 
Artikel 5 Absatz 5b sowie anderer im 
Laufe der Untersuchung gesammelter 
Informationen ist die zuständige Behörde 
befugt, eine Entscheidung zu erlassen, mit 
welcher der Wirtschaftsakteur 
aufgefordert wird, umgehend wirksame 
Maßnahmen zur Erfüllung seiner 
Sorgfaltspflichten zu ergreifen und 
umzusetzen, um auf diese Weise 
Zwangsarbeit in seiner Produkt-
Wertschöpfungskette zu verhindern, zu 
minimieren, diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen und sie zu beseitigen.

Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Erbringen die Wirtschaftsakteure 
gegenüber den zuständigen Behörden den 
Nachweis, dass sie der Entscheidung nach 

6. Erbringen die Wirtschaftsakteure 
gegenüber den zuständigen Behörden den 
Nachweis, dass sie der Entscheidung nach 
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Absatz 4 nachgekommen sind und 
Zwangsarbeit in Bezug auf die 
betreffenden Produkte in ihren 
Geschäftstätigkeiten oder ihrer Lieferkette 
unterbunden haben, so widerrufen die 
zuständigen Behörden ihre Entscheidung 
mit Wirkung für die Zukunft und 
unterrichten die Wirtschaftsakteure 
darüber.

Absatz 4 und Absatz 4a nachgekommen 
sind und Zwangsarbeit in Bezug auf die 
betreffenden Produkte in ihren 
Geschäftstätigkeiten oder ihrer 
Wertschöpfungskette unterbunden haben 
und nachweislich den Opfern, die 
Zwangsarbeit leisten mussten, 
Wiedergutmachung geleistet haben, so 
widerrufen die zuständigen Behörden ihre 
Entscheidung mit Wirkung für die Zukunft 
und unterrichten die Wirtschaftsakteure 
darüber.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6a. Um Zwangsarbeit auszumerzen, 
ermöglichen die Leitlinien der 
Kommission für die Sorgfaltspflichten 
von Unternehmen aus der EU den 
Ausstieg aus einer Geschäftsbeziehung 
ausschließlich als letztes Mittel, im 
Einklang mit den Leitprinzipien der 
Vereinten Nationen für Wirtschaft und 
Menschenrechte.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Inhalt der Entscheidung Inhalt der Entscheidung

1. Die Entscheidung gemäß Artikel 6 
Absatz 4 hat Folgendes zu enthalten:

1. Die Entscheidung gemäß Artikel 6 
Absatz 4 hat Folgendes zu enthalten:

(a) die Ergebnisse der Untersuchung 
und die den Feststellungen zugrunde 
liegenden Informationen;

(a) die Ergebnisse der Untersuchung 
und die den Feststellungen zugrunde 
liegenden Informationen, einschließlich 
der vom Wirtschaftsakteur umzusetzenden 
Maßnahmen zur Erfüllung seiner 
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Sorgfaltspflichten und der potenziellen 
Auswirkungen der Entscheidungen der 
zuständigen Behörde;

(b) eine angemessene, 30 Arbeitstage 
nicht unterschreitende Frist, in der die 
Wirtschaftsakteure der Anordnung 
nachkommen müssen und deren Dauer 
nicht länger sein darf als erforderlich, um 
die betreffenden Produkte vom Markt zu 
nehmen. Bei der Festsetzung einer solchen 
Frist berücksichtigt die zuständige Behörde 
die Größe und die wirtschaftlichen 
Ressourcen des Wirtschaftsakteurs;

(b) eine angemessene, 30 Arbeitstage 
nicht unterschreitende Frist, in der die 
Wirtschaftsakteure der Anordnung 
nachkommen müssen und deren Dauer 
nicht länger sein darf als erforderlich, um 
die betreffenden Produkte vom Markt zu 
nehmen. Bei der Festsetzung einer solchen 
Frist berücksichtigt die zuständige Behörde 
die Größe und die Ressourcen des 
Wirtschaftsakteurs. Dem 
Wirtschaftsakteur ist eine angemessene 
Frist für die wirksame Umsetzung der in 
Artikel 6 Absatz 4a vorgesehenen 
Maßnahmen zur Erfüllung seiner 
Sorgfaltspflichten, einschließlich der 
Schaffung von Abhilfe für betroffene 
Arbeitnehmer, einzuräumen;

(c) alle relevanten Informationen, 
insbesondere die zur Identifizierung des 
von der Entscheidung betroffenen Produkts 
notwendigen Angaben, einschließlich der 
Angaben zum Hersteller oder Erzeuger und 
zu den Produktlieferanten;

(c) alle relevanten Informationen, 
insbesondere die zur Identifizierung des 
von der Entscheidung betroffenen Produkts 
notwendigen Angaben, einschließlich der 
Angaben zum Hersteller oder Erzeuger und 
zu den Produktlieferanten;

(d) soweit verfügbar und anwendbar, 
die nach den zollrechtlichen Vorschriften 
im Sinne des Artikels 5 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
erforderlichen Informationen.

(d) soweit verfügbar und anwendbar, 
die nach den zollrechtlichen Vorschriften 
im Sinne des Artikels 5 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 
erforderlichen Informationen.

2. Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Präzisierung 
der einzelnen Elemente der in die 
Entscheidungen aufzunehmenden 
Informationen. Dazu gehören in jedem Fall 
Angaben zu den Informationen, die den 
Zollbehörden gemäß Artikel 16 Absatz 3 
zur Verfügung zu stellen sind. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem Prüfverfahren nach Artikel 29 
erlassen.

2. Die Kommission erlässt 
Durchführungsrechtsakte zur Präzisierung 
der einzelnen Elemente der in die 
Entscheidungen aufzunehmenden 
Informationen. Dazu gehören in jedem Fall 
Angaben zu den Informationen, die den 
Zollbehörden gemäß Artikel 16 Absatz 3 
zur Verfügung zu stellen sind. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem Prüfverfahren nach Artikel 29 
erlassen.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung



PE746.734v02-00 234/308 RR\1289168DE.docx

DE

Artikel 8 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Ein Überprüfungsantrag, der eine 
nach Artikel 6 Absatz 4 erlassene 
Entscheidung betrifft, muss neue 
Informationen enthalten, die der 
zuständigen Behörde im Rahmen der 
Untersuchung noch nicht zur Kenntnis 
gebracht wurden. Mit dem 
Überprüfungsantrag wird die Durchsetzung 
der nach Artikel 6 Absatz 4 erlassenen 
Entscheidung aufgeschoben, bis die 
zuständige Behörde über den Antrag auf 
Überprüfung entschieden hat.

2. Ein Überprüfungsantrag, der eine 
nach Artikel 6 Absatz 4 erlassene 
Entscheidung betrifft, muss relevante neue 
Informationen enthalten, die der 
zuständigen Behörde im Rahmen der 
Untersuchung aus anderen Gründen als 
Fahrlässigkeit noch nicht zur Kenntnis 
gebracht wurden. Mit dem 
Überprüfungsantrag wird die Durchsetzung 
der nach Artikel 6 Absatz 4 erlassenen 
Entscheidung aufgeschoben, bis die 
zuständige Behörde über den Antrag auf 
Überprüfung entschieden hat.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 9 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Kommission stellt die in 
Absatz 1 Buchstaben c, d, e und g 
aufgeführten Entscheidungen und 
Widerrufungen auf einer eigens dafür 
eingerichteten Website zur Verfügung.

2. Die Kommission stellt die in 
Absatz 1 aufgeführten Entscheidungen und 
Widerrufungen auf einer eigens dafür 
eingerichteten Website zur Verfügung.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Übermittlung von Informationen über 
Verstöße gegen Artikel 3

Beschwerdeverfahren mit Blick auf 
Verstöße gegen Artikel 3

-1. Die Kommission richtet einen 
zentralen Mechanismus für die 
Einreichung von Beschwerden durch die 
Interessenträger über mutmaßliche 
Verstöße gegen Artikel 3 ein. Die 
Beschwerden können anonym eingereicht 
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werden. Das Beschwerdeverfahren sollte 
sicher und zugänglich sein, und es sollte 
dabei sichergestellt werden, dass die 
Identität des Beschwerdeführers nicht 
ohne ausdrückliche Zustimmung 
offengelegt wird.

1. Den zuständigen Behörden von 
natürlichen oder juristischen Personen 
oder Vereinigungen ohne 
Rechtspersönlichkeit vorgelegte 
Mitteilungen über mutmaßliche Verstöße 
gegen Artikel 3 müssen Informationen 
über die betroffenen Wirtschaftsakteure 
oder Produkte enthalten und durch Belege 
untermauert sein.

1. Beschwerden müssen 
Informationen über die betroffenen 
Wirtschaftsakteure, Produkte, 
Produktionsstätten und Hochrisikogebiete 
enthalten und durch Belege untermauert 
sein.

1a. Die Kommission legt die Regeln 
und Verfahren für die Zuweisung von 
Beschwerden an die zuständigen 
Behörden fest, wobei den spezifischen 
Umständen der Beschwerde, dem Sitz des 
Wirtschaftsakteurs und den Kapazitäten 
der zuständigen Behörden in den 
betroffenen Mitgliedstaaten Rechnung 
getragen wird.

2. Die zuständige Behörde unterrichtet 
die in Absatz 1 genannten Personen oder 
Vereinigungen so bald wie möglich über 
das Ergebnis der Bewertung ihrer 
Mitteilung.

2. Die zuständige Behörde unterrichtet 
den in Absatz 1 genannten 
Beschwerdeführer so bald wie möglich 
über das Ergebnis der Begründung und 
Bewertung seiner Beschwerde sowie über 
alle in Artikel 9 genannten 
Entscheidungen.

3. Für die Meldung von Verstößen 
gegen diese Verordnung und den Schutz 
von Personen, die solche Verstöße melden, 
kommt die Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates39 
zur Anwendung.

3. Für die Meldung von Verstößen 
gegen diese Verordnung und den Schutz 
von Interessenträgern, die solche Verstöße 
melden, kommt die Richtlinie (EU) 
2019/1937 des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Anwendung.

__________________ __________________
39 Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 
26.11.2019, S. 17).

39 Richtlinie (EU) 2019/1937 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 23. Oktober 2019 zum Schutz von 
Personen, die Verstöße gegen das 
Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 
26.11.2019, S. 17).
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Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Datenbank für Bereiche und Produkte mit 
Zwangsarbeitsrisiko

Bereiche und Produkte mit 
Zwangsarbeitsrisiko

1. Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 
dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, überprüfbare 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten oder in Bezug auf 
bestimmte Produkte bereitzustellen. Die 
Datenbank stützt sich auf die Leitlinien 
nach Artikel 23 Buchstaben a, b und c 
sowie auf einschlägige externe 
Informationsquellen, unter anderem von 
internationalen Organisationen und 
Behörden von Drittländern.

1. Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 
dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, überprüfbare, 
faktengestützte und regelmäßig 
aktualisierte Datenbank über das 
Zwangsarbeitsrisiko, einschließlich bei von 
staatlichen Behörden auferlegter 
Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten oder in Bezug auf 
bestimmte Produkte bereitzustellen. Die 
Datenbank stützt sich auf die Leitlinien 
nach Artikel 23 Buchstaben a, b und c 
sowie auf einschlägige externe 
Informationsquellen, unter anderem von 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
internationalen Organisationen und 
Behörden von Drittländern.

2. Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank spätestens 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung von den 
externen Experten öffentlich zugänglich 
gemacht wird.

2. Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank spätestens 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung von den 
externen Experten öffentlich zugänglich 
gemacht wird. Die Datenbank muss 
transparent und leicht zugänglich sein.

3. Wirtschaftsakteure, die Produkte in 
Verkehr bringen, auf dem Unionsmarkt 
bereitstellen oder ausführen, die nicht in 
der in Absatz 1 genannten Datenbank 
aufgeführt sind oder die aus nicht in der 
Datenbank aufgelisteten Gebieten 
stammen, sind ebenfalls zur Einhaltung des 
Artikels 3 verpflichtet.

3. Wirtschaftsakteure, die Produkte in 
Verkehr bringen, auf dem EU-Markt 
bereitstellen oder ausführen, die nicht in 
der in Absatz 1 genannten Datenbank 
aufgeführt sind oder die aus nicht in der 
Datenbank aufgelisteten Gebieten 
stammen, sind ebenfalls zur Einhaltung des 
Artikels 3 verpflichtet.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 11a
Offenlegung von Wertschöpfungsketten

1. Die Wirtschaftsakteure sollten ihre 
Wertschöpfungsketten erfassen und mit 
Blick auf ihre Tochterunternehmen, 
Zulieferer, Auftragnehmer und 
Geschäftspartner in der 
Wertschöpfungskette einschlägige 
Informationen, einschließlich Namen, 
Standorte und Produktarten, offenlegen.
2. Die Kommission richtet – unter 
gebührender Berücksichtigung des 
Geschäftsgeheimnisses, der  Privatsphäre 
und des Wettbewerbsrechts – eine 
öffentliche Datenbank mit den in Absatz 1 
vorgesehenen einschlägigen 
Informationen ein, um die Zugänglichkeit 
und Transparenz der Informationen zu 
verbessern und den zuständigen 
Behörden und Interessenträgern somit die 
Umsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern.
3. Die Wirtschaftsakteure geben ihre 
einschlägigen Informationen in das 
System ein und stellen sicher, dass diese 
Informationen aktuell sind.

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die benannten zuständigen Behörden 
ihre Befugnisse unparteiisch, transparent 
und unter Wahrung von 
Geheimhaltungspflichten ausüben. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
zuständigen Behörden über die 
erforderlichen Befugnisse und Ressourcen 
– einschließlich ausreichender Haushalts- 

5. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass die benannten zuständigen Behörden 
ihre Befugnisse unparteiisch, transparent 
und unter Wahrung von 
Geheimhaltungspflichten ausüben. Die 
Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre 
zuständigen Behörden über die 
erforderlichen Befugnisse, Fachkenntnisse 
und Ressourcen – einschließlich 
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und sonstiger Ressourcen – verfügen, um 
die Untersuchungen durchzuführen, und 
sich eng mit den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- 
und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, abstimmen.

ausreichender Haushalts- und sonstiger 
Ressourcen – verfügen, um die 
Untersuchungen durchzuführen, und sich 
eng mit den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- 
und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, abstimmen.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 12 – Absatz 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

6. Die Mitgliedstaaten übertragen 
ihren zuständigen Behörden die Befugnis, 
Sanktionen gemäß Artikel 30 zu 
verhängen.

6. Die Mitgliedstaaten übertragen 
ihren zuständigen Behörden die Befugnis, 
Sanktionen gemäß Artikel 30 zu 
verhängen, auch in Bezug auf die 
Bereitstellung von Rechtsbehelfen.

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 14 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Entscheidungen einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats werden von 
den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt und 
durchgesetzt, soweit sie Produkte mit 
derselben Identifizierung und aus derselben 
Lieferkette betreffen, für die Zwangsarbeit 
festgestellt wurde.

1. Entscheidungen einer zuständigen 
Behörde eines Mitgliedstaats werden von 
den zuständigen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten anerkannt und 
durchgesetzt, soweit sie Produkte mit 
derselben Identifizierung und aus derselben 
Wertschöpfungskette betreffen, für die 
Zwangsarbeit festgestellt wurde.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 16 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. In Bezug auf Produkte, die auf den 
Unionsmarkt gelangen oder ihn verlassen 
und die von der Kommission gemäß 
Absatz 1 festgelegt wurden, sind den 
Zollbehörden Informationen zur 
Identifizierung des Produkts, 
Informationen über den Hersteller oder 
Erzeuger und Informationen über die 
Produktlieferanten zu übermitteln, es sei 
denn, die Bereitstellung dieser 
Informationen ist bereits nach den 
zollrechtlichen Vorschriften im Sinne des 
Artikels 5 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 erforderlich.

2. In Bezug auf Produkte, die auf den 
EU-Markt gelangen oder ihn verlassen und 
die von der Kommission gemäß Absatz 1 
festgelegt wurden, sind den Zollbehörden 
Informationen zur Identifizierung des 
Produkts, Informationen über den 
Hersteller, Erzeuger oder Beförderer und 
Informationen über die Produktlieferanten 
zu übermitteln, es sei denn, die 
Bereitstellung dieser Informationen ist 
bereits nach den zollrechtlichen 
Vorschriften im Sinne des Artikels 5 
Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 erforderlich.

Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Leitlinien Leitlinien

Die Kommission gibt spätestens 18 Monate 
nach Inkrafttreten dieser Verordnung 
Leitlinien heraus, die Folgendes umfassen:

Die Kommission gibt spätestens 
sechs Monate nach Inkrafttreten dieser 
Verordnung Leitlinien heraus, die 
Folgendes umfassen:

(a) Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit, die den geltenden 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind, 
den Leitlinien und Empfehlungen 
internationaler Organisationen sowie der 
Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen;

(a) Leitlinien zur Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht in Bezug auf 
Zwangsarbeit, die den geltenden 
Rechtsvorschriften der EU, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind, 
den Leitlinien und Empfehlungen 
internationaler Organisationen sowie der 
Größe und den wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure 
Rechnung tragen. Insbesondere muss in 
den Leitlinien auf Abhilfemaßnahmen mit 
einem geschlechter- und kindergerechten 
Ansatz verwiesen werden, die unter 
anderem finanzielle und nichtfinanzielle 
Entschädigungen, Rückerstattung, 
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Rehabilitation, wirksame 
Präventivmaßnahmen und Garantien, 
dass sich der Einsatz von Zwangsarbeit 
nicht wiederholt, sowie Entschuldigungen 
umfassen sollten. In jedem Fall müssen 
die Abhilfemaßnahmen an den 
spezifischen Kontext und die 
Gegebenheiten des Rechteinhabers 
angepasst werden. Die Leitlinien 
umfassen auch Maßnahmen, die die 
Pflicht der Staaten abdecken, zu schützen, 
Soforthilfe und Rehabilitation mit dem 
Ziel anzubieten, den Zugang zu 
langfristigen tragfähigen Lösungen zu 
ermöglichen;

(b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, die 
auf unabhängigen und nachprüfbaren 
Informationen beruhen, einschließlich 
Berichten internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, der Zivilgesellschaft 
und von Unternehmensverbänden, sowie 
auf Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;

(b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, die 
auf den von der IAO unter anderem in 
ihrem Dokument mit dem Titel „Hard to 
see, harder to count – Survey guidelines 
to estimate forced labour of adults and 
children“ festgelegten Indikatoren für 
Zwangsarbeit und auf unabhängigen und 
nachprüfbaren Informationen beruhen, 
einschließlich Berichten internationaler 
Organisationen, insbesondere der 
Internationalen Arbeitsorganisation, der 
Zivilgesellschaft und von 
Unternehmensverbänden, sowie auf 
Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der EU, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;

(c) eine Liste öffentlich zugänglicher 
Informationsquellen, die für die 
Durchführung dieser Verordnung von 
Bedeutung sind;

(c) eine Liste öffentlich verfügbarer 
und zugänglicher Informationsquellen, die 
für die Durchführung dieser Verordnung 
von Bedeutung sind;

(d) weitere Informationen zur 
Erleichterung der Durchführung dieser 
Verordnung durch die zuständigen 
Behörden;

(d) weitere Informationen zur 
Erleichterung der Durchführung dieser 
Verordnung durch die zuständigen 
Behörden;

(e) Leitlinien für die praktische 
Durchführung von Artikel 16 und 
gegebenenfalls anderer Bestimmungen des 
Kapitels III.

(e) Leitlinien für die praktische 
Durchführung von Artikel 16 und 
gegebenenfalls anderer Bestimmungen des 
Kapitels III;
(ea) Leitlinien zur Unterstützung der 
Wirtschaftsakteure bei der Einführung 
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eines Verfahrens zur Kartierung der 
Wertschöpfungskette und für die 
Ermittlung von Opfern und Risiken, 
einschließlich Verweisen auf bestimmte 
Branchen und Bereiche mit hohem 
Risiko;
(eb) Leitlinien für die Interessenträger 
zur Einreichung von Beschwerden, zur 
Ermöglichung des Zugangs zur Justiz, zu 
Rechtsbehelfen und zum Schutz sowie zur 
Teilnahme und effektiven Mitwirkung an 
den in der Verordnung vorgesehenen 
Verfahren;

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unionsnetzwerk gegen in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte

EU-Netzwerk gegen in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte

1. Es wird ein Unionsnetzwerk gegen 
in Zwangsarbeit hergestellte Produkte (im 
Folgenden „Netzwerk“) eingerichtet. Das 
Netzwerk soll als Plattform für eine 
strukturierte Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Kommission dienen und eine Straffung der 
Durchsetzungsverfahren dieser 
Verordnung in der Union ermöglichen, um 
so die Wirksamkeit und Kohärenz der 
Durchsetzung zu verbessern.

1. Es wird ein EU-Netzwerk gegen in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte (im 
Folgenden „Netzwerk“) eingerichtet. Das 
Netzwerk soll als Plattform für eine 
strukturierte Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Kommission dienen und eine Straffung der 
Durchsetzungsverfahren dieser 
Verordnung in der EU ermöglichen, um so 
die Wirksamkeit und Kohärenz der 
Durchsetzung zu verbessern.

2. Das Netzwerk setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission und gegebenenfalls 
Sachverständigen der Zollbehörden 
zusammen.

2. Das Netzwerk setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission, einschließlich EU-
Delegationen, und gegebenenfalls 
Sachverständigen der Zollbehörden sowie 
der Agentur der Europäischen Union für 
Grundrechte, der Europäischen 
Arbeitsbehörde und anderer EU-
Agenturen mit einschlägigem Fachwissen 
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in den unter die Verordnung fallenden 
Bereichen zusammen. Gewerkschaften 
und andere Arbeitnehmervertreter, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidiger, 
internationale Organisationen und 
zuständige Behörden von Drittländern 
werden zur Zusammenarbeit mit dem 
Netzwerk eingeladen.

3. Das Netzwerk nimmt folgende 
Aufgaben wahr:

3. Das Netzwerk nimmt folgende 
Aufgaben wahr:

(a) Es fördert die Ermittlung 
gemeinsamer Prioritäten bei 
Durchsetzungsmaßnahmen. Es pflegt den 
Austausch von Informationen, Fachwissen 
und bewährten Verfahren.

(a) Es fördert die Ermittlung 
gemeinsamer Prioritäten bei 
Durchsetzungsmaßnahmen, unter anderem 
in Drittländern und insbesondere in 
Entwicklungsländern. Es pflegt den 
Austausch von Informationen, Fachwissen 
und bewährten Verfahren, mit denen ein 
geschlechter- und kindergerechter Ansatz 
sichergestellt wird.

(b) Es führt gemeinsame 
Untersuchungen durch.

(b) Es führt gemeinsame 
Untersuchungen unter anderem in 
Drittländern durch und stärkt nationale 
und länderübergreifende 
Verweismechanismen.

(c) Es fördert Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau und trägt zu einheitlichen 
risikobasierten Ansätzen und zu einer 
einheitlichen Verwaltungspraxis für die 
Durchführung dieser Verordnung in den 
Mitgliedstaaten bei.

(c) Es fördert Maßnahmen zum 
Kapazitätsaufbau und trägt zu einheitlichen 
risikobasierten Ansätzen und zu einer 
einheitlichen Verwaltungspraxis für die 
Durchführung dieser Verordnung in den 
Mitgliedstaaten und in Drittländern bei.

(d) Es trägt zur Ausarbeitung von 
Leitlinien für die wirksame und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung bei.

(d) Es trägt zur Ausarbeitung von 
Leitlinien für die wirksame und 
einheitliche Anwendung dieser 
Verordnung bei.

(e) Es fördert und erleichtert die 
Zusammenarbeit, um die Möglichkeiten 
der Verwendung neuer Technologien für 
die Durchsetzung dieser Verordnung und 
die Rückverfolgbarkeit von Produkten 
auszuloten.

(e) Es fördert und erleichtert die 
Zusammenarbeit, um die Möglichkeiten 
der Verwendung neuer Technologien für 
die Durchsetzung dieser Verordnung und 
die Rückverfolgbarkeit von Produkten 
auszuloten.

(f) Es fördert die Zusammenarbeit und 
den Austausch von Fachwissen und über 
bewährte Verfahren zwischen den 
zuständigen Behörden und den 

(f) Es fördert die Zusammenarbeit und 
den Austausch von Fachwissen und über 
bewährte Verfahren zwischen den 
zuständigen Behörden und den 
Zollbehörden sowie gegebenenfalls mit 
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Zollbehörden. den zuständigen Behörden von 
Drittländern, insbesondere mit den 
Behörden von Entwicklungsländern, 
sowie mit Gewerkschaften, 
Organisationen der Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidigern und mit 
internationalen Organisationen.

(fa) Es verwaltet das zentrale 
Beschwerdesystem;

4. Die Kommission unterstützt und 
fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
mit der Durchsetzung betrauten Behörden 
über das Netzwerk und nimmt an den 
Sitzungen des Netzwerks teil.

4. Die Kommission unterstützt und 
fördert die Zusammenarbeit zwischen den 
mit der Durchsetzung betrauten Behörden 
über das Netzwerk und nimmt an den 
Sitzungen des Netzwerks teil.

5. Das Netzwerk gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

5. Das Netzwerk gibt sich eine 
Geschäftsordnung.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 25 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Auf Ersuchen behandeln die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
zuständigen Behörden die Identität 
derjenigen, die Informationen bereitstellen, 
oder die übermittelten Informationen als 
vertraulich. Dem Ersuchen auf vertrauliche 
Behandlung ist eine nicht vertrauliche 
Zusammenfassung der übermittelten 
Informationen oder eine Begründung 
beizufügen, weshalb die Informationen 
nicht in nicht vertraulicher Form 
zusammengefasst werden können.

2. Auf Ersuchen behandeln die 
Kommission, die Mitgliedstaaten und die 
zuständigen Behörden die Identität 
derjenigen, die Informationen bereitstellen, 
oder die übermittelten Informationen als 
vertraulich. Zu dem Ersuchen auf 
vertrauliche Behandlung gehören auf 
Antrag umfassende Schutzmaßnahmen 
und eine nicht vertrauliche 
Zusammenfassung der übermittelten 
Informationen oder eine Begründung, 
weshalb die Informationen nicht in nicht 
vertraulicher Form zusammengefasst 
werden können.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern, kann die Kommission 
gegebenenfalls unter anderem mit 
Behörden von Drittländern, internationalen 
Organisationen, Vertretern der 
Zivilgesellschaft und 
Unternehmensverbänden 
zusammenarbeiten, in Kontakt treten und 
Informationen austauschen. Die 
internationale Zusammenarbeit mit 
Behörden von Drittländern erfolgt in 
strukturierter Weise als Teil der 
bestehenden Dialogstrukturen mit 
Drittländern oder erforderlichenfalls 
spezifischer Dialogstrukturen, die ad hoc 
geschaffen werden.

1. Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern, arbeitet die Kommission 
gegebenenfalls unter anderem mit 
Behörden von Drittländern, insbesondere 
mit Entwicklungsländern, internationalen 
Organisationen, Gewerkschaften und 
anderen Arbeitnehmervertretern, 
Vertretern der Zivilgesellschaft, 
Unternehmensverbänden und anderen 
Interessenträgern zusammen, tritt mit 
ihnen in Kontakt und tauscht mit ihnen 
Informationen aus. Die internationale 
Zusammenarbeit mit Behörden von 
Drittländern, insbesondere 
Entwicklungsländern, erfolgt in 
strukturierter Weise als Teil der 
bestehenden Strukturen des Dialogs mit 
Drittländern oder erforderlichenfalls 
spezifischer Dialogstrukturen, die ad hoc 
und über das in Artikel 24 vorgesehene 
Netzwerk geschaffen werden.

1a. Die Kommission stellt, 
insbesondere in Entwicklungsländern und 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 
2021/947 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 9. Juni 2021 zur 
Schaffung des Instruments für 
Nachbarschaft, 
Entwicklungszusammenarbeit und 
internationale Zusammenarbeit — 
Europa in der Welt, Maßnahmen bereit, 
um zur wirksamen Umsetzung dieser 
Verordnung beizutragen, einschließlich 
finanzieller Unterstützung für den 
Aufbau von Kapazitäten in 
Partnerländern, damit die Ursachen von 
Zwangsarbeit angegangen werden, die 
unter anderem auf Diskriminierung, 
unfaire Einkaufspraktiken, das Fehlen 
existenzsichernder Löhne und Landrechte 
zurückzuführen ist. Die Kommission 
leistet unter anderem Organisationen der 
Zivilgesellschaft, 
Menschenrechtsverteidigern und 



RR\1289168DE.docx 245/308 PE746.734v02-00

DE

Rechteinhabern auf Anfrage finanzielle 
und politische Unterstützung, leistet 
Aufklärungsarbeit und ermöglicht Opfern 
den Zugang zu Schutz, Justiz und 
Rechtsbehelfen.

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 
kann die Zusammenarbeit mit unter 
anderem internationalen Organisationen, 
Vertretern der Zivilgesellschaft, 
Unternehmensverbänden und zuständigen 
Behörden von Drittländern dazu führen, 
dass die Union flankierende Maßnahmen 
entwickelt, um die Bemühungen der 
Unternehmen und Partnerländer und die 
vor Ort verfügbaren Kapazitäten zur 
Bekämpfung von Zwangsarbeit zu 
unterstützen.

2. Für die Zwecke des Absatzes 1 
entwickelt die EU flankierende 
Maßnahmen, um unter anderem die 
Bemühungen der Wirtschaftsakteure und 
ihrer Geschäftspartner in der 
Wertschöpfungskette, insbesondere die 
Bemühungen der kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU), zu unterstützen.

2a. Insbesondere sind folgende 
flankierende Maßnahmen vorgesehen:
(a) die Unterstützung der 
Entwicklungspolitik der Regierungen in 
den Erzeugerländern, damit ihre 
internationalen 
Menschenrechtsverpflichtungen zur 
Umsetzung menschenwürdiger 
Arbeitsbedingungen sichergestellt, 
geschützt und erfüllt werden, unter 
anderem durch:
(i) die Beseitigung von Hindernissen 
für die Meinungs- und 
Vereinigungsfreiheit und verstärkte 
Anerkennung von Landrechten,
(ii) den Aufbau einer landesweiten 
sozialen Grundsicherung, um die 
Anfälligkeit für Zwangsarbeit zu 
verringern,
(iii) die Bereitstellung sozialer und 
wirtschaftlicher Unterstützung, 
einschließlich des Zugangs zu Bildungs- 
und Ausbildungsmöglichkeiten und zu 
menschenwürdiger Arbeit, insbesondere 
für gefährdete Bevölkerungsgruppen, um 
ihre Beschäftigungschancen und 
Einkommensmöglichkeiten und -
kapazitäten zu verbessern,
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(iv) die Entwicklung stimmiger 
politischer Maßnahmen wie 
Beschäftigungs- und 
Arbeitsmigrationsstrategien, die den 
Risiken Rechnung tragen, denen 
bestimmte Gruppen von Migranten, 
einschließlich solcher, die sich irregulär 
in einem Land aufhalten, ausgesetzt sind, 
und mit denen etwas gegen 
Gegebenheiten unternommen wird, die zu 
Zwangsarbeit führen könnten;
(b) die Unterstützung der 
Partnerländer bei der Ausarbeitung 
umfassender nationaler Aktionspläne für 
Zwangsarbeit mit dem Ziel,
(i) die Ursachen für die Anfälligkeit 
von Arbeitnehmern für Zwangsarbeit 
anzugehen,
(ii) Rechtsvorschriften über 
Zwangsarbeit, die das 
Beschäftigungsverhältnis aller 
Wirtschaftszweige abdecken, zu erlassen 
und zu optimieren,
(iii) wirksame Schutzmaßnahmen 
vorzusehen, um den Bedürfnissen aller 
Opfer gerecht zu werden, unabhängig von 
ihrem Status (Alter, Geschlecht, ethnische 
Zugehörigkeit, Migrationsstatus oder 
andere Gründe für Diskriminierung), 
sowohl in Form einer sofortigen 
Unterstützung als auch im Hinblick auf 
eine langfristige Genesung und 
Rehabilitation,
(iv) konsequenter bei der 
Durchsetzung von Rechtsvorschriften und 
der Strafverfolgung vorzugehen,
(v) Aufklärungsarbeit zu leisten und 
Engagement zu befördern, insbesondere 
bei denjenigen, die der größten Gefahr 
ausgesetzt sind, Opfer von Zwangsarbeit 
zu werden, einschließlich Migranten, 
damit sie unter anderem darüber 
unterrichtet werden, wie sie sich vor 
betrügerischen oder missbräuchlichen 
Einstellungs- und 
Beschäftigungspraktiken schützen 
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können, welche Rechte und Pflichten sie 
am Arbeitsplatz haben, wie sie bei Bedarf 
Unterstützung erhalten können und 
welche Sanktionen bei Verstößen gegen 
das Verbot der Zwangsarbeit verhängt 
werden.
2b. Die EU und ihre Mitgliedstaaten 
unterstützen Drittländer, insbesondere 
Entwicklungsländer, durch die 
Förderung der Ratifizierung und 
wirksamen Umsetzung der das Verbot von 
Zwangsarbeit betreffenden 
grundlegenden Übereinkommen und 
Standards der IAO und durch die 
Ergreifung von Maßnahmen, mit denen 
die Partnerländer in die Lage versetzt 
werden, Zwangsarbeit wirksam zu 
verhindern, zu minimieren, diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen und sie zu beseitigen.
2c. Die Mitgliedstaaten und die 
Kommission stellen den relevanten 
Interessenträgern Informationen und 
wirksame Unterstützung zur Achtung und 
Ausübung der ihnen zustehenden Rechte, 
insbesondere des Rechts auf Einreichung 
einer Beschwerde, sowie zur 
Überwachung der Umsetzung der 
Verordnung bereit.
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ANLAGE: LISTE DER EINRICHTUNGEN UND PERSONEN,
VON DENEN DER VERFASSER DER STELLUNGNAHME BEITRÄGE ERHALTEN 

HAT

Die folgende Liste wurde auf rein freiwilliger Basis unter der ausschließlichen Verantwortung des 

Verfassers der Stellungnahme erstellt. Der Verfasser hat bei der Vorbereitung des Entwurfs der 

Stellungnahme bis zu deren Annahme im Ausschuss Informationen von folgenden Organisationen 

oder Personen erhalten:

Einrichtung 
und/oder Person

Acumen Public Affairs
Anti-Slavery International
AxHa
Clean Clothes Campaign European Coalition (CCC – European Coalition)
Europäisches Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR)
Europäischer Kakaoverband
Fair Trade Advocacy Office (FTAO)
Fediol
Französische Nationale Beratende Kommission für Menschenrechte
Fundación Brazil
Fundación Libera
Deutsches Institut für Menschenrechte
Internationales Dalit-Solidaritätsnetz (IDSN)
Ovibashi Karmi Unnayan-Programm
Reporter Brazil
Social Awareness and Voluntary Education
The Remedy Project
Tony’s Chocolonely
Turkmen.news
Ugandisches Konsortium für die Rechenschaftspflicht von Unternehmen
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19.7.2023

STELLUNGNAHME DES FISCHEREIAUSSCHUSSES

für den Ausschuss für internationalen Handel und den Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein 
Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt
(COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD))

Verfasserin der Stellungnahme: Rosa D'Amato

KURZE BEGRÜNDUNG

Laut der Internationalen Arbeitsorganisation sind weltweit 128 000 Fischer von Zwangsarbeit 
betroffen. Diese Zahl dürfte angesichts der Herausforderungen bei der Messung von 
Zwangsarbeit, insbesondere an Bord von Schiffen, zu niedrig angesetzt sein.1 Zwangsarbeit in 
diesem Sektor umfasst die Einbehaltung von Lohnzahlungen sowie lange Arbeitszeiten unter 
Androhung von Gewalt durch Schuldknechtschaft gegen ein sehr geringes Entgelt und unter 
unangemessenen Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen.2 Wanderarbeitnehmer sind 
besonders durch Zwangsarbeit gefährdet.3
Da die Fischerei meist in geografisch abgelegenen Gebieten betrieben wird, kann dieser 
Missbrauch unbemerkt vonstattengehen. 

Mit der Verschlechterung der Meeresökosysteme und der Erschöpfung der Bestände auf 
globaler Ebene4 sind die Produktionskosten für Fischereitätigkeiten gestiegen und werden oft 
durch schlechtere und ausbeuterische Arbeitsbedingungen auf die Schultern der 
Besatzungsmitglieder abgewälzt. 

Zwangsarbeitsmissbräuche in der Fischerei stehen oft in Verbindung mit illegaler, 
ungemeldeter und unregulierter Fischerei (IUU). Der mit der IUU-Fischerei typischerweise 
einhergehende Mangel an Transparenz und Kontrolle begünstigt Zwangsarbeit. 

Zwar ist kein Land vor Zwangsarbeitsmissbräuchen gefeit, doch ist der asiatisch-pazifische 
Raum mit geschätzten 15,1 Millionen Opfern von Arbeitsmissbrauch die Region mit dem 

1 IAO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.
2 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_429359.pdf 
3 IAO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.
4 Der Prozentanteil der Fischbestände, die auf einem biologisch nicht nachhaltigen Niveau befischt werden, ist 
seit Ende der 1970er Jahre gestiegen, von 10 % im Jahr 1974 auf 35,4 % im Jahr 2019. FAO. 2022. The State of 
World Fisheries and Aquaculture 2022. Towards Blue Transformation. Rom, FAO. 
https://doi.org/10.4060/cc0461en. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_429359.pdf
https://doi.org/10.4060/cc0461en
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größten Anteil.5  
Die EU importiert 68,6 % ihres Verbrauchs an Fisch und Meeresfrüchten6, auch aus Ländern 
im asiatisch-pazifischen Raum7. 
Auch die Fischereiflotte der EU ist nicht vor Arbeitsmissbrauch gefeit, und die Mehrheit der 
Mitgliedstaaten hat das IAO-Übereinkommen C188 über die Arbeit im Fischereisektor noch 
nicht ratifiziert. 

Diese Verordnung wird daher von entscheidender Bedeutung sein, um sicherzustellen, dass der 
Konsum von Fisch und Meeresfrüchten in der EU nicht zur Zwangsarbeit innerhalb und 
außerhalb der EU beiträgt.

Dieser Vorschlag ist nur eines der vielen Instrumente, die der EU und den Mitgliedstaaten zur 
Verfügung stehen, um zur Beseitigung der Zwangsarbeit in der ganzen Welt beizutragen. Um 
die Ursachen der Zwangsarbeit anzugehen, müssen die Mitgliedstaaten und die EU diesen 
Kampf in ihre Handelspolitik und ihre Politik der Entwicklungszusammenarbeit einbeziehen. 
Die EU muss bei diesem Handeln auf globaler Ebene die Führung übernehmen und sich für die 
Ratifizierung bestehender internationaler Instrumente einsetzen. 

Die Verordnung wird daher unterstützt, und es ist auf die nachstehenden Punkte hinzuweisen. 

Zentralisiertes Beschwerdeverfahren 

Es wird die Ansicht vertreten, dass die Interessenträger und die Bürgerinnen und Bürger das 
Recht haben sollten, Beschwerden über Verstöße gegen diese Verordnung über einen 
zentralisierten Beschwerdemechanismus direkt bei der Kommission einzureichen. 
Die Kommission sollte befugt sein, Beschwerden, die bei der einzigen Anlaufstelle eingehen, 
entweder an die nationalen Behörden zu verweisen oder selbst zu prüfen. Sowohl die 
Mitgliedstaaten als auch die Kommission sollten dann befugt sein, Untersuchungen einzuleiten.  

Nichtkooperierende Länder

Damit der Vorschlag wirksam ist, müssten damit Mechanismen eingeführt werden, die die 
Ursachen der Zwangsarbeit bekämpfen. Die Umsetzung dieser Verordnung ohne einen 
effektiven Dialog mit den betroffenen Ländern birgt auch das Risiko der Entpflichtung mit 
weiteren negativen Folgen für bereits betroffene gefährdete Arbeitnehmer. Daher wird die 
Einrichtung eines Mechanismus empfohlen, der auf dem Kartensystem im Rahmen der IUU-
Verordnung aufbaut und die Zusammenarbeit mit Hochrisikoländern fördert. 

Abhilfemaßnahmen

5 https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--
en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,(5.3%20per%20thou
sand%20people) 
6 EUMOFA, Der EU-Fischmarkt, Ausgabe 2022. 
https://www.eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022_DE.pdf/3445e9c1-ead5-d352-68fc-
25bc03c6dd2b?t=1669577543927. 
7 China ist der drittgrößte Lieferant und zusammen mit Vietnam für fast 10 % der Einfuhren von Fisch und 
Meeresfrüchten in die EU verantwortlich.  EUMOFA, auf der Grundlage von Eurostat-Daten: https://oceans-
and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/external-trade_de. 

https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,(5.3%20per%20thousand%20people)
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,(5.3%20per%20thousand%20people)
https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm#:~:text=Facts%20and%20figures&text=12%25%20of%20all%20those%20in,(5.3%20per%20thousand%20people)
https://www.eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022_DE.pdf/3445e9c1-ead5-d352-68fc-25bc03c6dd2b?t=1669577543927
https://www.eumofa.eu/documents/20178/521182/EFM2022_DE.pdf/3445e9c1-ead5-d352-68fc-25bc03c6dd2b?t=1669577543927
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/external-trade_de
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/facts-and-figures/facts-and-figures-common-fisheries-policy/external-trade_de
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Die Abhilfemaßnahmen werden als wesentlich erachtet, um echte Veränderungen für die Opfer 
von Zwangsarbeit zu bewirken. Die Abhilfemaßnahmen sollten in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, den Gewerkschaften und anderen einschlägigen Interessenträgern festgelegt 
werden, und die Einbeziehung der Arbeitnehmer in jede Phase des Prozesses ist von 
entscheidender Bedeutung.

Transparenz, Berichterstattung und Zugang der Öffentlichkeit zu Informationen

Um die Praktiken der Zwangsarbeit in der Fischerei zu verstehen, sind zuverlässige Daten und 
Schätzungen erforderlich. Allerdings sind die diesbezüglichen Daten begrenzt und 
unvollständig.8 Eine höhere Transparenz durch mehr Daten fördert die Rechenschaftspflicht 
und hilft dabei, Herausforderungen bei der Umsetzung der Verordnung zu erkennen. 
Daher sollte der Vorschlag die Verpflichtung für die Mitgliedstaaten und die Kommission 
enthalten, über seine Anwendung Bericht zu erstatten und die entsprechenden Informationen 
zu veröffentlichen.

8 IAO, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 2022.
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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Fischereiausschuss ersucht den Ausschuss für internationalen Handel und den Ausschuss 
für Binnenmarkt und Verbraucherschutz als federführende Ausschüsse, folgende 
Änderungsanträge zu berücksichtigen:

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“) über Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 29“) 
anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine 
schwere Verletzung der Menschenwürde 
und der grundlegenden Menschenrechte 
dar. Die IAO hat die Beseitigung aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
einem die Grundrechte betreffenden 
Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-
Übereinkommen Nr. 29, das Protokoll von 
2014 zum IAO-Übereinkommen Nr. 29 
und das IAO-Übereinkommen Nr. 105 
über die Abschaffung der Zwangsarbeit 
(im Folgenden „IAO-Übereinkommen 
Nr. 105“) als grundlegende IAO-
Übereinkommen ein.16 Zwangsarbeit 
umfasst ein breites Spektrum von auf 
Zwang basierenden Praktiken, bei denen 
von einer Person eine Art von Arbeit oder 
Dienstleistung verlangt wird, für die sie 
sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt 
hat.17

(1) Wie in der Präambel des Protokolls 
von 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der 
Internationalen Arbeitsorganisation (im 
Folgenden „IAO“) über Zwangsarbeit (im 
Folgenden „IAO-Übereinkommen Nr. 29“) 
anerkannt wird, stellt Zwangsarbeit eine 
schwere Verletzung der Menschenwürde 
und der grundlegenden Menschenrechte 
dar. Die IAO hat die Beseitigung aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit zu 
einem die Grundrechte betreffenden 
Prinzip erklärt. Die IAO stuft das IAO-
Übereinkommen Nr. 29 zusammen mit der 
Empfehlung Nr. 203 zu Zwangsarbeit 
(zusätzliche Maßnahmen), das Protokoll 
von 2014 zum IAO-Übereinkommen 
Nr. 29 und das IAO-Übereinkommen 
Nr. 105 über die Abschaffung der 
Zwangsarbeit (im Folgenden „IAO-
Übereinkommen Nr. 105“) als 
grundlegende IAO-Übereinkommen ein.16 
Zwangsarbeit umfasst weltweit ein breites 
Spektrum von auf Zwang basierenden 
Praktiken, bei denen von einer Person 
unter Androhung von Strafe eine Art von 
Arbeit, unter anderem in produktiven 
Wirtschaftszweigen wie der Verarbeitung, 
Landwirtschaft oder Fischerei, oder 
Dienstleistung, wie Transport, Lagerung, 
Reinigung oder Logistik, verlangt wird, 
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für die sie sich nicht freiwillig zur 
Verfügung gestellt hat.17 Indirekter Zwang 
kann sich auch aus Praktiken mancher 
Arbeitgeber, wie Täuschung, falsche 
Versprechungen und Einbehaltung von 
Ausweisen, ergeben. In Fällen, in denen 
die Schutzlosigkeit eines Arbeitnehmers 
ausgenutzt und dieser unter Androhung 
von Strafe, Entlassung oder 
gegebenenfalls Zahlung eines Lohns 
unterhalb des Mindestlohns zu einer 
Arbeit oder Dienstleistung gezwungen 
wird, handelt es sich nicht mehr nur um 
einen Fall schlechter 
Beschäftigungsbedingungen; ein solcher 
Fall ist als unter Androhung von Strafe 
erzwungene Arbeit zu werten. Der 
Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat wiederholt 
festgestellt, dass nach Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
anfängliche Zustimmung und 
Freiwilligkeit hinfällig sind, wenn die 
Schutzlosigkeit der Person ausgenutzt 
wird.17a 

__________________ __________________
16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm.

16 
https://www.ilo.org/global/standards/introd
uction-to-international-labour-
standards/conventions-and-
recommendations/lang--en/index.htm.

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).

17 Definition der IAO von Zwangsarbeit 
gemäß dem IAO-Übereinkommen Nr. 29 
über Zwangsarbeit von 1920, What is 
forced labour, modern slavery and human 
trafficking (Forced labour, modern slavery 
and human trafficking) (ilo.org).
17a EGMR, Rechtssachen Chowdury 
u. a./Griechenland (21884/15) sowie 
Zoletic u. a./Aserbaidschan (20116/12).

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)



RR\1289168DE.docx 257/308 PE746.734v02-00

DE

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Gemäß Artikel 2 der Verordnung 
(EU) Nr. 1380/2013 müssen 
Fischereitätigkeiten unter anderem in 
einer Weise durchgeführt werden, die mit 
den Zielen des Erreichens eines 
wirtschaftlichen, sozialen und 
beschäftigungspolitischen Nutzens 
vereinbar ist und mit der für gleiche 
Wettbewerbsbedingungen und eine Kultur 
der Rechtstreue in der Union gesorgt 
wird. Fischereitätigkeiten unter Einsatz 
von Zwangsarbeit untergraben die 
Verwirklichung dieser Ziele der 
Gemeinsamen Fischereipolitik (GFP). 
Darüber hinaus leisten sie einem 
unlauteren Wettbewerb zwischen den 
Marktteilnehmern Vorschub, 
insbesondere aufgrund geringerer Kosten, 
die sich aus der Anwendung 
unzureichender sozialer Standards 
ergeben, und erhöhen das Risiko, dass 
Fischereierzeugnisse, die mit solchen 
ausbeuterischen Praktiken hergestellt 
werden, auf den Unionsmarkt gelangen. 
Aus diesen Gründen wurden die 
Unionsvorschriften zur Kontrolle der 
Fischerei verschärft, indem wirksame, 
abschreckende und verhältnismäßige 
Sanktionen, einschließlich der Zuweisung 
der Höchstpunkteanzahl, gegen 
diejenigen eingeführt, die unter Einsatz 
von Zwangsarbeit Fischfang betreiben.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Illegale, nicht gemeldete und 
unregulierte Fischerei (IUU-Fischerei) 
trägt häufig zum Fortbestehen der 
Zwangsarbeit bei.



PE746.734v02-00 258/308 RR\1289168DE.docx

DE

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft ist die Gefahr besonders groß, 
dass sie zu Arbeit gezwungen werden. 
Auch wenn Menschen nicht vom Staat zu 
Arbeit gezwungen werden, ist 
Zwangsarbeit häufig eine Folge von 
mangelndem verantwortungsvollen 
Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure.

(2) Der Einsatz von Zwangsarbeit ist 
auf der ganzen Welt weitverbreitet. 
Schätzungen zufolge waren im Jahr 2021 
etwa 27,6 Millionen Menschen von 
Zwangsarbeit betroffen.18 Bei gefährdeten 
und marginalisierten Gruppen einer 
Gesellschaft ist die Gefahr besonders groß, 
dass sie zu Arbeit gezwungen werden. 
Darüber hinaus ist Zwangsarbeit in vielen 
Fällen von Mobilität und ständigen 
Ortswechseln geprägt und findet an 
abgelegenen Orten, auch auf See, unter 
sich rasch und abrupt ändernden 
Bedingungen sowie in Isolation oder in 
Gefangenschaft statt, wodurch das Risiko 
von Verletzungen der Arbeitnehmerrechte 
erheblich steigt. Aufgrund des 
mangelnden Zugangs zu medizinischer 
Versorgung, äußerst riskanter 
Arbeitsbedingungen, langer Arbeitszeiten, 
fehlender Schlaf- und Ruhezeiten, von 
Lärm, fehlender medizinischer 
Versorgung bei Unfällen oder 
Krankheiten, mangelnder regulatorischer 
Aufsicht und Transparenz, unklarer 
Einstellungssysteme, der Ausübung von 
Tätigkeiten an nicht registrierten Orten, 
auch auf nicht registrierten Schiffen, und 
des schlechten Zustands der Arbeitsmittel 
hat Zwangsarbeit, insbesondere in 
Bereichen wie der Landwirtschaft, 
darunter der Schlachtung, Verarbeitung 
und Fischerei, eine hohe Anfälligkeit für 
Krankheiten und körperliche 
Verletzungen und eine hohe Zahl 
tödlicher Arbeitsunfälle zur Folge. 
Aufgrund der Tatsache, dass 
Zwangsarbeit vor allem im 
Produktionssektor, darunter 
Landwirtschaft, Fischerei und 
Verarbeitung, verbreitet ist, besteht ein 
erhebliches Risiko, dass Erzeugnisse, die 
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in Zwangsarbeit hergestellt wurden, auf 
den Lebensmittelmärkten auftauchen. 
Auch wenn Menschen nicht vom Staat zu 
Arbeit gezwungen werden, ist 
Zwangsarbeit häufig eine Folge von 
mangelndem verantwortungsvollen 
Handeln bestimmter Wirtschaftsakteure. 
Zwangsarbeit steht sehr häufig im 
Zusammenhang mit Armut und 
Diskriminierung, insbesondere bei 
Zwangsarbeit in der Privatwirtschaft. Die 
Manipulation von Krediten und Schulden, 
entweder durch Arbeitgeber oder durch 
Anwerber, ist nach wie vor häufig dafür 
ausschlaggebend, dass schutzlose 
Arbeitnehmer in die Zwangsarbeitsfalle 
geraten. Von allen von Zwangsarbeit 
betroffenen Personen sind 11,8 Millionen 
Frauen und Mädchen. Über 3,3 Millionen 
aller Zwangsarbeiter sind Kinder. 
Zwangsarbeit findet überwiegend in der 
Privatwirtschaft statt. Dabei werden 86 % 
der Zwangsarbeit von privaten Akteuren 
auferlegt, wobei 63 % auf Sektoren der 
Privatwirtschaft, die nicht die 
kommerzielle sexuelle Ausbeutung 
betreffen, und 23 % auf die erzwungene 
kommerzielle sexuelle Ausbeutung 
entfallen. Vom Staat auferlegte 
Zwangsarbeit macht den restlichen Anteil 
von 14 % der Zwangsarbeit aus. 
Wanderarbeitnehmer, die nicht durch das 
Gesetz geschützt sind oder ihre Rechte 
nicht ausüben können, haben ein höheres 
Risiko, Opfer von Zwangsarbeit zu 
werden, als andere Arbeitnehmer. Laut 
der IAO sind 15 % aller von Zwangsarbeit 
betroffenen Erwachsenen 
Wanderarbeitnehmer. Die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte hat 
festgestellt, dass die Arbeitskraft von 
Wanderarbeitnehmern auch in der Union 
stark ausgebeutet wird. Skrupellose 
Arbeitgeber nutzen die schwache Position 
von Wanderarbeitnehmern aus, um sie zu 
zwingen, endlose Stunden für einen 
geringen oder gar keinen Lohn zu 
arbeiten, noch dazu häufig unter 
gefährlichen Bedingungen und ohne die 
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gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestsicherheitsausrüstung.

__________________ __________________
18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf

18 The 2021 Global Estimates of Modern 
Slavery, 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public
/---ed_norm/---
ipec/documents/publication/wcms_854733.
pdf.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Die Beseitigung der Zwangsarbeit 
stellt eine Priorität für die Union dar. Die 
Achtung der Menschenwürde sowie die 
universelle Gültigkeit und Unteilbarkeit 
der Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. In Artikel 5 Absatz 2 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte hat Artikel 4 der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
wiederholt dahin gehend ausgelegt, dass 
die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19

(3) Das Verbot des Einsatzes aller 
Formen von Zwangs- oder Pflichtarbeit 
wird als zwingende Vorschrift der 
internationalen Menschenrechtsnormen 
erachtet. Es ist absolut und ausnahmslos 
verbindlich. Die Beseitigung der 
Zwangsarbeit stellt daher eine Priorität für 
die Union dar. Die Achtung der 
Menschenwürde sowie die universelle 
Gültigkeit und Unteilbarkeit der 
Menschenrechte sind in Artikel 21 des 
Vertrags über die Europäische Union fest 
verankert. In Artikel 5 Absatz 2 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union 
und Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ist vorgesehen, 
dass niemand gezwungen werden darf, 
Zwangs- oder Pflichtarbeit zu verrichten. 
Eine entsprechende Auslegung hat der 
Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte in der einschlägigen 
Rechtsprechung vorgenommen, in der es 
um Fragen der vorherigen Zustimmung 
und der Freiwilligkeit geht.1a Außerdem 
hat der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte entschieden, dass die 
Mitgliedstaaten verpflichtet sind, jede 
Handlung, aufgrund derer eine Person in 
den in Artikel 4 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention beschriebenen 
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Situationen verbleibt, zu bestrafen und 
wirksam zu verfolgen.19 In der Charta der 
Grundrechte werden in Artikel 31 das 
Recht jedes Arbeitnehmers auf gerechte 
und angemessene Arbeitsbedingungen 
und in Artikel 47 das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf anerkannt. 
Gemäß der Europäischen Sozialcharta 
(1961) und der Revidierten Europäischen 
Sozialcharta (1996), die vom Europarat 
am 18. Oktober 1961 bzw. am 3. Mai 1996 
angenommen wurden, müssen die 
Vertragsparteien „das Recht des 
Arbeitnehmers wirksam [...] schützen, 
seinen Lebensunterhalt durch eine frei 
übernommene Tätigkeit zu verdienen“. 

__________________ __________________
19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und 
andere/Griechenland, Rn. 105.

1a 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_
Forced_labour_ENG.pdf
19 Siehe z. B. Siliadin/Frankreich, Rn. 89 
und 102, oder Chowdury und 
andere/Griechenland, Rn. 105.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Nach Angaben der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) sind weltweit 128 000 Fischer von 
Zwangsarbeit betroffen, obwohl die Zahl 
der nicht gemeldeten Fälle aufgrund der 
Schwierigkeiten bei der Erfassung im 
Fischereisektor wahrscheinlich viel höher 
sein dürfte. Leider haben nur acht 
Mitgliedstaaten das IAO-Übereinkommen 
C188 (Übereinkommen über die Arbeit im 
Fischereisektor von 2007) ratifiziert; 
daher wird empfohlen, dass die übrigen 
19 Mitgliedstaaten es so bald wie möglich 
ratifizieren.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, dem Einsatz von 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen. Im 
Einklang mit internationalen Leitlinien und 
Grundsätzen, die von internationalen 
Organisationen wie der IAO, der 
Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (im 
Folgenden „OECD“) und den Vereinten 
Nationen (im Folgenden „VN“) aufgestellt 
wurden, fördert die Union 
Sorgfaltspflichten, um dafür zu sorgen, 
dass Zwangsarbeit in den 
Wertschöpfungsketten von in der Union 
ansässigen Unternehmen keinen Platz hat.

(5) Im Rahmen ihrer politischen 
Maßnahmen und legislativen Initiativen 
strebt die Union danach, dem Einsatz von 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen. Die 
Abschaffung von Kinderarbeit und 
Zwangsarbeit kann nur erreicht werden, 
wenn andere Ziele im Zusammenhang mit 
menschenwürdiger Arbeit, wie 
nachhaltiges unternehmerisches 
Handeln, sozialer Dialog, 
Vereinigungsfreiheit, 
Kollektivverhandlungen und Sozialschutz, 
gefördert werden. Im Einklang mit 
internationalen Leitlinien und Grundsätzen, 
die von internationalen Organisationen wie 
der IAO, der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (im Folgenden „OECD“) und 
den Vereinten Nationen (im Folgenden 
„VN“) aufgestellt wurden, fördert die 
Union Sorgfaltspflichten, einschließlich im 
Wege durchsetzbarer Rechtsvorschriften, 
um dafür zu sorgen, dass Zwangsarbeit in 
den Wertschöpfungsketten von in der 
Union ansässigen Unternehmen keinen 
Platz hat. Die Union orientiert sich zudem 
an den IAO-Leitlinien „Hard to See, 
Harder to Count“, die umfassende 
Informationen, Instrumente und 
Datensammlungen zur Bekämpfung von 
Zwangsarbeit bei Erwachsenen und 
Kindern bieten, sowie an anderen Arten 
sektorspezifischer Leitlinien, die zur 
Ermittlung von Risikoindikatoren für die 
eigene Geschäftstätigkeit des 
Wirtschaftsakteurs, aber auch für seine 
Tochterunternehmen, Auftragnehmer, 
Unterauftragnehmer und 
Geschäftspartner in der gesamten 
Wertschöpfungskette herangezogen 
werden sollten. Bei der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften und politischen 
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Maßnahmen zur Beseitigung der 
Zwangsarbeit sollte die Union die 
einschlägigen Daten in Echtzeit zur 
Verfügung stellen, da es zur wirksamen 
Bekämpfung der Zwangsarbeit 
entscheidend ist, den Ursprung des 
Produkts sowie seinen Beförderungsweg 
und die Wirtschaftsakteure entlang seiner 
Wertschöpfungskette auf allen Seiten der 
Grenzen zu ermitteln.

Begründung

Dieses Instrument allein wird nicht ausreichen, um die Zwangsarbeit im Fischereisektor zu 
beseitigen. Daher sind mehrere Ziele sowie die Erhebung und Veröffentlichung von Daten im 
Kampf gegen die Zwangsarbeit von zentraler Bedeutung.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Fischereiabkommen mit 
Drittländern sind ein wesentliches 
Instrument, um die Arbeitsbedingungen 
der Arbeitnehmer aus Drittstaaten in der 
europäischen Flotte zu gewährleisten.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 6 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6b) Zwangsarbeit in 
nichtkooperierenden Ländern ist 
manchmal mit IUU-Fischerei verbunden, 
weshalb die Bekämpfung der IUU-
Fischerei unerlässlich ist, um 
Zwangsarbeit ein Ende zu setzen.

Änderungsantrag 10
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Das Europäische Parlament hat in 
seinen Entschließungen Zwangsarbeit 
scharf verurteilt und ein Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten 
gefordert.30 Daher werden in der 
Öffentlichkeit moralische Bedenken 
darüber gehegt, dass in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt 
erhältlich sein oder in Drittländer 
ausgeführt werden könnten, ohne dass ein 
wirksamer Mechanismus zum Verbot oder 
zur Rücknahme solcher Produkte besteht.

(13) Das Europäische Parlament hat in 
seinen Entschließungen Zwangsarbeit 
scharf verurteilt und ein Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten 
gefordert.30 Daher werden in der 
Öffentlichkeit moralische Bedenken 
darüber gehegt, dass in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte auf dem Unionsmarkt 
erhältlich sein oder in Drittländer 
ausgeführt werden könnten, ohne dass ein 
wirksamer Mechanismus zum Verbot oder 
zur Rücknahme solcher Produkte besteht, 
wobei zu berücksichtigen ist, dass 
Zwangsarbeit unter anderem in 
Bereichen wie der Landwirtschaft, der 
Verarbeitung, der Fischerei und dem 
Transport auftritt, deren Endprodukte auf 
die Lebensmittelmärkte gelangen, für die 
ein Konsum von erheblichem Ausmaß 
charakteristisch ist.

_________________ _________________
30 Siehe folgende Entschließungen: 
Entschließungsantrag zu einem neuen 
Instrument zum Verbot von Produkten, die 
in Zwangsarbeit hergestellt wurden 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit und der Lage der Uiguren im 
Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang – 
Donnerstag, 17. Dezember 2020 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit in der Fabrik von Linglong 
und Umweltprotesten in Serbien – 
Donnerstag, 16. Dezember 2021 
(europa.eu).

30 Siehe folgende Entschließungen: 
Entschließungsantrag zu einem neuen 
Instrument zum Verbot von Produkten, die 
in Zwangsarbeit hergestellt wurden 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit und der Lage der Uiguren im 
Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang – 
Donnerstag, 17. Dezember 2020 
(europa.eu), Angenommene Texte – 
Zwangsarbeit in der Fabrik von Linglong 
und Umweltprotesten in Serbien – 
Donnerstag, 16. Dezember 2021 
(europa.eu).

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(16) Um die Wirksamkeit eines solchen 
Verbots zu gewährleisten, sollte es für 
Produkte gelten, bei denen auf einer 
beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte oder Gewinnung, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz kam. Das Verbot sollte für alle 
Produkte jeglicher Art, einschließlich ihrer 
Bestandteile, gelten, und zwar unabhängig 
von der Branche und vom Ursprung sowie 
davon, ob es sich um heimische oder 
eingeführte Produkte handelt und ob sie 
auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht 
oder bereitgestellt oder aus dem 
Unionsmarkt ausgeführt werden.

(16) Um die Wirksamkeit eines solchen 
Verbots zu gewährleisten, sollte es für 
Produkte gelten, bei denen auf einer 
beliebigen Stufe der Erzeugung, 
Herstellung, Ernte, Gewinnung, 
Verpackung, Beförderung oder des 
Vertriebs, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung, 
Zwangsarbeit zum Einsatz kam. Das 
Verbot sollte für alle Produkte jeglicher 
Art, einschließlich ihrer Bestandteile, 
gelten, und zwar unabhängig von der 
Branche und vom Ursprung sowie davon, 
ob es sich um heimische oder eingeführte 
Produkte handelt und ob sie auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder 
bereitgestellt oder aus dem Unionsmarkt 
ausgeführt werden.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(17) Das Verbot sollte einen Beitrag zu 
den internationalen Bemühungen um die 
Beseitigung der Zwangsarbeit leisten. Die 
Definition von „Zwangsarbeit“ sollte daher 
an die im IAO-Übereinkommen Nr. 29 
enthaltene Definition angepasst werden. 
Die Definition von „von staatlichen 
Behörden auferlegte Zwangsarbeit“ sollte 
sich am IAO-Übereinkommen Nr. 105 
orientieren, gemäß dem der Einsatz von 
Zwangsarbeit als Strafe für die Äußerung 
gewisser politischer Ansichten, für Zwecke 
der wirtschaftlichen Entwicklung, als 
Maßnahme der Arbeitsdisziplin, als Strafe 
für die Teilnahme an Streiks oder als 
Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler 
oder religiöser Diskriminierung 
ausdrücklich untersagt ist.31

(17) Das Verbot der Ein- und Ausfuhr 
von Produkten und Dienstleistungen 
sollte einen Beitrag zu den internationalen 
Bemühungen um die Beseitigung der 
Zwangsarbeit leisten. Die Definition von 
„Zwangsarbeit“ sollte daher an die im 
IAO-Übereinkommen Nr. 29 enthaltene 
Definition angepasst werden. Die 
Definition von „von staatlichen Behörden 
auferlegte Zwangsarbeit“ sollte sich am 
IAO-Übereinkommen Nr. 105 orientieren, 
gemäß dem der Einsatz von Zwangsarbeit 
als Strafe für die Äußerung gewisser 
politischer Ansichten, für Zwecke der 
wirtschaftlichen Entwicklung, als 
Maßnahme der Arbeitsdisziplin, als Strafe 
für die Teilnahme an Streiks oder als 
Maßnahme rassischer, sozialer, nationaler 
oder religiöser Diskriminierung 
ausdrücklich untersagt ist.31

_________________ _________________
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31 What is forced labour, modern slavery 
and human trafficking (Forced labour, 
modern slavery and human trafficking) 
(ilo.org) und die darin genannten IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105.

31 What is forced labour, modern slavery 
and human trafficking (Forced labour, 
modern slavery and human trafficking) 
(ilo.org) und die darin genannten IAO-
Übereinkommen Nr. 29 und Nr. 105.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 18 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18a) Die Kommission sollte die Lage in 
den im Fischereisektor 
nichtkooperierenden Ländern und ihre 
Auswirkungen auf die Branche in Europa 
analysieren.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 19

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten den Markt 
überwachen, um Verstöße gegen das 
Verbot festzustellen. Bei der Ernennung 
der dafür zuständigen Behörden sollten die 
Mitgliedstaaten darauf achten, dass diesen 
Behörden ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen und dass deren 
Mitarbeiter über die erforderlichen 
Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, 
insbesondere in Bezug auf 
Menschenrechte, das Management von 
Wertschöpfungsketten und Verfahren zur 
Erfüllung von Sorgfaltspflichten. Die 
zuständigen Behörden sollten eng mit den 
nationalen Arbeitsaufsichtsbehörden sowie 
den Justiz- und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
zuständig sind, so zusammenarbeiten, dass 
die Ermittlungen dieser Behörden nicht 

(19) Die zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten sollten den Markt 
überwachen, um Verstöße gegen das 
Verbot festzustellen. Bei der Ernennung 
der dafür zuständigen Behörden sollten die 
Mitgliedstaaten darauf achten, dass diesen 
Behörden ausreichende Ressourcen zur 
Verfügung stehen und dass deren 
Mitarbeiter über die erforderlichen 
Kompetenzen und Kenntnisse verfügen, 
insbesondere in Bezug auf 
Menschenrechte, die Gleichstellung der 
Geschlechter, die Arbeitnehmerrechte, das 
Management von Wertschöpfungsketten 
und Verfahren zur Erfüllung von 
Sorgfaltspflichten. Die zuständigen 
Behörden sollten eng mit den nationalen 
Arbeitsaufsichtsbehörden sowie den Justiz- 
und Strafverfolgungsbehörden, 
einschließlich jenen, die für die 
Bekämpfung des Menschenhandels 
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gefährdet sind. zuständig sind, so zusammenarbeiten, dass 
die Ermittlungen dieser Behörden nicht 
gefährdet sind.

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 22

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu minimieren, zu 
verhindern oder zu beseitigen. Die 
Erfüllung solcher Sorgfaltspflichten im 
Zusammenhang mit Zwangsarbeit sollte 
dazu beitragen, das Risiko von 
Zwangsarbeit im Rahmen der Tätigkeiten 
und Wertschöpfungsketten des 
Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine 
angemessene Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten bedeutet, dass Probleme 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in 
der Wertschöpfungskette im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und internationalen Standards 
ermittelt und angegangen werden. Dies 
wiederum bedeutet, dass keine 
Untersuchung eingeleitet werden sollte, 
wenn nach Ansicht der zuständigen 
Behörde kein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes gegen das Verbot besteht, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 
werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 

(22) Vor der Einleitung einer 
Untersuchung sollten die zuständigen 
Behörden von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die diese 
ergriffen haben, um Zwangsarbeit in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu verhindern oder 
zu beseitigen und diesbezüglich Abhilfe zu 
schaffen. Die Erfüllung solcher 
Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit 
Zwangsarbeit sollte dazu beitragen, das 
Risiko von Zwangsarbeit im Rahmen der 
Tätigkeiten und Wertschöpfungsketten des 
Wirtschaftsakteurs zu verringern. Eine 
angemessene Erfüllung der 
Sorgfaltspflichten bedeutet, dass Probleme 
im Zusammenhang mit Zwangsarbeit in 
der Wertschöpfungskette im Einklang mit 
den einschlägigen Rechtsvorschriften der 
Union und internationalen Standards 
ermittelt und angegangen werden. Dies 
wiederum bedeutet, dass keine 
Untersuchung eingeleitet werden sollte, 
wenn nach Ansicht der zuständigen 
Behörde kein begründeter Verdacht eines 
Verstoßes gegen das Verbot besteht, 
beispielsweise weil die geltenden 
Rechtsvorschriften, Leitlinien, 
Empfehlungen oder andere 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit in einer Weise angewandt 
werden, durch die das Risiko von 
Zwangsarbeit gemindert, verhindert und 
beseitigt wird.
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beseitigt wird.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 24

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(24) Im Rahmen der Voruntersuchung 
sollten sich die zuständigen Behörden 
schwerpunktmäßig mit den 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Wertschöpfungskette befassen, an denen 
ein höheres Risiko von Zwangsarbeit in 
Bezug auf die zu untersuchenden Produkte 
besteht; dabei sollten auch die Größe und 
die wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte und das Ausmaß der 
mutmaßlichen Zwangsarbeit berücksichtigt 
werden.

(24) Die zuständigen Behörden sollten 
sich schwerpunktmäßig mit den 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Wertschöpfungskette befassen, an denen 
ein höheres Risiko von Zwangsarbeit in 
Bezug auf die zu untersuchenden Produkte 
oder Dienstleistungen besteht; dabei 
sollten die Art der Tätigkeit und die 
Arbeitsbedingungen in der jeweiligen 
Branche wie auch die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte oder 
Dienstleistungen und das Ausmaß der 
mutmaßlichen Zwangsarbeit berücksichtigt 
werden.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 25

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(25) Wenn die zuständigen Behörden 
Informationen im Zuge einer Untersuchung 
anfordern, sollten sie sich nach 
Möglichkeit und im Sinne einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchung vorrangig 
mit den zu untersuchenden 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Wertschöpfungskette befassen, die dem 
Bereich am nächsten liegen, in dem es 
wahrscheinlich zu Zwangsarbeit kommt; 
dabei sollten sie die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte sowie das Ausmaß 

(25) Wenn die zuständigen Behörden 
Informationen im Zuge einer Untersuchung 
anfordern, sollten sie sich nach 
Möglichkeit und im Sinne einer wirksamen 
Durchführung der Untersuchung vorrangig 
mit den zu untersuchenden 
Wirtschaftsakteuren an den Stellen der 
Wertschöpfungskette befassen, die dem 
Bereich am nächsten liegen, in dem es 
wahrscheinlich zu Zwangsarbeit kommt; 
dabei sollten sie die Größe und die 
wirtschaftlichen Ressourcen der 
Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betroffenen Produkte und 
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der mutmaßlichen Zwangsarbeit 
berücksichtigen.

Dienstleistungen sowie das Ausmaß der 
mutmaßlichen Zwangsarbeit 
berücksichtigen.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 26

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(26) Es sollte den zuständigen Behörden 
obliegen, auf der Grundlage aller 
Informationen und Beweismittel, die 
während der Untersuchung und der 
Voruntersuchung gesammelt wurden, 
nachzuweisen, dass auf einer beliebigen 
Stufe der Erzeugung, Herstellung, Ernte 
oder Gewinnung eines Produkts, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung, Zwangsarbeit zum 
Einsatz gekommen ist. Damit das Recht 
der Wirtschaftsakteure auf ein 
ordnungsgemäßes Verfahren gewährleistet 
ist, sollten diese während der gesamten 
Untersuchung die Möglichkeit haben, den 
zuständigen Behörden Informationen zu 
ihrer Verteidigung vorzulegen.

(26) Es sollte den zuständigen Behörden 
obliegen, auf der Grundlage aller 
Informationen und Beweismittel, die 
während der Untersuchung und der 
Voruntersuchung gesammelt wurden, 
nachzuweisen, dass auf einer beliebigen 
Stufe der Erzeugung, Herstellung, Ernte, 
Gewinnung, Verpackung, Lagerung, 
Beförderung oder des Vertriebs eines 
Produkts, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung, 
Zwangsarbeit zum Einsatz gekommen ist. 
Damit das Recht der Wirtschaftsakteure 
auf ein ordnungsgemäßes Verfahren 
gewährleistet ist, sollten diese während der 
gesamten Untersuchung die Möglichkeit 
haben, den zuständigen Behörden 
Informationen zu ihrer Verteidigung 
vorzulegen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 27

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(27) Wenn zuständige Behörden 
feststellen, dass Wirtschaftsakteure gegen 
das Verbot verstoßen haben, sollten sie 
unverzüglich das Inverkehrbringen und die 
Bereitstellung solcher Produkte auf dem 
Unionsmarkt sowie die Ausfuhr solcher 
Produkte aus der Union verbieten und die 
Wirtschaftsakteure, die Gegenstand der 

(27) Wenn die zuständigen Behörden 
feststellen, dass Wirtschaftsakteure gegen 
das Verbot verstoßen haben, sollten sie 
unverzüglich das Inverkehrbringen und die 
Bereitstellung solcher Produkte oder 
Dienstleistungen auf dem Unionsmarkt 
sowie deren Ausfuhr aus der Union 
verbieten. Diese Produkte sollten nach 



PE746.734v02-00 270/308 RR\1289168DE.docx

DE

Untersuchung sind, auffordern, die 
betreffenden Produkte, die bereits 
bereitgestellt wurden, vom Unionsmarkt 
zu nehmen und zu vernichten, 
unbrauchbar zu machen oder nach 
Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts, 
einschließlich der Rechtsvorschriften der 
Union über die Abfallbewirtschaftung, 
anderweitig aus dem Verkehr zu ziehen.

dem Kaskadennutzungsprinzip 
Wohltätigkeitsorganisationen oder 
gemeinnützigen Organisationen 
bereitgestellt oder recycelt werden und, 
falls keine der Optionen möglich ist, nach 
Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts, 
einschließlich der Rechtsvorschriften der 
Union über die Abfallbewirtschaftung, aus 
dem Verkehr gezogen werden.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 30

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(30) Kommen die Wirtschaftsakteure 
der Entscheidung der zuständigen 
Behörden bis zum Ablauf der festgelegten 
Frist nicht nach, sollten die zuständigen 
Behörden dafür sorgen, dass die 
betreffenden Produkte nicht auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder 
bereitgestellt oder aus dem Unionsmarkt 
ausgeführt werden dürfen oder dass sie 
vom Unionsmarkt genommen werden und 
dass alle bei den betreffenden 
Wirtschaftsakteuren verbleibenden 
Produkte auf Kosten der 
Wirtschaftsakteure vernichtet, 
unbrauchbar gemacht oder nach Maßgabe 
des mit dem Unionsrecht im Einklang 
stehenden nationalen Rechts, einschließlich 
der Rechtsvorschriften der Union über die 
Abfallbewirtschaftung, anderweitig aus 
dem Verkehr gezogen werden.

(30) Kommen die Wirtschaftsakteure 
der Entscheidung der zuständigen 
Behörden bis zum Ablauf der festgelegten 
Frist nicht nach, sollten die zuständigen 
Behörden dafür sorgen, dass die 
betreffenden Produkte nicht auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr gebracht oder 
bereitgestellt oder aus dem Unionsmarkt 
ausgeführt werden dürfen oder dass sie 
vom Unionsmarkt genommen werden und 
dass alle bei den betreffenden 
Wirtschaftsakteuren verbleibenden 
Produkte auf Kosten der 
Wirtschaftsakteure nach dem 
Kaskadennutzungsprinzip 
Wohltätigkeitsorganisationen oder 
gemeinnützigen Organisationen 
bereitgestellt oder recycelt werden und, 
falls keine der Optionen möglich ist, nach 
Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts, 
einschließlich der Rechtsvorschriften der 
Union über die Abfallbewirtschaftung, 
anderweitig aus dem Verkehr gezogen 
werden.

Änderungsantrag 21
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 31 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(31a) Die in dieser Verordnung 
genannten Abhilfemaßnahmen sollten im 
Sinne der [Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur 
Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937] 
verstanden werden.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 35

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(35) Die Informationen, die den 
Zollbehörden derzeit von den 
Wirtschaftsakteuren zur Verfügung gestellt 
werden, enthalten lediglich allgemeine 
Angaben zu den Produkten, jedoch keine 
Angaben zum Hersteller oder Produzenten 
und zu den Produktlieferanten sowie keine 
spezifischen Angaben zu den Produkten. 
Damit die Zollbehörden in der Lage sind, 
auf den Unionsmarkt gelangende oder 
diesen verlassende Produkte zu 
identifizieren, bei denen möglicherweise 
ein Verstoß gegen die Verordnung vorliegt 
und die daher an den Außengrenzen der 
Union aufgehalten werden sollten, sollten 
die Wirtschaftsakteure den Zollbehörden 
Informationen übermitteln, die einen 
Abgleich einer Entscheidung der 
zuständigen Behörden mit dem 
betreffenden Produkt ermöglichen. Dazu 
sollten Informationen über den Hersteller 
oder Produzenten und die 
Produktlieferanten sowie weitere 
Informationen über das Produkt selbst 
zählen. Zu diesem Zweck sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, 

(35) Die Informationen, die den 
Zollbehörden derzeit von den 
Wirtschaftsakteuren zur Verfügung gestellt 
werden, enthalten lediglich allgemeine 
Angaben zu den Produkten, jedoch keine 
Angaben zum Hersteller oder Produzenten 
und zu den Produktlieferanten sowie keine 
spezifischen Angaben zu den Produkten. 
Damit die Zollbehörden in der Lage sind, 
auf den Unionsmarkt gelangende oder 
diesen verlassende Produkte zu 
identifizieren, bei denen möglicherweise 
ein Verstoß gegen die Verordnung vorliegt 
und die daher an den Außengrenzen der 
Union aufgehalten werden sollten, sollten 
die Wirtschaftsakteure den Zollbehörden 
Informationen übermitteln, die einen 
Abgleich einer Entscheidung der 
zuständigen Behörden mit dem 
betreffenden Produkt ermöglichen. Dazu 
sollten Informationen über den Hersteller 
oder Produzenten und die 
Produktlieferanten, einschließlich des 
ursprünglichen Lieferanten, der die 
Ernte, den Fang, die Gewinnung oder 
einen gleichwertigen Vorgang 
unmittelbar durchführt, sowie weitere 
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um die Produkte festzulegen, für die solche 
Informationen bereitgestellt werden 
sollten; für die Bereitstellung dieser 
Informationen sollten unter anderem die 
gemäß dieser Verordnung eingerichtete 
Datenbank sowie die Informationen und 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
aus dem Informations- und 
Kommunikationssystem nach Artikel 34 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
(information and communication system 
for market surveillance – im Folgenden 
„ICSMS“) verwendet werden. Darüber 
hinaus sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, die 
Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
erforderlich sind, um die Einzelheiten 
bezüglich der Informationen festzulegen, 
die die Wirtschaftsakteure dem Zoll zur 
Verfügung stellen müssen. Diese 
Informationen sollten Folgendes umfassen: 
die Beschreibung, den Namen oder die 
Marke des Produkts, die laut den 
Unionsvorschriften erforderlichen 
spezifischen Angaben zur Identifizierung 
des Produkts (z. B. Typ-, Referenz-, 
Modell-, Chargen- oder Seriennummer, die 
auf dem Produkt angebracht oder auf der 
Verpackung oder in einem dem Produkt 
beigefügten Dokument angegeben ist, oder 
eindeutige Kennung des digitalen 
Produktpasses) sowie Angaben zum 
Hersteller oder Produzenten und zu den 
Produktlieferanten, jeweils einschließlich 
ihres Namens, ihres Handelsnamens oder 
ihrer eingetragenen Marke, ihrer 
Kontaktdaten, ihrer eindeutigen 
Kennnummer ihres Landes der 
Niederlassung und, sofern verfügbar, ihrer 
Registrierungs- und 
Identifizierungsnummer für 
Wirtschaftsakteure (EORI-Nummer). Im 
Rahmen der Überprüfung des Zollkodex 
der Union wird erwogen, in den 
zollrechtlichen Vorschriften anzugeben, 
welche Informationen den Zollbehörden 
von den Wirtschaftsakteuren zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um 
diese Verordnung durchzusetzen und im 

Informationen über das Produkt selbst 
zählen. Zu diesem Zweck sollte der 
Kommission die Befugnis übertragen 
werden, delegierte Rechtsakte zu erlassen, 
um die Produkte festzulegen, für die solche 
Informationen bereitgestellt werden 
sollten; für die Bereitstellung dieser 
Informationen sollten unter anderem die 
gemäß dieser Verordnung eingerichtete 
Datenbank sowie die Informationen und 
Entscheidungen der zuständigen Behörden 
aus dem Informations- und 
Kommunikationssystem nach Artikel 34 
der Verordnung (EU) 2019/1020 
(information and communication system 
for market surveillance – im Folgenden 
„ICSMS“) verwendet werden. Darüber 
hinaus sollte der Kommission die Befugnis 
übertragen werden, die 
Durchführungsrechtsakte zu erlassen, die 
erforderlich sind, um die Einzelheiten 
bezüglich der Informationen festzulegen, 
die die Wirtschaftsakteure dem Zoll zur 
Verfügung stellen müssen. Diese 
Informationen sollten Folgendes umfassen: 
die Beschreibung, den Namen oder die 
Marke des Produkts, die laut den 
Unionsvorschriften erforderlichen 
spezifischen Angaben zur Identifizierung 
des Produkts (z. B. Typ-, Referenz-, 
Modell-, Chargen- oder Seriennummer, die 
auf dem Produkt angebracht oder auf der 
Verpackung oder in einem dem Produkt 
beigefügten Dokument angegeben ist, oder 
eindeutige Kennung des digitalen 
Produktpasses) sowie Angaben zum 
Hersteller oder Produzenten und zu allen 
Produktlieferanten, einschließlich des 
ursprünglichen Lieferanten, wenn mehr 
als einen Wirtschaftsakteur in der 
Lieferkette auftritt, jeweils einschließlich 
ihres Namens, ihres Handelsnamens oder 
ihrer eingetragenen Marke, ihrer 
Kontaktdaten, ihrer eindeutigen 
Kennnummer ihres Landes der 
Niederlassung, der Nummer oder 
sonstiger äquivalenter Daten der Anlage 
oder des Fahrzeugs, einschließlich 
Schiffen, mit deren Hilfe die Ernte, der 
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weiteren Sinne die Transparenz der 
Lieferkette zu erhöhen.

Fang, die Gewinnung oder ein sonstiger 
gleichwertiger Vorgang stattgefunden hat, 
und, sofern verfügbar, ihrer Registrierungs- 
und Identifizierungsnummer für 
Wirtschaftsakteure (EORI-Nummer) sowie 
im Falle von Schiffen die Flagge des 
Schiffs und die Identität des Reeders. Im 
Rahmen der Überprüfung des Zollkodex 
der Union wird erwogen, in den 
zollrechtlichen Vorschriften anzugeben, 
welche Informationen den Zollbehörden 
von den Wirtschaftsakteuren zur 
Verfügung gestellt werden müssen, um 
diese Verordnung durchzusetzen und im 
weiteren Sinne die Transparenz der 
Lieferkette zu erhöhen.

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 37

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(37) Gelangen die zuständigen Behörden 
zu dem Schluss, dass ein Produkt 
Gegenstand einer Entscheidung ist, mit der 
ein Verstoß gegen das Verbot festgestellt 
wurde, sollten sie unverzüglich die 
Zollbehörden unterrichten, die wiederum 
die Überlassung des Produkts zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder zur 
Ausfuhr verweigern sollten. Das Produkt 
sollte vernichtet, unbrauchbar gemacht 
oder nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts, einschließlich der 
Rechtsvorschriften der Union über die 
Abfallbewirtschaftung, anderweitig aus 
dem Verkehr gezogen werden, was im 
Falle von Nicht-Unionswaren eine 
Wiederausfuhr ausschließt.

(37) Gelangen die zuständigen Behörden 
zu dem Schluss, dass ein Produkt 
Gegenstand einer Entscheidung ist, mit der 
ein Verstoß gegen das Verbot festgestellt 
wurde, sollten sie unverzüglich die 
Zollbehörden unterrichten, die wiederum 
die Überlassung des Produkts zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder zur 
Ausfuhr verweigern sollten. Das Produkt 
sollte zu wohltätigen Zwecken verteilt 
werden. Ist die Verteilung dieses Produkts 
nicht möglich, so ist es ganz oder teilweise 
zu recyceln oder als letztes Mittel zu 
vernichten, unbrauchbar zu machen oder 
nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts, 
einschließlich der Rechtsvorschriften der 
Union über die Abfallbewirtschaftung, 
anderweitig aus dem Verkehr zu 
ziehen, was im Falle von Nicht-
Unionswaren eine Wiederausfuhr 
ausschließt.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 38 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(38a) Damit die Verordnung wirksam 
ist, muss durch sie ein Mechanismus 
eingeführt werden, der es den 
Mitgliedstaaten und der Kommission 
ermöglicht, die Ursachen von 
Zwangsarbeit anzugehen. Zu diesem 
Zweck sollte die Kommission das Recht 
haben, anhand transparenter, eindeutiger 
und objektiver Kriterien, die auf 
internationalen Normen beruhen, 
festzustellen, welche Drittstaaten nicht 
kooperieren, und gegenüber den 
Drittstaaten nichtdiskriminierende, 
legitime und verhältnismäßige 
Maßnahmen, einschließlich 
Handelsmaßnahmen, zu treffen, nachdem 
sie ihnen hinreichend Zeit gegeben hat, 
sich zu einer entsprechenden vorherigen 
Mitteilung zu äußern.

Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 44

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(44) Um eine wirksame Durchsetzung 
des Verbots zu gewährleisten, muss ein 
Netzwerk für eine strukturierte 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Sachverständigen der Zollbehörden sowie 
der Kommission geschaffen werden. Eines 
der Ziele des Netzwerkes sollte auch darin 
bestehen, die Verfahren der zuständigen 
Behörden in der Union zu straffen, die die 
Durchführung gemeinsamer 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten, einschließlich 

(44) Um eine wirksame Durchsetzung 
des Verbots zu gewährleisten, muss ein 
Netzwerk für eine strukturierte 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und gegebenenfalls den 
Sachverständigen der Zollbehörden, der 
Kommission sowie den zuständigen 
Behörden von Drittländern, 
Wirtschaftsakteuren, Organisationen der 
Zivilgesellschaft oder Sozialpartnern wie 
Gewerkschaften geschaffen werden – im 
Anschluss an eine umfassende 
Vorauswahl und eine Überprüfung der 
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gemeinsamer Untersuchung, erleichtern. 
Diese Struktur zur administrativen 
Unterstützung sollte eine Bündelung der 
Ressourcen ermöglichen und ein System 
für die Kommunikation und Information 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission unterhalten und damit zur 
konsequenteren Durchsetzung des Verbots 
beitragen.

finanziellen Transparenz. Eines der Ziele 
des Netzwerkes sollte auch darin bestehen, 
die Verfahren der zuständigen Behörden in 
der Union zu straffen, die die 
Durchführung gemeinsamer 
Durchsetzungsmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten, einschließlich 
gemeinsamer Untersuchung, erleichtern. 
Diese Struktur zur administrativen 
Unterstützung sollte eine Bündelung der 
Ressourcen ermöglichen und ein System 
für die Kommunikation und Information 
zwischen den Mitgliedstaaten und der 
Kommission unterhalten und damit zur 
konsequenteren Durchsetzung des Verbots 
beitragen.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 45

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Wertschöpfungsketten miteinander 
verflochten sind, gilt es, die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch 
eine effizientere Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots ermöglicht 
würde. Die Kommission sollte in 
geeigneter Weise mit den Behörden von 
Drittländern und mit internationalen 
Organisationen zusammenarbeiten und 
Informationen mit ihnen austauschen, um 
die wirksame Umsetzung des Verbots zu 
verbessern. Die internationale 
Zusammenarbeit mit den Behörden von 
Drittländern sollte in strukturierter Weise 
als Teil der bestehenden Dialogstrukturen 
erfolgen, z. B. im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern 
oder, falls erforderlich, im Rahmen 
spezifischer Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis 
eingerichtet werden.

(45) Da Zwangsarbeit ein weltweites 
Problem darstellt und die globalen 
Wertschöpfungsketten miteinander 
verflochten sind, gilt es, die internationale 
Zusammenarbeit zur Bekämpfung der 
Zwangsarbeit zu fördern, wodurch auch 
eine effizientere Anwendung und 
Durchsetzung des Verbots ermöglicht 
würde. Die Kommission sollte in 
geeigneter Weise mit den Behörden von 
Drittländern und mit internationalen 
Organisationen zusammenarbeiten und 
Informationen mit ihnen austauschen, um 
die wirksame Umsetzung des Verbots zu 
verbessern. Die Kommission sollte sich 
um eine engere Zusammenarbeit mit den 
Behörden von Drittländern bemühen, um 
ein funktionierendes Netz für die 
wirksame Ermittlung und Beseitigung 
von Verstößen zu schaffen, die Merkmale 
von Zwangsarbeit tragen. Dies sollte in 
erster Linie Drittländer betreffen, in 
denen ein hohes Maß an Zwangsarbeit 
oder regelmäßige und/oder 
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wiederkehrende Fälle von Zwangsarbeit 
nachgewiesen wurden. Die internationale 
Zusammenarbeit mit den Behörden von 
Drittländern sollte in strukturierter Weise 
als Teil der bestehenden Dialogstrukturen 
erfolgen, z. B. im Rahmen der 
Menschenrechtsdialoge mit Drittländern 
oder, falls erforderlich, im Rahmen 
spezifischer Dialoge, die auf Ad-hoc-Basis 
eingerichtet werden.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Bemühungen der 
Wirtschaftsakteure, verbindliche 
Anforderungen, freiwillige Leitlinien, 
Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, 
die dazu dienen, den Einsatz von 
Zwangsarbeit bei Produkten, die auf dem 
Unionsmarkt bereitgestellt oder ausgeführt 
werden sollen, zu ermitteln, zu verhindern, 
zu minimieren oder zu beenden;

c) „Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit“ die Bemühungen eines 
Wirtschaftsakteurs, verbindliche 
Anforderungen, freiwillige Leitlinien, 
Empfehlungen oder Praktiken umzusetzen, 
die dazu dienen, Zwangsarbeit in seinen 
Geschäftstätigkeiten und seiner 
Wertschöpfungskette bei Produkten und 
Dienstleistungen, die auf dem 
Unionsmarkt bereitgestellt oder ausgeführt 
werden sollen, zu ermitteln, zu verhindern 
oder zu beenden und diesbezüglich 
Abhilfe zu schaffen; wobei die 
Beendigung von Zwangsarbeit nicht 
bedeutet, dass als erstes Mittel die 
Geschäftsbeziehungen beendet werden;

Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ca) „Ursachen der Zwangsarbeit“ auf 
einzelstaatlicher oder regionaler Ebene, 
unter anderem das Problem der 
wirtschaftlichen Ausbeutung, der Armut, 
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der systematischen Diskriminierung und 
des Fehlens regulärer und angemessener 
Wege der Arbeitsmigration; auf der 
Ebene der Wirtschaftsakteure gehören 
hierzu Preise unterhalb der 
Produktionskosten, gegebenenfalls das 
Fehlen angemessener und 
existenzsichernder Löhne sowie ganz 
allgemein alle unlauteren 
Einkaufspraktiken der 
Wirtschaftsakteure;

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe f

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

f) „Produkt“ jedes Produkt, das einen 
Geldwert hat und als solches Gegenstand 
von Handelsgeschäften sein kann, 
unabhängig davon, ob es gewonnen, 
geerntet, erzeugt oder hergestellt wird, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung auf einer beliebigen 
Stufe seiner Lieferkette;

f) „Produkt“ jedes Produkt, das einen 
Geldwert hat und als solches Gegenstand 
von Handelsgeschäften sein kann, 
unabhängig davon, ob es gewonnen, 
geerntet, erzeugt, hergestellt, verpackt, 
gelagert, befördert oder vertrieben wird, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung auf einer beliebigen 
Stufe seiner Lieferkette;

Änderungsantrag 30

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe g

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

g) „in Zwangsarbeit hergestelltes 
Produkt“ ein Produkt, bei dem auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, Ernte, 
Erzeugung oder Herstellung insgesamt 
oder teilweise Zwangsarbeit eingesetzt 
wurde, einschließlich der ein Produkt 
betreffenden Be- oder Verarbeitung auf 
einer beliebigen Stufe seiner Lieferkette;

g) „in Zwangsarbeit hergestelltes 
Produkt“ ein Produkt, bei dem auf einer 
beliebigen Stufe seiner Gewinnung, Ernte, 
Erzeugung, Herstellung, Verpackung, 
Lagerung, Beförderung oder seines 
Vertriebs insgesamt oder teilweise 
Zwangsarbeit eingesetzt wurde, 
einschließlich der ein Produkt betreffenden 
Be- oder Verarbeitung auf einer beliebigen 
Stufe seiner Lieferkette;
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Änderungsantrag 31

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe j

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

j) „Erzeuger“ den Erzeuger von 
landwirtschaftlichen Erzeugnissen gemäß 
Artikel 38 Absatz 1 AEUV oder von 
Rohstoffen;

j) „Erzeuger“ den Erzeuger von 
landwirtschaftlichen und 
Fischereierzeugnissen gemäß Artikel 38 
Absatz 1 AEUV oder von Rohstoffen;

Änderungsantrag 32

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 2 – Absatz 1 – Buchstabe k

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

k) „Produktlieferant“ jede natürliche 
oder juristische Person oder 
Personenvereinigung in der Lieferkette, die 
ein Produkt ganz oder teilweise gewinnt, 
erntet, erzeugt oder herstellt oder an der 
ein Produkt betreffenden Be- oder 
Verarbeitung auf einer beliebigen Stufe 
seiner Lieferkette beteiligt ist, ob als 
Hersteller oder anderweitig;

k) „Produktlieferant“ jede natürliche 
oder juristische Person oder 
Personenvereinigung in der Lieferkette, die 
ein Produkt unter anderem ganz oder 
teilweise gewinnt, erntet, erzeugt, herstellt, 
verpackt, lagert, befördert oder vertreibt 
oder an der ein Produkt betreffenden Be- 
oder Verarbeitung auf einer beliebigen 
Stufe seiner Lieferkette beteiligt ist, ob als 
Hersteller oder anderweitig;

Änderungsantrag 33

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 3 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wirtschaftsakteure dürfen in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte weder auf dem 
Unionsmarkt in Verkehr bringen oder 
bereitstellen, noch dürfen sie solche 
Produkte ausführen.

Wirtschaftsakteure dürfen in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte aus der IUU-
Fischerei weder auf dem Unionsmarkt in 
Verkehr bringen oder bereitstellen, noch 
dürfen sie solche Produkte ausführen.

Änderungsantrag 34
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden auf die 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte, und berücksichtigen die 
Größe und die wirtschaftlichen Ressourcen 
der Wirtschaftsakteure, die Menge der 
betreffenden Produkte sowie das Ausmaß 
mutmaßlicher Zwangsarbeit.

(2) Bei ihrer Bewertung der 
Wahrscheinlichkeit, dass 
Wirtschaftsakteure gegen Artikel 3 
verstoßen haben, konzentrieren sich die 
zuständigen Behörden auf die 
Wirtschaftsakteure an den Stellen der 
Wertschöpfungskette, die dem Bereich am 
nächsten liegen, in dem es zu Zwangsarbeit 
kommen könnte, auf die Art der Tätigkeit 
und die Arbeitsbedingungen in der 
jeweiligen Branche und berücksichtigen 
die Größe und die wirtschaftlichen 
Ressourcen der Wirtschaftsakteure, die 
Menge der betreffenden Produkte sowie 
das Ausmaß mutmaßlicher Zwangsarbeit.

Änderungsantrag 35

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Bevor die zuständige Behörde eine 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 
einleitet, fordert sie von den zu 
bewertenden Wirtschaftsakteuren 
Informationen über die Maßnahmen an, 
die ergriffen wurden, um das 
Zwangsarbeitsrisiko in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren oder zu 
beenden, unter anderem auf der Grundlage

(3) Bevor die zuständige Behörde eine 
Untersuchung nach Artikel 5 Absatz 1 
einleitet, kann sie von den zu bewertenden 
Wirtschaftsakteuren Informationen über 
die Maßnahmen anfordern, die ergriffen 
wurden, um Zwangsarbeit in ihren 
Geschäftstätigkeiten und 
Wertschöpfungsketten in Bezug auf die zu 
bewertenden Produkte und 
Dienstleistungen zu ermitteln, zu 
verhindern, zu minimieren oder zu beenden 
und diesbezüglich Abhilfe zu schaffen, 
unter anderem auf der Grundlage

Änderungsantrag 36
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 3 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der IAO, der 
OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen zur 
Sorgfaltspflicht;

c) der Leitlinien oder Empfehlungen 
der Vereinten Nationen, der FAO, der 
IAO, der OECD oder anderer einschlägiger 
internationaler Organisationen sowie der 
Sozialpartner zur Sorgfaltspflicht;

Änderungsantrag 37

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7) Sind die zuständigen Behörden auf 
der Grundlage der Bewertung nach 
Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt, zum Beispiel weil unter 
anderem die geltenden Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert 
und beendet, leiten sie keine Untersuchung 
nach Artikel 5 ein und unterrichten die von 
der Bewertung betroffenen 
Wirtschaftsakteure entsprechend.

(7) Sind die zuständigen Behörden auf 
der Grundlage der Bewertung nach 
Absatz 1 und der von den 
Wirtschaftsakteuren gemäß Absatz 4 
übermittelten Informationen der 
Auffassung, dass kein begründeter 
Verdacht auf einen Verstoß gegen 
Artikel 3 vorliegt, zum Beispiel weil unter 
anderem die geltenden Rechtsvorschriften, 
Leitlinien, Empfehlungen oder sonstigen 
Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
Zwangsarbeit nach Absatz 3 in einer Weise 
angewendet werden, die das 
Zwangsarbeitsrisiko minimiert, verhindert 
und beendet und diesbezüglich Abhilfe 
schafft, leiten sie keine Untersuchung nach 
Artikel 5 ein und unterrichten die von der 
Bewertung betroffenen Wirtschaftsakteure 
entsprechend.

Änderungsantrag 38

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 4 – Absatz 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(7a) Der Kommission wird die Befugnis 
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übertragen, delegierte Rechtsakte gemäß 
Artikel 27 zu erlassen, um diese 
Verordnung zu ergänzen, indem der 
risikobasierte Ansatz, den die 
Mitgliedstaaten gemäß Absatz 1 dieses 
Artikels verfolgen müssen, ausführlicher 
dargelegt wird. Derartige delegierte 
Rechtsakte ergänzen die Tätigkeit des 
Netzwerks gemäß Artikel 24, insbesondere 
im Hinblick darauf, dass sichergestellt 
wird, dass diese Verordnung wirksam und 
einheitlich angewandt wird.

Änderungsantrag 39

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die zuständigen Behörden können 
von Drittländern Informationen 
anfordern, wenn sie hinreichende Gründe 
für den Verdacht haben, dass in 
Zwangsarbeit hergestellte Produkte 
eingesetzt werden.

Änderungsantrag 40

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die zuständigen Behörden, die eine 
Untersuchung nach Absatz 1 einleiten, 
unterrichten die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach dem Datum des 
Beschlusses über die Einleitung einer 
solchen Untersuchung über Folgendes:

(2) Wenn die zuständigen Behörden 
eine Untersuchung nach Absatz 1 einleiten, 
unterrichten sie die von der Untersuchung 
betroffenen Wirtschaftsakteure innerhalb 
von drei Arbeitstagen nach dem Datum des 
Beschlusses über die Einleitung einer 
solchen Untersuchung über Folgendes:

Änderungsantrag 41
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Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 5 – Absatz 6 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(6a) Die zuständigen Behörden können 
die diplomatischen Vertretungen der 
Union in einschlägigen Drittländern um 
Informationen und Unterstützung 
ersuchen.

Änderungsantrag 42

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die zuständigen Behörden prüfen 
alle nach den Artikeln 4 und 5 eingeholten 
Informationen und Nachweise und stellen 
auf dieser Grundlage innerhalb einer 
angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt der 
Einleitung der Untersuchung nach 
Artikel 5 Absatz 1 fest, ob gegen Artikel 3 
verstoßen wurde.

(1) Die zuständigen Behörden prüfen 
alle nach den Artikeln 4 und 5 eingeholten 
Informationen und Nachweise und stellen 
auf dieser Grundlage innerhalb von 
30 Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der 
Einleitung der Untersuchung nach 
Artikel 5 Absatz 1 fest, ob gegen Artikel 3 
verstoßen wurde.

Änderungsantrag 43

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 4 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) eine Anordnung an die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure, die betreffenden 
Produkte nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts aus dem Verkehr zu 
ziehen.

c) eine Anordnung an die von der 
Untersuchung betroffenen 
Wirtschaftsakteure, die betreffenden 
Produkte an Wohltätigkeitsorganisationen 
oder gemeinnützige Organisationen zu 
spenden oder, falls eine Spende nicht 
möglich ist, die betreffenden Produkte zu 
recyceln oder, falls keine der beiden 
Optionen möglich ist, die betreffenden 
Produkte nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden 
nationalen Rechts aus dem Verkehr zu 
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ziehen.

Änderungsantrag 44

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 6 – Absatz 5 – Buchstabe c

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c) dass jedes Produkt, das bei dem 
betreffenden Wirtschaftsakteur verblieben 
ist, auf Kosten des Wirtschaftsakteurs 
nach Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts aus 
dem Verkehr gezogen wird.

c) dass jedes Produkt, das bei dem 
betreffenden Wirtschaftsakteur verblieben 
ist, an Wohltätigkeitsorganisationen oder 
gemeinnützige Organisationen gespendet 
wird oder, falls eine Spende nicht möglich 
ist, recycelt wird oder, falls keine der 
beiden Optionen möglich ist, nach 
Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts aus 
dem Verkehr gezogen wird.

Änderungsantrag 45

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 10 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Um einheitliche Bedingungen für 
die Übermittlung von Informationen 
sicherzustellen, erlässt die Kommission 
Durchführungsrechtsakte zur Festlegung 
von Vorlagen für die Übermittlung von 
Informationen. Diese 
Durchführungsrechtsakte werden gemäß 
dem in Artikel 29 genannten 
Prüfverfahren erlassen.

Änderungsantrag 46

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Datenbank für Bereiche und Produkte mit Datenbank für Zwangsarbeitsrisiken
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Zwangsarbeitsrisiko

Änderungsantrag 47

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 
dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, überprüfbare 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten oder in Bezug auf 
bestimmte Produkte bereitzustellen. Die 
Datenbank stützt sich auf die Leitlinien 
nach Artikel 23 Buchstaben a, b und c 
sowie auf einschlägige externe 
Informationsquellen, unter anderem von 
internationalen Organisationen und 
Behörden von Drittländern.

(1) Die Kommission greift auf externe 
Experten zurück, um eine zur Orientierung 
dienende, keinen Anspruch auf 
Vollständigkeit erhebende, überprüfbare 
und regelmäßig aktualisierte Datenbank 
über das Zwangsarbeitsrisiko, 
einschließlich bei von staatlichen Behörden 
auferlegter Zwangsarbeit, in bestimmten 
geografischen Gebieten oder Branchen in 
Bezug auf bestimmte Produkte und 
Dienstleistungen bereitzustellen. Die 
Datenbank stützt sich auf die Leitlinien 
nach Artikel 23 Buchstaben a, b und c und 
auf Informationen, auch im Rahmen von 
EU-Missionen, sowie auf einschlägige 
externe Informationsquellen, unter 
anderem von internationalen 
Organisationen, Wirtschaftsakteuren, 
Sozialpartnern wie Gewerkschaften und 
Arbeitsgenossenschaften und Behörden 
von Drittländern. Die Datenbank enthält 
eine Liste der spezifischen geografischen 
Hochrisikogebiete oder -länder, in denen 
Zwangsarbeit systematisch eingesetzt wird 
und weitverbreitet ist. Die Datenbank 
enthält auch Informationen über die 
Länder, die gemäß dieser Verordnung 
vorab als nichtkooperierende Länder 
eingestuft wurden, und über jene, deren 
Status als nichtkooperierendes Land 
aufgehoben wurde. Gegebenenfalls 
müssen die jeweiligen Interessenträger im 
Transparenz-Register der Union 
registriert sein. Jene Quellen, für die das 
Transparenz-Register nicht gilt, müssen 
zunächst die Finanzierung offenlegen, 
bevor sie Informationen in die Datenbank 
eingeben können.
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Änderungsantrag 48

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Unmittelbare Quellen, etwa 
Fischer in der Union, die Zeugen von 
Zwangsarbeit außerhalb von Gewässern 
der Union sind, müssen die Möglichkeit 
haben, in einem sicheren und 
respektvollen Umfeld ihre Erfahrungen 
aus erster Hand gegenüber der 
Datenbank und dem Netzwerk 
mitzuteilen, wobei die Verarbeitung 
personenbezogener Daten gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 und der 
Verordnung (EU) 2018/1725 erfolgt.

Änderungsantrag 49

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 1 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1b) Fordert die Missionen im Rahmen 
der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik, etwa EUNAVFOR 
ATALANTA, auf, jedes Schiff, bei dem 
der Verdacht auf Zwangsarbeit besteht, 
unverzüglich der Datenbank und den 
örtlichen Behörden zu melden und die 
illegale, ungemeldete und unregulierte 
Fischerei (IUU-Fischerei) auch weiterhin 
zu verhindern, zu unterbinden und zu 
bekämpfen.

Änderungsantrag 50

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 11 – Absatz 2
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank spätestens 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung von den 
externen Experten öffentlich zugänglich 
gemacht wird.

(2) Die Kommission stellt sicher, dass 
die Datenbank spätestens 24 Monate nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung von den 
externen Experten leicht zugänglich ist 
und öffentlich zugänglich gemacht wird.

Änderungsantrag 51

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 17 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Stellen die Zollbehörden fest, dass ein 
Produkt, das auf den Unionsmarkt gelangt 
oder ihn verlässt, gemäß einer nach 
Artikel 15 Absatz 3 eingegangenen 
Entscheidung gegen Artikel 3 verstoßen 
könnte, so setzen sie die Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder die 
Ausfuhr dieses Produkts aus. Die 
Zollbehörden setzen die jeweiligen 
zuständigen Behörden unverzüglich über 
die Aussetzung in Kenntnis und 
übermitteln ihnen alle sachdienlichen 
Informationen, anhand deren diese 
feststellen können, ob für das Produkt eine 
gemäß Artikel 15 Absatz 3 mitgeteilte 
Entscheidung gilt.

Stellen die Zollbehörden fest, dass ein 
Produkt, das auf den Unionsmarkt gelangt 
oder ihn verlässt, gemäß einer nach 
Artikel 15 Absatz 3 eingegangenen 
Entscheidung gegen Artikel 3 verstoßen 
könnte, so setzen sie die Überlassung zum 
zollrechtlich freien Verkehr oder die 
Ausfuhr dieses Produkts aus. Die 
Zollbehörden setzen die jeweiligen 
zuständigen Behörden des zuständigen 
Mitgliedstaats unverzüglich über die 
Aussetzung in Kenntnis und übermitteln 
ihnen alle sachdienlichen Informationen, 
anhand deren diese feststellen können, ob 
für das Produkt eine gemäß Artikel 15 
Absatz 3 mitgeteilte Entscheidung gilt.

Änderungsantrag 52

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 20 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Wurde die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 
Produkts gemäß Artikel 19 abgelehnt, so 
treffen die Zollbehörden die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das 
betreffende Produkt nach Maßgabe des mit 
dem Unionsrecht im Einklang stehenden 

Wurde die Überlassung zum zollrechtlich 
freien Verkehr oder die Ausfuhr eines 
Produkts gemäß Artikel 19 abgelehnt, so 
treffen die Zollbehörden die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass das 
betreffende Produkt an 
Wohltätigkeitsorganisationen oder 
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nationalen Rechts aus dem Verkehr 
gezogen wird. Die Artikel 197 und 198 der 
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 gelten 
entsprechend.

gemeinnützige Organisationen gespendet 
wird oder, falls eine Spende nicht möglich 
ist, recycelt wird oder, falls keine der 
beiden Optionen möglich ist, nach 
Maßgabe des mit dem Unionsrecht im 
Einklang stehenden nationalen Rechts aus 
dem Verkehr gezogen wird. Die 
Artikel 197 und 198 der Verordnung (EU) 
Nr. 952/2013 gelten entsprechend.

Änderungsantrag 53

Vorschlag für eine Verordnung
Chapter III a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Kapitel IIIa
Nichtkooperierende Drittländer
Artikel 21a
Ermittlung von nichtkooperierenden 
Drittländern
(1) Die Kommission ermittelt nach 
dem Verfahren gemäß Artikel 29 Absatz 2 
Drittländer, die bei der Bekämpfung des 
Einsatzes von Zwangsarbeit als 
nichtkooperierende Drittländer zu 
betrachten sind.
(2) Grundlage für die Ermittlung 
nach Absatz 1 ist die Auswertung aller 
gemäß den Kapiteln II und III 
eingeholten Informationen oder 
gegebenenfalls anderer sachdienlicher 
Informationen, z. B. Handelsdaten.
(3) Ein Drittland kann als 
nichtkooperierendes Drittland eingestuft 
werden, wenn es seinen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen zur Verhinderung, 
Bekämpfung und Unterbindung von 
Zwangsarbeit nicht nachkommt.
(4) Für die Zwecke von Absatz 3 
berücksichtigt die Kommission zumindest 
folgende Informationen:
a) ob das betreffende Drittland 
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tatsächlich mit der Union kooperiert, 
indem es auf die Ersuchen der 
Kommission reagiert, den Einsatz von 
Zwangsarbeit zu untersuchen, 
Rückmeldung hierüber zu geben oder 
diesen weiterzuverfolgen,
b) ob das betreffende Drittland 
wirksame Durchsetzungsmaßnahmen in 
Bezug auf die Wirtschaftstätigkeit 
ergreift, die für den Einsatz von 
Zwangsarbeit verantwortlich gemacht 
wird, und ob insbesondere Sanktionen 
von hinreichender Strenge verhängt 
werden, um den für die Verstöße 
Verantwortlichen den aus dem Einsatz 
von Zwangsarbeit erwachsenden Gewinn 
zu entziehen,
c) Chronik, Art, Umstände, Umfang 
und Schwere der betrachteten 
Vorkommnisse von Zwangsarbeit,
d) sachdienliche Informationen, die 
die Kommission gemäß der Verordnung 
(EG) Nr. 1005/2008 eingeholt hat,
e) bei Entwicklungsländern die 
bestehenden Kapazitäten der zuständigen 
Behörden.
(5) Für die Zwecke von Absatz 3 
berücksichtigt die Kommission ferner 
Folgendes: 
a) ob das betreffende Drittland 
einschlägige internationale 
Übereinkommen über die 
Arbeitsbedingungen, wie unter anderem 
die grundlegenden Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation 
(IAO) und branchenspezifische 
Übereinkommen, ratifiziert und umgesetzt 
hat, 
b) Handlungen oder Unterlassungen 
des betreffenden Drittlands, die die 
Wirksamkeit der geltenden 
Rechtsvorschriften oder des 
internationalen Schutzes zur Bekämpfung 
des Einsatzes von Zwangsarbeit 
möglicherweise beeinträchtigt haben.
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(6) Gegebenenfalls ist bei der 
Anwendung dieses Artikels gebührend zu 
berücksichtigen, welchen besonderen 
Sachzwängen Entwicklungsländer 
insbesondere in Bezug auf die Begleitung, 
Kontrolle und Überwachung unterworfen 
sind.
Artikel 21b
Mitteilung
(1) Die Kommission unterrichtet die 
betreffenden Länder unverzüglich 
darüber, dass sie aufgrund der Kriterien 
gemäß Artikel 21a als nichtkooperierende 
Drittländer eingestuft werden könnten. 
Die Mitteilung umfasst folgende 
Angaben:
a) den Grund oder die Gründe für 
diese Einstufung mit allen Beweisen,
b) den Hinweis, dass die Länder die 
Möglichkeit haben, der Kommission auf 
den Einstufungsbeschluss zu antworten 
und weitere sachdienliche Angaben zu 
übermitteln, wie Beweise, die eine solche 
Einstufung widerlegen, oder 
gegebenenfalls einen Aktionsplan zur 
Verbesserung der Lage und hierzu 
getroffene Maßnahmen,
c) den Hinweis auf das Recht, 
zusätzliche Informationen anzufordern 
bzw. zu übermitteln,
d) die Forderung, dass das 
betreffende Drittland die erforderlichen 
Maßnahmen zur Beendigung der 
Zwangsarbeit und zur Unterbindung 
künftiger Zwangsarbeit ergreift,
e) den Hinweis auf die 
Konsequenzen seiner Einstufung als 
nichtkooperierendes Drittland gemäß 
Artikel 21e.
(2) Ferner enthält die Mitteilung der 
Kommission gemäß Absatz 1 die 
Aufforderung an das betreffende 
Drittland, alle notwendigen Maßnahmen 
zur Beendigung der Tätigkeiten, bei 
denen der Einsatz von Zwangsarbeit 
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festgestellt wurde, und zur Unterbindung 
künftiger Tätigkeiten dieser Art zu treffen 
sowie jede Handlung oder Unterlassung 
gemäß Artikel 21a Absatz 5 Buchstabe b 
zu korrigieren.
(3) Die Kommission übermittelt dem 
betreffenden Drittland ihre Mitteilung 
und Aufforderung. Die Kommission 
bemüht sich darum, von diesem Land die 
Bestätigung zu erhalten, dass es ihre 
Mitteilung erhalten hat.
(4) Die Kommission räumt dem 
betreffenden Drittland ausreichend Zeit 
zur Beantwortung der Mitteilung ein.
Artikel 21c
Vorgehen gegenüber Ländern, die als 
nichtkooperierende Drittländer eingestuft 
wurden, und Einrichtung eines 
strukturierten Dialogs
(1) Im Anschluss an das in 
Artikel 21a dargelegte Verfahren fordert 
die Kommission das Drittland auf, in 
einen förmlichen Dialog einzutreten, um 
die Zwangsarbeitsmissbräuche zu 
beenden und die Ursachen der 
Zwangsarbeit in seinem Hoheitsgebiet 
anzugehen. Im Rahmen dieses Dialogs 
bemüht sich die Kommission um die 
Einbeziehung aller relevanten 
Interessenträger, die im betreffenden 
Land tätig sind.
(2) Auf der Grundlage der 
verfügbaren Informationen und des 
Ausmaßes der Missbräuche legt die 
Kommission eine angemessene Frist fest, 
in der das betreffende Drittland Abhilfe 
schaffen muss.
(3) Die Kommission und die 
Mitgliedstaaten stellen außerdem sicher, 
dass die Kontrollen von Produkten aus 
den identifizierten Produktgruppen, die 
aus dem betreffenden Drittland stammen, 
verstärkt werden und ein 
Mindestprozentsatz der Akteure, die diese 
Produkte auf dem Unionsmarkt 
bereitstellen, strengeren Kontrollen 
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unterzogen wird. Die Kommission legt die 
Mindestkontrollen von Fall zu Fall fest. 
Wenn das Identifizierungsverfahren eine 
oder mehrere bestimmte Produktgruppen 
betrifft, können die Kontrollen und 
Prüfungen nur in Bezug auf diese 
Produktgruppen verstärkt werden.
Artikel 21d
Aufstellung einer Liste der 
nichtkooperierenden Drittländer
(1) Der Rat entscheidet mit 
qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der 
Kommission über die Liste der 
nichtkooperierenden Drittländer.
(2) Die Kommission unterrichtet das 
betreffende Drittland unverzüglich über 
dessen Einstufung als 
nichtkooperierendes Land und die 
Anwendung der Maßnahmen gemäß 
Artikel 21e. Die Kommission fordert das 
betreffende Land ferner auf, der 
derzeitigen Situation abzuhelfen und ihr 
mitzuteilen, welche Maßnahmen getroffen 
wurden, um Abhilfe zu schaffen und die 
Einhaltung internationaler 
Verpflichtungen zur Bekämpfung des 
Einsatzes von Zwangsarbeit 
sicherzustellen.
(3) Nach einem Beschluss gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels unterrichtet die 
Kommission die Mitgliedstaaten 
unverzüglich und fordert diese auf, die 
sofortige Anwendung der in Artikel 21e 
genannten Maßnahmen sicherzustellen. 
Die Mitgliedstaaten teilen der 
Kommission mit, welche Maßnahmen sie 
auf diese Aufforderung hin getroffen 
haben.
Artikel 21e
Maßnahmen gegenüber 
nichtkooperierenden Drittländern
(1) Die Einfuhr in die Union von 
Produkten aus nichtkooperierenden 
Drittländern ist verboten. Wenn die 
Einstufung als nichtkooperierendes 
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Drittland gemäß Artikel 21d Zwangsarbeit 
betrifft, die in Bezug auf eine bestimmte 
Produktgruppe von einer bestimmten 
Entität, einschließlich eines 
Produktlieferanten, eines Schiffs, einer 
Produktionsstätte oder einer Region, 
eingesetzt wurde, kann das Einfuhrverbot 
nur für diese bestimmte identifizierte 
Produktgruppe gelten.
(2) Die Kommission führt den Dialog 
mit den Ländern fort, die als 
nichtkooperierend eingestuft wurden, und 
fördert den Kapazitätsaufbau sowie die 
Einhaltung internationaler 
Verpflichtungen zur Bekämpfung des 
Einsatzes von Zwangsarbeit. Die 
Kommission überwacht die Situation 
weiterhin.
Artikel 21f
Streichung aus der Liste der 
nichtkooperierenden Drittländer
(1) Der Rat streicht mit qualifizierter 
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission 
ein Drittland aus der Liste der 
nichtkooperierenden Drittländer, wenn 
das betreffende Drittland nachweist, dass 
der Situation, die zur Aufnahme in die 
Liste geführt hat, abgeholfen wurde. Bei 
einem Streichungsbeschluss wird auch 
berücksichtigt, ob die betreffenden 
Drittländer konkrete Maßnahmen 
getroffen haben, die eine dauerhafte 
Verbesserung der Situation ermöglichen.
(2) Nach einem Beschluss gemäß 
Absatz 1 dieses Artikels unterrichtet die 
Kommission die Mitgliedstaaten 
unverzüglich über die Aufhebung der in 
Artikel 21e genannten Maßnahmen gegen 
das betreffende Drittland.
Artikel 21g
Veröffentlichung der Liste der 
nichtkooperierenden Drittländer
(1) Die Kommission veröffentlicht die 
Liste der nichtkooperierenden Drittländer 
im Amtsblatt der Europäischen Union 
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und trifft alle erforderlichen Maßnahmen, 
um die Liste bekannt zu geben, unter 
anderem durch Veröffentlichung auf 
ihrer Website und Einstellung in die 
Datenbank gemäß Artikel 11. Die 
Kommission bringt die Liste regelmäßig 
auf den neuesten Stand und sieht einen 
Mechanismus vor, mit dem 
Aktualisierungen automatisch an die 
Mitgliedstaaten, einschlägigen 
internationalen Organisationen, 
Bürgerinnen und Bürger sowie Akteure 
der Zivilgesellschaft, die darum ersuchen, 
weitergeleitet werden. Außerdem 
übermittelt die Kommission die Liste der 
nichtkooperierenden Drittländer an 
einschlägige internationale 
Organisationen, um die Zusammenarbeit 
zwischen der Union und diesen 
Organisationen bei der Verhinderung, 
Bekämpfung und Unterbindung von 
Zwangsarbeit zu stärken.

Änderungsantrag 54

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 22 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Für die Zwecke der Kapitel II und 
III nutzen die zuständigen Behörden das in 
Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 
genannte Informations- und 
Kommunikationssystem. Zugang zu 
diesem System haben für die Zwecke 
dieser Verordnung die Kommission, die 
zuständigen Behörden und die 
Zollbehörden.

1. Für die Zwecke der Kapitel II und 
III nutzen die zuständigen Behörden das in 
Artikel 34 der Verordnung (EU) 2019/1020 
genannte Informations- und 
Kommunikationssystem. Zugang zu 
diesem System haben für die Zwecke 
dieser Verordnung die Kommission, die 
zuständigen Behörden in den 
Mitgliedstaaten und die Zollbehörden.

Änderungsantrag 55

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 – Absatz 1 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, die 
auf unabhängigen und nachprüfbaren 
Informationen beruhen, einschließlich 
Berichten internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, der Zivilgesellschaft 
und von Unternehmensverbänden, sowie 
auf Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;

b) Informationen über 
Risikoindikatoren für Zwangsarbeit, die 
auf unabhängigen und nachprüfbaren 
Informationen beruhen, einschließlich 
Berichten internationaler Organisationen, 
insbesondere der Internationalen 
Arbeitsorganisation, klaren Bezugswerten, 
der Bestimmung von Hotspots, der 
Zivilgesellschaft und von 
Unternehmensverbänden, sowie auf 
Erfahrungen mit der Umsetzung von 
Rechtsvorschriften der Union, in denen 
Anforderungen an die Sorgfaltspflicht in 
Bezug auf Zwangsarbeit festgelegt sind;

Änderungsantrag 56

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 23 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 23a
Analyse der Teilsektoren: für die 
Fischerei wäre das die Lieferkette, der 
Fang, die Verarbeitung und die 
Vermarktung.

Änderungsantrag 57

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Überschrift

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Unionsnetzwerk gegen in Zwangsarbeit 
hergestellte Produkte

Unionsnetzwerk gegen Zwangsarbeit

Änderungsantrag 58

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 1
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Es wird ein Unionsnetzwerk gegen 
in Zwangsarbeit hergestellte Produkte (im 
Folgenden „Netzwerk“) eingerichtet. Das 
Netzwerk soll als Plattform für eine 
strukturierte Koordinierung und 
Zusammenarbeit zwischen den zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten und der 
Kommission dienen und eine Straffung der 
Durchsetzungsverfahren dieser 
Verordnung in der Union ermöglichen, um 
so die Wirksamkeit und Kohärenz der 
Durchsetzung zu verbessern.

(1) Die Kommission richtet ein 
Unionsnetzwerk gegen Zwangsarbeit (im 
Folgenden „Netzwerk“) ein und leitet es. 
Das Netzwerk soll als Plattform für eine 
strukturierte und obligatorische 
Koordinierung und Zusammenarbeit 
zwischen den zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten und der Kommission, 
gegebenenfalls auch unter Einbeziehung 
der Behörden von Drittländern, dienen 
und eine Straffung der 
Durchsetzungsverfahren dieser 
Verordnung in der Union ermöglichen, um 
so die Wirksamkeit und Kohärenz der 
Durchsetzung zu verbessern. Das Netzwerk 
kann auch dazu dienen, die Tätigkeiten 
und die Zusammenarbeit mit den 
Behörden von Drittländern zu 
koordinieren, um die Ermittlung und 
Beseitigung von Fällen von Zwangsarbeit 
zu erleichtern.

Änderungsantrag 59

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Das Netzwerk setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission und gegebenenfalls 
Sachverständigen der Zollbehörden 
zusammen.

(2) Das Netzwerk setzt sich aus 
Vertretern der zuständigen Behörden der 
einzelnen Mitgliedstaaten, Vertretern der 
Kommission und gegebenenfalls 
Sachverständigen der Zollbehörden sowie 
aus Vertretern von Drittländern, 
Wirtschaftsakteuren, Organisationen der 
Zivilgesellschaft oder Sozialpartnern – 
wie Gewerkschaften – zusammen, 
nachdem eine umfassende Vorprüfung 
der finanziellen Transparenz erfolgt ist, 
zu der im Anschluss an die Freigabe 
Informationen öffentlich zugänglich 
gemacht werden sollten.
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Änderungsantrag 60

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3) Das Netzwerk nimmt folgende 
Aufgaben wahr:

(3) Das Netzwerk nimmt ferner 
folgende Aufgaben wahr:

Änderungsantrag 61

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

b) Es führt gemeinsame 
Untersuchungen durch.

b) Es führt gemeinsame 
Untersuchungen durch, gibt Studien in 
Auftrag oder überwacht Situationen 
weitverbreiteter und systemischer 
Zwangsarbeit, auch um die Datenbank 
gemäß Artikel 11 zu erweitern.

Änderungsantrag 62

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe d a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Es ermittelt Diskrepanzen bei der 
Durchsetzung der Verordnung in den 
Mitgliedstaaten, die durch mögliche 
Unterschiede bei den Befugnissen der 
Zollbehörden in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten entstehen.

Änderungsantrag 63

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe e a (neu)
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

ea) Es legt der Kommission und dem 
Europäischen Auswärtigen Dienst 
systematisch Informationen und 
Empfehlungen vor, wenn 
Zwangsarbeitspraktiken aufgedeckt 
werden; es bezieht die Delegationen der 
Union, insbesondere in den spezifischen, 
in der Datenbank gemäß Artikel 11 
aufgeführten geografischen 
Hochrisikogebieten oder -ländern, in 
denen Zwangsarbeit systematisch 
eingesetzt wird und weitverbreitet ist, ein 
und überwacht die Maßnahmen, die zur 
Unterstützung der Umsetzung dieser 
Verordnung ergriffen werden, indem die 
Ursachen der Zwangsarbeit bekämpft 
werden.

Änderungsantrag 64

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe e b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

eb) Es sorgt für eine gute 
Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch mit den 
Behörden, die an der Umsetzung der 
Vorschriften im Zusammenhang mit der 
IUU-Fischerei und der 
Rückverfolgbarkeit von Fischerei- und 
Aquakulturerzeugnissen beteiligt sind.

Änderungsantrag 65

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 24 – Absatz 3 – Buchstabe f a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

fa) Es fördert die Zusammenarbeit 
und den Austausch von Fachwissen und 
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bewährten Verfahren mit Drittländern 
und/oder internationalen Einrichtungen 
im Hinblick auf die Kontrolle, die 
Ermittlung und die Beseitigung von 
Zwangsarbeit.

Änderungsantrag 66

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 26 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern, kann die Kommission 
gegebenenfalls unter anderem mit 
Behörden von Drittländern, internationalen 
Organisationen, Vertretern der 
Zivilgesellschaft und 
Unternehmensverbänden 
zusammenarbeiten, in Kontakt treten und 
Informationen austauschen. Die 
internationale Zusammenarbeit mit 
Behörden von Drittländern erfolgt in 
strukturierter Weise als Teil der 
bestehenden Dialogstrukturen mit 
Drittländern oder erforderlichenfalls 
spezifischer Dialogstrukturen, die ad hoc 
geschaffen werden.

(1) Um die wirksame Durchführung 
und Durchsetzung dieser Verordnung zu 
erleichtern, kann die Kommission 
gegebenenfalls unter anderem mit 
Behörden von Drittländern, internationalen 
Organisationen, Vertretern der 
Zivilgesellschaft und 
Unternehmensverbänden 
zusammenarbeiten, in Kontakt treten und 
Informationen austauschen. Die 
internationale Zusammenarbeit mit 
Behörden von Drittländern, auch mit 
nichtkooperierenden Drittländern, erfolgt 
im Hinblick auf die wirksame 
Unterbindung, Kontrolle, Ermittlung und 
Beseitigung von Zwangsarbeit in 
strukturierter Weise gemeinsam mit dem 
EAD als Teil der bestehenden 
Dialogstrukturen mit Drittländern oder 
erforderlichenfalls spezifischer 
Dialogstrukturen, die ad hoc geschaffen 
werden.

Änderungsantrag 67

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 30 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 30a
Berichterstattung und Überprüfung
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(1) Alle zwei Jahre übermitteln die 
Mitgliedstaaten der Kommission bis 
spätestens 30. April des folgenden 
Kalenderjahres Daten über die 
Anwendung dieser Verordnung. Die 
Daten müssen mindestens folgende 
Informationen beinhalten:
a) Gesamtbudget, das für die 
Anwendung der Verordnung bereitgestellt 
wird,
b) Anzahl und Art der 
eingegangenen Beschwerden und 
Mitteilungen,
c) Anzahl und Art der bestätigten 
Verstöße,
d) Art und Anzahl der 
Folgemaßnahmen, die nach den 
bestätigten Verstößen ergriffen wurden, 
einschließlich Minderungs-, 
Verhinderungs- und 
Wiedergutmachungsmaßnahmen.
(2) Bis zum [drei Jahre nach 
Geltungsbeginn] und danach alle fünf 
Jahre führt die Kommission eine 
Evaluierung dieser Verordnung unter 
Berücksichtigung ihrer Ziele durch und 
legt dem Europäischen Parlament und 
dem Rat einen Bericht darüber vor. In 
dem Bericht wird bewertet, ob das Ziel 
dieser Verordnung erreicht wurde, 
insbesondere im Hinblick auf die 
Verringerung der Zahl der in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkte auf 
dem Unionsmarkt, die Verbesserung der 
Zusammenarbeit zwischen den 
zuständigen Behörden und den Ausbau 
der Kontrollen von Produkten, die auf den 
Unionsmarkt gelangen, sowie der 
Synergien mit anderen Rechtsvorschriften 
der Union, etwa der Verordnung (EG) 
Nr. 1005/2008, der Verordnung (EG) 
Nr. 1224/2009 und der Verordnung (EU) 
Nr. 1379/2013, wobei die Auswirkungen 
auf Unternehmen, insbesondere auf 
KMU, berücksichtigt werden. In dem 
Bericht werden die eingegangenen Daten 
gemäß Absatz 1 berücksichtigt; außerdem 



PE746.734v02-00 300/308 RR\1289168DE.docx

DE

enthält der Bericht Informationen zu 
Ländern, die als nichtkooperierend 
eingestuft wurden, und zu Ländern, deren 
Einstufung als nichtkooperierend 
aufgehoben wurde, sowie alle 
verfügbaren Informationen über die von 
diesen Ländern zur Behebung der 
Situation ergriffenen Maßnahmen.
(3) Zusammen mit dem Bericht wird 
erforderlichenfalls ein 
Gesetzgebungsvorschlag vorgelegt.
(4) Die Kommission überwacht die 
Durchführung dieser Verordnung 
fortlaufend. Die Überwachung stützt sich 
auf eine wissenschaftliche und 
transparente Methodik und trägt von 
Interessenträgern zur Verfügung 
gestellten Informationen Rechnung.
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30.5.2023

SCHREIBEN DES RECHTSAUSSCHUSSES

Herrn Bernd LANGE
Vorsitzender
Ausschuss für internationalen Handel
BRÜSSEL

Frau Anna CAVAZZINI 
Vorsitzende
Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz
BRÜSSEL

Betrifft: Stellungnahme des Rechtsauschusses zu dem Vorschlag für eine Verordnung des 
Europäischen Parlaments und des Rates über ein Verbot von in Zwangsarbeit 
hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt (COM(2022)0453 – C9-10986 – 
2022/0269(COD))

Sehr geehrte Vorsitzende,

in der Sitzung vom 31. Januar 2023 haben die Koordinatoren des Rechtsausschusses 
beschlossen, gemäß Artikel 56 Absatz 1 der Geschäftsordnung eine Stellungnahme in Form 
eines Briefes zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über ein Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt 
abzugeben, wobei der Schwerpunkt dieser Stellungnahme auf den Zuständigkeiten des 
Rechtsausschusses liegt. Am selben Tag wurde ich in meiner Eigenschaft als 
Ausschussvorsitzender zum Verfasser der Stellungnahme bestellt.

Vorschläge:

Der Rechtsausschuss hat daher in seiner Sitzung vom 30. Mai 2023 mit 18 Stimmen ohne 
Gegenstimmen und bei einer Enthaltung1 beschlossen, die federführenden Ausschüsse – den 
Ausschuss für internationalen Handel und den Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz – zu ersuchen, bei der Ausarbeitung ihres Entwurfs eines 
Legislativberichts Folgendes zu berücksichtigen: 

Der Rechtsausschuss hat bei der Ausarbeitung der Vorschläge Folgendes gebührend 
berücksichtigt: Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 9. Juni 2022 zu einem 

1 Bei der Schlussabstimmung waren folgende Mitglieder anwesend: Marion Walsmann (stellvertretende 
Vorsitzende), Lara Wolters (stellvertretende Vorsitzende), Pascal Arimont, Alessandra Basso, Patrick Breyer, 
Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Andrzej Halicki, Heidi Hautala, Radan Kanev für 
Esteban González Pons (gemäß Artikel 209 Absatz 7), Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, Karen 
Melchior, Jan Olbrycht für Javier Zarzalejos, (gemäß Artikel 209 Absatz 7), Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, 
Axel Voss, Tiemo Wölken. 
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neuen Instrument zum Verbot von Produkten, die in Zwangsarbeit hergestellt wurden2, die 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2021 mit Empfehlungen an die 
Kommission zur Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen3 und den 
Bericht des Rechtsausschusses zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 (2022/0051(COD))4. 

1. Die Ziele, nachhaltiges und inklusives Wachstum sicherzustellen sowie Risiken im 
Zusammenhang mit Menschenrechten, sozialen Fragen, Umweltzerstörung und 
Klimawandel zu bewältigen, liegen mehreren Unionsrechtsakten zugrunde, die u. a. 
die Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung (bereits in Kraft5) und die 
Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
(Gesetzgebungsverfahren läuft) betreffen.

2. Die Einhaltung der Sorgfaltspflichten sollte es Unternehmen ermöglichen, 
potenzielle oder tatsächliche negative Auswirkungen auf die Menschenrechte und die 
Umwelt, die mit ihren Wertschöpfungsketten in Verbindung stehen, zu ermitteln, zu 
verhindern, abzumildern, zu beheben, zu minimieren und zu beenden. Dadurch wird 
sichergestellt, dass im Binnenmarkt in Verkehr gebrachte Produkte den 
internationalen Normen und den Normen der Union bezüglich Umwelt und 
Menschenrechte für Unternehmen entsprechen, die dem Anwendungsbereich der 
künftigen Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf 
Nachhaltigkeit unterliegen.

3. Das Verbot des Inverkehrbringens und der Bereitstellung von Produkten, die in 
Zwangsarbeit hergestellt wurden, im Binnenmarkt ist eine grundlegende Maßnahme 
zur Ergänzung der Bestimmungen über die Sorgfaltspflichten. Daher sollten die 
Bestimmungen zu diesem Verbot so gestaltet sein, dass sie mit den künftigen 
Bestimmungen über die Sorgfaltspflichten im Einklang stehen, und sie sollten 
unbeschadet dieser Bestimmungen angewandt werden.

4. Im Hinblick auf konkrete Aspekte des Vorschlags der Kommission für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über ein Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem Unionsmarkt sollten folgende 
Themen hervorgehoben werden:

 Es ist davon abzusehen, Unternehmen, die dem Anwendungsbereich der 
Richtlinie über Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit 
unterliegen, doppelte Verpflichtungen aufzuerlegen.

 Es ist sicherzustellen, dass eine zweckmäßige Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden, die für die Bestimmungen über 
die Sorgfaltspflichten zuständig sind, und den Behörden, die für das Verbot von in 
Zwangsarbeit hergestellten Produkten zuständig sind, besteht, da dies von 

2 P9_TA(2022)0245. 
3 ABl. C 474 vom 24.11.2021, S. 11. 
4 A9-0184/2023.
5 Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2022 zur Änderung 
der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 und der Richtlinien 2004/109/EG, 2006/43/EG und 2013/34/EU hinsichtlich 
der Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (ABl. L 322 vom 16.12.2022, S. 15).
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entscheidender Bedeutung ist, um die Kohärenz und die Wirksamkeit der 
Durchsetzung beider Rechtsvorschriften sicherzustellen.

 Es ist erforderlich, detaillierte Vorschriften über Sanktionen (Artikel 30 des 
Vorschlags für eine Verordnung) im Rahmen des Verbots von in Zwangsarbeit 
hergestellten Produkten vorzusehen und deren Art und Höhe klar festzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Adrián Vázquez Lázara



PE746.734v02-00 306/308 RR\1289168DE.docx

DE

VERFAHREN DES FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSSES

Titel Verbot von in Zwangsarbeit hergestellten Produkten auf dem 
Unionsmarkt

Bezugsdokumente – Verfahrensnummer COM(2022)0453 – C9-0307/2022 – 2022/0269(COD)

Datum der Übermittlung an das EP 14.9.2022

Federführende Ausschüsse
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

INTA
6.10.2022

IMCO
6.10.2022

Mitberatende Ausschüsse
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

AFET
6.10.2022

DEVE
19.1.2023

EMPL
6.10.2022

PECH
15.12.2022

JURI
19.1.2023

Assoziierte Ausschüsse
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

AFET
16.3.2023

EMPL
16.3.2023

Berichterstatter(in/innen)
       Datum der Benennung

Samira Rafaela
15.12.2022

Maria-Manuel 
Leitão-Marques
15.12.2022

Ersetzte(r) Berichterstatter(in/innen) Maria-Manuel Leitão-Marques

Artikel 58 – Gemeinsames 
Ausschuss¬verfahren
       Datum der Bekanntgabe im Plenum

       
       
16.3.2023

Prüfung im Ausschuss 26.4.2023 23.5.2023 18.7.2023

Datum der Annahme 16.10.2023

Ergebnis der Schlussabstimmung +:
–:
0:

66
0
10

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Mitglieder

Alex Agius Saliba, Barry Andrews, Andrus Ansip, Pablo Arias 
Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Laura Ballarín Cereza, 
Alessandra Basso, Brando Benifei, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, 
Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Anna Cavazzini, Deirdre Clune, 
David Cormand, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Alexandra Geese, 
Raphaël Glucksmann, Sandro Gozi, Markéta Gregorová, Svenja Hahn, 
Roman Haider, Krzysztof Hetman, Danuta Maria Hübner, Virginie 
Joron, Eugen Jurzyca, Marcel Kolaja, Kateřina Konečná, Jean-Lin 
Lacapelle, Bernd Lange, Maria-Manuel Leitão-Marques, Antonius 
Manders, Margarida Marques, Gabriel Mato, Leszek Miller, Dan Nica, 
Anne-Sophie Pelletier, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, 
René Repasi, Catharina Rinzema, Inma Rodríguez-Piñero, Christel 
Schaldemose, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Joachim Schuster, 
Andreas Schwab, Sven Simon, Ivan Štefanec, Mihai Tudose, Kathleen 
Van Brempt, Tom Vandenkendelaere, Kim Van Sparrentak, Marie-
Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellvertreter

Mazaly Aguilar, Marek Belka, Reinhard Bütikofer, Marco 
Campomenosi, Jordi Cañas, Christian Doleschal, Michiel Hoogeveen, 



RR\1289168DE.docx 307/308 PE746.734v02-00

DE

Andrey Kovatchev, David McAllister, Karen Melchior, Stéphanie Yon-
Courtin

Zum Zeitpunkt der Schlussabstimmung 
anwesende Stellv. (Art. 209 Abs. 7)

Lydie Massard, Martina Michels, Ljudmila Novak, Sara Skyttedal, 
Tomas Tobé, Henna Virkkunen, Maria Walsh

Datum der Einreichung 26.10.2023



PE746.734v02-00 308/308 RR\1289168DE.docx

DE

NAMENTLICHE SCHLUSSABSTIMMUNG IM FEDERFÜHRENDEN AUSSCHUSS

66 +
ID Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI Carles Puigdemont i Casamajó, Ernő Schaller-Baross

PPE Pablo Arias Echeverría, Anna-Michelle Asimakopoulou, Deirdre Clune, Arnaud Danjean, Krzysztof Hetman, 
Danuta Maria Hübner, Andrey Kovatchev, David McAllister, Antonius Manders, Gabriel Mato, Ljudmila 
Novak, Andreas Schwab, Sven Simon, Sara Skyttedal, Ivan Štefanec, Tomas Tobé, Tom Vandenkendelaere, 
Henna Virkkunen, Maria Walsh, Jörgen Warborn, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew Barry Andrews, Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Jordi Cañas, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Karen Melchior, 
Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphanie Yon-Courtin

S&D Alex Agius Saliba, Laura Ballarín Cereza, Marek Belka, Brando Benifei, Biljana Borzan, Paolo De Castro, 
Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Maria-Manuel Leitão-Marques, Margarida Marques, Leszek Miller, Dan 
Nica, René Repasi, Inma Rodríguez-Piñero, Christel Schaldemose, Joachim Schuster, Mihai Tudose, Kathleen 
Van Brempt

The Left Kateřina Konečná, Martina Michels, Anne-Sophie Pelletier, Helmut Scholz

Verts/ALE Saskia Bricmont, Reinhard Bütikofer, Anna Cavazzini, David Cormand, Alexandra Geese, Markéta 
Gregorová, Marcel Kolaja, Lydie Massard, Kim Van Sparrentak

0 -

10 0
ECR Mazaly Aguilar, Geert Bourgeois, Michiel Hoogeveen, Eugen Jurzyca

ID Alessandra Basso, Marco Campomenosi, Roman Haider

PPE Christian Doleschal, Iuliu Winkler

Renew Catharina Rinzema

Erklärung der benutzten Zeichen:
+ : dafür
- : dagegen
0 : Enthaltung


